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laß des Bundesministeriums für Finanzen vom 
1. Dezember 1983 — Bekanntgabe
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4. Zusatzprüfung für Religionslehrer L 3 — Bestel
lung der Prüfungskommission
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Oberkirchenrates A. u. H. B.
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Disziplinarsenates der Superintendentialgemeinde 
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Militärseelsorgedienstes beim Korpskommando II, 
Salzburg

8. Zweite Ausschreibung einer landeskirchlichen 
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Jugendwerkes in Österreich, § 6 Abs. 9 und § 115 
Abs. 4 und 5 Kirchenverfassung

9. Senior Oberstudienrat Mag. theol. Franz Reischer 
— Ersatzmitglied des Revisionssenates -— Amts
niederlegung

10. Nachtrag zum Kollektenplan für das Kirchenjahr 
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Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H.B. in Wien

1. 242/84 vom 9. Jänner 1984

Amtsblatt der Evangelischen Kirche A. u. H.B. in 
Österreich — Verringerung der Stückanzahl pro Jahr

Um die Kosten des Bezuges des Amtsblattes auch 
im kommenden Jahr auf gleicher Höhe belassen zu 
können (Jahresabonnement S 300,—), wird die Stück
anzahl der Jahresfolgen durch Ausfall der August
nummer über Empfehlung der Finanz- und Synodal
ausschüsse von 12 auf 11 reduziert.

2. Zl. 176/84 vom 3. Jänner 1984

Wohnraumbewertung ab 1. Jänner 1984 — Erlaß des 
Bundesministeriums für Finanzen vom 1. Dezember 
1983 — Bekanntgabe

Das Amtsblatt der österreichischen Finanzverwal
tung gibt unter ABl. Nr. 296/83 bekannt:

Mit Wirkung ab 1. Jänner 1984 ist die Wohnraum
bewertung wie folgt vorzunehmen:

Bei der Bewertung von Wohnraum, den der Arbeit
geber seinem Arbeitnehmer kostenlos oder verbilligt 
zur Verfügung stellt, sind ab dem Kalenderjahr 1984 
folgende Quadratmeterpreise anzusetzen:

Quadratmeterpreise in Schilling
für Hausbesorger 

und Portiere
für alle anderen 

Arbeitnehmer

Baujahr ab 1984 ab 1984

bis 1949 7 9
1950 bis 1955 8 12
1946 bis 1960 9 14
1961 bis 1965 10 16
1966 bis 1970 12 17
1971 bis 1974 14 18
1975 bis 1980 16 20
ab 1981 17 22

Wird in begründeten Einzelfällen der Nachweis er
bracht, daß der tatsächliche Sachbezugswert gemäß 
§15 Abs. 2 ESTG 1972 niedriger ist als der oben 
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festgesetzte Wert, ist der niedrigere Wert zugrunde zu 
legen.

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H. B. ver
weist darauf, daß nach einer zwischen Kirchenleitung 
und Finanzministerium getroffenen Vereinbarung für 
Dienstwohnungen der geistliche Amtsträger die erste 
Spalte mit der Bezeichnung „für Hausbesorger und 
Portiere“ zu gelten hat.

3. Zl. 167/84 vom 2. Jänner 1984

Erhöhung der Gebührensätze für Pfarramtsurkunden
Mit Bundesgesetz Nr. 587/83 vom 29. November 

1983 wurden die laut § 14, Tarifpost 4 des Gebühren
gesetzes 1957, in der Fassung der letzen Änderung 
ABl. Nr. 170/83 mit S 50,— festgesetzten festen Ge
bührensätze für Auszüge, Abschriften aus Personen
standsbüchern, Registern und Matriken sowie Beschei
nigungen über Geburten, Taufen, Aufgeboten, Trau
ungen und Sterbefälle auf S 60, erhöht.

Die mit der Ausstellung solcher Urkunden befaßten 
Pfarrämter werden hievon in Kenntnis gesetzt.

4. Zl. 7209/83 vom 19. Dezember 1983

Zusatzprüfung für Religionslehrer L 3 — Bestellung 
der Prüfungskommission

Der Evangelische Oberkirchenrat bestellt über Vor
schlag der Superintendentur A. B. Niederösterreich 
gemäß § 4 der Ordnung für die Zusatzprüfung für 
evangelische Religionslehrer (ABl. Nr. 79/83) folgende 
gemeinsame Prüfungskommission:
Superintendent Mag. Hellmut Santer als Vorsitzender 
Fachinspektor Prof. Josef Pausz
Oberstudienrat Dr. Elisabeth Strehblow
Pfarrer Wilhelm Stritar

Weiters wird bekanntgegeben, daß ein Kurs zur 
Prüfungsvorbereitung in der Zeit vom 14. bis 16. Feber 
1984 in den Evangelischen Anstalten Salzerbad statt
findet. Der Kurs wird mit der Prüfung abgeschlossen. 
Die Zeit bis zum Kurs soll dem in der Prüfungsord
nung vorgesehenen Fernstudium dienen.

5. Zl. 201/84 vom 4. Jänner 1984

Höhe der Bezüge der Vertragsbediensteten der Evan
gelischen Kirche A.B. in Österreich und der Evan
gelischen Kirche H. B. in Österreich ab 1. Jänner 1984 
— Verordnung des Evangelischen Oberkirchenrates 
A. u. H.B.

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H.B. erläßt 
im Einvernehmen mit dem Finanzausschuß der Ge
neralsynode und den Synodalausschüssen A. B. und 
H.B. gemäß § 15 Abs. 5 der seinerzeitigen Dienst
ordnung der Vertragsbediensteten der Evangelischen 
Kirche A. B. in Österreich und der Evangelischen 

Kirche H. B. in Österreich, soweit diese für Dienst
verhältnisse, welche bis zum 7. Mai 1976 abgeschlos
sen wurden, noch anzuwenden ist, die nachstehende

Verordnung:

I.
Das Grundgehalt für Vertragsbedienstete der Evan

gelischen Kirche A. B. in Österreich und der Evan
gelischen Kirche H.B. in Österreich, deren Dienst
verhältnis vor dem 7. Mai 1976 begann, beträgt ab 
1.Jänner 1984

Entlohnungs
stufe Entlohnungsgruppe

I II III IV V
1 13.334 — 10.048,— 8.497,— 7.998,— 7.500,—
2 13.695,— 10.379,— 8.782,— 8.220,— 7.625,—
3 14.056,— 10.710,— 9.067,— 8.441,— 7.750,—
4 14.417,— 11.042,— 9.350,— 8.663,— 7.874,—
5 14.779,— 11.374,— 9.635,— 8.882,— 7.998,—
6 15.140,— 11.705,— 9.919,— 9.103,— 8.125,—
7 15.755 — 12.036,— 10.205,— 9.325,— 8.249,—
8 16.375 — 12.367,— 10.489,— 9.545,— 8.374,—
9 16.993,— 12.831,— 10.773,— 9.766,— 8.498,—

10 17.608,— 13.298,— 11.057,— 9.987,— 8.625,—
11 18.224,— 13.915,— 11.342,— 10.208,— 8.748,—
12 18.840,— 14.531,— 11.627,— 10.428,— 8.874,—
13 19.457,— 15.148,— 11.910,— 10.649,— 8.998,—
14 20.074,— 15.762,— 12.194,— 10.871,— 9.122,—
15 20.689,— 16.378,— 12.480,— 11.092,— 9.248,—
16 21.495,— 16.995,— 12.764,— 11.312,— 9.372,—
17 22.298 — 17.614,— 13.049,— 11.533,— 9.497,—
18 23.103,— 18.229,— 13.334_ 11,754 — 9.622,—
19 23.907,— 18.846,— 13.618,— 11.976,— 9.747,—
20 24.715,— 19.462,— 13.902,— 12.194,— 9.872,—
21 > ) 14.186,— 12.417,— 9.997,—
Funktionsgebühr:

1.810,—
Verwaltungsdienstzulage:

1.117, — Gruppe I, 1—8; II, III, IV und V
1.418,— Gruppe I, ab 9

II.
Diese Verordnung tritt ab 1. Jänner 1984 in Kraft.

6. Zl. 6616/83 vom 19. Dezember 1983

Berufung eines neuen Untersuchungsführers des Diszi- 
plinarsenates der Superintendentialgemeinde Steier
mark

Zufolge Amtsniederlegung des bisherigen Unter
suchungsführers Dr. Kurt Roth haben die Synodal
ausschüsse A. B. und H. B. über Vorschlag des Super- 
intendentialausschusses der Steiermark Herrn Dr. Hel
mut Unterrichter, 8010 Graz, Waltendorfer Haupt
straße 103 c, zum Untersuchungsführer und Herrn 
Dr. Peter Eichelelter, 8010 Graz, Peter-Rosegger- 
Straße 115/IV, zum stellvertretenden Untersuchungs
führer des Disziplinarsenates der Steiermark gemäß 
§17 der Disziplinarordnung berufen.
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7. Zl. 7208/83 vom 19. Dezember 1983

Ausschreibung der Planstelle eines Offiziers des Mili
tärseelsorgedienstes beim Korpskommando II, Salz
burg

Über Ansuchen der Evangelischen Militärsuper- 
intendentur beim Bundesministerium für Landesver
teidigung beabsichtig der Evangelische Oberkirchenrat 
A. u. H.B. unter Bedachtnahme auf § 17 des Bundes
gesetzes, BGBl. Nr. 182 vom 6. Juli 1961, über die 
äußeren Rechtsverhältnisse der Evangelischen (Prote
stantengesetz 1961) einen geistlichen Amtsträger für 
diesen Dienst freizustellen und zu ermächtigen.

Als Anstellungserfordernisse gelten die im Beamten
dienstrechtsgesetz 1979 (BDG 79), Anlage 1 Ziffer 14, 
für Offiziere des Militärseelsorgedienstes genannten 
Voraussetzungen.

Der Bewerber muß die österreichische Staatsbürger
schaft besitzen und darf gemäß Artikel 12 des Staats
vertrages vom 15. Mai 1955 vor dem 13. März 1938 
nicht deutscher Staatsbürger gewesen sein. Er soll zum 
Zeitpunkt der Anstellung das 40. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, das Bundeskanzleramt kann 
jedoch gemäß § 4 Abs. 4 des BDG 79 eine Ausnahme 
gewähren.

Die zu besetzende Dienststelle ist ein Dienstposten 
der Verwendungsgruppe H 1 der Dienstklasse VII.

Vom Bewerber wird Interesse an Unterricht, Got
tesdienst und Seelsorge an den Berufssoldaten und 
deren Familien sowie an den wehrpflichtigen Gemein
degliedern während ihrer Präsenzdienstzeit erwartet.

Interessenten können nähere Auskünfte, vor allem 
über das Aufgabengebiet des Militärseelsorgers, sowie 
die Bewerbungen an die Evangelische Militärsuper- 
intendentur, Albrecht-Kaserne, Engerthstraße 226, 
1024 Wien, Telefon 24 36 61/6336 DW richten.

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H.B. ent
scheidet über die Freistellung und spricht die Ermäch
tigung zum Dienst aus.

8. Zl. 7314/83 vom 23. Dezember 1983

Zweite Ausschreibung einer landeskirchlichen Pfarr
stelle für einen Jugendpfarrer für Österreich entspre
chend der Ordnung des Evangelischen Jugendwerkes 
in Österreich, § 6 Abs. 9 und § 115 Abs. 4 und 5 Kir
chenverfassung

Die Stelle eines Jugendpfarrers für Österreich wird 
hiermit zum zweiten Mal ausgeschrieben. Sie kann nur 
mit einem Bewerber besetzt werden, der akademisch 
vorgebildet ist und österreichischer Staatsbürger ist.

Von dem Bewerber wird nicht nur Vorliebe für 
Jugendarbeit, sondern auch Erfahrung auf diesem 
Gebiet erwartet. Seine Aufgabe ist, alle Tätigkeiten 
des Evangelischen Jugendwerkes in Österreich (ABl. 
Nr. 47/79) beratend, leitend und koordinierend zu 
begleiten und die Jugend durch das Evangelium von 
Jesus Christus zu evangelischer Lebensgestaltung und 
zu diakonischem und missionarischem Dienst zuzu
rüsten. Die Fähigkeit, Jugendliche verschiedenartiger 
Frömmigkeitsformen zum gemeinsamen Dienst und 
gegenseitiger Anerkennung zu gewinnen, ist er
wünscht.

Er erhält eine Dienstwohnung in 1180 Wien, Blu
mengasse 6, Tür 5. Ihm steht eine monatliche Funk
tionsgebühr in Höhe der Senioratszulage zu. In Besol
dung und dienstrechtlicher Hinsicht untersteht er dem 
Oberkirchenrat A. B. In seiner Dienstführung ist er 
dem Oberkirchenrat A. u. H. B. verantwortlich, soweit 
diese nicht durch die Ordnung des Evangelischen Ju
gendwerkes in Österreich geregelt ist.

Seine Bestellung erfolgt durch den Oberkirchenrat 
A. u. H.B. gemäß § 6 Abs. 9 der Ordnung des Evan
gelischen Jugendwerkes. Sie ist auf sechs Jahre be
fristet und kann einmal wiederholt werden.

Bewerbungsschreiben sind an den Jugendrat für 
Österreich, 1090 Wien, Liechtensteinstraße 20, und 
an den Evangelischen Oberkirchenrat A. u. H. B., 
1180 Wien, Severin-Schreiber-Gasse 3, bis 28. Feber 
1984 zu richten.

9. Zl. 565/84 vom 20. Jänner 1984

Senior Oberstudienrat Mag. theol. Franz Reischer — 
Ersatzmitglied des Revisionssenates — Amtsnieder
legung

Das für Hofrat Dr. Paul Wesener gewählte Ersatz
mitglied des Revisionssenates, Oberstudienrat Mag. 
theol. Franz Reischer, hat aus Gesundheitsgründen 
seine Mitgliedschaft im Revisionssenat zurückgelegt.

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates  A. B. in Wien

10. Zl. 6963/83 vom 6. Dezember 1983

Nachtrag zum Kollektenplan für das Kirchenjahr 
1983/84

Der Evangelische Oberkirchenrat A.B. bittet in 
diesem Zusammenhang erneut die Pfarr- und Tochter
gemeinden der Evangelischen Kirche A. B, bei Absen
dung der Kollekten an den Evangelischen Oberkirchen

rat A. B. Wien auf den Erlagscheinen den Empfänger 
der überwiesenen Kollekte genau anzugeben, da es 
sich herausstellt, daß Kollekten nicht an den im Kol
lektenplan des Kirchenjahres 1982/83 angegebenen 
Daten eingehoben, sondern andere Daten von den 
Pfarrgemeinden gewählt wurden. Durch diese Ver
schiebungen konnte es geschehen, daß z. B. die Kon
firmationskollekte, welche für das Evangelische Ju
gendwerk bestimmt war, aber am Pfingstsonntag ein
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gehoben wurde, der Äußeren Mission und nicht dem 
Evangelischen Jugendwerk überwiesen wurde. Wir 
bitten daher nochmals um genaue Präzisierung des 
Kollektenempfängers.

Wenn die Konfirmation an einem Sonntag, der für 
eine zweckbestimmte Kollekte vorgesehen ist, durch
geführt wird, soll an einem vorangehenden oder nach
folgenden kollektenfreien Sonntag diese durch die Kon
firmation ausfallende Kollekte eingehoben werden.

Ferner wollen Sie beachten, daß die Kollekten des 
Reformationsfestes direkt an die Gustav-Adolf-Zweig
vereine zu überweisen sind.

11. Zl. 425/84 vom 13. Jänner 1984

Kollekte Evangelischer Bund in Österreich am 12. Fe
ber 1984
Liebe evangelische Christen!

Evangelisch sein in Österreich — das ist auch heute 
noch das Besondere und Außergewöhnliche. Das gilt 
nicht nur wegen der Minderheitensituation, in der wir 
uns befinden, sondern auch wegen der Wahrheiten und 
der Erkenntnisse, die wir zu bewahren, fortzuführen 
und einzubringen haben. Dazu Hilfe und Information 
zu geben, sieht der Evangelische Bund in Österreich 
als seine Hauptaufgabe an.

Von Anfang an haben Sie mitgeholfen, diesen Auf
trag zu erfüllen. Dafür sei Ihnen auch an dieser Stelle 
herzlich gedankt.

Im besonderen bittet Sie der Evangelische Bund 
um die Kollekte dieses Gottesdienstes. Sie ist ein 
wesentlicher Beitrag für die Arbeit, die ausschließlich 
von Mitgliedsbeiträgen und Spenden getragen wird.

In der Verbundenheit des Glaubens und des Dien
stes grüßt Sie herzlich Ihr 
Paul Weiland, Pfarrer
Bundesobmann

12. Zl. 199/84 vom 4. Jänner 1984

Erste Ausschreibung zur Besetzung der Stelle eines 
Pfarrers im Schuldienst in der Evangelischen Pfarr
gemeinde A. u. H. B. Klagenfurt (Johanneskirche)

Die Stelle eines Pfarrers im Schuldienst in der Evan
gelischen Pfarrgemeinde A. u. H.B. Klagenfurt, Tar
viser Straße 14, wird hiermit zur Besetzung mit 1. Au
gust 1984 ausgeschrieben.

Die Aufgaben des Pfarrers im Schuldienst umfassen 
die Erteilung des Religionsunterrichtes an allgemein- 
bildenden höheren und berufsbildenden höheren Schu
len in Klagenfurt und Ferlach.

Zu seinen Aufgaben gehört außerdem die Mithilfe 
im Predigtdienst und bei Amtshandlungen im Bereich 
der Pfarrgemeinde sowie die Übernahme einer spe
ziellen Aufgabe in Bildungs-, Studenten- und Jugend
arbeit oder ähnlichen Bereichen in einem noch zu 
vereinbarenden Vertrag.

Dem Pfarrer im Schuldienst steht eine neuausge
baute 4-Zimmer-Wohnung im Pfarrhaus im Ausmaß 
von 110 m2 zur Verfügung.

Bewerbungen sind bis zum 29. Feber 1984 an den 
Evangelischen Oberkirchenrat A. u. H. B., 1180 Wien, 
Severin-Schreiber-Gasse 3, zu richten. Auskünfte er
teilt gern das Presbyterium der Evangelischen Pfarr
gemeinde A. u. H. B. Klagenfurt, Tarviser Straße 14, 
9020 Klagenfurt.

13. Zl. 427/84 vom 13. Jänner 1984

Vordringliche Ausschreibung der Evangelischen Pfarr
gemeinde A. B. Wien-Hütteldorf

Der bisherige Pfarrstelleninhaber tritt in den 
dauernden Ruhestand. Hiermit wird die Pfarrstelle 
Hütteldorf zur vordringlichen Besetzung ausgeschrie
ben.

Die Pfarrgemeinde ist in die Schwierigkeitsklasse 3 a 
eingeordnet und die Pfarrstelle wird durch den Ober
kirchenrat A. B. besetzt. Die Pfarrgemeinde Wien- 
Hütteldorf hat 1550 Seelen.

Gottesdienste sind in der 1968 neugebauten „Trini
tatiskirche“ an Sonn- und Feiertagen als Haupt- und 
Kindergottesdienste zu halten. Eine alles umfassende 
Gemeindearbeit wird vom Pfarrer weiterhin erwartet: 
U. a. Bibel-, Themen- und Gesprächsabende, Besuchs-, 
Erhebungs- und Betreuungsdienste, Seelsorge und Für
sorge, Kinder-, Jugend-, Frauen- und Altenkreise.

Die Dienstwohnung des Pfarrhauses, das im Jahre 
1968 mit Kirche und Gemeindezentrum erbaut wurde, 
umfaßt 125 m2, 15 m2 Dienstraum eingeschlossen. 
Außerdem stehen Gartengelände, Garage und Abstell
räume zur Verfügung.

Bewerbungen sind bis zum 29. Feber 1984 an den 
Evangelischen Oberkirchenrat, 1180 Wien, Severin- 
Schreiber-Gasse 3, zu richten.

Auskünfte erteilen der Pfarrer und das Presbyte
rium, 1140 Wien, Freyenthurmgasse 20, Tel. 94 21 15 
(Dienstag und Donnerstag zwischen 10 und 12 Uhr).

14. Zl. 495/84 vom 17. Jänner 1984

Ausschreibung zur vordringlichen Besetzung der nicht 
mit der Amtsführung verbundenen Pfarrstelle der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Linz-Urfahr

Die nicht mit der Amtsführung verbundene Pfarr
stelle der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Linz- 
Urfahr wird zur vordringlichen Besetzung ausgeschrie
ben. Sie wird durch Wahl besetzt und ist in die 
Schwierigkeitsklasse 1 b eingereiht.

Die Pfarrgemeinde hat 3100 Seelen und umfaßt das 
Donau-Nordufer von Linz, den Bezirk Rohrbach sowie 
Teile des Bezirkes Urfahr-Umgebung. Der Inhaber der 
zweiten Pfarrstelle hat die Aufgabe, die Evangelischen 
im Neubaugebiet Dornach-Auhof zu sammeln und die 
Gemeindeglieder in Steyregg und St. Georgen an der 
Gusen zu betreuen. Gottesdienste sind im Gemeinde
zentrum Dornach-Auhof zunächst vierzehntäglich, 
später wöchentlich abzuhalten; in Steyregg monatlich. 
Konfirmandenunterricht in Dornach ist zu halten; der 
Aufbau von Bibelkreisen sowie regelmäßige Haus
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besuche sind erwünscht. Religionsunterricht an den 
höheren Schulen im Bereich der Pfarrgemeinde im 
Ausmaß von mindestens sieben Wochenstunden ist 
zu übernehmen. Die Betreuung eines Linzer Kranken
hauses wird erwartet.

Die Pfarrgemeinde stellt in dem neu errichteten 
Gemeindezentrum Dornach dem Pfarrer eine schöne 
Dienstwohnung im Ausmaß von 135 m2 zur Verfü
gung. Der Dienstwohnungswert wird noch festgelegt.

Das Presbyterium wünscht sich eine gute Zusam
menarbeit mit dem amtsführenden Pfarrer sowie mit 
den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern der Ge
meinde.

Bewerbungen sind bis 29. Feber 1984 an das Pres
byterium der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Linz- 
Urfahr, 4040 Linz, Freistädter Straße 10, Telefon 
0732/23 10 37, erbeten.

15. Zl. 7201/83 vom 19. Dezember 1983

Kollektenplan 1983/84 — Berichtigung
Der Kollektenplan 1983/84, verlautbart im Amts

blatt 11. Stück/1983, Nr. 132, wird wie folgt berich
tigt:
13.5.1984 Muttertag Frauenarbeit

Kirchliche Mitteilungen

Der Herr über Leben und Tod hat den Landes
kirchenkurator der Evangelischen Kirche A .u. H.B. 
in Österreich, Oberstudienrat Prof. Dr. Herbert 
Stekel, am Mittwoch, dem 21. Dezember 1983, 
in die ewige Heimat abberufen. Die Evangelische 
Kirche A.B. und die Evangelische Kirche A. u. H.B. 
gedenken ihres Landeskirchenkurators, des Super- 
intendentialkurators der Evangelischen Superintenden- 
tialgemeinde A. B. Niederösterreich, des Kurators der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Wiener Neu
stadt in Dankbarkeit und Trauer.

In Wien geboren, besuchte Herbert Stekel in Bad 
Vöslau die Volksschule und in Wiener Neustadt die 
Bundesrealschule, an der er maturierte, um sich hier
auf an der Universität dem ordentlichen Studium von 
Chemie, Physik und Mathematik zuzuwenden, das er 
mit der Lehramtsprüfung für höhere Schulen abschloß, 
um unmittelbar anschließend das Einführungsjahr an 
der Bundesrealschule Wiener Neustadt zu absolvieren.

1938 quittierte er den öffentlichen Dienst und 
wurde Industrie-Chemiker. 1942 wurde er zum Wehr
dienst (Luftschutztruppe) eingezogen.

1945 stellte sich Stekel sogleich wieder dem öffent
lichen Schuldienst zur Verfügung und wirkte bis zu 
seiner wegen Erreichung der Altersgrenze erfolgten 
Pensionierung an allgemeinbildenden höheren Lehr
anstalten im Bereiche des Landesschulrates für Nieder
österreich, insbesondere an den höheren Lehranstalten 
an der Theresianischen Militärakademie Wiener Neu
stadt.

Sein tiefer wissenschaftlicher Eifer ließ ihn bald 
nach dem Krieg seine Studien an der Universität Wien 
fortsetzen; 48jährig promovierte Herbert Stekel an 
der Universität Wien zum Doktor der Philosophie mit 
dem Hauptfach Physik.

Sein verdienstvolles Wirken als Gymnasialprofessor 
wurde 1972 durch Verleihung des Berufstitels Ober
studienrat ausgezeichnet.

Herbert Stekel wurde 1927 konfirmiert, war an
schließend in der Evangelischen Jugendarbeit tätig 
und bewährte sich hierin auch nach 1938 durch selbst
losen Einsatz und besonderen Mut.

Trotz aller damals bestandenen Schwierigkeiten ge
lang es ihm, eine Reihe nützlicher Jugend-Aktivitäten 
zu entfalten; vielen jungen Menschen konnte er hier
durch Halt, Hoffnung und Kraft zum Durchstehen 
geben. Zugleich bewies er schon damals seine reiche 
pädagogische Begabung und entwickelte diese syste
matisch weiter.

Sogleich nach Kriegsende wurde Professor Stekel 
von der sich neu bildenden Gemeindevertretung der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Wiener Neu
stadt in das Presbyterium und von diesem zum Kura
tor gewählt. Was es unter den damals im südlichen 
Niederösterreich, ganz besonders in dem durch die 
Kriegs- und Nachkriegsereignisse so überaus schwer 
mitgenommenen Wiener Neustadt, herrschenden Ver
hältnissen bedeutete, an der Spitze einer Kirchen
gemeinde zu stehen und diese zu einem gründlichen, 
langsamen aber stetigen Wiederaufbau zu führen, kann 
wohl nur jener voll ermessen, der diese Situation 
kannte.

Professor Stekel hat den geistlichen, organisatori
schen, verwaltungsmäßigen und baulichen Wiederauf
bau seiner Pfarrgemeinde zufolge seiner besonderen 
charakterlichen und fachlichen Fähigkeiten so hervor
ragend betrieben und geleitet, daß ihn die Superinten- 
dentialversammlung der Ende 1946 gegründeten Evan
gelischen Superintendenz A.B. Niederösterreich an
läßlich ihrer konstituierenden Sitzung am 23. Jänner 
1947 zum Superintendentialkurator wählte. Dieses 
Leitungsamt hatte Dr. Stekel durchlaufend bis 1976, 
also durch fast volle 30 Jahre, inne.

Professor Dr. Stekel hatte maßgeblichen Anteil an 
der Gründung, dem Auf- und Ausbau der niederöster
reichischen Superintendenz. In loyaler Zusammen
arbeit stand er fünf aufeinanderfolgenden Superinten
denten zur Seite und unterstützte diese in der Erfül
lung der vielfachen Aufgaben in der Leitung einer 
eben erst verselbständigten, vorwiegend unter beson
ders schwierigen Verhältnissen und in ausgeprägter 
Diasporasituation wirkenden evangelischen Diözese. 
Seiner hierbei übernommenen eigenen Verantwortung 
wie seiner Mitverantwortung im Rahmen des Super- 
intendentialausschusses wurde dieser so gewissenhafte 
und korrekte Mann in beispielgebender Weise ge
recht. Die im Rahmen dieser diözesanen Arbeit er
brachten Leistungen ideeller wie materieller Art sind 
allgemein bekannt, und das von Dr. Stekel Geschaf- 
fende oder Mitverantwortete hat vielfach Aussicht auf 
langen und gediegenen Bestand.
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P. b. b. Erscheinungsort Wien / Verlagspostamt 1180 Wien

Seine Arbeit als Gemeindekurator wie als Super- 
intendentialkurator erlangte einen solchen Bekannt
heitsgrad, daß die Synode A. B. — der Dr. Stekel seit 
1946 durchlaufend bis zu seinem Tode angehörte -—■ 
ihn am 27. März 1968 zum Landeskirchenkurator- 
Stellvertreter wählte. Durch den allzufrühen, jähen 
Tod des damaligen Landeskirchenkurators, Ordentli
chen Hochschulprofessor Dr. Erich Bukovics, am 
8. Jänner 1975 mußte Dr. Stekel als geschäftsführen
der Stellvertreter fungieren, bis ihn die Synode A.B. 
am 22. März 1976 zum Landeskirchenkurator wählte. 
Am 24. März 1980 wurde Dr. Stekel von der Synode 
A.B. auf weitere sechs Jahre als Landeskirchenkurator 
wiedergewählt.

In dankbarer Würdigung des über 55jährigen kirch
lichen Wirkens und der dabei erworbenen Verdienste 
wurde dem nunmehr verstorbenen Landeskirchen
kurator anläßlich seines 70. Geburtstages das Große 
Ehrenzeichen der Republik Österreich im November 
1982 verliehen.

Landeskirchenkurator Oberstudienrat Prof. Dr. Her
bert Stekel, der drei Tage vor Weihnachten mit seiner 
Ehefrau gemeinsam tödlich verunfallt ist, wurde in 
der Familiengruft in Bad Vöslau beigesetzt.

Die Evangelische Kirche A. u. H.B. wird ihrem 
Landeskirchenkurator ein ehrendes Andenken bewah
ren. (Zl. 237/84 vom 9. Jänner 1984.)

Der Herr Bundesminister für Landesverteidigung 
hat dem Militärdekan der Reserve, Oberkirchenrat 
Mag. theol. Paul Jung, das Bundesheerdienstzei
chen Erster Klasse mit Wirkung vom 1. Dezember 
1983 verliehen. (Zl. 7206/83 vom 23. Dezember 
1983.)

Pfarrhelfer Ulrich Haas wurde gemäß § 121 
Abs. 5 der Kirchenverfassung und § 18 der Ordnung 
des geistlichen Amtes zum Pfarrer der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Rechnitz bestellt und in diesem 
Amt mit Wirkung vom 1. Dezember 1983 bestätigt. 
(Zl. 7241/83 vom 20. Dezember 1983.)

Pfarrer Till Geist wurde gemäß §121 der Kir
chenverfassung und § 19 der Ordnung des geistlichen 
Amtes zum Pfarrer der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A. B. Trebesing bestellt und in diesem Amt mit Wir
kung vom 1. Feber 1984 bestätigt. (Zl. 5878/83 vom 
12. Oktober 1983.)

Vikar Georg Zimmermann wurde mit Wir
kung vom 15. November 1983 zur Dienstleistung der 
Tochtergemeinde von Judenburg, Murau, bis auf wei
teres zugeteilt. Die Begleitung hat Pfarrer Mag. Ernst 
Lerchner, Knittelfeld, übernommen. (Zl. 7275/83 vom 
21. Dezember 1983.)

Pfarrer i. R. Hellmut May gibt seine neue Te
lefonnummer unter der Adresse 9640 Kötschach 348 
bekannt. Sie lautet:

04715/82 80.
(Zl. 363/84 vom 12. Jänner 1984.)

Das Evangelische Pfarramt Landeck gibt seine 
neue Telefonnummer wie folgt bekannt:

05442/42 45.
(Zl. 396/84 vom 13. Jänner 1984.)

Die neue Anschrift des Pfarramtes A. B. Hermagor 
lautet:

Evangelisches Pfarramt A. B., Radniger Straße 4, 
9620 Hermagor.

(Zl. 202/84 vom 4. Jänner 1984.)

Wie es ohne Vorausankündigung bereits mit dem 
Amtsblatt Nr. 12/83 geschehen ist, wird auch in Zu
kunft das kirchliche Amtsblatt mit 2 Exemplaren (für 
Pfarramt und Presbyterium) in einem Kuvert versen
det werden. (Zl. 7289/83 vom 21. Dezember 1983.)

Medieninhaber, Herausgeber, Redaktion: Evangelische Kirche A. u. H. B. in Österreich, Kirchenleitung Evangelischer Oberkir
chenrat A. u. H. B., Severin-Schreiber-Gasse 3, 1180 Wien. -— Hersteller: Buchdruckerei Fleck, Ing. Isolde Vetrovsky, Holland-
Straße 8, 1020 Wien. — Verlags- und Herstellungsort Wien.
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Kirchliche Mitteilungen

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H.B. in Wien

16. Zl. 924/84 vom 6. Feber 1984

Einberufung der 4. Tagung (Session) der 9. General
synode

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H.B. beruft 
hiermit über Beschluß der Synodalausschüsse A.B. und 
H.B. vom 16. November 1983 gemäß § 162 Abs. 2 
Kirchenverfassung die 9. Generalsynode zu ihrer 4. Ta
gung (Session) für Mittwoch, den 21., Donnerstag, 
den 22. und Freitag, den 23. November 1984 nach 
Wien ein.

Der gemeinsame Gottesdienst anläßlich der Eröff
nung der 4. Session der Synode A.B. und der General
synode findet Sonntag, den 18. November 1984, um 
17 Uhr statt. Die zur Antragstellung vor der General
synode berechtigten Vertretungskörper werden darauf 
hingewiesen, daß alle zur Vorlage an die General
synode bestimmten Anträge bis spätestens 5. Oktober 
1984 beim Evangelischen Oberkirchenrat A. u. H.B. 
vorgelegt sein müssen.

17. Zl. 925/84 vom 6. Feber 1984

Aufforderung zur Bekanntgabe der nicht von den 
Superintendentialversammlungen zu entsendenden Mit
glieder der Synode A.B. und der Generalsynode

Die Werke der Landeskirche, insbesondere die 
Frauenarbeit, das Evangelische Jugendwerk in Öster
reich, die Innere Mission und das Diakonische Werk, 
sowie die Synode H. B., die Evangelisch-theologi
sche Fakultät der Universität Wien und die haupt
amtlich angestellten Religionslehrer der allgemeinbil
denden und berufsbildenden mittleren und höheren 
Lehranstalten, sowie die Laienreligionslehrer an 
Pflichtschulen werden aufgefordert, für den Fall von 
Änderungen im Stande ihrer bisherigen Vertreter in 
der Generalsynode bzw. in der Synode A.B. jene Per
sonen namhaft zu machen, welche aus der General
synode bzw. aus der Synode A. B. ausscheiden und 
welche für den Rest der Funktionsperiode die Stelle 
der Ausgeschiedenen einnehmen. Meldungen hierüber 
sind unverzüglich, jedoch bis spätestens 5. Oktober 
1984 zu erstatten.
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18. Zl. 1395/84 vom 30. Jänner 1984

Zusatzprüfung für evangelische Religionslehrer L 3 — 
Verbindlichkeit der Ablegung für Pfarrhelfer und 
Pfarrer ohne Matura — ABl. Nr. 138/83, Aussetzung 
des zweiten Absatzes

Auf Anregung des Rechts- und Verfassungsaus
schusses wird die Verordnung ABl. Nr. 138/83 in 
ihrem zweiten Absatz, welcher lautet:

„Nichtablegung der Prüfung nach Maßgabe der Ver
ordnung für die Zusatzprüfung für evangelische Reli
gionslehrer L 3 hätte die Gehaltskürzung um jenen 
Betrag zur Folge, welcher der Kirche durch den Ent- 
gang der Differenz zwischen der Besoldungsstufe L 3 
und der Besoldungsstufe L 2 für abzuführende Reli
gionsunterrichtsvergütungen entspricht“ 
vorläufig ausgesetzt.

19. Zl. 768/84 vom 30. Jänner 1984

Evangelische Krankenseelsorge — Datenschutzgesetz 
— Mitteilung des Amtes der N.-Ö. Landesregierung

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H.B. gibt 
hiermit nachstehende Anfragebeantwortung des Amtes 
der Niederösterreichischen Landesregierung bekannt:

„Laut Mitteilung des Verfassungsdienstes beim 
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung er
gibt sich aus § 18 Abs. 3 in Verbindung mit § 18 
Abs. 1 des Protestantengesetzes die Verpflichtung, in 
Anstaltsordnungen der öffentlichen Krankenanstalten, 
Versorgungs- und ähnlichen Anstalten vorzusehen, daß 
die Aufnahme evangelischer Anstaltsinsassen in regel
mäßigen Zeitabständen dem nachfragenden Amtsträger 
der Evangelischen Kirche zur Kenntnis gelangt. Bei 
Gefahr in Verzug ist darüber hinaus der (evangeli
sche) Krankenseelsorger unverzüglich zu verständigen. 
Diese Bestimmung stellt eine ausdrückliche gesetzliche 
Ermächtigung zur Datenübermittlung im Sinne des 
§ 7 Abs. 1 Zif. 1 Datenschutzgesetz dar, weshalb den 
nachfragenden Amtsträgern der evangelischen Kran
kenseelsorge, darauf gestützt, die gewünschten Aus
künfte erteilt werden dürfen.“

Diese Mitteilung als eine Mitteilung des Amtes der 
Niederösterreichischen Landesregierung ist dement
sprechend für Niederösterreich verbindlich. Sie ist 
nicht ex lege verbindlich für die Landesregierungen 
anderer Bundesländer, jedoch ist in Fällen divergenter 
Äußerungen anderer Landesregierungen die vorste
hende Veröffentlichung den Amtsstellen vorzuhalten 
und bei weiterer Behinderung der Krankenseelsorge 
der Evangelische Oberkirchenrat hievon in Kenntnis 
zu setzen.

20. Zl. 830/84 vom 2. Feber 1984

Zusammensetzung der landeskirchlichen Prüfungs
kommissionen

Gemäß § 213 der Kirchenverfassung in der Fassung 
ihrer Wiederverlautbarung (ABl. Nr. 1/1983) wird 
die Zusammensetzung der landeskirchlichen Prüfungs

kommissionen für die Befähigungsprüfungen für evan
gelische Religionslehrer an Pflichtschulen neu verlaut
bart:

Superintendentur A. B. Burgenland
Vorsitzender:

Senior Pfarrer Mag. Alfred Jahn.
Stellvertreter:

Fachinspektor Pfarrer OStR. Prof Walter Böhmig.
Weitere Mitglieder:

Superintendent Mag. Dr. Gustav Reingrabner.
Fachinspektor Pfarrer Prof. Mag. Ernst-Christian 

Gerhold.
Senior Pfarrer Dr. Peter Altmann.
Prof. Mag. Wilfried Zetter.

Ersatzmitglied:
Pfarrer Mag. Wolfgang Johannsen.

Superintendentur A. B. Kärnten
Vorsitzender:

Fachinspektor Pfarrer OStR. Prof Walter Böhmig.
Stellvertreter:

Fachinspektor Prof. Mag. Erwin Liebert.
Weitere Mitglieder:

Superintendent Mag. Paul Pellar.
Fachinspektor Pfarrer Hofrat Prof. Mag. Walter 

Fröhlich.
Pfarrer Mag. Wilhelm Moshammer.
Frau Dr. Johanna Schön.

Ersatzmitglieder :
Pfarrer Mag. Herwig Sturm.
Religionslehrerin Frieda Burgstaller.

Superintendentur A.B. Oberösterreich
Vorsitzender:

Fachinspektor Prof. Mag. Erwin Liebert.
Stellvertreter:

Oberkirchenrat Pfarrer Mag. Paul Jung.
Weitere Mitglieder:

Superintendent Mag. Herwig Karzel.
Fachinspektor Pfarrer OStR. Prof Walter Böhmig.
Senior Pfarrer Helmut Roser.
Schwester Christine Fischer.

Ersatzmitglied :
Pfarrer OStR. Dr. Dr. Arthur Dietrich.

Für die Prüfungskommission der Superintendentur
A. B. Salzburg-Tirol

Superintendent Mag. Wolfgang Schmidt.

Superintendentur A.B. Steiermark
Vorsitzender:

Fachinspektor Pfarrer OStR. Prof Walter Böhmig.
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Stellvertreter :
Senior Pfarrer Dr. Peter Altmann.

Weitere Mitglieder:
Superintendent Mag. Günter M. Rech.
Fachinspektor Pfarrer Prof. Mag. Ernst-Christian 

Gerhold.
Pfarrer Mag. Wolfgang Klietmann.
Religionslehrerin Dorothea Brand.

Ersatz mitglied:
Religionslehrerin Hilde Begusch.

Superintendentur A.B. Wien
Vorsitzender:

Fachinspektor Pfarrer OStR. Prof. Walter Böhmig.
Stellvertreter:

Oberkirchenrat Pfarrer Mag. Paul Jung.
Weitere Mitglieder:

Superintendent Mag. Werner Horn.
Fachinspektor Prof. Mag. Erwin Liebert.
Senior Pfarrer Mag. Alfred Jahn.
Religionslehrer Schulrat Karl Cihak.

Ersatzmitglied :
Religionshauptlehrer Freya Pohsl.

Gemeinsame Prüfungskommission für die Superinten
dentur A.B. Niederösterreich
Mitglied :

Superintendent Mag. Hellmut Santer.

Gemeinsame Prüfungskommission für die Kirche H. B. 
in Österreich
Mitglied der Kommission:

Pfarrer Mag. Balázs Németh.

21. Zl. 890/84 vom 3. Feber 1984

Evangelische Pfarrgemeinde A. u. H. B. Traiskirchen

Das Bundesministerium für Unterricht und Kunst 
hat gemäß § 5 des Bundesgesetzes vom 6. Juli 1961, 
BGBl. Nr. 182, bestätigt, daß die auf Grund dieses 
Bundesgesetzes ausgefertigte schriftliche Anzeige des 
Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H.B. vom 10. 
April 1983 eingelangt ist und daß hiedurch die neu 
errichtete Evangelische Pfarrgemeinde A. u. H B. 
Traiskirchen Rechtspersönlichkeit des öffentlichen 
Rechtes am 28. Oktober 1983 erlangt hat.

22. Zl. 678/84 vom 23. Jänner 1984

Bekanntgabe der Ausschreibung der Planstelle eines 
Offiziers des Militärseelsorgedienstes beim Militär
kommando Oberösterreich

Über Ansuchen der Evangelischen Militärsuper- 
intendentur beim Bundesministerium für Landesver
teidigung beabsichtigt der Evangelische Oberkirchen

rat A. u. H.B. unter Bedachtnahme auf § 17 des 
Bundesgesetzes, BGBL. Nr. 182 vom 6. Juli 1961, über 
die äußeren Rechtsverhältnisse der Evangelischen 
(Protestantengesetz 1961) einen geistlichen Amtsträger 
für diesen Dienst freizustellen und zu ermächtigen.

Als Anstellungserfordernisse gelten die im Beamten
dienstrechtsgesetz 1979 (BDG 79), Anlage 1 Ziffer 14, 
für Offiziere des Militärseelsorgedienstes genannten 
Voraussetzungen.

Der Bewerber muß die österreichische Staatsbürger
schaft besitzen und darf gemäß Artikel 12 des Staats
vertrages vom 15. Mai 1955 vor dem 13. März 1938 
nicht deutscher Staatsbürger gewesen sein. Er soll zum 
Zeitpunkt der Anstellung das 40. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, das Bundeskanzleramt kann je
doch gemäß § 4 Abs. 4 des BDG 79 eine Ausnahme 
gewähren.

Die zu besetzende Dienststelle ist ein Dienstposten 
der Verwendungsgruppe H 1 der Dienstklasse VI/VII.

Vom Bewerber wird Interesse an Unterricht, Gottes
dienst und Seelsorge an den Berufssoldaten und deren 
Familien sowie an den wehrpflichtigen Gemeinde
gliedern während ihrer Präsenzdienstzeit erwartet.

Interessenten können Anfragen, vor allem über 
das Aufgabengebiet des Militärseelsorgers, sowie 
die Bewerbungen an die Evangelische Militärsuper- 
intendentur, Albrecht-Kaserne, 1024 Wien, Engerth- 
straße 226, Telefon 24 36 61/6336 Dw richten.

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H.B. ent
scheidet über die Freistellung und spricht die Ermäch
tigung zum Dienst aus.

23. Zl. 922/84 vom 6. Feber 1984

Bekanntgabe der Gemeindeglieder in der Bundesrepu
blik Deutschland

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H. B. ersucht 
alle Pfarrämter, bis spätestens 30. Juli 1984 dem Evan
gelischen Oberkirchenrat bekanntzugeben, welche Glie
der österreichischer Gemeinden in der BRD in Arbeit 
stehen bzw. aus der BRD Arbeitseinkommen beziehen.

Namen und Aufenthaltsadressen der Gemeindeglie
der und womöglich die Anschrift der Dienstgeber 
mögen einzeln bekanntgegeben werden. Es wird dar
auf hingewiesen, daß zur Verrechnung mit dem Bayeri
schen Landeskirchensteueramt nur jene Meldungen 
gelangen, die zwischen dem l.März 1984 und dem 
31. Juli 1984 beim Evangelischen Oberkirchenrat ein
gebracht werden. Sollten solche Meldungen bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt erstattet worden sein, so 
sind sie zu wiederholen; später einlangende Meldungen 
können nicht berücksichtigt werden.

24. Zl. 1183/84 vom 15. Feber 1984

Kürzung des Ausschreibungstextes für Pfarrstellen
Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H.B. gibt 

bekannt, daß zum Zwecke der Einsparung von Druck
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kosten für das Amtsblatt der Evangelischen Kirche 
A. u. H.B. in Österreich die Ausschreibungen von 
Pfarrstellen ab sofort nur mehr beinhalten können:

1. Zahl der Ausschreibung (erste, zweite, dritte)
2. Bezeichnung der Pfarrstellen

3. Schwierigkeitsklasse
4. Adresse der auskunfterteilenden Person oder 

Dienststelle
Darüber hinausgehende Veröffentlichungen werden 

ab sofort nicht mehr vorgenommen.

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. B. in Wien

25. Zl. 923/84 vom 6. Feber 1984

Einberufung der 4. Tagung (Session) der 9. Synode 
A.B.

Der Evangelische Oberkirchenrat A.B. beruft hier
mit über Beschluß des Synodalausschusses A. B. vom 
16. November 1983 gemäß § 162 Abs. 3 Kirchenver
fassung die Synode A. B. zu ihrer 4. Tagung (Session) 
für Montag, den 19., und Dienstag, den 20. November 
1984 nach Wien ein.

Der gemeinsame Gottesdienst anläßlich der Eröff
nung der 4. Session der 9. Synode A. B. und der 
4. Session der 9. Generalsynode findet am Sonntag, 
dem 18. November 1984, um 17 Uhr statt. Die zur 
Antragstellung vor der Synode A. B. berechtigten Ver
tretungskörper werden darauf hingewiesen, daß alle 

zur Vorlage an die Synode bestimmten Anträge, ein
schließlich der Wahlvorschläge, bis spätestens 5. Okto
ber 1984 beim Evangelischen Oberkirchenrat A. B. 
vorgelegt sein müssen.

26. Zl. 932/84 vom 6. Feber 1984

Aufforderung zur Bekanntgabe neugewählter Synoda
len

Die Evangelischen Superintendenturen A.B. werden 
hiermit ersucht, die im Zuge der in den Pfarrgemeinden 
durchgeführten Neuwahlen ausgeschiedenen Synodalen 
bzw. die an deren Stelle von den Superintendential
versammlungen neugewählten Synodalen unverzüglich, 
jedoch bis spätestens 5. Oktober 1984 dem Evangeli
schen Oberkirchenrat A.B. zu melden.

27. Zl. 769/84 vom 1. Feber 1984

Kirchenbeitragsaufkommen 1983 mit Gegenüberstellung 1982

Superintendenz A. B. Niederösterreich
Gemeinde Aufbringung 1982 

S
Aufbringung 1983 

S
Seelen per 
1. 1. 1983

je Seele 
S

Beitrags
pflichtige 
1. 1. 1983

je 
Pflichtiger

S
Einhebegebühr 

S

Amstetten .... 487.861,70 525.836,— 1.500 350,56 920 571,56 152.492,44
Baden ..................... 726.621,90 744.636,60 2.329 319,72 1.058 703,82 215.944,61

Traiskirchen 149.649,— 231.341,70 1.002 230,88 446 518,70 67.089,09
Bad Vöslau 527.131,40 558.263,50 2.174 256,79 1.120 498,45 161.896,42
Berndorf .... 274.686,19 270.293,10 1.108 243,95 745 362,81 64.870,34
Gloggnitz .... 245.135,23 220.855,33 976 226,29 565 390,89 53.005,28
Gmünd..................... 264.207,65 266.474,— 1.042 255,73 644 413,78 63.953,76
Horn..................... 194.793,87 203.201,95 502 404,78 372 546,24 48.768,47
Krems..................... 513.191,16 524.740,68 1.216 431,53 712 737,— 152.174,80
Melk-Scheibbs . 200.717,40 278.725,36 895 311,42 490 568,83 66.894,09
Mitterbach .... 320.170,80 382.029,80 1.050 363,84 624 612,23 91.687,15
Mödling .... 1,618.905,83 1,574.836,70 4.822 326,59 2.900 543,05 456.702,64
Naßwald .... 68.896,08 89.452,85 402 222,52 230 388,93 21.468,68
Neunkirchen . 329.916,40 296.850,22 1.002 296,26 621 478,02 71.244,05
Perchtoldsdorf 626.032,50 687.168,50 1.371 501,22 860 799,03 199.278,87
St. Aegyd .... 366.011,20 380.983,50 1.392 273,70 827 460,68 91.436,04
St. Pölten .... 1,093.740,28 1,265.276,51 3.123 405,15 2.100 602,51 366.930,19
Ternitz..................... 302.997,19 274.646,86 1.167 235,34 665 413,— 65.915,25
Wiener Neustadt . 1,044.802,23 1,322.204,44 4.928 268,30 2.871 460,54 383.439,29
Wördern-Tulln . . 390.164,30 415.784,10 1.108 375,26 695 598,25 99.788,18

9,745.632,31 10,513.601,70 33.109 317,55 19.465 540,13 2,894.979,64
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Superintendenz A. B. Oberösterreich
Beitrags
pflichtige 
1. 1. 1983

je
Pflichtiger 

S
Einhebegebühr 

S
Gemeinde Aufbringung 1982 

S
Aufbringung 1983 

S
Seelen per 
1/1. 1983

je Seele 
S

Attersee .... 170.307,80 163.445,94 627 260,68 308 530,67 39.227,03
Mondsee .... 61.276 — 66.265,— 270 245,43 135 490,85 15.903,60

Bad Goisern . . . 954.617,30 1,041.050,10 3.586 290,31 1.644 633,24 301.904,53
Bad Hall .... 285.910,10 276.522,40 781 354,06 470 588,35 66.365,38
Bad Ischl .... 423.519,54 453.861,80 1.363 332,99 933 486,45 108.926,83
Braunau .... 541.210,24 575.948,74 1.698 339,19 945 609,47 167.025,13
Eferding .... 437.076,69 479.714,45 1.388 345,62 807 594,44 115.131,47
Enns.......................... 254.110,74 262.112,10 872 300,59 585 448,05 62.906,90
Gallneukirchen 293.421,60 346.195,80 911 380,02 378 915,86 83.086,99
Gmunden .... 809.275,80 864.234,— 2.241 385,65 1.298 665,82 250.627,86

Ebensee .... 146.391,16 145.621,86 448 325,05 292 498,71 42.230,34
Laakirchen . . . 90.478,77 123.909,17 490 252,88 220 563,22 35.933,66

Gosau..................... 466.612,20 461.965,— 1.628 283,76 804 574,58 110.871,60
Hallstatt .... 146.433,10 193.369,85 706 273,89 412 469,34 46.408,76
Kirchdorf .... 219.045,20 308.910,58 618 499,86 392 788,04 74.138,54

Windischgarsten . 106.255,75 124.835,50 372 335,58 269 464,07 29.960,52
Lenzing-Kammer . 410.937,50 403.160,20 1.641 245,68 836 482,25 96.758,45
Linz-Innere Stadt . . 2,255.422,30 2,411.226,20 3.913 616,21 2.622 919,61 699.255,60
Linz-Süd .... 876.481,80 936.971,12 2.314 404,91 1.405 666,88 271.721,62
Linz-Südwest . 1,093,767,06 1,097.515,80 2.247 488,44 1.383 793,58 318.279,58
Linz-Urfahr . . . 1,581.339,28 1,793.061,65 2.922 613,64 1.814 988,46 519.987,88
Marchtrenk 548.344,30 623.245,60 1.680 370,98 933 668,— 180.741,22
Mattighofen 302.324,— 308.263,40 991 311,06 615 501,24 73.983,22
Neukematen . . . 197.243,70 218.356,90 617 353,90 316 691,— 52.405,66

Sierning .... 194.615,60 174.706,20 533 327,78 314 556,39 41.929,49
Ried im Innkreis . 327.904,80 311.500,81 676 460,80 452 689,16 74.760,90
Rutzenmoos . . . 343.630,30 397.314,— 1.351 294,09 720 551,83 95.355,36
Schärding .... 131.512,10 158.527,80 509 311,45 346 458,17 38.046,67
Scharten .... 375.427,40 473.045,— 1.171 403,97 593 797,72 113.530,80
Schwanenstadt . . 345.335,36 347.856,20 1.132 307,29 631 551,28 83.485,49
Stadl-Paura .... 129.628,— 136.318,— 675 201,95 335 406,92 32.716,32

Vorchdorf . 117.069,98 123.582,93 431 286,74 174 710,25 29.659,90
Steyr ...... 496.304,30 529.978,40 2.160 245,36 1.250 423,98 153.693,74
Steyr-Münichholz . . 204.565,40 204.444,21 884 231,27 519 393,92 49.066,61
Thening .... 975.380,78 949.621,98 2.240 423,94 1.292 735,— 275.390,37
Traun ..... 770.046,30 798.141,93 3.115 256,23 1.463 545,55 231.461,16

Haid..................... 165.513,64 230.058,90 1.007 228,46 582 395,29 66.717,08
Vöcklabruck 723.195,68 846.603,79 1.915 442,09 977 866,53 245.515,10

Timelkam . . . 224.094,70 238.383,28 852 279,79 491 485,51 69.131,15
Wallern..................... 461.668,30 549.439,10 1.128 487,09 632 869,37 159.337,34

Grieskirchen 184.693,34 202.998,67 411 493,91 270 751,85 58.869,62
Wels.......................... 1,544.348,55 1,487.277,85 5.189 286,62 2.987 497,92 431.310,58

20,386.736,46 21,839.562,21 59.703 365,80 33.844 645,30 6,013.760,05
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Superintendenz A. B. Steiermark
je Seele 

S

Beitrags
pflichtige 
1. 1. 1983

je 
Pflichtiger

S
Einhebegebühr 

S
Gemeinde Aufbringung 1982 

S
Aufbringung 1983 

S
Seelen per 
1. 1. 1983

Admont .... 383.924,90 441.838,70 1.250 353,47 710 622,31 106.041,29
Bad Aussee 163.781,10 173.943,90 602 288,94 362 480,51 41.746,54
Bad Radkersburg . 145.947,30 161.565,55 385 419,65 232 696,40 38.775,73
Bruck an der Mur . 650.980,30 637.751,10 1.902 335,31 1.203 530,13 184.947,82
Eisenerz .... 156.106,80 167.801,30 683 245,68 426 393,90 40.272,31
Feldbach .... 177.455,14 205.762,28 472 435,94 353 582,90 49.382,95
Fürstenfeld 314.169,49 313.484,45 864 362,83 630 497,59 75.236,27

Rudersdorf . 115.870,— 118.500,— 388 305,41 278 426,26 28.440,—
Gaishorn .... 223.986,98 258.691,50 1.108 233,48 570 453,84 62.085,96
Graz, 1. Murufer . 3,237.986,34 2,988.531,07 7.452 401,04 4.572 653,66 866.674,01
Graz, 1. Murufer-Nord 1,124.457,60 1,298.612,85 3.182 408,11 2.139 607,11 376.597,73
Graz, r. Murufer . 1,293.045,50 1,266.053,37 3.606 351,10 2.160 586,14 367.155,48
Graz-Eggenberg . 855.477,60 924.514,65 3.110 297,27 2.075 445,55 268.109,25
Gröbming .... 332.764,90 386.366,20 1.362 283,68 782 494,07 92.727,89
Hartberg .... 170.476,40 178.733,60 370 483,06 234 763,82 42.896,06
Judenburg .... 391.710,62 406.954,48 1.485 274,04 872 466,69 97.669,08

Fohnsdorf . . . 64.049,79 79.108,50 350 226,02 207 382,17 18.986,04
Kapfenberg . . . 895.309,24 863.828,87 2.727 316,77 1.475 585,65 250.510,37
Kindberg .... 193.411,34 205.368,46 1.148 178,89 853 240,76 49.288,43
Knittelfeld .... 542.385,30 643.873,— 1.902 338,52 1.200 536,56 186.723,17
Leibnitz .... 242.790,90 255.466,49 896 285,12 443 576,67 61.311,96
Leoben ..................... 927.067,20 968.890,98 3.736 259,34 2.184 443,63 280.978,38
Mürzzuschlag . 407.036,50 413.307,30 2.329 177,46 1.138 363,19 99.193,75
Peggau ..................... 369.666,50 369.576,45 1.121 329,68 685 539,53 88.698,35
Ramsau..................... 403.117,91 442.871,01 1.900 233,09 780 567,78 106.289,04
Rottenmann 292.610,28 293.694,88 996 294,87 617 476,— 70.486,77
Schladming .... 966.029,40 993.327,87 3.485 285,03 1.823 544,89 288.065,08

Aich..................... 75.000,— 76.200,— 382 199,48 197 386,80 22.098,—
Stainach-Irdning . . 116.261,70 114.564,40 665 172,28 325 352,51 27.495,46
Stainz..................... 211.301,83 216.885,34 783 276,99 480 451,84 52.052,48
Trofaiach .... 421.276,90 423.400,90 1.692 250,24 730 580,— 101.616,22
Voitsberg .... 286.670,36 303.476,17 1.054 287,93 601 504,95 72.834,28
Wald am Schoberpaß 157.418,— 167.668,50 626 267,84 351 477,69 40.240,44
Weiz..................... 222.337,50 198.633,20 836 237,60 522 380,52 47.671,97

16,531.881,62 16,959.247,32 54.849 309,20 32.209 526,54 4,603.298,56
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Superintendenz A. B. Kärnten
Seelen per 
1. 1. 1983

je Seele 
S

Beitrags
pflichtige 
1. 1. 1983

je 
Pflichtiger 

S
Einhebegebühr 

S
Gemeinde Aufbringung 1982 

S
Aufbringung 1983 

S

Agoritschach . 159.745,20 151.540,40 740 204,78 395 383,65 36.369,70
Althofen .... 184.578,34 204.465,38 781 261,80 480 425,97 49.071,69
Arriach..................... 139.783,70 74.149,— 1.265 58,62 467 158,78 17.795,76
Bad Bleiberg . 163.563,— 172.750,70 862 200,41 435 397,13 41.460,17
Dornbach .... 225.737,14 226.350,— 1.142 198,20 626 361,58 54.324,—
Eisentratten . . . 204.052,80 221.134,90 910 243,01 462 478,65 53.072,38
Feffernitz . . . . 349.563,80 377.590,20 2.123 177,86 984 383,73 90.621,65
Feld am See . 331.464,60 354.740,10 1.730 205,05 801 442,87 85.137,62
Ferndorf .... 172.052,20 165.868,30 920 180,29 450 368,60 39.808,39
Fresach ..................... 263.121,90 268.534,70 1.609 166,90 749 358,52 64.448,33

Puch..................... 110.631,— 124.331,— 529 235,03 246 505,41 29.839,44
Gnesau..................... 201.430,40 200.223,— 1.120 178,77 500 400,45 48.053,52
Hermagor .... 233.915,90 222.508,— 1,105 201,36 578 384,96 53.401,92

Watschig 76.015,— 78.810,— 470 167,68 195 404,15 18.914,40
Klagenfurt-Ost . . 1,062.468,— 1,068.347,50 3.185 335,43 1.758 607,71 309.820,78
Klagenfurt-West . . 1,474.494,96 1,721.679,71 4.905 351,— 2.586 665,77 499.287,12
Lienz..................... 387.788,— 547.665,26 909 602,49 502 1.090,97 158.822,93
Pörtschach .... 370.006,61 374.957,68 1.843 203,45 942 398,04 89.989,85
Radenthein 322.222,30 443.773,50 1.779 249,45 1.048 423,45 106.505,64
Spittal an der Drau . 813.407,22 870.925,73 3.647 238,81 2.639 330,02 252.568,46
St. Ruprecht . . . 400.533,90 450.584,80 2.378 189,48 1.073 419,93 130.669,59

Einöde .... 38.622,44 49.722,05 357 139,28 175 284,13 14.419,39
St. Veit an der Glan . 439.284,54 475.779,94 1.850 257,18 1.030 461,92 114.187,19
Trebesing .... 169.516,60 159.073,89 803 198,10 370 429,93 38.177,73
Treßdorf .... 279.668,02 304.427,40 1.574 193,41 941 323,51 73.062,58
Tschöran .... 197.247,— 141.290,60 1.031 137,04 491 287,76 33.909,74
Unterhaus .... 380.990,14 414.143,06 1.735 238,70 898 461,18 99.394,33
Villach..................... 1,923.866,74 2,065.427,50 7.294 283,17 3.458 597,29 598.973,98
Völkermarkt 246.052,40 256.505,40 826 310,54 317 809,17 61.561,30
Waiern..................... 512.037,— 555.869,— 2.063 269,45 1.067 520,96 161.202,01
Weißbriach 193.711,84 169.144,90 936 180,71 472 358,36 40.594,78

Techendorf . . . 119.003,11 121.073,70 522 231,94 260 465,67 29.057,69
Wiedweg .... 75.163,73 101.271,21 394 257,03 214 473,23 24.305,09

Bad Kleinkirchheim 137.421,30 136.607,90 531 257,27 316 432,30 32.785,90
Wolfsberg .... 214.088,60 268.324,34 783 342,69 423 634,34 64.397,84
Zlan.......................... 246.375,29 275.850,40 1.305 211,38 642 429,67 66.204,10

12,819.624,72 13,815.441,15 55.956 246,90 28.990 476,56 3,682.216,99

Superintendenz A. B. Salzburg-Tirol
Gemeinde Aufbringung 1982 

S
Aufbringung 1983 

S
Seelen per 
1. 1. 1983

je Seele 
S

Beitrags
pflichtige 
1. 1. 1983

je 
Pflichtiger

S
Einhebegebühr 

S

Bad Gastein . . . 199.569,40 179.029,92 768 233,11 432 414,42 42.967,18
Hallein..................... 767.953,30 858.282,14 2.323 369,47 1,390 617,47 248.901,82
Innsbruck-West 1,445.901,39 1,261.818,74 3.651 345,61 2.037 619,45 365.927,43
Innsbruck-Ost . 1,155.168,83 1,340.642,30 3.285 408,11 2.300 582,89 388.786,27
Jenbach ..................... 338.948,— 451.274,38 1.058 426,54 680 663,64 108.305,85
Kitzbühel .... 289.173,10 316.453,60 729 434,09 407 777,53 75.948,86
Kufstein . . . ' . 447.036,77 465.845,90 1.331 350 — 940 495,58 111.803,02
Reutte..................... 364.162,40 352.650,15 1.072 328,96 600 587,75 84.636,04
Salzburg .... 4,198.605,52 4,079.895,33 9.998 408,07 5.964 684,09 1,183.169,65
Salzburg n. Flachgau . —.— 450.856,18 1.867 241,49 986 457,26 108.205,48
Zell am See 263.048,— 268.151,90 984 272,51 520 515,68 64.356,46

Saalfelden 128.429,75 133.259,80 602 221,36 258 516,51 31.982,35
9,597.996,46 10,158.160,34 27.668 367,14 16.514 615,12 2,814.990,41
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Superintendenz A. B. Wien
Aufbringung 1983 

S
Seelen per 
1. 1. 1983

je Seele 
S

Beitrags
pflichtige 
1. 1. 1983

je 
Pflichtiger

S
Einhebegebühr 

S
Gemeinde Aufbringung 1982 

S

Wien-Innere Stadt . 4,736.858,42 4,836.205,77 7.901 612,10 5.711 846,82 1,402.499,67
Leopoldstadt . 2,729.228,64 3,027.298,07 8.576 353,— 5.645 536,28 877.916,44
Landstraße . . 2,775.212,79 2,918.142,22 5.598 521,28 3.655 798,40 846.261,24
Gumpendorf . 4,340.686,38 4,411.934,13 11.594 380,54 5.700 774,02 1,279.460,90
Neubau . . . 1,676.527,36 1,842.881,65 4.202 438,57 2.753 669,41 534.435,68
Favoriten

Christusk. 1,819.804,58 1,275.896,69 4.251 300,14 3.181 401,10 370.010,04
Gnadenk. 1,042.626,97 1,117.033,35 3.576 312,37 1.984 563,02 323.939,67
Thomask. 725.465,70 2.471 293,59 1.670 434,41 210.385,05

Simmering . . 1,137.442,49 1,160.723,95 3.851 301,41 2.297 505,32 336.609,95
Hetzendorf . 1,049.259,55 1,172.879,22 2.165 541,75 1.510 776,74 340.134,97
Hietzing . . 2,851.642,83 3,069.990,39 5.656 542,78 3.295 931,71 890.297,21
Lainz . . 1,169.843,24 1,175.459,27 1.960 599,72 1.206 974,68 340.883,19
Hütteldorf . 800.728,60 907.893,02 1.541 589,16 987 919,85 263.288,98
Ottakring . . 1,370.166,12 1,555.224,84 3.774 412,09 2.661 584,45 451.015,20
Währing . . 3,683.110,77 3,792.312,08 7.364 514,98 3.816 993,79 1,099.770,50
Döbling . . . 3,368.277,70 3,378.153,61 5.512 612,87 3.160 1.069,04 979.664,55
Floridsdorf . . 1,706.835,72 1,693.168,34 6.820 248,27 3.556 476,14 491.018,82
Leopoldau . 657.977,47 744.730,15 3.060 243,38 1.724 431,98 215.971,74
Donaustadt . . 1,482.501,78 1,668.222,54 6.110 273,03 3.347 498,42 483.784,54
Schwechat . 766.033,05 864.518,— 2.558 337,97 1.570 550,65 250.710,22

Bruck an der Leitha . 308.333,70 321.888,20 1.772 181,65 1.027 313,43 77.253,17
Klosterneuburg 487.353,70 521.001,50 1.827 285,17 890 585,39 151.090,44
Korneuburg . . . 308.506,57 308.163,57 954 323,02 553 557,26 73.959,26
Mistelbach .... 195.375,21 105.506,76 530 199,07 299 352,87 25.321,62

Laa an der Thaya . 39.613,16 44.370,— 250 177,48 140 316,93 10.648,80
Liesing..................... 1,248.456,14 1,533.517,49 6.071 252,60 3.899 393,31 444.720,07
Purkersdorf . . . 306.970,80 331.628,30 935 354,68 599 553,64 79.590,79

Preßbaum . . 177.450,— 57.316,— 570 100,55 389 147,34 13.755,84
Stockerau .... 205.157,20 178.627,— 960 186,07 557 320,69 42.870,48

42,441.980,94 44,740.151,81 112.409 398,01 67.781 660,07 12,907.269,03
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Superintendenz A. B. Burgenland
Beitrags- je

Gemeinde Aufbringung 1982 
S

Aufbringung 1983 
S

Seelen per 
1. 1. 1983

je Seele 
S

pflichtige
1. 1. 1983

Pflichtiger 
S

Einhebegebühr 
S

Bernstein .... 613.549,40 600.189,50 1.735 345,93 916 655,23 174.054,96
Deutsch Jahrndorf 147.714,— 179.057,— 371 482,63 230 778,51 42.973,68
Deutsch Kaltenbrunn 223.647,66 253.761,85 727 349,05 479 529,77 60.902,84
Eisenstadt .... 372.897,10 386.182,43 1.011 381,98 628 614,94 92.683,78
Eltendorf .... 364.096,20 393.428,70 1.553 253,33 820 479,79 94.422,89
Gols........................... 1,459.138,89 1,348.173,10 3.135 430,04 1.925 700,35 396.332,70
Großpetersdorf 372.340,57 435.519,86 1.117 389,90 561 776,33 104.524,77
Holzschlag .... 165.867,10 173.925,60 495 351,36 248 701,31 41.742,14
Kobersdorf 452.419,76 486.973,79 1.453 335,15 754 645,85 116.873,71
Kukmirn .... 464.450,20 501.922,40 1.581 317,47 936 536,24 145.557,50
Loipersbach 338.440,90 410.033,10 1.114 368,07 604 678,86 98.407,94
Lutzmannsburg 151.992,73 178.384,16 461 386,95 305 584,87 42.812,20
Markt Allhau . . 829.833,70 843.877,80 2.240 376,73 1.268 665,52 244.724,56
Mörbisch .... 669.706,80 700.313,10 1.723 406,45 931 752,22 203.090,80
Neuhaus .... 392.639,20 473.599,20 1.377 343,94 770 615,06 113.663,81
Nickelsdorf 378.115,90 328.056,20 849 386,40 466 703,98 78.733,49
Oberschützen . 784.991,98 864.501,20 2.122 407,40 1.194 724,04 250.705,35

B. Tatzmannsdorf . 131.717,64 145.666,99 330 441,42 184 791,67 42.243,43
Oberwart .... 503.639,50 523.342,70 1.364 383,68 720 726,86 151.769,38
Pinkafeld .... 904.657,90 937.277,68 2.807 333,91 1.489 629,47 271.810,53
Pöttelsdorf .... 493.176,90 506.834,20 1.474 343,85 927 546,75 146.981,92
Rechnitz .... 242.505,43 346.811,08 855 405,63 540 642,24 83.234,66
Rust........................... 258.619,70 284.559,90 779 365,29 452 629,56 68.294,38
Siget ........................... 102.755,20 113.637,80 287 395,95 161 705,82 27.273,07
Stadt Schlaining . 463.140,10 440.960,63 1.426 309,23 821 537,10 105.830,55
Stoob..................... 342.379,30 355.049,80 935 379,73 489 726,07 85.211,95
Unterschützen . 156.238,38 151.682,60 435 348,70 245 619,11 36.403,82
Weppersdorf . . 212.040,70 212.601,80 616 345,13 373 569,98 51.024,43
Zurndorf .... 436.614,10 419.994,50 1.104 380,43 638 658,30 100.798,68

12,429.326,94 12,996.318,67 35.476 366,34 20.074 647,42 3,473.083,92

Zusammenfassung
Superintendentur Aufbringung 1982 

S
Aufbringung 1983 

S
Seelen per 
1. 1. 1983

je Seele 
S

Beitrags
pflichtige 
1. 1. 1983

je 
Pflichtiger

S
Einhebegebühr 

S

Wien .... . 42,441.980,94 44,740.151,81 112.409 398,01 67.781 660,07 12,907.269,03
Niederösterreich . . 9,745.632,31 10,513.601,70 33.109 317,55 19.465 540,13 2,894.979,64
Burgenland . 12,429.326,94 12,996.318,67 35.476 366,34 20.074 647,42 3,473.083,92
Steiermark . . . . 16,531.881,62 16,959.247,32 54.849 309,20 32.209 526,54 4,603.298,56
Kärnten . . . . 12,819.624,72 13,815.441,15 55.956 246,90 28.990 476,56 3,682.216,99
Oberösterreich . 20,386.736,46 21,839.562,21 59.703 365,80 33.844 645,30 6,013.760,05
Salzburg-Tirol . . 9,597.996,46 10,158.160,34 27.668 367,14 16.514 615,12 2,814.990,41

123,953.179,45 131,022.483,20 379.170 345,55 218.877 598,61 36,389.598,60

Im Verhältnis zum Gesamtaufkommen des Kirchen
beitrages 1983 beträgt das Aufkommen der Super
intendentur
Wien...............................................  . . 34,15%
Niederösterreich................................................. 8,02%
Burgenland.......................................................9,92%

Steiermark .....................................................12,94%
Kärnten..........................................................10,55%
Oberösterreich............................................... 16,67%
Salzburg-Tirol ................................................. 7,75%

100%
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28. Zl. 841/84 vom 2. Feber 1984 Ternitz
Wiener Neustadt
Wördern-Tulln

254,40
209,16
352,77

452,23
348,26
581,46

235,34
268,30
375,26

413 — 
460,54 
598,25Gegenüberstellung der Kopfquoten nach Seelenzahl 

und Beitragspflichtigen für die Jahre 1982 und 1983

Superintendenz A. B. Wien
je 

Beitragspfl.
je 

Beitragspfl.

Superintendenz A. B. Oberösterreich

Gemeinde je Seele je Seele Gemeinde je Seele
je

Beitragspfl. je Seele
je 

Beitragspfl.

1982 1983 1982 1983
Wien-Innere Stadt 584,94 849,96 612,10 846,82 Attersee 271,62 533,88 260,68 530,67

Leopoldstadt 299,24 509,18 353,— 536,28 Mondsee 227,79 447,27 245,43 490,85
Landstraße 359,80 732,82 521,28 798,40 Bad Goisern 265,17 566,53 290,31 633,24
Gumpendorf 366,48 686,27 380,54 774,02 Bad Hall 367,96 617,51 354,06 588,35
Neubau 397,56 577,31 438,57 669,41 Bad Ischl 318,19 474,26 332,99 486,45
Favoriten Braunau 316,68 562,— 339,19 609,47

Christusk. 297,84 379,67 300,14 401,10 Eferding 317,64 544,30 345,62 594,44
Gnadenk. 283,93 502,47 ' 312,37 563,02 Enns 304,32 382,69 300,59 448,05
Thomask. —.— —.— 293,59 434,41 Gallneukirchen 328,57 710,46 380,02 915,86

Simmering 282,45 488,38 301,41 505,32 Gmunden 349,27 694,85 385,65 665,82
Hetzendorf 480,21 718,67 541,75 776,74 Ebensee 335,75 528,48 325,05 498,71
Hietzing 471,97 806,68 542,78 931,71 Laakirchen 184,27 413,14 252,88 563,22
Lainz 592,32 1.015,48 599,72 974,68 Gosau 285,56 580,36 283,76 574,58
Hütteldorf 515,93 759,70 589,16 919,85 Hallstatt 208,— 352,85 273,89 469,34
Ottakring 353,04 534,17 412,09 584,45 Kirchdorf 353,29 536,87 499,86 788,04
Währing 499,47 947,30 514,98 993,79 Windischgarsten 285,63 396,47 335,58 464,07
Döbling 623,63 1.049,96 612,87 1.069,04 Lenzing-Kammer 251,64 504,21 245,68 482,25
Floridsdorf 242,10 491,88 248,27 476,14 Linz-Innere Stadt 578,46 843,77 616,21 919,61
Leopoldau 216,43 383,21 243,38 431,98 Linz-Süd 374,72 627,85 404,91 666,88
Donaustadt 244,43 446,40 273,03 498,42 Linz-Südwest 467,82 782,93 488,44 793,58
Schwechat 293,49 463,41 337,97 550,65 Linz-Urfahr 487,31 807,21 613,64 988,46

Bruck a. d. Leitha 171,29 324,56 181,65 313,43 Marchtrenk 323,50 598,62 370,98 668,—
Klosterneuburg 263,14 550,68 285,17 585,39 Mattighofen 306,30 499,70 311,06 501,24
Korneuburg 321,69 573,43 323,02 557,26 Neukematen 324,94 634,22 353,90 691,—
Mistelbach 368,63 653,42 199,07 352,87 Sierning 353,20 621,77 327,78 556,39

Laa a. d. Thaya 153,53 277,01 177,48 316,93 Ried im Innkreis 490,14 733,56 460,80 689,16
Liesing 201,81 313,76 252,60 393,31 Rutzenmoos 257,20 487,41 294,09 551,83
Purkersdorf 331,86 531,09 354,68 553,64 Schärding 247,20 350,69 311,45 458,17

Preßbaum 311,31 468,20 100,55 147,34 Scharten 324,76 682,59 403,97 797,72
Stockerau 211,06 359,92 186,07 320,69 Schwanenstadt 301,86 443,87 307,29 551,28

Stadl-Paura 190,07 379,02 201,95 406,92
Vorchdorf 273,52 680,63 286,74 710,25

Superintendenz A. B. Niederösterreich Steyr 226,83 397,04 245,36 423,98
je je Steyr-Münichholz 230,10 390,39 231,27 393,92

Gemeinde je Seele Beitragspfl. je Seele Beitragspfl. Thening 437,78 779,05 423,94 735,—
1982 1983 Traun 244,22 521,71 256,23 545,55

Amstetten 323,08 536,11 350,56 571,56 Haid 164,85 287,35 228,46 395,29
Baden 307,62 682,91 319,72 703,82 Vöcklabruck 378,04 731,23 442,09 866,53

Traiskirchen 149,79 324,61 230,88 518,70 Timelkam 263,33 466,86 279,79 485,51
Bad Vöslau 242,47 499,65 256,79 498,45 Wallern 407,83 720,23 487,09 869,37
Berndorf 247,24 365,27 243,95 362,81 Grieskirchen 443,97 681,52 493,91 751,85
Gloggnitz 244,15 424,84 226,29 390,89 Wels 300,10 518,06 286,62 497,92
Gmünd 254,04 407,72 255,73 413,78
Horn 403,29 545,64 404,78 546,24
Krems 417'22 712,76 431,53 737,— Superintendenz A.B. Salzburg-Tirol
Melk-Scheibbs 225,52 407,96 311,42 568,83 Gemeinde je Seele

je 
Beitragspfl. je Seele

je 
Beitragspfl.

Mitterbach 300,34 510,63 363,84 612,23
Mödling 331,60 596,50 326,59 543,05 IVöZ

Naßwald 169,69 290,70 222,52 388,93 Bad Gastein 243,97 465,19 233,11 414,42
Neunkirchen 323,44 525,34 296,26 478,02 Hallein 325,54 568,85 369,47 617,47
Perchtoldsdorf 437,47 720,40 501,22 799,03 Innsbruck-West 417,52 708,08 345,61 619,45
St. Aegyd 267,74 467,44 273,70 460,68 Innsbruck-Ost 355,32 584,59 408,11 582,89
St. Pölten 356,15 540,38 405,15 602,51 Jenbach 320,06 533,77 426,54 663,64
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Kitzbühel 385,05 700,17 434,09 777,53
Kufstein 338,15 458,49 350,— 495,58
Reutte 340,02 511,46 328,96 587,75
Salzburg 356,99 604,11 408,07 684,09
Salzburg, n. Flg. •—.— 241,49 457,26
Zell am See 273,43 513,76 272,51 515,68

Saalfelden 219,16 511,67 221,36 516,51

Superintendenz A. B. Steiermark

Gemeinde je Seele
je 

Beitragspfl. je Seele
je 

Beitragspfl.

1982 1983
Admont 303,01 543,03 353,47 622,31
Bad Aussee 272,06 434,43 288,94 480,51
Bad Radkersburg 375,18 603,08 419,65 696,40
Bruck an der Mur 336,59 542,48 335,31 530,13
Eisenerz 221,74 358,86 245,68 393,90
Feldbach 341,91 465,76 435,94 582,90
Fürstenfeld 363,62 494,75 362,83 497,59

Rudersdorf 297,10 413,82 305,41 426,26
Gaishorn 201,60 389,54 233,48 453,84
Graz, 1. Murufer 421,44 614,18 401,04 653,66
Graz, 1. Muru.-N. 340,22 487,41 408,11 607,11
Graz, r. Murufer 365,06 609,92 351,10 586,14
Graz-Eggenberg 279,29 407,37 297,27 445,55
Gröbming 242,89 739,47 283,68 494,07
Hartberg 473,54 811,79 483,06 763,82
Judenburg 260,67 434,75 274,04 466,69

Fohnsdorf 188,38 312,43 226,02 382,17
Kapfenberg 323,68 627,40 316,77 585,65
Kindberg 194,77 307,— 178,89 240,76
Knittelfeld 281,32 464,76 338,52 536,56
Leibnitz 259,66 576,70 285,12 576,67
Leoben 235,89 402,19 259,34 443,63
Mürzzuschlag 173,35 352,41 177,46 363,19
Peggau 329,17 525,84 329,68 539,53
Ramsau 213,74 646,02 233,09 567,78
Rottenmann 290,— 524,39 294,87 476,—
Schladming 295,33 596,31 285,03 544,89

Aich 201,07 384,61 199,48 386,80
Stainach Irdning 176,15 362,18 172,28 352,51
Stainz 268,49 436,57 276,99 451,84
Trofaiach 244,36 542,88 250,24 580,—
Voitsberg 281,87 425,95 287,93 504,95
Wald 257,21 453,65 267,84 477,69
Weiz 265,95 449,16 237,60 380,52

Superintendenz A. B. Kärnten

Gemeinde je Seele
je 

Beitragspfl. je Seele
je 

Beitragspfl.

1982 1983
Agoritschach 217,34 408,55 204,78 383,65
Althofen 235,43 384,53 261,80 425,97
Arriach 110,50 299,32 58,62 158,78
Bad Bleiberg 188,21 371,73 200,41 397,13
Dornbach 201,55 379,39 198,20 361,58
Eisentratten 219,17 429,58 243,01 478,65
Feffernitz 164,81 346,78 177,86 383,73
Feld am See 194,52 417,98 205,05 442,87
Ferndorf 181,10 391,02 180,29 368,60

Fresach 164,65 344,40 166,90 358,52
Puch 209,92 449,71 235,03 505,41

Gnesau 183,28 405,29 178,77 400,45
Hermagor 203,05 433,98 201,36 384,96

Watschig 156,08 383,91 167,68 404,15
Klagenfurt-Ost 329,03 641,58 335,43 607,71
Klagenfurt-West 300,85 569,30 351,— 665,77
Lienz 441,67 774,02 602,49 ]L .090,97
Pörtschach 202,63 441,53 203,45 398,04
Radenthein 175,59 291,86 249,45 423,45
Spittal a. d. Drau 221,09 296,64 238,81 330,02
St. Ruprecht 169,71 357,61 189,48 419,93

Einöde 108,18 220,69 139,28 284,13
St. Veit a. d. Glan 238,09 446,42 257,18 461,92
Trebesing 209,53 470,87 198,10 429,93
Treßdorf 176,33 425,02 193,41 323,51
Tschöran 190,94 404,19 137,04 287,76
Unterhaus 221,50 426,64 238,70 461,18
Villach 288,34 565,51 283,17 597,29
Völkermarkt 305,27 697,03 310,54 809,17
Waiern 250,87 471,48 269,45 520,96
Weißbriach 207,84 633,04 180,71 358,36

Techendorf 228,85 477,92 231,94 465,67
Wiedweg 144,54 349,59 257,03 473,23

B. Kleinkirchh. 264,27 597,48 257,27 432,30
Wolfsberg 273,42 515,87 342,69 634,34
Zlan 186,22 389,83 211,38 429,67

Superintendenz A.B. Burgenland

Gemeinde je Seele
je 

Beitragspfl. je Seele
je 

Beitragspfl.

1982 1983
Bernstein 350,59 683,23 345,93 655,23
D. Jahrndorf 393,90 633,96 482,63 778,51
D. Kaltenbrunn 303,45 459,23 349,05 529,77
Eisenstadt 388.43 661,16 381,98 614,94
Eltendorf 232,94 428,34 253,33 479,79
Gols 458,12 863,90 430,04 700,35
Großpetersdorf 333,04 675,75 389,90 776,33
Holzschlag 341,29 596,64 351,36 701,31
Kobersdorf 313,31 599,23 335,15 645,85
Kukmirn 292,29 505,38 317,47 536,24
Loipersbach 302,99 566,90 368,07 678,86
Lutzmannsburg 325,46 558,79 386,95 584,87
Markt Allhau 370,79 639,81 376,73 665,52
Mörbisch 384,66 724,79 406,45 752,22
Neuhaus 285,55 540,08 343,94 615,06
Nickelsdorf 438,64 821,99 386,40 724,04
Oberschützen 371,33 646,61 407,40 724,04

B. Tatzmannsd. 414,20 731,76 441,42 791,67
Oberwart 369,23 703,40 383,68 726,86
Pinkafeld 322,51 600,70 333,91 629,47
Pöttelsdorf 332,32 541,35 343,85 546,75
Rechnitz 282,64 457,55 405,63 642,24
Rust 333,70 581,16 365,29 629,56
Siget 363,09 634,29 395,95 705,82
Stadt Schlaining 322,07 543,59 309,23 537,10
Stoob 363,07 690,28 379,73 726,07
Unterschützen 360,82 648,29 348,70 619,11
Weppersdorf 346,47 560,95 345,13 569,98
Zurndorf 394,76 694,14 380,43 658,30
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29. Zl. 669/84 vom 25. Jänner 1984

Kirchenbeitragseingänge Jänner bis Dezember 1983 
mit Vergleichsziffern aus 1982

1983 1982
Superintendenz Schilling

Wien .... 44,307.099,11 42,050.437,34
Geh.-Verr. OKR 433.052,70 391.543,60

Niederösterreich . 10,385.229,60 9,631.409,81
Geh.-Verr. OKR 128.372,10 114.222,50

Burgenland . . . 12,861.129,87 12,310.617,74
Geh.-Verr. OKR 135.188,80 118.709,20

Steiermark . . . 16,743.513,22 16,328.076,42
Geh.-Verr. OKR 215.734,10 203.805,20

Kärnten .... 13,574.638,35 12,613.891,02
Geh.-Verr. OKR 240.802,80 205.733,70

Oberösterreich . . 21,609.962,41 20,168.599,96
Geh.-Verr. OKR 229.599,80 218.136,50

Salzburg-Tirol . . 10,045.998,34 9,497.578,06
Geh.-Verr. OKR 112,162,— 100.418,40

129,527.570,90 122,600.610,35
Geh.-Verr. OKR 1,494.912,30 1,352.569,10

Steigerung 5,650% 8,146%
Steigerung Geh.-Verr. OKR 10,520% 10,050%

30. Zl. 1084/84 vom 13. Feber 1984

Kirchenbeitragseingänge Jänner 1984 mit Vergleichs
ziffern aus 1983

Steigerung 1984: 50,49%
Steigerung 1983: Keine; Rückgang 35,46%

1984 1983
Superintendenz Schilling

Wien '. . . . 5,307.149,91 4,195.320,30
Niederösterreich 77.263,62 134.490,22
Burgenland . . 453.241,98 26.430,—
Steiermark . 518.837,34 23.500,63
Kärnten . . . 888.017,50 399.254,65
Oberösterreich . 395.095,73 374.162,83
Salzburg-Tirol . 132.271,50 11.190,—

7,771.877,58 5,164.348,63

31. Zl. 800/84 vom 1. Feber 1984

Weitere Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A. B. Pörtschach am Wörther 
See

Die Pfarrstelle der Pfarrgemeinde A.B. Pörtschach 
am Wörther See, die durch Amtsniederlegung des bis
herigen Pfarrers frei geworden ist, wird hiermit erneut 
ausgeschrieben.

Sie ist in die Schwiergkeitsklasse 4 eingestuft und 
wird durch den Oberkirchenrat A.B. besetzt.

Der Sprengel der Pfarrgemeinde erstreckt sich zwi
schen Klagenfurt und Villach und umfaßt das Nord-, 
West- und Südufer des Wörther Sees. Der Amtssitz 
des Pfarrers ist in Pörtschach am Wörther See. Dort 
ist das Pfarrhaus (mit Kurpredigerzimmer) und die 
Heilandskirche. In Moosburg ist ein Gemeindehaus 
und die Diakonissenstation. Außerdem sind Kirchen 
in Krumpendorf und in Velden (dort mit Kurprediger
wohnung). In Velden ist auf die Errichtung einer 
neuen Pfarrgemeinde hinzuwirken. Die Gemeinde
gottesdienste sind nach folgender Ordnung zu halten:

Jeden ersten Sonntag im Monat in Moosburg;
jeden zweiten Sonntag im Monat in Pörtschach und 

Krumpendorf;
jeden dritten Sonntag im Monat in Goritschach;
jeden vierten Sonntag im Monat in Pörtschach und 

Velden.
Außerdem an den hohen Feiertagen am ersten Fest

tag in Pörtschach und Velden, am zweiten Festtag in 
Moosburg und Krumpendorf.

Die Urlauberseelsorge vom Juni bis September ist 
durch den Einsatz von zwei Kurpredigern geregelt. Die 
Organisation ist Aufgabe des Gemeindepfarrers. Für 
den Predigtdienst stehen ein Lektor, für den Kinder
gottesdienst und den Religionsunterricht zwei Diako
nissen zur Verfügung.

Religionsunterricht ist an 14 Volksschulen in 20 
Wochenstunden und an drei Hauptschulen in 11 Wo
chenstunden sowie an einer höheren Schule mit zwei 
Wochenstunden zu gewährleisten. Das Religionsunter
richts-Pflichtausmaß des Pfarrers beträgt 10 Wochen
stunden. Im Auftrag der Superintendentur ist auch an 
höheren Schulen entweder in Villach oder Klagenfurt 
nach Maßgabe der Notwendigkeit Religionsunterricht 
zu übernehmen. Der Konfirmandenunterricht ist vom 
Pfarrer zu erteilen. Vom Pfarrer wird weiters die 
Leitung der Jugendarbeit, der Frauenarbeit und be
sonders die Leitung der Vortrags- und Bibelarbeit 
erwartet.

Dem Pfarrer steht das 1961 erbaute und neu reno
vierte Pfarrhaus in Pörtschach mit Garten und Neben
räumen zur Verfügung. Alle Räume sind zentralgeheizt.

Der Dienstwohnungswert beträgt S 1060,—.
Bewerbungen sind bis 15. April 1984 an das Pres

byterium der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Pört
schach am Wörther See, zu Handen Herrn Kurator 
Ing. Hermann Leitner, 9062 Moosburg, Gradenegg 12, 
Telefon 04272/82 725, zu richten.

Nähere Auskünfte erteilt gerne auch der zuständige 
Superintendent Paul Pellar, 9500 Villach, Hohenheim- 
straße 3.

32. Zl. 801/84 vom 1. Feber 1984

Zweite Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A.B. Spittal an der Drau

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A. B. Spittal an der Drau wird hiermit zum zweiten 
Mal ausgeschrieben. Sie ist in die Schwierigkeits
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klasse 1 b (fünf Wochenstunden) eingestuft und wird 
durch den Evangelischen Oberkirchenrat A. B. besetzt. 
Die Pfarrgemeinde hat neben der ausgeschriebenen 
Pfarrstelle auch die eines Pfarrers im Schuldienst. Von 
den zirka 3650 Gemeindegliedern der Pfarrgemeinde 
wohnen rund 2300 in der Bezirksstadt Spittal an der 
Drau und rund 1300 in der Diaspora, in einem Gebiet 
von zirka 50 km Länge auf einer Fläche von zirka 
750 km2.

Gottesdienste sind zu halten: in der Luther-Kirche 
Spittal an jedem Sonntag und an den Feiertagen, 
weiters turnusmäßig (nach Vereinbarung) in den Pre
digtorten Möllbrücke, Mühldorf, Kolbnitz, Ober- 
vellach und Mallnitz. Zwei eingeführte Lektoren helfen 
treu mit. Für Obervellach und Mallnitz ist im Juli und 
August eine Urlauberseelsorge eingerichtet.

An rund 30 Pflichtschulen, einer evangelischen 
Haushaltungsschule, zwei landwirtschaftlichen Fach
schulen und an den höheren Schulen (diese in Spittal: 
zwei Gymnasien, Handelsakademie, Handelsschule, 
Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Frauen
berufe) ist für Religionsunterricht zu sorgen. Der 
Pfarrer im Schuldienst unterrichtet an den beiden 
Gymnasien, eine Gemeindeschwester, eine Landes
vertragslehrerin und zwei weitere Religionslehrerinnen 
unterrichten an Pflichtschulen.

In Spittal bestehen ein Krankenhaus, zwei Alters
heime und eine Garnison. Viele Gemeindeglieder sind 
zu aktiver Mitarbeit bereit, besonders die Presbyter 
und Gemeindevertreter. Für Verwaltungsaufgaben 
(auch Kirchenbeitrag) ist halbtags eine Sekretärin an
gestellt. In Spittal arbeitet ein reger Frauenkreis, in 
Obervellach ein Kreis für die Jugend, und für die 
ganze Gemeinde ist ein aktiver Jugendausschuß tätig; 
dazu kommen der Evangelische Posaunenchor und das 
Evangelische Bildungswerk Spittal. Bibelstunden sind 
an mehreren Orten erwünscht; in Spittal besteht eine 
ökumenische Bibelstunde.

Vom Pfarrer wird besonders erwartet: Klare Ver
kündigung des Evangeliums und Wirken für missiona
rischen und diakonischen Gemeindeaufbau, besondere 
Begabung für Zurüstung und Koordinierung der ver
schiedenen Mitarbeiter, Seelsorge in der ganzen Pfarr
gemeinde wie auch im Krankenhaus und in den Alters
heimen, Kontakt zu den Urlaubern und Reisegruppen, 
Religionsunterricht an höheren Schulen, Öffentlich
keitsarbeit und Verwaltungsaufgaben.

Die Dienstwohnung bei der Luther-Kirche hat ein 
Ausmaß von zirka 120 m2 und einen Dienstwoh
nungswert von S 2048,-—-. Sie ist mit einer Elektro
heizung ausgestattet und besteht aus fünf Zimmern, 
einer eingerichteten Küche, Vorraum, Bad, WC und 
Keller; dazu kommen die Garage und ein Gemüse
garten in großer Wiesenfläche.

Auskünfte erteilen gerne der Kurator Johann Müller, 
9800 Spittal, Oberamlach 1 („Oberrauter“), Telefon 
04762/35 393, oder das Presbyterium in 9800 Spittal, 
10.-Oktober-Straße 8, Telefon 04762/22 60.

Bewerbungen sind bis 15. April 1984 an den Evan
gelischen Oberkirchenrat A. B. in 1180 Wien, Severin- 
Schreiber-Gasse 3, zu richten.

33. Zl. 941/84 vom 7. Feber 1984

Befristete Pfarrstellen — Berichtigung

Bei den im Amtsblatt Jänner 1984 (1. Stück) unter 
Nr. 13 und Nr. 14 verlautbarten Pfarrstellenaus
schreibungen (Wien-Hütteldorf und Linz-Urfahr) ist 
zu beachten, daß die Verfügung mit einstweiliger 
Geltung betreffend vordringlich zu besetzende Pfarr
stellen (Ordnung des geistlichen Amtes § 19 Abs. 3) 
durch die 3. Session der 9. Generalsynode mit Wir
kung vom 31. Dezember 1983 außer Kraft gesetzt 
worden ist.

34. Zl. 1370/84 vom 23. Feber 1984

Kollektenaufruf für das Schulwerk Oberschützen am 
18. März 1984 — Reminiszere

Das Evangelische Schulwerk Oberschützen setzt in 
der Gegenwart die Tradition der von Pfarrer Gottlieb 
August Wimmer vor fast 150 Jahren gegründeten 
Schulanstalten fort. Nachdem in den letzten Jahren 
schwere finanzielle Probleme aufgetreten sind, zeichnet 
sich nunmehr ein Weg ab, das Oberstufenrealgym
nasium weiterzuführen und die einzige evangelische 
allgemeinbildende höhere Schule in Österreich zu er
halten. Dafür bringen die burgenländischen Protestan
ten seit Jahren große Opfer. Gleichzeitig gehen die 
Bemühungen um einen inneren Ausbau der Schule 
weiter, die vor allem den evangelischen Charakter 
derselben betonen sollen. Die Errichtung des Gymna
siums für Studierende der Musik stellt einen Teil 
dieser Bemühungen dar. Auch die außerschulische Be
treuung wird zu verstärken sein. Die Kollekte zum 
18. März 1984 soll diesen Bemühungen zugute kom
men und wird darum dringend erbeten.

Kirchliche Mitteilungen

Es wird darauf hingewiesen, daß in der Zeit vom 
31. Mai bis 3. Juni 1984 der „Sonnenzug“ Körper
behinderter durch Österreich und einige Nachbar
länder fahren wird.

Interessensanmeldungen mögen an die Arbeitsge
meinschaft Sonnenzug, 1040 Wien, Floragasse 4/1/2, 
gesandt werden. (Zl. 456/84 vom 16. Jänner 1984.)

Assistent Mag. theol. Karl Schwarz wurde am 
6. Dezember 1983 zum Doktor der Theologie promo
viert. Das Thema seiner Dissertation lautete: „Kir
chenreform zwischen Staatsaufsicht und Grundrechts
freiheit“. Dr. Karl Schwarz wurde mit 1. April 1983 
für die Dauer von drei Jahren als Vertreter der Evan
gelischen Kirche in die Kommission „Justitia et pax“ 
berufen. (Zl. 640/84 vom 25. Jänner 1984.)

Der Herr Bundespräsident hat mit Entschließung 
vom 6. Dezember 1983, 136.357/1, dem Kirchen-



20

P. b. b. Erscheinungsort Wien / Verlagspostamt 1180 Wien

kanzler der Evangelischen Kirche A. B. in Österreich, 
Mag. jur. Gerald Eidenberger den Berufstitel 
„Hofrat“ verliehen. (Zl. 648/84 vom 30. Jänner 
1984.)

Der Theologische Ausschuß der Generalsynode hat 
Herrn Superintendent Mag. theol. Paul Pe11ar zu 
seinem Obmann und Herrn Pfarrer Dr. Dr. Arthur 
Dietrich zum Obmannstellvertreter gewählt. (Zl. 
928/84 vom 6. Feber 1984.)

Herr Militärdekan Mag. theol. Dr. phil. Werner 
Peyer1 teilt mit, daß die evangelische Pfarrkanzlei 
mit 1. Dezember 1983 in die Stift-Kaserne über
siedelt ist und fortan folgende Anschrift hat:

Stift-Kaserne/Mitteltrakt
(Zimmer 327 und 330)
Tel. 93 56 21/0, 93 56 21/4165, 93 66 21/4126.

(Zl. 329/84 vom 11. Jänner 1984.)

Lehrvikar Mag. Heribert Hribernig wurde 
mit Wirkung vom l.März 1984 Lehrpfarrer Senior 
Mag. Ludwig Mernyi, Bad Vöslau, zur Dienstleistung 
der Tochtergemeinde Felixdorf der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. u. H.B. Wiener Neustadt bis auf 
weiteres zugeteilt. (Zl. 1031/84 vom 9. Feber 1984.)

Lehrvikar Mag. Otmar Knoll wurde mit Wirkung 
vom l.März 1984 Lehrpfarrer Mag. Walter Cziegler, 
Pöttelsdorf, zur Dienstleistung in der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A.B. Pöttelsdorf bis auf weiteres zu
geteilt. (Zl. 1119/84 vom 13. Feber 1984.)

Lehrvikar Mag. Johannes Hanek wurde mit 
Wirkung vom l.März 1984 Lehrpfarrer Mag. Gott
fried C. Fliegenschnee, Oberschützen, zur Dienstlei
stung in der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Ober
schützen bis auf weiteres zugeteilt. (Zl. 1120/84 vom 
13. Feber 1984.)

Lehrvikar Frank Schleßmann wurde mit Wir
kung vom 1. November 1983 Lehrpfarrer Mag. Win
fried Carrara, Feldbach, zur Dienstleistung in der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Fürstenfeld bis auf 
weiteres zugeteilt. (Zl. 5748/83 vom 5. Oktober 
1983.)

Das Examen pro ministerio zum Jänner-Termin 
1984 haben nachstehend angeführte Kandidaten be
standen:

Vikar Mag. Erika Fuchs, Wien
Vikar Hansurs Wa1der, Linz
(Zl. 696/84, 697/84 vom 26. Jänner 1984.)

Pfarrhelfer Gerhard Hoff1eit, Wien, hat am 
23. Jänner 1984 die Fachprüfung für Pfarrhelfer be
standen. (Zl. 631/84 vom 24. Jänner 1984.)

Pfarrer i. R. Rudolf Sat1ow gibt seine neue An
schrift und Telefonnummer wie folgt bekannt:

9702 Ferndorf, Rudersdorf 25 
Telefon 04767/378.

(Zl. 641/84 vom 24. Jänner 1984.)

Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwendungszweck versehen 
— Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vorlegen — Behandlung mehrerer Angelegen
heiten in einem Geschäftsstück ist unzulässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskonto
nummer) anführen — Fristen beachten (Kollekten-Ablieferung, Vorlage der Rechnungsabschlüsse, 

Seelenstandsbericht usw.)

Wir ersuchen alle Glaubensgenossen, ihnen bekanntwerdende Zu- und Wegzüge, Geburten, Trauungen und 
Todesfälle evangelischer Glaubensgenossen dem Pfarramt mitzuteilen.

Medieninhaber, Herausgeber, Redaktion: Evangelische Kirche A. u. H. B. in Österreich, Kirchenleitung Evangelischer Oberkir
chenrat A. u. H. B., Severin-Schreiber-Gasse 3, 1180 Wien. — Hersteller: Buchdruckerei Fleck, Ing. Isolde Vetrovsky, Holland-
straße 8, 1020 Wien. — Verlags- und Herstellungsort Wien.
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35. Zl. 1627/84 vom 8. März 1984

Einberufung der 4. Tagung (Session) der 9. General
synode, ABl. Nr. 16/84 — Berichtigung

ABl. Nr. 16/84 betreffend die Einberufung der 
4. Tagung der 9. Generalsynode wird hiermit in 
seinem zweiten Absatz insofern berichtigt, als die 
Beginnzeit des Gottesdienstes am 18. November 1984 
nicht wie dort angegeben um 17 Uhr, sondern um 
19.30 Uhr festgelegt ist.

36. Zl. 1476/84 vom 28. Feber 1984

Durchführungsverordnung über die Befähigung, Er
mächtigung und Verwendung der Religionslehrer, 
ABl. Nr. 43/77 bzw. ABl. Nr. 103/82 — Änderung

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H.B. er
läßt hiermit über Empfehlung des Rechts- und Ver

fassungsausschusses der Generalsynode nachstehende 
Verordnung, womit die Durchführungsverordnung 
über die Befähigung, Ermächtigung und Verwendung 
der Religionslehrer, ABl. Nr. 103/82, geändert wird.

I.

Es hat zu lauten:
„§ 5: (3) Die Zuweisung ist jederzeit durch die 

zuständige Superintendentur bzw. das Schulreferat 
widerrufbar. Gegen den Widerruf steht das Rechts
mittel der Beschwerde an den Evangelischen Ober
kirchenrat A. u. H.B. gemäß dem kirchlichen Ver
waltungsverfahrensgesetz offen.“

II.

Diese Verordnung tritt mit sofortiger Wirkung in 
Kraft.
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37. Zl. 1717/84 vom 13. März 1984

Versorgungs- und Unterstützungsfonds der Evangeli
schen Kirche A. u. H. B. in Österreich — Erhöhung 
der Wohnungsbeihilfe

Das Kuratorium des Versorgungs- und Unter
stützungsfonds der Evangelischen Kirche A. u. H. B. 
in Österreich hat in Übereinstimmung mit der Empfeh
lung der Synodalausschüsse A. B. und H. B. vom 
16. November 1983 beschlossen, mit Wirkung vom 
1. Jänner 1984 die Wohnungsbeschaffungsbeihilfe auf 
S 360.000,— zu erhöhen.

38. Zl. 1584/1585/84 vom 6. März 1984

Zusammensetzung der landeskirchlichen Prüfungskom
missionen (Amtsblatt 1984, 2. Stück, Nr. 20) — Be
richtigung
Superintendentur A. B. Oberösterreich

Weitere Mitglieder: Statt Frau Christi Fischer be
richtigt auf Frau Oriane Ruttinger (Stellvertreter Frau 
Fachinspektor Eva Bichl).

Superintendentur A. B. Wien
Weitere Mitglieder: Statt Senior Mag. Alfred Jahn 

berichtigt auf Fachinspektor OStR Prof. Mag. Hein- 
rich Matiasek.

39. Zl. 1869/84 vom 19. März 1984

Rechnungsabschluß der Evangelischen Landeskirche 
A. u. H.B. in Österreich

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H.B. ver
lautbart hiermit gemäß § 205 Abs. 3 Kirchenverfas
sung nachstehenden Rechnungsabschluß der Landes
kirche A. u. H. B.

Rechnungsabschluß der Evangelischen Landeskirche 
A. u. H. B. für das Jahr 1983

Ertrag
S

1. Bundeszuschuß.............................. 22,636.755,—
2. Gemeinsame Dienste: S

Amt für Hörfunk und
Fernsehen

von der Kirche A. B. 917.043,95
von der Kirche H. B. 37.800,— 954.843,95

Evangelische Militärseel
sorge

von der Kirche A. B. 85.500,—
von der Kirche H. B. 4.500,— 90.000,—

Religionsunterrichtsfonds
von der Kirche A. B. ■—■,—■
von der Kirche H.B. 50,—■ 50,—

Evangelische Frauenschule
von der Kirche A. B. 506.357,33
von der Kirche H. B. 12.175,— 518.532,33

4.

Heimbeitragszuschüsse an 
Theologiestudenten

3.

von der Kirche A. B. 
von der Kirche H.B.

200.850,—
12.6000,— 213.450,—

Dienst an Sinnes- 
geschädigten
von der Kirche A. B.
von der Kirche H.B.

9.500,— 
500,— 10.000,—

Evangelische Frauenarbeit
von der Kirche A. B. 821.589,26
von der Kirche H. B. 26.250,— 847.839,26

Gemeinsame Werke:
Evangelisches Jugendwerk

von der Kirche A. B. 1,041.532,—
von der Kirche H. B. 54.500,— 1,096.032,—

Wohnungsmiete Jugend
pfarrer

von der Kirche A.B.
von der Kirche H.B.

87.097,06
4.050,— 91.147,06

Diakonisches Werk 
von der Kirche A.B. 
von der Kirche H.B.

493.000,—
25.947,36 518.947,36

Vereine, Fonds und 
Arbeitszweige: 
Evangelische Studenten
gemeinde

von der Kirche A.B. 
von der Kirche H.B.

36.150,—
1.850,— 38.000,—

Gustav-Entz-Stiftung 
von der Kirche A.B. 
von der Kirche H.B.

142.500,—
7.500,— 150.000,—

Diakonischer Einsatz 
von der Kirche A.B. 
von der Kirche H.B.

285.000,—
15.000 — 300.000,—

Ton- und Bildstelle 
von der Kirche A.B. 
von der Kirche H.B.

23.750,—
1.250,— 25.000,—

Arbeitsgemeinschaft der 
Erhalter evangelischer 
Kindergärten
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H.B. 700’— 700,—

Evangelischer Presseverband 
von der Kirche A. B. 178.200,—
von der Kirche H.B. 1.800,— 180.000,—

Theologiestudenten
austausch
von der Kirche A.B.
von der Kirche H.B.

19.000,—
1.000,— 20.000,—

Österreichischer Missionsrat
von der Kirche A. B. 4.750,—
von der Kirche H.B. 250,-— 5.00,—

Ökumenischer Rat der 
Kirchen
von der Kirche A. B.
von der Kirche H.B.

23.832,50
1.250,— 25.082,50
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Konferenz europäischer 
Kirchen

von der Kirche A. B.
von der Kirche H.B.

7.170,—
375,— 7.545,—

Campingmission 
von der Kirche A.B. 
von der Kirche H.B.

7.380,80
7.380,80

Religionspädagogischer 
Ausschuß

von der Kirche A.B.
von der Kirche H.B.

14.250,— 
750,— 15.000,—

Evangelisches Presse
pfarramt
von der Kirche A. B.
von der Kirche H.B.

459.692,18
10.075,— 469.767,18

Pressepfarrer-Wohnung 
und anteilige 
Telefonspesen

von der Kirche A. B.
von der Kirche H.B.

105.963,92
2.075,— 108.038,92

Aufwand
1. Bundeszuschuß S

28,329.311,36

S
an die Kirche A.B. 21,504.917,27 
an die Kirche H. B. 1,131.837,73 22,636.755,—

2. Gemeinsame Dienste:
Amt für Hörfunk und Fernsehen . 954.843,95

Evangelische Militärseelsorge . . . 90.000,—
Religionsunterrichtsfonds .... 50,—
Evangelische Frauenschule . . . . 518.532,33
Heimbeiträge an Theologiestudenten 213.450,—
Dienst an Sinnesgeschädigten . . . 10.000,—
Evangelische Frauenarbeit .... 847.839,26

3. Gemeinsame Werke:
Evangelisches Jugendwerk . . . . 1,096.032,-—
Wohnung Jugendpfarrer .... 91.147,06
Diakonisches Werk.. 518.947,36

4. Vereine, Fonds und Arbeitszweige:
Evangelische Studentengemeinde . . 38.000,—
Gustav-Entz-Stiftung. 150.000,—
Diakonischer Einsatz. 300.000,—
Ton-und Bildstelle.. 25.000,—
Arbeitsgemeinschaft der Erhalter

evangelischer Kindergärten . . . 700,—
Evangelischer Presseverband . . . 180.000,—
Theologiestudentenaustausch . . . 20.000,—■
Österreichischer Missionsrat . . . 5.000,—-
Ökumenischer Rat der Kirchen . . 25.082,50
Konferenz europäischer Kirchen . . 7.545,—■
Campingmission............................... 7.380,80
Religionspädagogischer Ausschuß . 15.000,—
Evangelisches Pressepfarramt . . . 469.767,18
Pressepfarrer-Wohnung und anteilige

Telefonspesen............................... 108.038,92
28,329.311,36

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. B. in Wien

40. Zl. 1628/84 vom 8. März 1984

Einberufung der 4. Tagung (Session) der 9. Synode 
A. B., ABl. Nr. 25/84 — Berichtigung

ABl. Nr. 25/84 betreffend die Einberufung der 
4. Tagung der 9. Synode A.B. wird hiermit in seinem 
zweiten Absatz insofern berichtigt, als die Beginnzeit 
des Gottesdienstes am 18. November 1984 nicht wie 
dort angegeben um 17 Uhr, sondern um 19.30 Uhr 
festgelegt ist.

41. Zl. 1709/84 vom 12. März 1984

Erste Ausschreibung der nicht mit der Amtsführung 
verbundenen Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrge
meinde A. B. Bad Ischl

Sie ist in die Schwierigkeitsklasse 4 eingereiht und 
wird durch Gemeindewahl besetzt.

Bewerbungen sind bis 30. April 1984 an das Pres
byterium der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Bad 
Ischl, Bahnhofstraße 5, 4820 Bad Ischl, zu richten.

Nähere Auskünfte erteilen: Herr Pfarrer Mag. H. R. 
Dopplinger und Frau Pfarrer Mag. Heidi Lieberich, 
beide Bahnhofstraße 5, 4820 Bad Ischl.

Letzte ausführliche Ausschreibung im Amtsblatt 
1980/15.

42. Zl. 1799/84 vom 14. März 1984

Erste Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Wien-Neubau/Fünfhaus

Sie ist in die Schwierigkeitsklasse 1 a eingestuft und 
wird durch Wahl besetzt. Die Pfarrgemeinde zählt 
ungefähr 4000 Gemeindeglieder. Der Dienstantritt 
ist mit 1. August 1984 vorgesehen.

Bewerbungsschreiben mit ausführlichem Lebenslauf 
sind bis 30. April 1984 an das Presbyterium der Evan
gelischen Pfarrgemeinde A. B., 1070 Wien, Linden
gasse 44 a, zu Handen Herrn Kurator Dipl.-Ing. Wil
helm Milek, erbeten.

43. ZL 1847/84 vom 16. März 1984

Zweite Ausschreibung der Stelle eines Pfarrers im 
Schuldienst in der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. 
H. B. Wiener Neustadt zur Besetzung

Hiermit wird die Stelle eines Pfarrers im Schul
dienst im Bereich der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A. u. H. B. Wiener Neustadt zur Besetzung ausge
schrieben.

Die Bestellung erfolgt durch den Evangelischen 
Oberkirchenrat A.B. Bewerbungen sind bis 30. April 
1984 an den Evangelischen Oberkirchenrat, Severin- 
Schreiber-Gasse 3, 1180 Wien, zu richten.
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Auskunft erteilt: Pfarrer Mag. Peter Mömken, 2700 
Wiener Neustadt, Ferdinand-Porsche-Ring 4, Telefon 
02622/22 3 88.

44. Zl. 1675/84 vom 22. März 1984

Zweite Ausschreibung zur Besetzung der Stelle eines 
Pfarrers im Schuldienst in der Evangelischen Pfarr
gemeinde A. u. H. B. Klagenfurt (Johanneskirche)

Die Stelle eines Pfarrers im Schuldienst in der Evan
gelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Klagenfurt, Tar
viser Straße 14, wird hiermit zur Besetzung mit 1. Au
gust 1984 ausgeschrieben.

Die Aufgaben des Pfarrers im Schuldienst umfassen 
die Erteilung des Religionsunterrichtes an allgemein
bildenden höheren und berufsbildenden höheren Schu
len in Klagenfurt und Ferlach.

Zu seinen Aufgaben gehört außerdem die Mithilfe 
im Predigtdienst und bei Amtshandlungen im Bereich 
der Pfarrgemeinde sowie die Übernahme einer spe
ziellen Aufgabe in Bildungs-, Studenten- und Jugend
arbeit oder ähnlichen Bereichen in einem noch zu 
vereinbarenden Vertrag.

Dem Pfarrer im Schuldienst steht eine neuausge
baute 4-Zimmer-Wohnung im Pfarrhaus im Ausmaß 
von 110 m2 zur Verfügung.

Bewerbungen sind bis zum 30. April 1984 an den 
Evangelischen Oberkirchenrat A. u. H. B., 1180 Wien, 
Severin-Schreiber-Gasse 3, zu richten. Auskünfte er
teilt gern das Presbyterium der Evangelischen Pfarr
gemeinde A. u. H. B. Klagenfurt, Tarviser Straße 14, 
9020 Klagenfurt.

45. Zl. 1483/84 vom 29. Feber 1984

Weitere Ausschreibung der Evangelischen Pfarrge
meinde A.B. Stockerau

Die Pfarrstelle der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A.B. Stockerau wird hiermit zur Besetzung mit 1. Sep
tember 1984 neuerlich ausgeschrieben. Sie ist in die 
Schwierigkeitsklasse 2 b eingereiht und wird durch 
Wahl besetzt.

Bewerbungen sind bis 15. Mai 1984 an das Pres
byterium der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. 
Stockerau, 2000 Stockerau, Manhartstraße 24, zu 
richten. Zur Auskunft sind jederzeit bereit: Pfarrer 
i. R. Anton Steinbach, 2000 Stockerau, Edmund- 
Eysler-Gasse 3, Telefon 02266/21 74, und Kurator 
Dr. Günter Kunert, 2000 Stockerau, Pampichler- 
straße 1 a, Telefon 02266/29 03.

46. Zl. 1867/84 vom 19. März 1984

Zweite Ausschreibung der Evangelischen Pfarrgemein
de A. B. Wien-Hütteldorf

Die Pfarrgemeinde ist in die Schwierigkeitsklasse 
3 a eingeordnet und die Pfarrstelle wird durch den 
Evangelischen Oberkirchenrat A.B. besetzt.

Bewerbungen sind bis zum 30. April 1984 an den 
Evangelischen Oberkirchenrat, 1180 Wien, Severin- 
Schreiber-Gasse 3, zu richten.

Auskünfte erteilen der Pfarrer und das Presby
terium, 1140 Wien, Freyenthurmgasse 20, Telefon 
94 21 15 (Dienstag und Donnerstag zwischen 10 und 
12 Uhr).

47. Zl. 1746/84 vom 13. März 1984

Kollektenaufruf für den 22. April 1984 (Ostersonntag) 
— Baukollekte

Wir sind erfreut, daß uns die heutige Kollekte 
(Baukollekte) für unser so notwendig gewordenes 
Bauvorhaben zugesprochen wurde. Hiefür sagen wir 
vielen Dank!

Wofür wird das Geld Verwendung finden?
In der Diaspora des südlichen Burgenlandes, in 

unserer Pfarrgemeinde Kukmirn, ist lebendiges Ge
meindeleben für jung und alt entstanden. Aber leider 
stehen die notwendigen Räume nicht zur Verfügung, 
und das Gemeindeleben muß auf die umliegenden 
Gaststätten, den Kindergarten und die Grundschule 
verlegt werden ■— was für einen Gemeindeaufbau 
nicht förderlich ist. Nun hat sich der Umbau der 
alten ehemaligen evangelischen Schule zum Pfarr
zentrum angeboten.

Obwohl die Gemeindeglieder schon viel Eigen
leistung — wie Robot und Haussammlungen — er
bracht bzw. durchgeführt haben, schaffen wir es nicht, 
die noch fehlenden Geldmittel allein aufzubringen.

Daher bitten wir Sie heute um Ihre Kollekte für 
das Trockenlegen, die Sanierung und den Umbau der 
Schule zum evangelischen Pfarrzentrum. Wir hoffen, 
1985 mit dem Umbau fertig zu sein und laden Sie ein 
— wenn Sie im südlichen Burgenland sind —, kom
men Sie bei uns vorbei und schauen Sie sich das ge
wordene Pfarrzentrum an!

48. Zl. 1711/84 vom 12. März 1984

Kirchenbeitragseingänge Jänner bis Feber 1984 mit
Vergleichsziffern aus 1983

1984 1983
Superintendenz Schilling

Wien . . . . 7,851.594,95 7,046.753,53
Niederösterreich . 1,086.778,68 610.056,09
Burgenland . 745.015,26 531.735,97
Steiermark . . 1,823.235,21 829.731,16
Kärnten . . 1,639.747,48 1,386.946,64
Oberösterreich . . 1,514.386,03 1,300.086,44
Salzburg-Tirol . 936.890,01 692.416,69

15,597.647,61 12,397.726,52

Steigerung 1984: 25,81%
Steigerung 1983: Keine; Rückgang 13%
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Erlaß des
Evangelischen Oberkirchenrates H. B. in Wien

49. Zl. 1807/84 vom 14. März 1984

Rechnungsvoranschlag 1984 der Evangelischen Kirche 
H.B. in Österreich

Gemäß § 208 Abs. 2 Z. 3 der Verfassung der Evan
gelischen Kirche A. u. H.B. in Österreich wird nach
stehend der vom Synodalausschuß der Evangelischen 
Kirche H.B. in seiner Sitzung vom 14. März 1984 
genehmigte Rechnungsvoranschlag 1984 verlautbart:

Ausgaben
S S

Personalkosten
Akt. geistl. Amtsträger 3,994.000,—
Pensionisten . . . 408.000,—-
Witwen ...... 1,068.000,—
Angestellte .... 435.000,—
Zusatzpension . . . 48.000,—
Beiträge PVAng. . . 706.000,— 6,659.000 —

Kirchenleitung..................................... 180.000,—
Kirchenkanzlei..................................... 200.000,—
Landeskirchen-Anteil.......................... 320.000,—
Kirchenblatt und Reformierte Schriften 400.000,'—-
Verschiedenes..................................... 60.000,—
Gebarungszugang................................ 17.000,—

7,836.000 —

Einnahmen
S

Gemeindequoten................................ 4,599,000,—
Bundeszuschuß..................................... 1,163.000,—
Rel.-Unterricht (inkl. Ersatz Wien-Süd) 788.000,—
Pensionsbeiträge................................ 412.000,—-
Personalkosten-Ersatz Wien 1 . 109.000,—
Spenden................................................ 10.000,—
Zinsen................................................ 305.000,—-
Kirchenblatt und Reformierte Schriften 340.000,—
Sonstige Erträge (PVAng.) .... 110.000,—

7,836.000,—

Kirchliche Mitteilungen

Der Herr über Leben und Tod hat seinen Diener 
am Wort den Pfarrer und Rektor i. R. Mag. theol. 
Friedrich Wilhelm Gienger am 28. Feber 1984, 
kurz nach Vollendung seines 71. Lebensjahres, heim
gerufen.

Friedrich Wilhelm Gienger wurde am 21. Feber 
1913 in Treffen geboren, besuchte dort die Volks
schule und anschließend das Realgymnasium in Villach, 
wo er 1931 maturierte. An den Universitäten Tübin
gen und Wien studierte er Theologie, legte 1936 in 
Tübingen die Fakultätsprüfung und 1938 in Wien die 
Pfarramtsprüfung ab. Bis zur Einberufung zum Kriegs
dienst war er zunächst geistliche Hilfskraft in Knittel

feld, dann Vikar in Villach. Im November 1945 wurde 
Friedrich Wilhelm Gienger aus der englischen Kriegs
gefangenschaft entlassen und am 20. April 1947 in 
Villach ordiniert. Mit 1. November 1948 trat er das 
Amt eines Rektors der Evangelischen Anstalten in 
Treffen an, das er bis zu seiner Pensionierung ver
waltete. Der Aufbau der Arbeit nach dem Krieg for
derte seine ganze Kraft und vollen Einsatz. Das Werk 
konnte gelingen und Treffen wurde Hort für viele 
Kinder und Jugendliche, Heimat für Behinderte und 
alte Menschen, denen Rektor Gienger mit väterlicher 
Fürsorge als Seelsorger diente, über den Pfarrer
gebetsbund und durch eine ausgedehnte Vortrags- und 
Predigttätigkeit wurde das geistliche Leben nicht nur 
in seiner Heimat Kärnten, sondern auch in der Landes
kirche gestärkt. Rektor Gienger war lange Jahre Vor
sitzender der Arbeitsgemeinschaft für Freizeit und 
Erholung der Kirche und organisierte die Camping
mission in Kärnten. Er wirkte hier durch persönlichen 
Einsatz befruchtend für andere. Der Bischof hat bei 
seiner Beerdigung auf dem evangelischen Friedhof in 
St. Ruprecht am 4. März 1984 vor der großen Trauer
gemeinde den Dank der Landeskirche ausgesprochen. 
Der Oberkirchenrat gedenkt des von Gott mit einem 
reichen Leben gesegneten Mitarbeiters mit dem Kon
firmationsspruch des Verewigten und findet darin 
Trost: 1. Petrus 5, 10 „Der Gott aber aller Gnade, 
der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in 
Christus Jesus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit 
leidet, vollbereiten, stärken, kräftigen, gründen.“ (Zl. 
1572/84 vom l.März 1984.)

Der Herr über Leben und Tod hat seinen Diener 
am Wort, unseren Bruder Pfarrer im Schuldienst i. R. 
Oberstudienrat Professor Mag. Ernst Wagner, 
am Freitag, dem 9. März 1984, unerwartet im 72. Le
bensjahr heimgerufen.

Ernst Wagner, am 24. Juli 1912 in Wien geboren, 
kam nach dem Ende des zweiten Weltkrieges aus 
Siebenbürgen nach Österreich. In seiner siebenbürgi- 
schen Heimat war er Mittelschullehrer für Geschichte 
in Klausenburg und zuletzt Pfarrer in der Gemeinde 
Arbegen. Im März 1946 wurde Pfarrer Ernst Wagner 
in das Dienstverhältnis zur Evangelischen Kirche A.B. 
in Österreich übernommen und in der Flüchtlings
betreuung eingesetzt, zunächst in Neunkirchen und 
seit 1949 im Bereich der Pfarrgemeinde Amstetten 
mit dem Sitz in Waidhofen an der Ybbs. Seit 1. Sep
tember 1953 war Ernst Wagner in Wien tätig, und 
zwar in der Pfarrgemeinde Wien-Leopoldstadt, vor 
allem als Religionsprofessor an höheren Schulen. Er 
hat selbstlos und mit großer Treue in der Pfarrge
meinde Wien-Leopoldstadt mitgearbeitet und damit 
den Aufbau und Ausbau dieser Gemeinde mitgestaltet. 
Im November 1970 wurde Pfarrer Ernst Wagner 
zum Pfarrer im Schuldienst in der Pfarrgemeinde 
Wien-Leopoldstadt bestellt und noch im gleichen 
Jahr als Professor in ein definitives Dienstverhältnis 
zum Bund übernommen.

In Würdigung seiner Verdienste als vorbildlicher 
Lehrer wurde ihm 1974 der Berufstitel „Oberstudien
rat“ verliehen. Mit Wirkung vom 31. Dezember 1976 
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hat Professor Mag. Ernst Wagner die Stelle eines 
Pfarrers im Schuldienst in der Pfarrgemeinde Wien- 
Leopoldstadt niedergelegt und ist in den Ruhestand 
getreten. Der Oberkirchenrat hat ihm den Dank und 
die besondere Anerkennung aller der Kirche geleiste
ten Dienste ausgesprochen.

Mit der Familie des Verewigten, seiner Ehefrau, 
seinen Kindern und Kindeskindern, mit der großen 
Schar seiner Schüler, die ihrem Lehrer ein bleibendes 
Gedenken bewahren, mit vielen Gemeindegliedern 
sowie seinen Landsleuten aus Siebenbürgen sucht 
auch der Oberkirchenrat Trost im Worte Gottes: 
Jesus spricht: „Ich bin die Auferstehung und das 
Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er 
gleich stürbe; und wer da lebet und glaubet an mich, 
der wird nimmermehr sterben“ (Johannesevangelium 
11,25). (Zl. 1743/84 vom 13. März 1984.)

Die 29. Superintendentialversammlung der Diözese 
A. B. Burgenland hat am 16. Feber 1984 an Stelle des 
bisherigen Superintendentialkurator Notar Dr. Julius 
Zetter nach dessen Amtsniederlegung Herrn Dr. med. 
Roland Böbe1, Facharzt für Orthopädie, 7503 Wel- 
gersdorf 20, zum Superintendentialkurator gewählt. 
Zum Superintendentialkuratorstellvertreter (an Stelle 
des zum Superintendentialkurator gewählten bisheri
gen Superintendentialkuratorstellvertreters Dr. Böbel) 
wurde gewählt: Herr Ökonomierat Friedrich Som- 
mer, Landwirt in 7072 Mörbisch, Lindengasse 18. 
(Zl. 1340/84 vom 21. Feber 1984.)

Der Herr Bundespräsident hat dem Kuratorstell
vertreter und Schatzmeister der Evangelischen Pfarr
gemeinde A.B. Salzburg, Herrn Manfred Weber, 
mit Entscheidung vom 19. Jänner 1984, Zl. 201.537, 
das Goldene Verdienstzeichen der Republik Öster
reich verliehen. (Zl. 1440/84 vom 28. Feber 1984.)

Lehrvikar Mag. Gundula Kühneweg wurde 
mit Wirkung vom l.März 1984 Lehrpfarrer Heinz 
Stroh, Leoben, zur Dienstleistung in der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Leoben bis auf weiteres zuge
teilt. (Zl. 1386/84 vom 23. Feber 1984.)

Der Herr Bundespräsident hat dem Kurator der 
Evangelischen Pfarrgemeinde Neuhaus am Klausen
bach und Synodalen, Franz Petz, mit Entschließung 
vom 1. Feber 1984, Zl. 201.612, das Silberne Ehren
zeichen für Verdienste um die Republik Österreich 
verliehen. (Zl. 1673/84 vom 9. März 1984.)

Der geschäftsführende Pfarrer der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Wien-Gumpendorf, Mag. theol. 
Alfred Boll, wurde mit Wirkung vom 1. März 1984 
gemäß § 37 Abs. 1 Z. 2 Ordnung des geistlichen Amtes 
von Amts wegen in den dauernden Ruhestand ver
setzt. (Zl. 1243/84 vom 24. Feber 1984.)

Dekan Pfarrer Hans Huthmann, Herbstein, 
wurde mit Wirkung vom l.März 1984 zur Dienst
leistung der Evanglischen Tochtergemeinde Saalfelden 
der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Zell am See 
zugeteilt. (Zl. 1469/84 vom 28. Feber 1984.)

Die neue Adresse der Evangelischen Tochterge
meinde A.B. Sierning lautet:
Evangelische Tochtergemeinde Sierning, 4523 Neuzeug 
(Zl. 1457/84 vom 28. Feber 1984.)

Der Bauausschuß der Evangelischen Kirche A. B. in 
Österreich hat als Termin seiner nächsten Sitzung 
Dienstag, den 29. Mai 1984, beschlossen. Die Sitzung 
findet an diesem Tage um 9 Uhr im Beratungszimmer 
des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H. B., 
Wien 18, Severin-Schreiber-Gasse 3, statt. Gemein
den, die Bauanträge zu stellen haben, werden aufge
fordert, ihre ordnungsgemäß belegten Ansuchen im 
Dienstwege über die Superintendentur so rechtzeitig 
an den Evangelischen Oberkirchenrat A. B., Wien 18, 
Severin-Schreiber-Gasse 3, einzureichen, daß diese Bau
ansuchen spätestens am 30. April 1984 dem Ober
kirchenrat vorliegen. Nachträglich einlangende Bau
ansuchen werden nicht mehr auf die Tagesordnung der 
hiermit ausgeschriebenen Sitzung gereiht und können 
demzufolge erst in der Herbstsitzung behandelt wer
den. (Zl. 1549/84 vom 5. März 1984.)
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Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwendungszweck versehen 
— Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vorlegen — Behandlung mehrerer Angelegen
heiten in einem Geschäftsstück ist unzulässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskonto
nummer) anführen — Fristen beachten (Kollekten-Ablieferung, Vorlage der Rechnungsabschlüsse, 

Seelenstandsbericht usw.)

Wir ersuchen alle Glaubensgenossen, ihnen bekanntwerdende Zu- und Wegzüge, Geburten, Trauungen und 
Todesfälle evangelischer Glaubensgenossen dem Pfarramt mitzuteilen.
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50. Zl. 140/84 vom 1. Jänner 1984

Superintendentur A.B. Burgenland
Seelenstandsbericht 1983

Gemeinde A. B. H. B. Eintritte Austritte Taufen
Kon

firmanden Trauungen
Beerdi
gungen

Bernstein..................................... 614 3 — — 30 26 15 31
Dreihütten................................ 146 —
Redlschlag................................ 343 —
Rettenbach................................ 261 —
Stuben ..................................... 358 1

Deutsch Jahrndorf..................... 367 3 — — 5 — 3 4
Deutsch Kaltenbrunn .... 725 3 — — 14 7 6 10
Eisenstadt..................................... 842 10 2 5 7 15 7 15

Neufeld an der Leitha . 239 1
Eltendorf..................................... 385 1 — 1 17 19 9 21

Heiligenkreuz im Lafnitztal . 234 4
Königsdorf................................ 337 —
Neustift bei Güssing .... 232 —
Poppendorf ................................ 75 —
Zahling..................................... 277 —

Gols................................................ 3.070 3 3 1 35 39 13 49
Tadten..................................... 51 —

Großpetersdorf.......................... 746 6 2 — 13 19 7 18
Hannersdorf.......................... 139 2
Welgersdorf ........................... 217 4

Holzschlag..................................... 295 — — — 13 9 — 7
Günseck..................................... 190 —

Kobersdorf...............................   . 510 2 1 1 20 21 11 16
Kalkgruben................................ 204 —
Lindgraben................................ 58 —
Oberpetersdorf.......................... 460 —
Tschurndorf................................ 214 —

Kukmirn.......................................... 868 — 1 1 22 22 5 12
Güssing..................................... 201 —
Limbach..................................... 229 —
Neusiedl bei Güssing .... 311 —

Loipersbach..................................... 1.117 — 2 1 11 21 10 9
Lutzmannsburg........................... 461 — 1 — 3 11 2 7
Markt Allhau................................ 845 5 — 1 39 38 15 42

Buchschachen........................... 425 2
Kitzladen..................................... 109 —
Loipersdorf................................ 407 3
Wolfau..................................... 419 —

Mörbisch am See.......................... 1.710 — — — 19 33 8 22
Neuhaus am Klausenbach . . . 877 3 3 1 24 16 14 21

Minihof-Liebau........................... 496 —
Nickelsdorf..................................... 848 — 1 — 6 7 4 11
Oberschützen................................ 808 2 3 1 32 37 14 28

Aschau..................................... 351 —
Jormannsdorf.......................... 105 1
Mariasdorf................................ 209 —
Schmiedrait................................ 105 1
Tauchen ..................................... 168 —
Weinberg............................... 61 —
Willersdorf................................ 315 —

Oberwart..................................... 1.084 — 2 1 17 21 8 21
Kemeten..................................... 291 —

Pinkafeld..................................... 860 5 — 1 39 47 12 37
Riedlingsdorf.......................... 1.154 1
Schönherrn................................ 85 —
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Gemeinde A. B. H. B. Eintritte Austritte Taufen
Kon

firmanden Trauungen
Beerdi
gungen

Schreibersdorf.......................... 128 —
Wiesfleck................................ 575 1

Pöttelsdorf..................................... 795 8 2 2 15 21 6 21
Sauerbrunn................................ 346 2
Walbersdorf . . . . . 317 —

Rechnitz........................................... 643 — 2 — 13 17 4 16
Markt Neuhodis..................... 201 —

Rust................................................ 788 3 — — 14 12 2 8
Stadt Schlaining.......................... 412 — — — 19 23 7 22

Bergwerk................................ 103 —
Drumling..................... ..... 217 —
Goberling................................ 417 —
Grodnau ..................................... 151 —
Neustift bei Schlaining . 127 —

Stoob................................................ 850 5 1 — 9 17 5 11
Oberloisdorf........................... 84 —

Sziget in der Wart..................... 200 4 1 — 4 4 1 4
Jabing........................................... 83 —

Unterschützen................................ 434 4 — — 9 7 1 7
Weppersdorf................................ 617 1 1 2 5 5 1 4
Zurndorf..................................... 1.108 4 — — 19 14 9 14

Bad Tatzmannsdorf-Sulzriegel . 328 — — 2 7 10 9 2
35.432 98 28 21 480 538 208 490

Superintendentur A.B. Niederösterreich
Kon- Beerdi-

Gemeinde A. B. H. B. Eintritte Austritte Taufen firmanden Trauungen gungen

Amstetten.......................... . . 1.458 18 7 14 9 10 5 28
Baden ................................ . . 2.580 36 1 23 39 39 18 37

Traiskirchen..................... . . 1.406 4 5 7 12 11 8 13
Bad Vöslau........................... . . 1.194 5 8 12 26 35 23 36

Leobersdorf . . . . . . . 986 11
Berndorf................................ . . 1.098 10 1 13 8 14 4 25
Gloggnitz ...... . . 960 6 2 6 20 17 4 21
Gmünd................................ . . 992 24 2 8 7 13 3 18
Horn..................................... . . 470 13 — 5 5 6 — 8
Krems an der Donau . . 1.170 14 3 16 7 9 2 35
Melk-Scheibbs..................... . . 428 2 8 8 10 18 2 14

Scheibbs........................... . . 459 7
Mitterbach........................... . . 1.031 — — — 16 20 10 12
Mödling................................ . . 4.939 59 6 19 48 65 19 53
Naßwald........................... . . 396 3 — — 3 7 — 15
Neunkirchen..................... . . 993 12 2 1 11 10 6 11
Perchtoldsdorf..................... . . 1.438 — 1 9 13 25 1 20
St. Ägyd am Neuwalde . . . . 1.430 17 3 6 17 26 5 19
St. Pölten........................... . . 3.020 69 10 19 26 32 11 53
Ternitz................................ . . 1.142 6 — 3 4 17 1 20
Wiener Neustadt .... . . 4.095 51 7 29 52 60 20 68

Felixdorf........................... . . 470 4
Wördern-Tulln..................... . . 1.079 33 — 4 4 6 4 23

35.432 98 66 202 337 440 146 529
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Superintendentur A. B. Kärnten und Osttirol
Kon

firmanden Trauungen '
Beerdi
gungenGemeinde A. B. H. B. Eintritte Austritte Taufen

Agoritschach-Arnoldstein . . . 738 3 1 1 7 9 2 13
Althofen.......................................... 785 1 5 5 10 6 3 12
Arriach........................................... 1.265 — 4 — 23 26 9 18
Bad Bleiberg................................ 865 — 4 1 21 12 7 9
Dornbach..................................... 1.155 1 2 — 27 26 5 12
Eisentratten................................ 901 — 1 0 15 10 4 9
Feffernitz..................................... 2.113 — 2 2 13 50 6 17
Feld am See................................ 1.750 — 4 2 41 43 21 29
Ferndorf........................................... 972 — 2 1 12 12 4 8
Fresach .......................................... 1.621 — — -— . 29 46 15 19

Puch........................................... 527 —
Gnesau . ................................ 973 — 1 — 24 18 15 11

Siernitz..................................... 154 —
Hermagor..................................... 1.108 2 5 3 27 32 8 14

Watschig..................................... 498 —
Klagenfurt (Johanneskirche) . . 5.020 26 14 62 51 89 28 65
Klagenfurt-Ost (Christuskirche) 3.191 4 3 23 26 46 7 23
Pörtschach am Wörther See . 1.827 6 3 21 21 29 3 17
Radenthein..................................... 1.777 — 7 7 22 29 13 16
St. Ruprecht bei Villach 2.384 3 4 8 44 63 18 22

Einöde..................................... 386 1
St. Veit an der Glan . . . . 1.807 9 6 4 36 18 14 13

Eggen am Kraigerberg . 49 —
Spittal an der Drau..................... 3.665 16 5 12 37 66 10 36
Trebesing..................................... 829 1 1 — 18 23 12 8
Treßdorf..................................... 1.135 — 2 2 24 25 6 16

Rattendorf................................ 439 —
Tschöran..................................... 1.081 1 2 2 19 12 6 7
Unterhaus..................................... 1.753 — 7 2 36 32 21 15
Villach........................................... 5.775 17 16 46 111 132 43 95

Villach-Nord................................ 1.582 3
Völkermarkt ................................ 784 16 1 8 5 9 6 14
Waiern........................................... 2.069 12 11 9 30 46 19 38
Weißbriach..................................... 940 1 4 — 28 30 10 16

Weißensee................................ 526 2
Wiedweg..................................... 411 — 5 7 12 26 10 6

Bad Kleinkirchheim . . . . 526 —
Wolfsberg..................................... 775 8 1 3 9 8 4 14
Zlan................................................ 1.310 — 1 2 37 31 22 14
Lienz ........................................... 894 4 — 10 8 10 6 13

56.360 137 124 243 823 1.014 357 619
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Superintendentur A. B. Oberösterreich
Gemeinde A. B. H. B. Eintritte Austritte Taufen

Kon
firmanden Trauungen

Beerdi
gungen

Attersee..................................... 635 2 2 2 20 14 8 7
Mondsee................................ 260 5

Bad Goisern.......................... 3.602 — 5 — 50 61 12 44
Bad Hall................................ 781 6 2 1 9 9 5 10
Bad Ischl................................ 1.384 12 — 5 20 18 17 17
Braunau am Inn..................... 1.641 16 2 14 23 28 6 22
Eferding..................................... 1.395 — 4 4 24 29 6 17
Enns.......................................... 898 4 9 4 7 1 — 10
Gallneukirchen.......................... 935 3 7 7 18 8 8 15
Gmunden................................ 2.234 1 4 20 35 41 23 42

Ebensee................................ 438 —
Laakirchen.......................... 500 —

Gosau..................................... 1.641 — — — 31 18 13 8
Hallstatt..................................... 713 1 1 1 12 13 9 7
Kirchdorf an der Krems 631 2 4 4 10 7 3 10

Windischgarsten . . . . 358 2 — — 4 6 — 5
Lenzing-Kammer..................... 1.590 1 1 4 14 14 20 19
Linz-Innere Stadt..................... 3.718 — 6 34 48 64 22 73
Linz-Süd..................................... 2.338 4 3 18 15 20 1 28
Linz-Südwest.......................... 2.175 — 4 29 29 49 8 32
Linz-Urfahr................................ 3.068 16 11 43 25 47 6 28
Marchtrenk................................ 1.633 25 6 2 20 33 5 16
Mattighofen.......................... 1.020 7 2 7 13 9 3 13
Neukematen.......................... 620 5 7 6 16 17 1 16

Sierning................................ 532 —
Ried im Innkreis..................... 687 5 — 4 3 11 1 7
Rutzenmoos.......................... 1.354 2 4 3 28 24 11 11
Schärding................................ 496 3 — 2 3 5 1 11
Scharten..................................... 1.153 1 — — 11 14 5 18
Schwanenstadt.......................... 1.136 — 1 3 12 18 6 12
Stadl-Paura................................ 675 1 3 7 13 12 4 21

Vorchdorf.......................... 430 2
Steyr .......................................... 2.127 8 6 26 18 24 8 39
Steyr-Münichholz..................... 861 3 — 11 4 9 1 9
Thening..................................... 2.240 8 3 2 22 60 6 17
Traun..................................... 3.134 — 3 15 49 62 26 38

Haid..................................... 1.010 —
Vöcklabruck.......................... 1.918 11 9 4 26 39 16 25

Timelkam.......................... 836 — — 4 4 14 4 11
Wallern..................................... 1.137 — 5 3 25 21 9 9

Grieskirchen-Gallspach 412 — — 4 1 — 1 5
Wels.......................................... 5.223 — 10 16 60 69 30 85

59.569 156 124 309 722 888 305 757
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Superintendentur A. B. Steiermark
Kon

firmanden Trauungen
Beerdi
gungenGemeinde A. B. H. B. Eintritte Austritte Taufen

Admont.......................................... 1.255 10 4 10 17 13 5 8
Bad Aussee................................ 611 2 — 3 13 9 6 12
Bad Radkersburg ...... 366 — 4 — — 4 4 11
Bruck an der Mur..................... 1.840 9 7 16 19 30 12 30
Eisenerz................................ 687 3 1 2 3 5 — 13
Feldbach........................................... 478 1 — 4 9 17 2 4
Fürstenfeld..................................... 851 16 4 9 17 20 5 19

Rudersdorf................................ 383 1
Gaishorn..................................... 1.035 7 2 4 12 21 3 13

St. Johann am Tauern . . . 62 1
Graz-Eggenberg........................... 3.013 14 6 24 32 44 12 40
Graz, linkes Murufer .... 7.454 55 9 51 71 108 24 129
Graz, linkes Murufer-Nord . . 3.182 — 5 26 27 55 15 63
Graz, rechtes Murufer .... 3.547 — 7 20 37 40 19 67
Gröbming..................................... 1.368 2 1 — 31 20 6 19
Hartberg..................................... 374 1 — 2 4 7 — 5
Judenburg ..................................... 1.368 8 — 10 7 16 3 19

Fohnsdorf................................ 341 2 — 3 1 8 1 2
Kapfenberg..................................... 2.703 37 5 57 23 30 7 31
Kindberg..................................... 1.091 9 3 3 9 10 2 21
Knittelfeld..................................... 1.847 6 4 32 11 23 10 39
Leibnitz........................................... 853 11 3 3 13 16 4 16
Leoben ........................................... 3.602 10 5 29 34 52 8 59
Mürzzuschlag................................ 2.280 28 2 24 28 30 8 29
Peggau ........................................... 1.134 2 3 9 5 21 7 17
Ramsau........................................... 1.908 1 3 — 21 33 16 12
Rottenmann................................ 992 2 3 3 7 15 3 11
Schladming..................................... 3.531 1 9 1 46 82 19 40

Aich.......................................... 379 1
Stainach-Irdning........................... 663 4 3 1 8 15 6 8
Stainz........................................... 779 12 — 3 17 11 4 9
Trofaiach..................................... 1.775 1 4 9 23 27 10 25
Voitsberg..................................... 1.015 9 11 2 7 17 3 14
Wald am Schoberpaß .... 624 1 — — 5 13 2 8
Weiz................................................ 433 5 1 2 10 8 4 12

Gleisdorf..................................... 386 21
54.210 293 109 362 567 820 230 805

Superintendentur A. B. Salzburg-Tirol
Gemeinde A. B. H. B. Eintritte Austritte Taufen

Kon
firmanden Trauungen

Beerdi
gungen

Badgastein..................................... 768 5 — 1 6 14 1 11
Hallein........................................... 1.608 15 3 22 24 31 4 20

Bischofshofen........................... 673 11
Salzburg........................................... 7.674 — 40 42 158 191 81 212

Maxglan-Riedenburg-Taxham 2.377 —
Salzburg, nördlicher Flachgau . . 1.870 — 1 3 9 10 4 21
Zell am See................................ 990 4 7 3 30 40 25 18

Saalfelden................................ 620 —
Innsbruck ..................................... 3.523 64 7 15 49 51 26 57
Innsbruck-Ost................................ 3.323 73 5 24 22 40 7 33
Jenbach ........................................... 1.300 16 — 3 16 17 5 18
Kitzbühel..................................... 761 16 2 8 7 7 1 9
Kufstein........................................... 1.330 23 11 14 15 23 13 20
Reutte........................................... 1.050 6 3 9 12 20 6 16

27.867 233 79 144 348 444 173 435
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Superintendentur A. B. Wien
Gemeinde A. B. H. B. Eintritte Austritte

Kon-
Taufen firmanden Trauungen

Beerdi
gungen

Wien-Innere Stadt..................... 7.732 — 9 111 51 39 30 118

Leopoldstadt..................... 8.098 — 8 162 63 56 20 100
Landstraße . . . . , . . 5.700 ---- ' 7 102 25 35 6 89
Gumpendorf..................... 11.318 — 9 207 53 43 19 131

Neubau-Fünfhaus .... 3.973 — 6 75 21 28 1 74
Favoriten-Christuskirche . . 4.100 — 8 101 42 29 27 73
Favoriten-Thomaskirche . 2.407 -— — 53 7 36 1 28
Favoriten-Gnadenkirche . 3.271 — 3 69 9 10 3 36

Simmering.......................... 3.647 — 5 108 35 58 7 63

Hetzendorf.......................... 2.087 — 6 67 12 20 — 29
Lainz..................................... 1.936 — 3 30 17 11 5 73
Hietzing................................ 5.308 — 7 97 25 32 7 76

Hütteldorf.......................... 1.499 — 12 19 21 26 14 38
Ottakring.......................... 3.561 — 12 85 32 42 8 73
Währing................................ 7.218 — 10 136 68 46 36 108

Döbling................................ 5.404 — 6 80 30 56 7 64

Floridsdorf.......................... 6.603 — 17 153 37 59 17 61

Leopoldau.......................... 2.993 — 5 58 13 27 4 27
Donaustadt.......................... 5.860 — 1 132 29 82 10 47
Liesing ................................ 5.979 — 18 46 59 85 20 78

Bruck an der Leitha..................... 1.798 2 2 2 25 26 11 26

Klosterneuburg................................ 1.758 83 6 2 18 26 5 25

Korneuburg..................................... 938 11 2 11 13 23 4 14

Mistelbach..................................... 525 — 1 1 5—2 15

Laa an der Thaya . . . 249 — 2 — 2 — — 4
Purkersdorf..................................... 925 — 5 15 17 30 9 29

Preßbaum................................
Schwechat.....................................

584
2.521 ___ ___ 63 14 16 4 23

Stockerau ..................................... 951 9 3 — 14 13 7 15

Kirche H.B.
Gemeinde

Bludenz..........................................

108.943

A. B.

691

105

H. B.

172

173

Eintritte

2

1.985

Austritte

3

757 954 284

Kon-
Taufen firmanden Trauungen

11 18 2

1.537

Beerdi
gungen

9

Bregenz ... .......................... 2.700 350 11 34 27 29 6 34

Dornbirn..................................... 1.052 94 1 9 12 20 7 13

Feldkirch..................................... 1.129 117 1 3 7 22 4 13

Linz-St. Martin.......................... — 752 4 2 6 10 2 9

Oberwart..................................... — 1.411 1 2 17 18 12 15

Wien-Innere Stadt..................... — 3.603 10 38 35 36 14 74

Wien-Süd..................................... — 1.676 2 6 9 — 1 41

Wien-West............................... . . — 1.721 8 18 27 19 7 35

Zusammenstellung
Superintendentur

Burgenland.....................................

5.572

A. B.

35.432

9.896

H. B.

98

40

Insgesamt

35.530

115 151 172 55

Kon-
Eintritte Austritte Taufen firmanden Trauungen

28 21 480 538 208

243

Beerdi
gungen

490

Kärnten und Osttirol .... 56.360 137 56.497 124 243 823 1.014 357 619

Niederösterreich.......................... 33.234 404 33.638 66 202 337 440 146 529

Oberösterreich................................ 59.569 156 59.725 124 309 722 888 305 757

Salzburg und Tirol..................... 27867 233 28.100 79 144 348 444 173 435

Steiermark..................................... 54.210 293 54.503 109 362 567 820 230 805

Wien................................................ 108.943 105 109.048 173 1.985 757 954 284 1.537

Kirche A. B...................................... 375.615 1.426 377.041 703 3.266 4.034 5.098 1.703 5.172

Kirche H.B..................................... 5.572 9.896 15.468 40 115 151 172 55 243

Landeskirche A. u. H. B. 381.187 11.322 392.509 743 3.381 4.185 5.270 1.758 5.415
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51. Zl. 1291/84 vom 21. Feber 1984

Kollektenergebnisse 1983
Kärntner Superintendentur A. B.

Pflichtkollekten

Gemeinde
LBA 

Oberschützen Baufonds Jugendarbeit
ÄulSere

Mission II Presseverband
Zwiscnen- 

kirchliche Hilfe Bibelarbeit

Agoritsch.-Arnoldst. . 410,— 600,— 420,— 342,— 230,— 208,— 150,—
Althofen . '. . . 200,— 725,— 929,— « )
Arriach . . . . 423,50 2.801,90 3.229,50 1.435,50 355 — > 644,—
Bad Bleiberg . 444 — 1.086,85 1.698,50 379,50 623,— 454,— 352,—
Dornbach .... 229,— 1.910,— 1.309,— 850,— 1.025,— 773,50 120,—
Eisentratten . 908,— 1.761,90 2.042,40 1.031,80 582 — 281,— 700,—
Feffernitz .... 401,— 1.593,— 2.914,— 726,— 262,— 456,90 900,—
Feld am See . . . 422,— 1.535,— 1.502,— 608,— 402,— 635,10 509,50
Ferndorf .... 360,— 500,— 600,— 1.311,— 733,— 546,— 592,60
Fresach .... 685,— 2.383,— 4.928,— 1.117,— 439,— 588,— 592,—

Puch .... ---- .— 1.108,— 1.046,— 770,50 241,— y
Gnesau .... 477,50 2.007,10 2.107,20 2.205,10 585,— 806,50 809,50

Sirnitz .... ---- .— J 444,30 > —.— >

Hermagor .... 1.354,70 - 2.642,20 4.338,70 1.378,— 813,70 981,30 1.157,22
Watschig . . . 704,50 1.890,92 3.775,82 1.158,50 420,90 1.406,10 1.050,60

Klagenfurt 1.171,90 2.096,50 3.584,70 1.560,60 759,35 1.122,30 1.232,10
Klagenfurt-Ost . . 1.135,— 2.225,— 3.564,— 955,— 522,— 693,— 687,—
Pörtschach a. W. . .

1.266’30 481’60 )

Radenthein . . 286,40 759,70 300,50 504,— —.—
St. Ruprecht b. V. 3.952,20 3.200,— J

Einöde .... > 698’—St. Veit an der Glan 750,— 770,— 987,— 1.260 — 340,— 635 —
Eggen a. Kraigerb.

886’50 2.814’—Spittal an der Drau . 4.281,— 1.985,— 1.110,— 1.333,— 974,—
Trebesing .... —.— 2.416,50 1.896,25 746,— 605,— y 631,40
Treßdorf .... 700,— 1.297,— 2.114 — 1.640,— 984,— 1.103,50 881,—

Rattendorf . ---- .----- 1.781,— 1.365,20 1.024,40 724,40 —.—
Tschöran .... 468 — 1.370,— 1.550,— 738 — 504,50 901,40 537,50
Unterhaus .... 704,30 2.216,40 3.632,70 1.417,— 552,50 1.346,30 1.013,40
Villach..................... 1.387,— 3.621,— 6.610,— 2.250,— 1.150,— 2.739,50 1.551,—
Villach-Nord . 496,10 530,70 1.308,70 414,10 405 — 730,— 370 —
Völkermarkt . . . 489 — 1.153,— 1.300,— 499,50 934,90 —.— 553,60
Waiern..................... 984 — 2.122,95 3.087 — 1.209,80 856,50 2.657,10 1.449,40
Weißbriach . . . 528,50 1.720,— 2.006,40 2.419,40 1.055,90 633,— 2.171,—

Weißensee . --- .--- 1.685,— 1.060,— ---- .----- 747,50 1.664,50 366,50
Wiedweg .... —.— 626,— 1.631,— y

B. Kleinkirchheim . — 2.251,60 2.332,40 1.102,10 806,30 922,10 y
Wolfsberg .... 628,30 960,60 2.437,50 780,10 666,— 400,— 743 —
Zlan........................... 662,50 2.230,80 4.273,87 2.870,60 446,30 674,25 600,—

18.296,70 61.144,82 84.328,14 37.110,40 20.182,25 25.195,35 22.036,32

Osttirol
Lienz ..................... 1.084,40 1.235,30 1.717,40 280,10 2.200,50 1.604,30

18.296,70 62.229,22 85.563,44 38.827,80 20.462,35 27.395,85 23.640,62



Empfohlene Kollekten
Diakonisches Martin-Luther- Theologen- Trinker- Äußere Evangelischer Dienst an

Werk Bund heim seelsorge Mission I Bund Kantate Frauenarbeit Israel

540 — 270,— 350,— 1.123,50 328,— 150,— 3 y
928,20 340,— 355,— 3 y 3 3 3 y

4.014,10 513,50 1.146,90 y --------.--------- 1.137,— 1.487,60 3

898,— 350,— 566,— 437,40 240,— 271,— 380,40 732,— 605,—
1.823,— 411 — 504,— 178,60 337,— 319,— 650,— 401,—
2.703,40 641,50 692,40 3 3 3 3

873,— 341,— 360,— y 3 3 3

1.288,— 656,30 742,40 467,— 509,— 464 — 3

1.633,60 476,— 564,— 503,— 384,— 349,— 401,— 667,— 515,—
1.275,— 321,— 768,— y 3 3 y —.—

763,50 320,— 3SSr- 3 3 3 3 3

3.155,50 775,50 867,50 3 3 3 3 3

591’60 3 3 1.516,’10 3

2.570,60 950,15 1.451,35 —.— 811,50 ---- .----- 1.566,60
1.632,45 413,— 923,10 1.037,10 3 553,60 800,— —.— 829,60
2.214,60 857,— 1.573,30 648,75 — .—7“ —.— 1.399,20 y
2.510,— 1.567,— 557,— 545,— 1.219,— 646,— 512,— 1.008,— 955,—

3 ? 3

212J0
3 773’201.017,10 1.080,20 561,— 402,80 390,— 758,30 --- .—

1.170,30 1.458,80 y 2.057,— 1.544,— y y y y
3 3

2.310,50 450,— 552,— 430,— 350,— 390,— 3 560,— 3

3 3 3

6.100,— 924,— 1.444,— 800,— 913,10 300,— 814,— ---- .----- 700,—
3.507,— 302,— 880,— 570 — —.— 794,— 1.646,10
3.266,— 1.015,— 1.603,— 1.144,— 995,— y —.— 1.252,—
2.280,— 746,90 1.098,— —.— —.— ---- .-----
1.899,— 563,— 539,50 360,70 372,— 380,— 488,— 766,— 528,—
2.153,20 1.063,40 1.194,30 y 938,25 —.— y 1.761,40 —
4.000,— 1.431,— 2.174,50 y 634,— y y 2.907,— 2.034,—
1.054,50 589,60 442,— 3 >

498,50 1.001,— 544,— y —.— 526,— 547,— 411 — 1.671’302.463,70 706,40 829,10 952,30 948,30 655,60 1.994,70 —
2.171,— 659,60 749,50 y 638,70 563,— 768,— 824,— ---- .-----
1.774,80 y ’y 176,50

790,— 598,15 y 290,— 217,— > 3

942,90 254,50 517,80 188,10
952,— 571,— 854,30 251,— 436,10 487,20 684,50 745,— 817,—

2.376,15 464,20 1.062,— 561,50 509,— 639,20 992,70
69.549,60 22.114,20 24.821,65 14.663,70 12.205,10 8.044,90 11.037,10 20.562,30 10.622,50

1.220,— 400,— 626,60 388,— 295,— y 536,30 ______ _

70.769,60 22.514,20 25.448,25 14.663,70 12.593,10 8.339,90 11.037,10 21.098,60 10.622,50
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Pflichtkollekten
Burgenländische Superintendentur A. B.

Gemeinde
LBA

Oberschützen Baufonds Jugendarbeit
Äußere

Mission II Presseverband
Zwischen

kirchliche Hilfe Bibelarbeit

Bernstein .... 555,— 1.251,— 2.237,— 1.359,— 453,— 950,— 639,—
Dreihüt., Redlschl. 
Rettenbach, Stuben

3

381’50
3

3

3 3

65o’—
3

3

3

405’—
3

386’—Deutsch Jahrndorf . 980,— 294,— 145,—
Deutsch Kaltenbrunn 428,— 1.030,— —.— 998,— 287,— 570,— 405,—
Eisenstadt . . . 600,— 1.116,— 1.040,— 850,— 510,— 455,— 335,—

Neufeld/Leitha 3 3 3 3

Eltendorf .... 458,— 2.000,— 941,50 2.008,70 740,— 1.214,— 710,50
Heiligenk., Könd. 3 3 3 3 3 3 3

Neust., Popd., Zlg. 3 3 4.165* — 3 3

Gols..................... 2.875,50 4.979,40 1.704,50 1.974,50 2.111,60 1.304,32
Tadten .... 622’— 3 659’—Großpetersdorf . 1.325,— 2.320,— 3.255,— 1.380,— 745,—
Hannersd., Welgd.

Holzschlag .... 5Oo’— 1.44o’— 2.72o’— 53o’— 250* — 880’— 235’—
Günseck --- .—

2.046’— 3

Kobersdorf . . 715,— 1.343,— 1.913,— 537,— 771,— 1.117,—
Kalkgr., Lindgr. . 3 3 3 3 3 3 3

Obpetd., Tschurnd. 3

Kukmirn .... 1.281,— 1.637,— 2.303,— 2.083,— 1.187,— 344,— 1.006,—
Güssing, Limbach . 3 3 3 3 } 3 3

Neusiedl bei Güss.
876’— 2.261’— 560* — 3

Loipersbach . . 5.670,— 1.322,— 1.413,— 1.720,—
Lutzmannsburg . 590,— 2.015,— 606,— 1.530,— 1.229,— 1.547,— 1.886,—
Markt Allhau . 1.088,— 6.890,— 3.654,— 3.672,— 752,— 1.405,— 1.511,—

Buchsch., Kitzlad. . 
Loipersd., Wolfau

3 3 3 3 3

3

3

2.000’—
3

Mörbisch am See — 2.108,50 1,800,— 2.200,— 2.000,— 2.000,—
Neuhaus a. Klausenb. 1.782,— 2.699,— 1.756,— 1.795,— 604,— 770,— 1.394,—

Minihof-Liebau 3 3

Nickelsdorf 340,— 1.334,— 1.535,— 812,— 439,— 666,— 907,—
Oberschützen . — 2.355,— 4.782,— 1.881,— 1.050,— 1.006,60 1.698,—

Aschau, Jormannsd. 3 3 3 3 3 3 3

Mariasd. ,Schmiedr. 
Tauchen, Weinberg 
Willersdorf . .

3

>

8Oo’—

3

3

)

3

3

3

3

3

3 

656’—

3

3

3

3

3

Oberwart .... 2.128,— 717,— 1.600,— 790,— 1.130,—
Kemeten

Pinkafeld .... 1.369’,— 1.785’— 3.93o’— 1.340* — 1.082’50 1.225*50 3.011’—
Riedlingsd. ,Schönh.
Schreibersd. ,Wiesf1.

3 3 3 3 3

3 857’—

3

3

Pöttelsdorf 830,— 2.440,— 3.208,— 1.152,— 644,— 912,—
Walbersd. ,Sauerbr. 3 665’—Rechnitz .... 887,— 2.215,— 2.330,— 1.010,— 1.140,— 777,—
Markt Neuhodis . --- .--- 3 —.— 3 —.— —.— —.—

Rust..................... 740,— 1.660 — 2.050,— 1.700,— 530,— 1.740,— 1.050,—
Stadt Schlaining . . 3 2.295,— —.— 3 3 3 861,—

Bergwerk, Druml. 
Goberl., Grodnau

3 3 3

3

3 3

3

3

3

3

3

Neustift b. Schlain. --- .--- --- .--- --- .--- 3 3 3

Stoob..................... 796,— 2.155 — 4.014,— 1.513,— 807,— 730,— 860,—
Oberloisdorf .

Sziget in der Wart . 14o’— 12o’— 200 ’— 150* — 100’— 100’— 100’—
Jabing ....

Unterschützen
3 628’— 1.371’— 517’— 283’— 135’— 263’—

Weppersdorf . --- .--- 1.867,— 811,— 410,— 398,—
Zurndorf .... 395,— 1.455,— 818,— 1.050,— 340,— 462,— 543,—
B. Tatzmannsd.-Sulzr. 3.269,— 1.840,— 1.344 — 1-145,— 295,— 720,— 368,—

23.021,— 59.049,90 58.083,50 37.865,20 20.028,— 25.087,70 28.185,82



— yi —

Empfohlene Kollekten

Martin-Luther- Theologen- Trinker- ä ußere Evangelischer Dienst an

Werk Bund heim seelsorge Mission I Bund Kantate Frauenarbeit Israel

1.838,— 395,— 421,— 382,— > 435,— 789,— >

y y > >
____ ____

260’—520,— 258’— 284,— 365 — 155,— 480,— 295,—
____ 661,— 345,— 456,— 283,— 782,— 943,—

502 — 461,— 692,— 200,— y 459,— 510,— 416,—

2.048,— >
—
____

2.210’ö0 2.615’603.020’— }
____

805’,—1.160’— 678,— 1.550,— 459,— J f 963,—

610’— 300,— 360,— 250,— 200,— 210,— 350,— 445,— 585,—

367’—1.321’— 1.387,— > y )
— 284,— •

610,— 1.796,50 f >
866,—1.915,— 865,— 

y
1.573,—

J
888,—

>
562,—

}
180,— 2.076,— 351,—

1.598’— 1.222’— 817’—
>
> 736’—

>

> 67o’—376,— 580,— 1.149,— 1.149,— 849,— 809,—
2.960,— 1.267,— 1.364,— 1.792,— 1.320,— 1.368,— 841,— 1.976,— 1.760,—

>
>

4.520,— 1.590,— 1.221’—3.371,— 977,— 1.370,— 900,— 607,— 420,— 1.075,— 550,—

1.375’— 667’— 616’— 650 — 521’— 525’— 521’,— 905’—
2.823,— 1.280,— 1.072,50 945,— 468,— 1.074,— 1.140,— 1.124,— 579,—

)
)
) >

667’— 600’—1.245’— 1.134,— 519,— 724,— 915,— 810,— 1.100,—

2.141’— 564,— 925,— > 539,— 774,— J
)

1.063 —2.020,— 564,— 748,— 791,— 540,— 895,— 2.430,— 783,—

750’—1.98o’— 423,— 507,— 660,— 500,— 560,— 840,— 910,—

5io’—2.000,— 810,— 835,— y > y y
3.417,— >

>
>

J
f
)

488,50 >

1.850*— 885’— 1.160*— 693’— 505’— 413’— 820 — 586’— 590’—

200’— 85’— 105’—
y

100’— >

248’— 575’— 301’— >
>

>
y

315’— 377’— 211’—
874,— 513,— 403,— > >
912,— 549,— 515,— 442,— 378,— 185,— > 497,— 380,—

1.075,— 590,— 456,— 331,— 292,— 285,— 648,— 527,—
48.529,— 23.104,10 21.318,10 11.908,— 10.209,— 9.388,50 10.991,— 17.399,— 9.643,—



38

Niederösterreichische Superintendentur A. B.
Pflichtkollekten

Gemeinde
LBA 

Oberschützen Baufonds Jugendarbeit
Äußere

Mission II Presseverband
Zwischen

kirchliche Hilfe Bibelarbeit

Amstetten . . . . 580,— 2.680,— 1.550 — 1.523,— 1.039,— 795,— 706,—
Baden ..................... 942,20 1.763,90 3.317,50 1.659,60 1.067,60 1.053,60 1.014,70

Traiskirchen ) > > 645’—Bad Vöslau ---- .----- 2.737,— 3.100,— 1.019,40 1.253,— 450,—
Leobersdorf 410,—

Berndorf . . . . --- .--- 584 — 1.686,— 534,— 410,— 587,— —

Gloggnitz .... 222,— 1.454 — 1.580,— 896,— 465,— 377,— 405,—
Gmünd . . . . 423,50 1.496,50 280,— 1.795,10 285,— 315,— 595,—
Horn..................... 155,— 210,— 859,— 415,— 140,— .270,— 300,—
Krems an der Donau 532,90 1.804,20 1.580,— 1.404,80 722,80 667,20 946,50
Melk-Scheibbs . . ---- .----- — 300,— —
Mitterbach 777,30 1.236,50 1.754,10 593,50 1.146,— 1.189,—
Mödling . . . . 997,— 1.900,50 2.100,25 —.— 854,50 1.452,— 463,30
Naßwald . . . . 115 — 291,— 752,— 395,— 178,— — 620,—
Neunkirchen . —.— 827,— 974,70 470,— — 481,—
Perchtoldsdorf 709 — 2.750,— 4.825,— 1.127,— 1.170 — 928,40 1.620,—
St. Ägyd a. Neuwalde 652,— 617,60 1.645,50 1.932,— 480,— 365,— 340,—

Salzerbad ---- .----- 727,— 434 — 1.070,— 625,— 710,— —

St. Pölten .... 1.251,— 2.952,— 1.538,— 2.416,— 2.315,— 1.440,— 1.232,—
Ternitz..................... 171,— 367,— 608,— 156,— 155,— 394,— 605,—
Wiener Neustadt 847,60 1.063,25 1.621,50 1.983,50 897,62 621,— 875,—

Felixdorf . . . 387,— — — — — —
Wördern-Tulln 246,— 1.445,— 1.000,— 290,— 337,— 272,— 481,—

8.254,20 26.834,25 29.713,25 21.345,20 13.458,02 12.338,20 12.323,50

Salzburg-Tiroler Superintendentur A. B.

Gemeinde
LBA 

Oberschützen Baufonds Jugendarbeit
Äußere

Mission II Presseverband
Zwischen

kirchliche Hilfe Bibelarbeit

Salzburg
Badgastein .... 1.652,60 3.178,10 2.638,05 2.502,40 2.250,50 2.880,— 3.193,90
Hallein ...... 794,50 3.292,40 1.714,80 2.233,— 706,40 888,40 1.344,90

Bischofshofen . . --- .--- —.— —.— —.— —.— > —.---
Salzburg .... 2.377,70 6.245,— 5.953,— 5.598,— 2.862,— 3.043,— 3.524,—

Maxglan-Taxham . 551,— 1.203,50 411,— 2.087,90 271,50 280,50 226,—
Salzburg-Nördl. Flgau 334,— 1.172,10 308,— 1.105,50 > 367,— 520,30

Elixh.-Sachsenh. . > --- .--- > --- .--- -------- .—— —.--- --- .---
Zell am See . . . 1.080,— 1.300,— 4.296,— 1.799,— 1.073,10 3.367,30 1.835,—

Saalfelden . . . 335,50 796,30 > 1.848,50 836,40 2.548,90 1.074,20

Tirol
Innsbruck .... 1.593,10 3.212,70 4.912,— 2.545,80 1.203,— 1.143 — 2.451,75
Innsbruck-Ost 1.493,40 2.884,25 4.773,05 1.387,90 926,90 2.583,05 1.478 —
Jenbach .... 456,— 1.032,— 1.210,— 1.006,— 370,— 623,— 516,—
Kitzbühel .... 1.260,— 2.234,70 2.901,— 1.708,90 1.851,90 1.676,50 846,55
Kufstein .... 1.464,40 3.048,23 3.020,50 2.536,60 1.223,— 2.395,10 1.568,—
Reutte..................... 1.780,95 3.171,45 701,90 2.427,65 690,19 2.234,90 1.597,90

Landeck .... y
15.173,15 32.770,73 32.839,30 28.787,15 14.264,89 24.030,65 20.176,50
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Empfohlene Kollekten
Diakonisches

Werk
Martin-Luther- 

Bund
Theologen

heim
Trinker
seelsorge

Äußere
Mission I

Evangelischer
Bund Kantate Frauenarbeit
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3.142 — 1.048,— 1.202,— 1.008,— 825,— 600,— — 450,— 660,—
2.322,10 1.153,20 1.389,— 638,60 652,20 547,— 1.339,70 1.284,90

2.632’— dir. 603,— 1.242’— 3

3

3

3 3
1.295’— 340’— 835’—

3 3
680 — 561’— 3

1.130 — 496 — 321,— 400,— 525,— 291,— 338,— 340,— 440,—
4.142,— 1.305,10 374,30 645,20 565,— 465,— 688,50 416,— 428,—

145,— 285 — 104,50 130,— J 125,— --- .--- —.---
1.853,60 825,— 865,— 2.029,80 758,60 3

3.215’— 584’— 3 1.701’50 545’— 839’— 1.586’70 3

2.685,70 951,10 610,— 627,40 2.084,50 507,35 --- .--- 2.641,— -------- .---------

445,— 287,— 157,50 160,— 92,— 352,50 —.— 168,50 ------ -
577,— 360,60 501,30 232,— 3 313,— --- .--- 719,—

2.770 — 1.187,— 2.032,80 740,— 880,— 742,— 1.023,— 1.680,— 927,—
2.979 — 200,— 470,— 1.151,— 1.170,— 793,— 633,— 180,— 774,—

— — — — — — 400,— — 245,—
2.255 — 1.280,— 1.738,— 562,— 1.098,— 884,— 729,— 760,— 632,—

387,— 252,— 275,— 128,— --- .--- --- .--- --- _--- —
2.027,30 1.862,50 916,— 3 3 3 3

503’— 375’— 440’— 470’— 295’— 246 — 185’— 250’— 3

3

30.578,70 13.054,50 12.638,40 6.892,20 10.568,20 6.285,85 9.625,— 11.416,70 5.660,—

Diakonisches
Werk

Martin-Luther- 
Bund

Theologen
heim

Trinker
seelsorge

Äußere
Mission I

Evangelischer
Bund Kantate Frauenarbeit

Dienst an 
Israel

1.123,50 629,— 1.057,30
617’50 3 3 3

5.451,80 639,— 1.011,— 3 3 3 3 3

3 >
1.996’—

3 2.283,— 3.280,— 2.081,— 736,50 1.000,— 1.191,— 2.343,—
1.115,50 373,— 220,— 3 J 3 J 3 3

3 355,— J 3 3 > 3 5

3.641’— 3 > ? 3

1.150,— 795,— 3 3 3 3 1.218’20 3

893,— 760,30 717,— 3 3 3 3 3

4.595,95 2.398,— 2.187,— 3 3 3 3 3

2.365,— 1.694,10 1.506,50 1.600,— 530,— --- .--- --------,---------

3.096,— 308,— 609,— 318,— 318,— 300,— 329,— 341,— 273,—
684,20 575,— 1.000,— > —.— 3 1.036,—

1.868,75 753,— 1.875,50 3 882,50 500,— 3 1.635,50
1.434,— 538,50 798,10 3 368,— 3 3 3

457,— 400,40 290,— 3 3

25.602,20 13.350,80 14.918,10 5.056,30 3.452,50 1.800,— 1.520,— 6.573,70 2.269,—
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Oberösterreichische Superintendentur A. B.
Pflichtkollekten

LBA Äußere Zwischen-
Gemeinde Oberschützen Baufonds Jugenda rbeit Mission II Presseverband kirchliche Hilfe Bibelarbeit

Attersee 1.253,10 2.386,80 1.506,35 2.085,30 1.117,44 4.420,75 2.199,70
Mondsee . . > >

Bad Goisern . . 1.005,— 3.305,60 1.020,— 2.000,— 850,— 1.360,— 1.050,—
Bad Hall . . . 620,60 ' 1.740,30 2.066,80 1.705,— 944,60 703,— 830,—
Bad Ischl . 1.216,— 2.615,— 1.167,— 696,— 1.558,— 1.411,10
Braunau am Inn . 775,40 2.691,50 3.680,40 1.220,— 283,— 1.185,60 768,50
Eferding . . . 741,20 1.250,— 1.208,10 2.412,90 1.123,— 741,20 1.120,—
Enns .... 247,— 500,— 478,— 670,— 255,— y 238,—
Gallneukirchen . 1.131,60 1.528,60 2.341,50 2.937,80 1.481,10 2.793,80 2.038,30
Gmunden . 3.017,— 3.416,— 2.075,— 3.118,— 1.528,— 5.029,— 3.933,—

Ebensee . 310,— 370,— 210,— 840,— 230,— 370,— 260,—
Laakirchen . 525,50 924,80 365,— 926,— 485,— 586,80 533,—

Gosau................. 1.531,60 3.052,95 3.294,15 2.052,— 604,70 665,30 1.459,40
Hallstatt 488,70 1.830,— 3.261,50 1.122,85 510,— 988,20 520,—
Kirchdorf a. d. Krems 123,—- 315,20 107,— 272,50 283,70 --- .--- 308,—

Windischgarsten --- .—- 268,50 1.008,60 757,60 492,— 680,—
Lenzing-Kammer . 722,— 3.100,— 1.676,— 1.652,— 516,— 573,— 468,—
Linz-Innere Stadt 401,77 1.768,90 3.615,80 1.798,80 561,10 543,60 675,90
Linz-Süd 620,10 606,50 613,— 1.104,20 441,80 412,— 1.504,40
Linz-Südwest . 718,60 579,20 899,20 438,70 367,10 684,— 528,10
Linz-Urfahr 1.864,30 2.421,90 2.751,50 2.203,20 1.851,90 1.823,50 1.738,90
Marchtrenk - . . 466,60 1.319,60 1.231,06 839,85 423,20 615,50 791,50
Mattighofen . 447,— 1.560,30 492,10 1.312,50 244,10 333,50 774,50
Neukematen . 772,10 2.512,10 2.262,— 2.056,— 797,— 944,20 1.003,60

Sierning . . 1.453,10 1.164,20 393,— 1.838,80 514,60 610,— 1.034,—
Ried im Innkreis 178,— 513,— 1.618,— 1.090,— 198,10 205,— 186,—
Rutzenmoos . . 1.782,— 3.789,50 1.608,— 3.120,50 1.383,— 1.600,— 3.424,50
Schärding . 200,— 265,— 200,— 150,— 225,— 100,—
Scharten 912,50 3.334,— 2.062,90 2.112,80 1.026,— 1.514,50 1.540,60
Schwanenstadt 602,80 932,50 210,30 1.188,10 371,— 1.000,— 483,—
Stadl-Paura 225,— 618,— 476,— 386,50 341,50 458,— 400,—

Vorchdorf . . 410,— 1.024,— 670,— 700,— 405,— 409,— 540,—
Steyr .... 264,— 791,— 1.012,— 421,— 282,— 421,— 376,—
Steyr-Münichholz 70,— 150,— 250,— 150,— 100,— —.— 130,—
Thening . . . 1.345,65 2.259,27 2.046,20 2.713,90 1.375,10 1.200,— 1.580,30
Traun .... 429,50 1.298,— 1.230,— 1.142,50 689,— 325,— 307,—

Haid . . . 120,— 428,30 162,70 397,— 209,— 159,10 178,60
Vöcklabruck , 1.935,80 3.193,60 2.596,50 3.084,10 1.370,— 1.204,80 2.845,—

Timelkam . . 447,— 639,— 443,— 771,60 237,50 446,50 585,50
Wallern a. d. Trattn 1.105,— 2.005,— 1.136,— 2.173,— 805,— 1.160,— 1.080,—

Griesk.-Gallsp. 243,— 1.000,— 241,— 1.014,80 580,— 418,—
Wels .... 2.359,60 1.772,80 2.995,— 1.954,80 1.110,— 1.140,10 2.060,30

33.081,12 65.240,92 56.680,66 57.934,60 27.307,54 38.863,95 41.422,70
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Empfohlene Kollekten
Diakonisches Martin-Luther- Theologen- Trinker- Äußere Evangelischer Dienst an

Werk Bund heim seelsorge Mission I Bund Kantate Frauenarbeit Israel

2.771,10 873,39 1.090,50 860,— 1.601,35 1.136,— 1.336,40 1.523,— 2.081,28

4.8Oo’— 850’— 6Oo’— 1.340’— 605’— I.OOO’— 1.020’— 1.36o’— 1.250’—
2.457,— 720,— 551,50 855,— 459,— 704,— 685,10 987,— 906,—
2.535 — 1.073,— 887,— 1.240,60 562,— 917,— 1.033,50 1.355,— 1.331,50
1.718,50 2.433,— 967,— 2.137,— 758,— 494,— —.--- 222,— 367,—
5.090,— 969,60 1.328,10 986,10 1.292,25 784,50 554,20 1.054,65 765,10

604,60 279,— y 250,— 200,— 365,— ---.---- 210,— --- .---
2.305,— 1.121,— 2.195,50 1.530,80 4.506,90 1.072,90 2.874,20 1.901,90 2.154,70
7.434,50 —.— 2.851,— — 4.260,— 1.189,— 318,— 265,— 310,—

750,— 200,— 330,— 427,— 325,— 210,— 380,— 221,— 293,80
850,— 445,— 344,50 380,10 —.--- 320,— 422,— 508,70 386,40

3.666,— 536,80 1.241,20 911,10 1.171,30 445,80 786,70 1.572,50 --- -•—
1.795,10 805,— 508,70 470,50 707,55 642,— 848,70 686,— 528,20

620,20 —.— 282,— > — 238,— 136,— --- .--- 322,30
—.— 370,— 528,— > —.--- —.--- --- .--- 1.341,60

3.550,— 789,— 736,— 803,— 808,— 665,— 496,— 975,— 617,—
1.499,90 1.367,70 382,80 485,— 502,90 582,— 1.269,70 319,30 554,80
1.518,10 386,50 476,— 1.053,50 821,80 779,50 346,10 474,10 1.028,30

773,80 575,50 533,45 337,50 803,50 157,70 454,50 396,— 336,—
2.420,70 1.671,70 2.250,70 --- .--- --- .--- —.--- 800,— 1.000,— 2.045,—
1.349,— 487,80 569,70 329,20 822,10 370,80 582,80 567,30 470,10
1.574,10 492,50 488,— 774,50 313,60 269,20 187,10 265,50 351,—
2.882,— 871,50 718,— 1.167,60 1.708,— 771,— 1.331,50 564,— 922,70
1.658,50 545,30 758,— 637,50 1.183,90 417,50 574,50 2.450,50 650,—

222,— 2.798,— 528,— 174,60 143,— 135,— 185,— 123,— —
5.242,— 1.391,50 2.418,— 1.477,50 1.203,— 1.483,— 2.402,50 3.139,— 2.625,—

125,— 142,— 215,— ---.---- 120,— —.--- 100,— 200,— —
6.219,90 1.125,— 830,— 1.027,50 1.263,— 816,10 1.194,60 1.106,50 1.572,50
1.120,10 514,50 685,— 357,60 232,10 435,50 585,— 616,— 716,90

448,— 420,— 257,— 277,— --- .--- 332,50 491,50 445,50 368,50
635,— 549,— . 593,— 545,— --- .--- 360,— 432,— 500,— 377,—
574,— 632,— 650,— 290,— 395,— 360,— 347,— 443,— 362,—
120,— 100,— 75,— 100,— 150,— — — 200,— —

3.690,75 784,35 817,50 1.280,30 809,—
890,— 596,— 308,50 732,50 373,— 375,— 573,— 930,— 297,50
329,50 194,40 152,20 —.--- 118,50 —.--- 170,— 439,— 194,40

4.767,— 1.904,— 2.215,10 1.391,— 2.047,50 1.961,70 2.124,70 2.845,50 2.020,—
720,80 398,— 496,70 485,— 686,— 324,— 367,70 335,35 482,50

3.771,— 1.331,— 1.034,— 1.070,— 649,— 650,— 1.106,— 965,— 905,—
610,— 226,— 82,— 425,— — — — —

6.141,— 1.592,70 1.269,50 456,— 2.455,50 1.164,30 2.229,10 984,80 1.208,65
90.249,15 32,561,65 33.244,15 26.640,— 34.481,75 21.928,— 28.745,10 32.151,10 30.142,73
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Steiermärkische Superintendentur A. B.

LBA Äußere Zwischen-

Pflichtkollekten

Gemeinde Oberschützen Baufonds Jugendarbeit Mission II Presseverband kirchliche Hilfe Bibelarbeit

Admont (Liezen) 800,— 1.200,— 520,— 160,— 500,— 270,—
Bad Aussee 485,— 3.016,— 745,— 2.160,— 412,— 1.961,— 1.004,—
Bad Radkersburg 308,60 540,— 500,— 500,— 268,30 731,50 384,—
Bruck an der Mur . 374,80 699,50 894,20 620,— 376,— 579,10 353,—
Eisenerz .... 255,— 703,— 600,— 200,— 250,— 566,— 365,—
Feldbach .... 439,10 1.214,10 2.190,— 1.277,— 653,20 373,10 517,—
Fürstenfeld 500,— 1.207,55 1.200,— 471,20 457,10 474,02 301,80

Rudersdorf . 160,— 290,50 196,50 373,— 228,50 230,50 332,—
Gaishorn .... 492,92 1.083,10 2.115,10 534,20 205,— 244,70 206,50

St. Johann/Tauern
Graz-Eggenberg . 678,70 1.530,— 1.395,80 831,— 600,— 352,— 599,—
Graz, 1. Murufer 1.800,70 3.476,40 5.160,90 1.946,— 2.448,— 823,10 1.995,10

Graz-Liebenau . 810,— 1.300,— 2.500,— 1.000,— 415,— 800,— 330,—
Graz, 1. M.-Nord 7.353,— —.— —.— —.— —.—
Graz, r. Murufer 1.130,— 2.203,76 3.275,40 1.356,70 1.131,60 1.246,50 1.350,—
Gröbming .... 670,— 2.100,— 1.780,— 1.550,— 1.050,— 1.450,— 1.080,—
Hartberg .... 371,— 804,10 2.041,50 304,— 403,— 373,— 676,—
Judenburg .... 475,— 670,— 368,— 870,— 795 — 550,— 635,—

Fohnsdorf . 150,— 525,— 230,— 370,— —.— 170,— 875,—
Kapfenberg 960,— 1.405,— 245,— 965,— 739,20 440,— 951,—
Kindberg .... 91,— 320,— 190,— 254,— 67,— 253,—
Knittelfeld 820,— 1.958,— 3.100,— 1.300,— 780,— 848,— 1.020,—
Leibnitz .... 173,— 1.369,50 976,70 360,— 335,— 395,— 530,—
Leoben .... 551,— 1.154,10 452,27 2.828,10 342,60 497,70 622,50
Mürzzuschlag . . . 178,— 603,— 1.459,30 465,10 345,— 265,20 --- .—
Peggau ..................... 495,— 2.520,— 1.900,— 551,— 647,— 587,— 741,—
Ramsau a. Dachstein 1.463,85 1.699,30 2.042,70 1.330,75 1.714,10 4.540,24 2.187,10
Rottenmann . . . 370,— 800,— 1.561,— 670,— 252,— 480,— 360,—
Schladming 1.198,85 3.503,81 2.041,16 1.452,16 1.856,86 3.903,— 1.378,90

Aich-Assach 360,— --- .— 440,— 260,— 230,— —
Stainach-lrdning . 394,60 556,50 556,50 80 — 184,40
Stainz..................... 815,44 1.255,50 509,30 847,30 115,— 369,50 519,—
Trofaiach .... 573,— 700,— 1.100,— 806,— 588,— 644,50 616,—
Voitsberg .... 858,— 1.464,10 1.712,20 1.054,— 684 — 749,— 1.121,—
Wald am Schoberpaß 255,80 516,— 590,— 386,— 58,— —.—. 143,—
Weiz..................... 585,10 1.368,70 778,— 834,40 654,— 259,— 451,—

Gleisdorf . . .
18.488,86 43.554,62 52.959,53 29.983,41 19.370,46 26.070,06 21.913,90
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1.410 — 350,— 480,— 3 240,— 180,— 220,— 260,— 3

1.610 — 405,— 590,— -------- .-------- —.— 3 360,— 1.160,— ?

469 — 265,50 305,70 267,— 317,80 237,50 395,— 3

1.204,10 314,50 360,— 590,10 344,50 487,10 401,—
538,10 257,— 250,— 100,— 300,— 220,— 100,—

615’30
100,—

655,— 280,— 422,— 474,70 439,— 241,— 472,— 511,—
688,70 450,— 646,— > 318,— 3 3 3 3

477,80 235,50 714,— • 3 3

1.146,05 313,10 256,50 465,— 3 217,50 387,— 647,90 381,50

1.789*—— 1.073’90 810,’— 620’40 242’40 896’— 406’— 65o’—
2.150,— 5.347,— 3.404,50 1.621,50 953,50 3 605,— 2.207,50 “ 3

1.180,— 3 3 3 3 3 3 3

1.376’60 1.979’40 1.645’— 1.222’60 1.578’— 975’— 1.180’— 1.428’— 1.251’,—
7.210,— 980,— 880,— 565,— 910,— 770,— 770,— 1.390,— 1.050,—

632,70 551,— 255,— 325,— 305,60 166,— 326,— 800,— 3

306,— 210,— 454,— 660,— 275,— 3 3 530,— 3

305,— 328,— 253,— ---- .----- ---- .----- --- .--- ---- .----- --- .---
645,— 447,— 752,90 400,— 1.321,20 605,— 465,— 574,— 270,—
488,— 198,20 180,— 3 3

1.700,— 900,— 1.115,— 420,— 950,— 640,— 1.300,— 940,— 943,—
573,— 717,— 365,— --------.--------- —.— 255,— 450,— 1.215,50 3

— 920,20 607,30 636,90 715,10 —.— 342,10 1.191,90 372,10
995,50 294,50 242,10 • • 3 591’50

«

2.211,— 1.817,— 975,— 1.168,20 1.397,— 1.102,— 1.351,— 508,—
3.666,80 1.557,20 1.165,40 1.283,50 1.752,35 1.555,60 —.— —.— 3

1.400,— 442,— } 435,— 520,— —.— —.— 322,— --- .---
4.568,80 843,21 794,— 3 « 3 1.198,85 3

500,— 150,— 260,— 3 —.— 210,— 3 --------.---------
3

430,— 137,— 206,— -------- .-------- 3 127,50 3 588,30 --------.--------

2.125,— 135,— 215,— 861,50 215,— 511,— 702,50 350,— 190,—
1.504,50 562,— ---- .----- 267,50 1.227,— 273,50 —.— 811,50 310,—
2.495,97 1.281,10 1.229,70 1.157,30 — — —.— 3 1.348,—

811,— 97,— 122,— —.— 125,— 166,5^ 132,— 127,— --- .---
1.519,20 345,— 702,— 3 739,— 3 3 3 3

46.992,82 23.617,31 20.972,40 12.946,10 16.915,55 9.120,30 10.296,10 18.237,35 8.285,60
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Wiener Superintendentur A. B.

Gemeinde
LBA

Oberschützen Baufonds Jugendarbeit
Äußere

Mission II Presseverband
Zwischen- 

kirchliche Hilfe Bibelarbeit

Wien-Innere Stadt . 6.386,85 4.277,60 7.251,90 5.238,35 2.114,62 5.180,— 3.087,—
Leopoldstadt . 1.358,40 1.639,35 2.632,50 484,20 1.824,— 1.371,50 568,75
Landstraße . 1.688,— 2.406,— 4.434,— 1.141,— 994,— 1.134,— 1.519,—
Gumpendorf . 394,— 1.110,— 4.801 — 995,— 450,— 630,— 735,—
Neubau-Fünfh. 380 — 1.370 — 3.550,— 356,— 370,— 195,— 625,—
Favoriten .

Christusk. . 1.523,50 2.795,80 3.702,70 1.802,— 1.211,70 1.253,— 2.097,10
Thomask. 681,10 899,52 3.118,50 --- .— —.— 466,— --- ----
Gnadenk. 823,— 938,— 848,— 641,— 745,— 494,— 469,—

Simmering . 860,— 1.019,— 2.050,— 850,— 246,— 335,— 490,50
Hetzendorf 1.070,10 1.466 — 894,— 1.388,10 1.037,— 760,— 921,—
Lainz 1.130,— 1.500,— 1.775,— 1.000,— 920,— 640,— 750,—
Hietzing . . 1.033,60 954,55 1.696,60 852,— 540,— 600,— 716,—
Hütteldorf . 310,— 862,— 2.387,60 335,— 375,— 424,20 280,—
Ottakring . 612,— 1.068,50 5.090,50 836,— 613,— 750,— 1.033,50
Währing . . 1.144,— 1.989,60 5.046,— 2.610,— 1.211,— 966,— 1.657,70
Döbling . . 1.469,— 2.245,— 6.101,— 906,50 972,— 1.243,— 1.482,—
Floridsdorf 857,— 603,70 2.034,70 638,— 210,— 407,— 447,—
Leopoldau . 200,— 670,— --- .--- 315,— 280,— 332,— 240,—
Donaustadt 1.100,— 1.027,— 1.670,— 974,— 706,— 967,— 760,—
Liesing . 920,50 2.231,40 3.231,55 2.680,50 1.359,60 877,20 1.098,50

Bruck an der Leitha . 231,— 1.004,— 582,— 875 — 507,50 305,— 281,—
Klosterneuburg . 1.100,— 1.100,— 1.800,— 2.300,— 500,— 380,— 760,—
Korneuburg . 203,— 460,— 708,— 436,— 200,— 370,— 350,—
Mistelbach --- ---- 795,— —.— 336,— --- .--- 760,— --- .---

Laa an der Thaya . --- ---- —.— —.— 276,— —.— —.— y
Purkersdorf 210,— 1.172,50 425,— 808,20 607,60 435,— 212,—

Preßbaum . . . 290,— 772,— 1.700,— 120,— 305,— 293,— 100,—
Schwechat .... 360,— 591,— 564,— 460,— 275,— 600,— 500,—
Stockerau .... 620,— 950,— 375,—

26.335,05 37.587,52 69.044,55 29.653,85 18.949,02 22.167,90 21.180,05

Zusammenfassung
LBA -

Superintendentur Oberschützen

Burgenland . . . 23.021,—
Kärnten-Osttirol . . 18.296,70
Niederösterreich . . 8.254,20
Oberösterreich . 33.081,12
Salzburg-Tirol . 15.173,15
Steiermark . . . 18.488,86
Wien .... . 26.335,05

Baufonds Jugendarbeit
Äußere

Mission II

59,049,90 58.083,50 37.865,20
62.229,22 85.563,44 38.827,80
26.834,25 29.713,25 21.345,20
65.240,92 56.680,66 57.934,60
32.770,73 32.839,30 28.787,15
43.554,62 52.959,53 29.983,41
37.587,52 69.044,55 29.653,85

Presseverband
Zwischen

kirchliche Hilfe Bibelarbeit

20.028,— 25.087,70 28.185,82
20.462,35 27.395,85 23.640,62
13.458,02 12.338,20 12.323,50
27.307,54 38.863,95 41.422,70
14.264,89 24.030,65 20.176,50
19.370,46 26.070,06 21.913,90
18.949,02 22.167,90 21.180.05

142.650,08 327.267,16 384.884,23 244.397,21 133.840,28 175.954,31 168.843,09
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2.818,50 2.615,22 3.776,80 2.153,20 1.809,02 2.030,12 2.608,64 3.796,70 2.180,—
1.923,60 765 — 2.032,80 858,— 768,80 553,— 471,42 —.— 669,90
4.094,— 1.633,— 2.866,— 1.161,— 1.001,— 1.276,— 1.367,— 1.281,— --- .---

937,— 844 — 761,— y 2.746,60 425,— —.— 691,— ---- .-----

700,— 370,— 500,— 400,— 290,— 460,— 585,— 400,— 404,50

3.983,— 1.464,50 1.720,35 2.090,50 721,— 1.185,— 1.153,— 1.431,50 873,—
1.207,— 1.059,— 841,— --- .--- --- .---
1.187,— 635,— 742,— 865,— 738,— --- .---
1.182,10 958,70 565,— 275,— 448,— 542,— 1.586,— 494,— 380,—
4.000,— 1.640,— 1.356,70 —.— 560,— 1.012,37 1.183,— —.--- _____
2.378,— 1.000,— 735,— 550,— 650,— 972,— 737,— 771,— 1.040,50
1.162,50 739,50 1.232,— 527,— 1.061,— 849,— 849,— 831,50 620,—

696,— 595,40 949,—
1.028,50 945,— 910,50 —.— 735,— --- .--- —.--- --- .---
4.006,35 3.108,— 1.811,86 666,60 870,40 1.221,90 1.867,— 965,90 1.778,—
3.608,— 1.806,— 1.995,— 556,— 712,75 1.058,— 1.522 — 1.190,— 548,50
1.185,— —.— 672,— —.— 588,50 —.--- 285,— 350,— --- .---

428,— 566,— 380,— 200,— 200,— 150,— 205,— 270,— 342,—
936,— 1.298,— 825,— 424,— 623,— 459,— 508,— ' 560,— —

3.844,40 1.408,70 1.303,10 —.— 622 — — --- .--- —
885,— 484,50 262,50 428,— 245,— 143,— 682,50 292,50 481,—

1.350,— 800,— 820,— 400,— 450,— 420,— 1.270,— 1.504,— 950,—
480,— 160,— 355,— 166,— 315,— 196,— 235,— 175,— 316,—
718,20 330,— —
173 —

68o’,—
—

540,50 236,— 250,50 340,50 454,— 454,50 1.277,— 176,—
552,— —.— —.— 291,— —.— 60,— 360,— 135,— 782,—
737,50 772,— 1.478,— > 362,— > 572,50 y
362,— 420,—

47.103,15 26.653,52 29.141,11 11.486,80 17.324,07 13.466,39 18.501,56 17.154,10 11.541,40

Diakonisches Martin-Luther- Theologen- Trinker- Äußere Evangelischer Dienst an
Werk Bund heim seelsorge Mission I Bund Kantate Frauenarbeit Israel

48.529,— 23.104,10 21.318,10 11.908,— 10,209,— 9.388,50 10.991,— 17.399,— 9.643 —
70.769,60 22.514,20 25.448,25 14.663,70 12.593,10 8.339,90 11.037,10 21.098,60 10.622,50
30.578,70 13.054,50 12.638,40 6.892,20 10.568,20 6.285,15 9.625,— 11.416,70 5.660,—
90.249,15 32.561,65 33.244,15 26.640,— 34.481,75 21.928,— 28.745,10 32.151,10 30.142,73
25.602,20 13.350,80 14.918,10 5.056,30 3.452,50 1.800,— 1.520,— 6.573,70 2.269,—
46.992,82 23.617,31 20.972,40 12.946,10 16.915,55 9.120,30 10.296,10 18.237,35 8.285,60
47.103,15 26.653,52 29.141,11 11.486,80 17.324,07 13.466,39 18.501,56 17.154,10 11.541,40

359.824,62 154.856,08 157.680,51 89.593,10 105.544,17 70.328,24 90.715,86 124.030,55 78.164,23
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für die Evangelische Kirche A.u. H. B. in Österreich
Jahrgang 1984 Ausgegeben am 30. April 1984 4. Stück

PFINGSTEN 1984
Botschaft der Präsidentinnen und Präsidenten des Ökumenischen Rates der Kirchen

Liebe Brüder und Schwestern in den Mitgliedskirchen des Ökumenischen Rates der Kirchen!
Vor genau zehn Monaten schickte die VI. Vollversammlung des Ökumenischen Rates Euch aus Vancouver 

eine Botschaft. An einige Sätze daraus möchten wir Euch erinnern. Sie lauten:
„Unsere Welt — Gottes Welt muß wählen zwischen ,Leben und Tod, Segen und Tod, Segen und 
Fluch’ . . . Diese kritische Entscheidung zwingt uns, Von neuem zu verkündigen, daß das Leben 
Gottes Geschenk ist. Leben in seiner ganzen Fülle spiegelt die liebende Gemeinschaft Gottes, 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes wider. Das ist das Modell unseres Lebens, ein 
Geschenk voller Wunder und Herrlichkeit, unbezahlbar, zerbrechlich und unersetzlich. Nur wenn 
wir darauf mit einer liebenden Beziehung zu Gott, zueinander und zur Welt der Natur antworten, 
kann es Leben in seiner Fülle geben.“

Wir, die wir heute, am Pfingstfest, diese Worte lesen und hören, sind noch am Leben. Viele, zu viele 
sind in den hinter uns liegenden Monaten durch Hunger oder Gewalt umgekommen. Ihr Sterben treibt uns 
um, gerade weil wir neu gelernt haben, wie kostbar das Leben ist, Gottes Geschenk an uns alle.

Heute ist das Fest des Heiligen Geistes, kein Fest bloßer Erinnerung, sondern ein Fest der Erwartung 
seiner Gegenwart. Was diese bewirkt, hat der Apostel Paulus in seinem Brief an die Galater so umschrieben: 
„Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, 
Enthaltsamkeit . . (Gal. 5, 22. 23). Diese Worte beschreiben tiefste Wahrheiten unseres Lebens.

Liebe — Antwort auf Gottes Liebe zur Welt, wie sie im Leben, im Sterben und in der Auferstehung 
seines Sohnes sichtbar wurde, Entfaltung all unserer Gaben, der Zuwendung und Hingabe, der Zuneigung und 
Zärtlichkeit, der Offenheit und Toleranz. Liebe ist Geben und Nehmen von Geborgenheit, gegenseitiges 
Füreinander-Einstehen, ist Solidarität, Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit, und dies in der ganzen Weite 
der Ökumene.

Die Liebe steht nicht zufällig am Anfang der Aufzählung von Gaben, sie ist ihr Fundament und ihre 
Zusammenfassung. Von ihr her sind die anderen „Früchte des Geistes“ zu verstehen: die Langmut, die 
eine tiefere Einsicht und einen längeren Atem hat, als wir von Natur aus haben, die Sanftmut, die uns 
daran hindert, andere von oben herab, nach unseren eigenen Maßstäben zu beurteilen, die Enthaltsam
keit als Verzicht, alles, was wir heute technisch vermögen, auch wirklich zu tun, die Freundlich
keit und Güte, in der wir anderen grundsätzlich mit Vertrauen begegnen, die Treue, die auch dann 
nicht aufgibt, wenn alles hoffnungslos erscheint.

Liebe Brüder und Schwestern, wir sind auf diese Gaben angewiesen, wenn wir uns sehnsuchtsvoll und 
mit ganzer Hingabe ausstrecken nach einem Frieden in Gerechtigkeit.

Am ersten Pfingstfest schloß der Heilige Geist Männer und Frauen verschiedener Herkunft, Sprache 
und Kultur so zusammen, daß sie einander ganz verstanden. Es war so, als hörte jeder alle andern in seiner 
Muttersprache reden — vertraut und heimatlich, als Glieder desselben Volkes. Laßt uns darum bitten, 
daß uns heute etwas von diesem Wunder aufleuchtet und uns Mut macht, über alles Trennende hinweg, 
„eine liebende Beziehung zu Gott, zueinander und zur Welt der Natur“ aufzunehmen. Dann werden unsere 
Herzen mit Freude erfüllt werden, einer Freude am Leben jetzt und in Ewigkeit.

In dieser Erwartung grüßen wir Euch als Eure Schwestern und Brüder.
Die Präsidenten und Präsidentinnen des Ökumenischen Rates der Kirchen sind:
Pastor Dr. W. A. Visser ’t Hooft, Genf, Schweiz, Ehrenpräsident
Frau R. Nita Barrow, Cave Hill, Barbados
Frau Dr. Marga Bührig, Binningen, Schweiz
Metropolit Paulos Mar Gregorios, Kerala, Indien
Bischof Johannes W. Hempel, Dresden, Deutsche Demokratische Republik
Patriarch Ignatios IV, Patriarchat von Antiochien und dem gesamten Morgenland, Beirut, Libanon
Erzbischof W. P. K. Makhulu, Gaborone, Botswana
Frau Pastorin Lois M. Wilson, Toronto, Kanada
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52. Ausschreibung des Werksvertrages des Bauanwal
tes der Evangelischen Kirche A.B. und der Evan
gelischen Kirche H.B. in Österreich

53. Rechnungsabschlüsse der Evangelischen Kirche 
A.B., der Fonds und Zweckvermögen der Evan
gelischen Kirche A.B. und der Fonds und Zweck
vermögen der Evangelischen Landeskirche A. u. 
H. B. für das Jahr 1983

54. Errichtung der Stelle für einen Pfarrer im Schul
dienst in der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. 
Mödling

55. Ausschreibung der Stelle eines Pfarrers im Schul
dienst in der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Mödling

56. Erste Ausschreibung der weiteren Pfarrstelle der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Wien-Gum- 
pendorf

57. Zweite Ausschreibung der ersten Pfarrstelle der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Wien-Leopold- 
stadt

58. Weitere Ausschreibung der Evangelischen Pfarr
gemeinde A.B. Völkermarkt

59. Neuerliche Ausschreibung der Stelle eines Studen
tenpfarrers für die Steiermark mit Sitz in Graz

60. Aufruf zur Muttertagskollekte 1984
61. Kollektenaufruf zum Tag der Konfirmation 1984
62. Kollektenaufruf für den Sonntag Kantate, 20. Mai 

1984
63. Kollektenergebnisse 1983 — Nachtrag
64. Kirchenbeitragseingänge Jänner bis März 1984 

mit Vergleichsziffern aus 1983
Kirchliche Mitteilungen

Erlässe des Evangelischen Oberkirchen rates A. u. H.B. in Wien

52. Zl. 2004/84 vom 23. März 1984

Ausschreibung des Werksvertrages des Bauanwaltes 
der Evangelischen Kirche A.B. und der Evangelischen 
Kirche H.B. in Österreich

Der Werksvertrag des Bauanwaltes der Evangeli
schen Kirche A. B. in Österreich und der Evangelischen 
Kirche H.B. in Österreich läuft auf Wunsch des bis
herigen Bauanwaltes mit 31. Dezember 1984 aus. Die 
Stellung eines Bauanwaltes der Evangelischen Kirche 
A.B. in Österreich und der Evangelischen Kirche 
H.B. in Österreich wird daher mit Wirkung vom 
1. Jänner 1985 zur Wiederbesetzung ausgeschrieben.

Der Bauanwalt wird durch den Evangelischen Ober
kirchenrat A. u. H.B. mit Zustimmung der Synodal
ausschüsse A. B. und H.B. bestellt. Ihm obliegt die 
fachliche Aufsicht und Beratung des gesamten Bau
wesens der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich 
und der Evangelischen Kirche H.B. in Österreich. Er 
erfüllt diese Obliegenheiten durch Studium der ihm 
im Dienstwege des Evangelischen Oberkirchenrates 
A.B. oder des Evangelischen Oberkirchenrates H.B. 
vorzulegende Bauakten sowie durch fallweise Beratung 
der Presbyterien bauender Gemeinden, durch Bau
kontrollen und durch Erstattung des Referates in den 
Sitzungen des Bauausschusses. Der zeitliche Umfang 
seiner Arbeitsleistung ist mit dem Spielraum der per
sönlichen Expedivität erfahrungsgemäß auf etwa jähr
lich 15 Tage beschränkt.

Der Bauanwalt wird mit einem Werksvertrag, wel
cher der individuellen Vereinbarung zu entsprechen 
hat und der Zustimmung der Synodalausschüsse be
darf, in den Dienst genommen.

Die Berufungserfordernisse sind:
1. Gliedschaft zur Evangelischen Kirche A. B. oder 

zur Evangelischen Kirche H.B. in Österreich,
2. Ziviltechnikerbefugnis, möglichst mit dem 

Kanzleisitz in Wien,

3. mindestens fünfjährige Praxis als Ziviltechniker 
nach der Befugniserteilung,

4. gute Erfahrung in der Prüfung von Kostenbe
rechnungen und Schlußabrechnungen sowie die be
sondere Befähigung zur Bedachtnahme auf ökonomi
sche Grundsätze.

Bewerbungen sind bis spätestens l.Juni 1984 an 
den Evangelischen Oberkirchenrat A. u. H. B., 1180 
Wien, Severin-Schreiber-Gasse 3, unter Anschluß eines 
kurzgefaßten Lebenslaufes unter Bedachtnahme auf 
die Bewerbungserfordernisse zu richten.

Es ist eine Einarbeitung des zu bestellenden Be
werbers innerhalb des zweiten Halbjahres 1984 vor
gesehen, welche gemeinsam mit dem derzeit im Amte 
stehenden Bauanwalt erfolgen soll, aus welchem 
Grunde die Bewerbung mit 1. Juni 1984 zu limitieren 
war. Nähere Auskünfte erteilt sowohl der im Amte 
stehende Bauanwalt, Baurat h. c. Architekt Dipl.-Ing. 
Friedrich Rollwagen, 1140 Wien, Serravagasse 13, als 
auch der Kirchenkanzler.

53. Zl. 1870/84 vom 19. März 1984

Rechnungsabschlüsse der Evangelischen Kirche A. B., 
der Fonds und Zweckvermögen der Evangelischen 
Kirche A. B, und der Fonds und Zweckvermögen der 
Evangelischen Landeskirche A. u. H.B. für das Jahr 
1983

Die Rechnungsabschlüsse der Evangelischen Kirche 
A.B., der Fonds und Zweckvermögen der Evangeli
schen Kirche A.B. und der Fonds und Zweckver
mögen der Evangelischen Landeskirche A. u. H. B. für 
das Jahr 1983 werden hiermit nach Anhörung der 
Finanzausschüsse und nach Genehmigung durch die 
Synodalausschüsse gemäß § 208 Abs. 2 Z. 3 Kirchen
verfassung verlautbart.
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Evangelische Kirche A. B.
Vermögensrechnung zum 1. Jänner 1983

5. Innere Mission . . . .
6. Sonstige Forderungen . .

382.049,—
6.906,40

Aktiva
I. Fondsvermögen

II. Geldvermögen
1. Barkassa 19.298,30

1. Forderungen der Kirche
a) 
b) 
c)

e)

Personaldarlehen . .
RU-Übergenüsse . .
Lohnsteuernachzhlg. . 
Wartburgbuchhandl.
Evang. Presseverband

S
A.B.

2,598.831,80
366.581,50

4.380,—
507,87 

196.336,50

S 2. Postsparkassa .... 11,156.478,03
3. Guthaben b. Kreditunt. . 6,760.660,31
4. Wertpapiere . . 11,603.411,55 29,539.848,19

III. Aktive Rechnungsabgrenzungen
1. Gehälter Jänner 1984 . 2,573.545,79

2.
3.
4.
5.

Motorisierungsfonds . . . .
Umschuldungsfonds . . . . 
Evangelisches Jugendwerk . . 
Innere Mission Renovierung . .

6. Innere Mission Gehalt
7. Evangelische Anstalten
8. Missionarische Dienste
9. Sonstige Forderungen

Rektor .
Treffen .

3,166.637,67
1,773.400,—

98.539,97
800.000,—
891.093,87
407.815,84
393.356,46
26.537,42
32.243,17

2.
3.

Kirchenbeiträge 1983 . 9,228.247,67
Zinsenerträge .... 279.999,93

4. Sonstige Abgrenzungen . 1.800,— 12,083.593,39
51,122.696,95

I. Eigenvermögen der Kirche A. B. S
Stand am 1.1. 1983 . . . 8,972.532,68
Gebarungsabgang .... 2,653.379,74

Passiva
s

II. Geldvermögen
1. Barkassa ....
2. Postsparkassa . . .
3. Guthaben b. Kreditunt.
4. Wertpapiere . . .

88.616,05 
. 25,034.078,79 
. 5,735.851,— 

890.523,15 31.749.068,99

6,319.152,94

II. Rücklagen (Anlage 2) 3,452.687,94

III. Fonds und Zweckvermögen der Kirche
A.B. (Anlage 3) ...................................29,277.821,02

III. Aktive Rechnungsabgrenzungen
1. Gehälter Jänner,1983 . 4,865.294,90
2. Kirchenbeiträge 1982 . 7,926.529,76
3. Zinsenerträge .... 140.570,23 12,932.394,89

52,271.088,28

IV. Fremdvermögen
1. Fonds und Zweckvermögen der Landes

kirche A. u. H. B. (Anlage 4) . . .
2. Verbindlichkeiten ...............................

8,837.156,34
388.895,02

s
I. Eigenvermögen der Kirche A. B. . . .

Passiva 
s 

8,972.532,68

II. Rücklagen (Anlage 2).............................. 3,721.027,50

III. Fonds und Zweckvermögen der Kirche
A.B. (Anlage 3) .................................... 26,113.933,98

IV. Fremdvermögen
1. Fonds- und Zweckvermögen der Landes 

kirche A. u. H. B. (Anlage 4) . . .
2. Verbindlichkeiten ...............................

10,074.990,78
356.810,54

V. Passive Rechnungsabgrenzungen
1. KB-Einhebegeb. 1982 . 365.729,17
2. KB-Anteile 1982 . . . 2,166.785,63
3. Haftrückerl. Theologenh. 404.088,—
4. Haftr. Hietz. Hauptstr. 2.990,—
5. Haftr. Predigerseminar . 38.700,—
6. Sonstige Abgrenzungen . 53.500,— 3,031.792,80

52,271.088,28

Evangelische Kirche A.B. 
Vermögensrechnung zum 31. Dezember 1983

Aktiva
I. Fondsvermögen

s
1. Forderungen der Kirche A.B.

a) Personaldarlehen . . 2,086.296,—
b) RU-Übergenüsse . . 218.004,10
c) Wartburgbuchhandl. 11.571,87
d) Evang. Presseverband 196.336,50

2. Motorisierungsfonds .........................
3. Evangelisches Jugendwerk ....
4. Evangelisches Predigerseminar . . .

S

2,512.208,47
1,662.200,—

500.000,—
4,435.891,50

V. Passive Rechnungsabgrenzungen
1. KB-Einhebegeb. 1983 . 453.127,43
2. KB-Anteile 1983 . . . 1,930.246,42
3. Haftrückerl. Theologenh.
4. Haftr. Hietz. Hauptstr.
5. Haftr. Predigerseminar .
6. Sonstige Abgrenzungen .

404.088,—
2.990,—

15.000,—
41.531,84 2,846.983,89

51,122.696,95

Gebarungsrechnung der Kirche A. B. 
vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1983

Aufwendungen 
Kirchenbeitrags
anteile und Einhebe
gebühren
a)
b)

d) 
e) 
f)

g)

h)

S S
Voranschlag 

S

Akt. Geistl. 
Pensionen 
Dienstw.-Zin. 
KK-Gehälter 
KK-Pensionen 
Zuw. v. 1,5%

69,346.207,89
45,264.293,60

78.548,96
6,249.080,76
1,747.506,40

pensionsbeitrags
pflichtiger Pfarrer
gehälter an den 
Pensions
sicherungsfonds 1,069.020,— 
OKR-Zahlung 
0,5% des gesamt
gemeindlichen
KB-Aufkommens 
an den Pensions
sicherungsfonds 655.112,40 
Versicherungs
zahlung z. DAZ-
Abfertigung -—,—

Kosten der Kirchenkanzlei:
a) Beheizung:

Amtsgebäude OKR
und Frauenschule 300.000,—

43,237.419,46 40,582.000,—

124,409.770,01

68,333.000,—
43,372.000,—

63.000,—
5,308.000,—
1,722.000,—

718.000,—

615.000,—

1.000,—

300.000,—
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b) Stromkosten 90.020,57
c) Post- u. Fernsprech

gebühren 245.804,20
d) Bürobedarf 220.607,38
e) Neuanschaffungen 140.201,64
f) Geldverkehrs

kosten 39.270,13
g) Grundsteuer 21.279,—
h) Betriebskosten 50.756,60
i) Versicherung 64.750,20

Reisekosten:
a) Oberkirchenrat 307.443,11
b) Fremde 80.565,65

Kirchliche Liegenschaften:
Verschiedene

138.000,—

300.000,—
200.000,—
100.000,—

50.000,—
12.000,—
40.000,—

1,172.689,72 70.000,—

Krankenhausseelsorge 
Amt für Evangelisation 
und Gemeindeaufbau
Evang. Predigerseminar
(Gehälter, Miete) 660.345,92
(Betrieb) 367.225,50
(Kaufpreis) 492.877,22

15.840,— 10.000,—

679.474,47 550.000,—

448.000,—
470.000,—

1,520.448,64 —,—

Kirchliche Druckwerke:
a) Amtsblatt 234.874,10 190.000,—

NT 100.000,—
b) Amt u. Gemeinde 115.756,64 
c) Sonst. Druckw. 177.889,70 
d) Sonst. Drucks. 100.411,84 
e) Bücher u. Zeitschr. 57.601,40 686.533,68

130.000,—
160.000,—
240.000,—

60.000,—

Synode bzw. Generals. —,—
Sitzungen im Auftrag
der Synode 264.468,10
Prüfungs- und
Beratungskosten 161.939,36
Baubetreuung 101.437,53

Sonstige wirksame Ausgaben: 
a) Allgemeine

Repräsentation 35.026,15
b) Bischofseinf. 150.934,56
c) Personalbetreuung 36.534,80 
d) Mitgliedsbeiträge 23.289,— 
e) Differenzgehalt

RU-Inspektor 39.618,11
f) Zuweisung Instand

haltungsfonds 400.000,—

g) Zuweisung Gehalte
grundstock —,—

h) Zuweisung
Abfertigungsf. 620.234,80

i) Zuweisung
Dispositionsfonds
des Bischofs 80.000,—

j) Zuweisung
Motorisierungs
fonds 106.000,—

k) Zuweisung Kauf
Bischofsauto 150.000,—

1) Sonstiger Aufwand 30.495,— 
m) Evang. Prediger

seminar, Instand
haltungsfonds —,—

n) Diakonische Tage
1983 _______ —,— 2,199.977,41

318.000,—

200.000,—

150.000,—
106.000,—

150.000,— 
NT 150.000,—

48.000,—
30.000,—

37.000,—

100.000,— 
NT 300.000,—

>

400.000,— 
NT 177.000,—

80.000,—

106.000,—

NT 150.000,—
60.000,—

30.000,—

36.500,—

Amt für Hörfunk und Fernsehen 917.043,95 718.200,—
Religionsunterrichtsfonds —.— 1.000,—
Unterricht an Pädagogischen 
Akademien 45.980,— 53.000,—
Pastoralkolleg 36.893,20 27.000,—
Lektorenausbildung 53.779,28 85.000,—
Pfarrerrüstzeit 89.168,70 90.000,—
Evang. Presseamt 459.692,18
Evang. Presseamt, 
Wohnung u. anteilige
Telefonkosten 105.963,92 565.656,10

392.925,—

80.925,—

255.780,57 30.000,—
NT 300.000,—

Aufwand auf Grund übernommener Verpflichtungen: 
Mitgliedsbeiträge: 
a) Lutherischer

250.000,—
388.008,76 150.000,—

Weltbund 38.815,72 45.000,—
b) Ökumenischer Rat 

der Kirchen 23.832,50 23.750,—
c) Ökumenischer Rat 

der Kirchen 
Österreichs 2.400,— 2.650,—

d) Konferenz 
europäischer 
Kirchen 7.170,— 7.125,—

e) Ausschuß für aus
ausländische 
Arbeitnehmer 10.105,98 82.324,20 13.000,—

183,536.385,68 174,422.400,—
____________NT 1,253.000,—
183,536.385,68 175,675.400,—

Gehaltsrefundierungen
Jugendwarte 697.777,58 568.000,—
Gehaltsrefundierungen 
Sonstige 688.815,21 573.000,—
Vertretungs- und
Übersiedlungskosten 613.343,29 660.000,—
Kurseelsorge 73.500,— 120.000,—
Bildungszulage Vikare 48.000,— 40.000,—
Evang. Jugendwerk 1 ,041.532,— 1,035.500,—
Wohnungsmiete 
Jugendpfarrer 87.097,06 76.950,—
Zuschuß für 
Heimbeiträge an 
Theologiestudenten 200.850,— 239.400,—
Diakonisches Werk 493.000,— 493.000,—
Ton- und Bildstelle 23.750,— 23.750,—
Diakonischer Einsatz 285.000,— 209.000,—

Zuschüsse und Sub
ventionen
(Anlage 1) 2,926.932,39

NT 76.000,—

7,179.597,53 2,380.725,—

Erträge
S

Voranschlag 
S

Kirchenbeiträge.................... . 131,022.483,20 123,000.000,—
Zuweisung aus dem
Verrechnungskonto Religions-
unterricht ......................... . 19,239.198,44 17,800.000,—
Gehaltsrückerstattungen . . . 1,410.098,— 1,370.000,—
Pensionsbeiträge .... . 6,774.810,50 6,240.000,—
Erträgnisse aus kirchlichen
Liegenschaften .................... 33.836-76 21.200,—

Erträgnisse aus kirchlichen Druckwerken:
a) Amtsblatt.................... 150.052,— 192.000,—
b) Amt und Gemeinde . . 45.321,90 53.000,—
c) Sonstige Druckwerke . . 72.973,— 101.000,—
d) Sonstige Drucksorten . . 20.429,— 20.000,—
Zinsenerträgnisse .... 276.345.78 600.000,—
Kostenersatz H.B................... 21.938,69 60.000,—
Bundeszuschuß.................... . 21,504.917,27 22,001.050,—
Erträge aus der Auflösung der
Gehaltsrücklage .... 250.000,— —
Sonstige Erträge .... 60.601,40 1.000,—
Gebarungsabgang .... . 2,653.379,74 2,963.150,—

183,536.385,68 174,422.400,—
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Anlage 1 Zuschüsse und Subventionen Voranschlag 
SS

a) Evangelische Frauenarbeit . 795.339,26 783.750,—
b) Evangelische Frauenschule . 506.357,33 474.825,—
c) Gustav-Entz-Stiftung . . . 
d) Evangelisches Schulwerk

142.500,— 142.500,—

Oberschützen.................... 50.000,— 50.000,—
e) Äußere Mission .... 156.000,— NT 156.000,—
f) Evangelische Militärseelsorge 85.500,— 85.500,—
g) Dienst an Sinnesgeschädigten 
h) Taubstummenseelsorge,

9.500,— 9.500,—

Kongreß.............................. 10.000,— 10.000,—
i) Theologiestudentenaustausch 
j) Gesellschaft für die Ge

schichte des Protestantismus

> 19.000,—

in Österreich.................... 15.000,— 15.000,—
k) Fortbildung der Seminaristen
1) Evangelische Akademien in

19.000,— 20.000,—

Kärnten..............................
m) Arbeitsgemeinschaft der Er-

J 15.000,—

halter evang. Kindergärten . —.— 13.300,—
n) Österreichischer Missionsrat 4.750,— 4.750,—
o) Evangelischer Presseverband 178.200,— 178.200,—
p) Evang. Studentengemeinde . 36.150,— 36.150,—
q) Campingmission .... 
r) Religionspädagogischer Aus-

7.380,80 >

schuß................................... 14.250,— 14.250,—
s) Deutschfeistritz .... 292.000,— 292.000,—
t) Lutherjahr......................... 480.000,— 100.000,— 

NT 380.000,—
u) Sonstige Zuschüsse . . . 125.005,—

2,926.932,39
117.000,—

2,380.725,— 
NT 536.000,—

Anlage 2 Rücklagen s s

Rücklage Gehälter....................
Rücklage für besondere Verwen
dung ........................................
Rücklage Buchungsautomat . .

Bestand am 
1. 1.1983

2,250.000,—

1,244.487,50
226.540,—

Bestand am 
31. 12. 1983 

2,000.000,—

1,244.487,50
208.200,44

3,721.027,50 3,452.687,94

Anlage 3
Aufgliederung der Fonds und Zweckvermögen der Kirche A.B.

S S
Bestand am Bestand am

1.1.1983 31. 12. 1983
Motorisierungsfonds .... 1,888.026,70 2,024.449,10
Gehaltegrundstock .... 19,938.411,51 20,539.359,95
Kollekten .............................. 640.201,41 913.070,01
Instandhaltungsfonds .... 169.860,27 81.798,02
Pfaff-Stiftung......................... 35.688,40 63.037,07
Pensionssicherungsfonds . . . 2,878.463,— 4,741.971,60
Predigerseminar .................... 563.282,69 872.810,19
Lutherjahr................................ — 41.225,08
Abfertigungsfonds.................... 100,—

26,113.933,98 29,277.821,02

Anlage 4
Aufgliederung der Fonds und Zweckvermögen

der Kirche A. u. H. B.
S S

Bestand am Bestand am
1. 1. 1983 31. 12.1983

Krankenfürsorgefonds . . . 6,160.521,82 5,843.653,50
Evangelische Militärseelsorge —.— ---.---
Religionsunterrichtsfonds 146.938,36 56.355,66
Umschuldungsfonds — Eigen-
vermögen................................... 1,829.059,03 2,640.986,18
Umschuldungsfonds — Kredit 1,156.924,98 290.632,90
Theologenheim......................... 780.418,44 —
Diakonischer Einsatz .... 1.128,15 5.528,10

10,074.990,78 8,837.156,34

Rechnungsabschlüsse der Fonds und Zweckvermögen 
der Kirche A. B. zum 31. Dezember 1983

Vermögensrechnung des Motorisierungsfonds 
zum 31. Dezember 1983

Aktiva S
Bankguthaben................................................. 362.249,10
Forderungen an Geistliche................................... 1,662.200,—•

2,024.449,10
Passiva S
Fondsvermögen................................................. 2,024.449,10

2,024.449,10

Gebarungsrechnung des Motorisierungsfonds 
für das Jahr 1983

Aufwendungen S
Bankspesen........................................................ . 1.159,80
Gebarungsüberschuß.......................................... 136.422,40

137.582,20
Erträge S
Zuschuß der Kirche A. B........................................ 106.000,—
Zinsen............................................................... 31.583,20

137.582,20

Vermögensrechnung des Gehaltegrundstocks 
zum 31. Dezember 1983

Aktiva S
Bankguthaben.................................................. 13,836.373,40
Wertpapiere......................................................... 6,602.986,55
Festgeld .... ............................ 100.000,—

20,539.359,95
Passiva S
Fondsvermögen .................................................. 20,539.359,95

20,539.359,95

Gebarungsrechnung des Gehaltegrundstocks 
für das Jahr 1983

Aufwendungen S
Bankspesen......................................................... 250,86
Deportgebühr................................................. 1.111,—
Gebarungsüberschuß.......................................... 600.948,04

602.309,90
Erträge S
Zinsen................................................................ 595.396,50
Kursgewinn......................................................... 6.913,40

602.309,90

Vermögensrechnung der Pfaff-Stiftung 
zum 31. Dezember 1983

Aktiva S
Bankguthaben.................................................. 63.037,07

63.037,07
Passiva S
Stiftungsvermögen........................................... 63.037,07

63.037,07
Gebarungsrechnung der Pfaff-Stiftung 

für das Jahr 1983
Aufwendungen S
Grundsteuer und Abgaben............................ 4.245,—
Betriebskosten.................................................. 6.658,83
Gebarungsüberschuß........................................... 27.348,67

38.252,50
Erträge S
Mietzins................................................................ 38.252,50

38.252,50
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Vermögensrechnung des Instandhaltungsfonds 
zum 31. Dezember 1983

Aktiva S
Bankguthaben................................................. 81.798,02

81.798,02
Passiva S
Fondsvermögen................................................. 81.798,02

81.798,02

Gebarungsrechnung des Instandhaltungsfonds 
für das Jahr 1983

Aufwendungen S
Verwaltungsgebäude........................................... 239.395,10
Bischofswohnung................................................. 247.133,15
Bartensteingasse................................................. 1.534,—

~ 488.602,25
Erträge S
Zuschuß der Kirche A.B.................................... 400.000,—
Gebarungsabgang................................................. 88.062,25

488.602,25

Kollektenkonto
S

Weitergeleitete Kollekten................................... 2,561.943,92
Noch weiterzuleitende Kollekten .... 913.070,01

3,475.013,93
S

Aus dem Jahre 1982 vorgetragene Kollekten . 640.201,41
Eingänge 1983 ................................................. 2,834.812,52

3,475.013,93

Vermögensrechnung des Pensionssicherungsfonds 
zum 31. Dezember 1983

Aktiva S
Bankguthaben................................................. 4,741.971,60

4,741.971,60
Passiva S
Fondsvermögen..................................................... 4,741.971,60

4,741.971,60

Gebarungsrechnung des Pensionssicherungsfonds 
für das Jahr 1983

Aufwendungen S
Gebarungsüberschuß........................................... 1,863.508,60

1,863.508,60
Erträge S
Zinsen................................................................ 201.492,—
Zuschuß der Kirche A.B..................................... 1,662.016,60

1,863.508,60

Vermögensrechnung Evangelisches Predigerseminar 
zum 31. Dezember 1983

Aktiva S
Bankguthaben................................................. 872.810,19

872.810,19
Passiva S
Zweckvermögen................................................. 872.810,19

872.810,19

Gebarungsrechnung Evangelisches Predigerseminar 
für das Jahr 1983

Aufwendungen S
Subvention an Heilandskirche .... 73.316,—
Gebarungsüberschuß.......................................... 309.527,50

Erträge S
Zuschuß Lutheran World Federation Genf . 365.559,—
Zinsen............................................................... 17.284,50

382.843,50

Vermögensrechnung des „Lutherjahres“ 
zum 31. Dezember 1983

Aktiva S
Bankguthaben.................................................. 41.225,08

41.225,08
Passiva S
Zweckvermögen................................................. 41.225,08

41.225,08

Gebarungsrechnung des „Lutherjahres“
für das Jahr 1983

Aufwendungen
Reisespesen Bischof Sakrausky ....
Reisespesen Frau Dörfler...................................
Druckkosten Katalog..........................................
Diverse Ausgaben................................   .
Gebarungsüberschuß...........................................

Erträge
Zuschuß der Kirche A. B....................................
Katalog Ausstellung Nationalbibliothek

S 
10.378,— 
1.750,— 

47.574,92 
992,— 

41.225,08
101.920,—

S
100.000,— 

1.920,—
101.920,—

Vermögensrechnung des Verrechnungskontos 
„Abfertigungsfonds“ zum 31. Dezember 1983

Aktiva S
Bankguthaben .... .... 100,—

Passiva 
Fondsvermögen.................................................

100,—
s
100,—
100,—

Gebarungsrechnung des Verrechnungskontos 
„Abfertigungsfonds“ für das Jahr 1983

Aufwendungen S
Abfertigungen.................................................. 620.134,80
Gebarungsüberschuß.......................................... 100,—

Erträge 
Zuwendung der Kirche A. B...............................

620.234,80
S

620.234,80
620.234,80

Gebarungsrechnung des Verrechnungskontos 
„Amt für Evangelisation und Gemeindeaufbau“ 

für das Jahr 1983
Aufwendungen S
Reisespesen......................................................... 64.366,60
Büromaterial......................................................... 10.953,70
Bücher und Zeitschriften................................... 5.433,12
Porto................................................................ 7.072,70
Telefon................................................................ 31.272,20
Reparatur, Instandhaltung............................ 731,60
Tagungskosten................................................. 3.491,—
Gehaltskosten.................................................. 397.443,38
Mietkosten......................................................... 162.031,09

682.795,39
Erträge S
Telefonrückerstattung.......................................... 3.320,92
Zuschuß der Kirche A. B..................................... 679.474,47

382.843,50 682.795,39
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Rechnungsabschlüsse der Fonds und Zweckvermögen der 
Landeskirche A. u. H. B. zum 31. Dezember 1983

Vermögensrechnung des Krankenfürsorgefonds 
zum 31. Dezember 1983

Aktiva S
Postsparkassa......................................................... 396.837,88
Einlagebuch......................................................... 446.390,62
Wertpapiere........................................................ 5,000.425,—

5,843.653,50

Passiva S
Fondsvermögen.................................................. 5,843.653,50

5,843.653,50

Gebarungsrechnung des Krankenfürsorgefonds 
für das Jahr 1983

Aufwendungen S
Krankenkostenvergütungen............................ 5,159.955,51
Bestattungskosten................................................. 68.546,-—
Außerordentliche Beihilfen............................ 85.000,—
Kuraufenthalte................................................. 101.424,40
Ferienkostenzuschuß.......................................... 5.000,—-
Postgebühren......................................................... 3.000,—
Depotgebühr........................................................ 128,—
Geldverkehrskosten.......................................... 314,86

5,423.368,77

Erträge S
Beiträge................................................................ 4,535.996,65
Zinsen................................................................ 567.248,80
Kursgewinn......................................................... 3.255,—
Gebarungsabgang.......................................... 316.868,32

5,423.368,77

Vermögensrechnung Diakonischer 
zum 31. Dezember 1983

Aktiva
Bankguthaben..........................................

Passiva
Zweckvermögen..........................................

Gebarungsrechnung Diakonischer 
für das Jahr 1983

Aufwendungen
Stipendien.................................................
Administration..........................................
Reisekosten.................................................
Tagung .........................................................
Gebarungsüberschuß...................................

Erträge
Zuschuß der Kirche A. B.............................
Zuschuß der Kirche H.B.............................

Einsatz

s
. 5.528,10

5.528,10

S
. 5.528,10

5.528,10

Einsatz

S
268.050,— 

10.600,— 
8.550,05 
8.400,—

. 4.399,95
300.000,—

s
285.000,— 

. 15.000,—
300.000,—

Vermögensrechnung des Verrechnungskontos 
„Evangelische Militärseelsorge“ zum 31. Dezember 1983

Aktiva 8
Zweckvermögen . ........................................................6.906,40

6.906,40

Passiva S
Bankschuld......................................................... 6.906,40

6.906,40

Gebarungsrechnung des Verrechnungskontos 
„Evangelische Militärseelsorge“ für das Jahr 1983

Aufwendungen
Stunden- und Fahrtkostenvergütungen . . . 8.507,—
Bücher und Zeitschriften................................... 55.343,27
Porti und Zollgebühr................................... 221,—
Spende............................................................... 230,—
Büromaterial ................................................. 2.322,55
Diverses................................................................ 15.045,78
Geldverkehrskosten.......................................... 33,-—■
Tagungen........................................................ 15.203,80

96.906,40
Erträge
Zuschuß der Kirche A.B............................. 85.500,—
Zuschuß der Kirche H.B..................................... 4.500,—
Gebarungsabgang .......................................... 6.906,40

96.906,40

Vermögensrechnung des Religionsunterrichtsfonds 
zum 31. Dezember 1983

Aktiva S
Bankguthaben................................................. 56.355,66

56.355,66
Passiva S
Zweckvermögen................................................. 56.355,66

56.355,66

Gebarungsrechnung des Religionsunterrichtsfonds 
für das Jahr 1983

Aufwendungen S
Stundenvergütungen.......................................... 39.450,—
Fahrtkosten......................................................... 50.146,70
Diverse Spesen................................................. 986,—

90.582,70
Erträge S
Gebarungsabgang........................................... 90.582,70

90.582,70

Vermögensrechnung des Umschuldungsfonds 
zum 31. Dezember 1983

Aktiva S
Forderungen an Gemeinden............................ —,—
Bankguthaben........................................................1,031.619,08
Festgeld................................................................ 1,900.000,—

2,931.619,08
Passiva S S
Darlehensstand 1. 1. 1983 . . 1,156.924,98
Rückzahlung 1983 . . . 203.477,68
Tilgungszuschuß a. Vorperioden 662.814,40 290.632,90
Eigenvermögen • • • 1 jUZ.z . vZ / jvy

Überschuß............................ 811.927,15 2,640.986,18
2,931.619,08

Gebarungsrechnung des Umschuldungsfonds 
für das Jahr 1983

Aufwendungen S
Bankspesen........................................................ 785,—
Gebarungsüberschuß.......................................... 811.927,15

812.712,15
Erträge S
Zinsen . . . . .................................... 149.897,75
Tilgungszuschuß aus Vorperioden . . . 662.814,40

812.712,15

Vermögensrechnung des Kontos „Theologenheim“ 
zum 31. Dezember 1983

Aktiva S
Bankguthaben................................................. —,—
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Passiva S
Zweckvermögen................................................. —,—

Gebarungsrechnung des Kontos „Theologenheim“ 
für das Jahr 1983

Aufwendungen S
Gegenverrechnete Aufwendungen . . . 780.418,44

780.418,44
Erträge S
Gebarungsabgang.......................................... 780.418,44

780.418,44

Gebarungsrechnung des Amtes für Hörfunk 
für das Jahr 1983

Aufwendungen
Filmeinkauf.........................................................
Schulfunkcassetten..........................................
Videocassetten.................................................
Rundfunkarbeit.................................................
Fernseharbeit.........................................................
Reisekosten, Tagungen...................................
Mitgliedsbeiträge ........ 
Bücher, Zeitschriften..........................................
Bürobedarf, Telefon..........................................
Porti................................................................
Gehaltskosten.................................................
Aufwand Ungargasse:
Miete.......................................... 24.584,64
Betriebskosten............................ 6.569,92
Energiekosten............................... 11.799,45

und Fernsehen

s
5.275,80
2.329,—
2.740,—

51.573,20
8.000,—

78.889,70
1.772,64
6.015,19

77.834,36
13.150,30

758.717,35

42.954,01

Erträge
Zuschuß der Kirche A. B.....................................
Zuschuß der Kirche H.B....................................
Filmverleih.........................................................
Schulfunkcassetten..........................................
Videocassetten.................................................
Rundfunkarbeit.................................................
Fernseharbeit.........................................................

1,049.251,55
S

917.043,95 
37.800,— 
10.320,—

1.604,— 
361,—

61.122,60
21.000,—

1,049.251,55

Gebarungsrechnung für das Verrechnungskonto „Pressearbeit“ 
für das Jahr 1983

Aufwendungen S
Fernschreiber-Mietkosten................................... 22.177,17
epd-Österreich................................................. 174.000,—
Telefon — Pressepfarre................................... 1.411,20
Wohnung — Pressepfarrer............................. 106.627,72
Reisespesen......................................................... 15.811,20
Sonstige Ausgaben........................................... 6.566,29
Erstattungen Presseverband............................ 109.680,10
Büromaterial........................................................ 231,—
Bücher, Zeitschriften.......................................... 11.729,87
Geldverkehrskosten.......................................... 201,—
Porti................................................................ 663,—
Gehaltskosten Pressepfarrer............................ 213.503,03

662.601,58
Erträge S
epd-Österreich.................................................. 84.681,05
Zinsen................................................................ 114,43
Zuschuß der Kirche A.B...................................... 565.656,10
Zuschuß der Kirche H.B..................................... 12.150,—

662.601,58

Rechnungsabschluß des Verrechnungskontos 
„Religionsunterricht“ für das Jahr 1983

Aufwendungen S
Haftpflichtversicherung.................................... 11.348,40
Kindergeld......................................................... 28.400,—
Rücküberweisungen.......................................... 146.803,75
Mehrstundenvergütungen.................................... 1,753.593,40
Geldverkehrskosten.......................................... 695,18
Fahrtkosten......................................................... 114.632,60
Bildungszulage................................................. 27.420,36
Abbuchung von Übergenüssen .... 756.975,30
An die Kirche A.B.............................................. 19,239.198,44
An die Kirche H.B.............................................. 66.925,23

22,145.992,66
Erträge S
Überweisungen der Gebietskörperschaften . 4,701.481,09
Abfertigungen................................................. 250.344,37
An die Geistlichen direkt ausbezahlte Bezüge . 17,194.167,20

22,145.992,66

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. B. in Wien

54. Zl. 1145/84 vom 14. Feber 1984

Errichtung der Stelle für einen Pfarrer im Schuldienst 
in der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Mödling

Der Evangelische Oberkirchenrat A. B. hat die Er
richtung der Stelle für einen Pfarrer im Schuldienst in 
der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Mödling ge
mäß § 70 Abs. 1 Z. 1 und Abs. 3 bzw. § 174 Abs. 2 
der Verfassung der Evangelischen Kirche A. u. H. B. 
in Österreich, im wiederverlautbarten Wortlaut ABl. 
Nr. 1/83, genehmigt.

Die Ausschreibung der Stelle erfolgt im Amtsblatt 
für die Evangelische Kirche A. u. H.B. in Österreich.

55. Zl. 1465/84 vom 28. Feber 1984

Ausschreibung der Stelle eines Pfarrers im Schuldienst 
in der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Mödling

Die Stelle eines Pfarrers im Schuldienst in der Evan

gelischen Pfarrgemeinde A.B. wird hiermit ausge
schrieben.

Die Bestellung erfolgt durch den Evangelischen 
Oberkirchenrat A. B.

Die Aufgaben des Pfarrers im Schuldienst um
fassen in dieser Gemeinde vor allem den Religions
unterricht an der höheren technischen Lehranstalt und 
den drei allgemeinbildenden höheren Schulen im Be
zirk Mödling.

Die Unterrichtsstunden werden im Einvernehmen 
mit dem Superintendenten und dem Fachinspektor im 
Amtsauftrag festgelegt. Die Mithilfe in der Gemeinde
arbeit wird in einer freien Vereinbarung mit dem 
Presbyterium festgehalten.

Eine Dienstwohnung wird beigestellt.
Bewerbungen sind bis 30. Mai 1984 an den Evan

gelischen Oberkirchenrat A. B. zu richten. Auskünfte 
erteilt gern das Presbyterium der Evangelischen Pfarr
gemeinde A. B. Mödling, 2340 Mödling, Scheffer- 
gasse 8.
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56. Zl. 2348/84 vom 6. April 1984

Erste Ausschreibung der weiteren Pfarrstelle der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Wien-Gumpendorf

Die Pfarrgemeinde A.B. Wien-Gumpendorf ist in 
die Schwierigkeitsklasse 1 a eingestuft und wird durch 
Gemeindewahl besetzt.

Bewerbungen sind bis 15. Juni 1984 an das Evan
gelische Pfarramt, 1060 Wien, Gumpendorfer Straße 
129, zu richten.

Nähere Auskünfte erteilt der Kurator, Dipl.-Ing. 
Wilhelm Meister, 1050 Wien, Hamburgerstraße 3, 
Telefon 57 63 54, und das Evangelische Pfarramt, 
1060 Wien, Gumpendorfer Straße 129, Tel. 57 34 30.

57. Zl. 2464/84 vom 11. April 1984

Zweite Ausschreibung der ersten Pfarrstelle der Evan
gelischen Pfarrgemeinde A. B. Wien-Leopoldstadt

Die Pfarrstelle ist in die Schwierigkeitsklasse 1 a 
eingereiht und wird durch den Evangelischen Ober
kirchenrat A.B. besetzt.

Bewerbungen sind bis 31. Mai 1984 an den Evan
gelischen Oberkirchenrat A.B., 1180 Wien, Severin- 
Schreiber-Gasse 3, zu richten.

Nähere Auskünfte werden vom Pfarramt Wien- 
Leopoldstadt, 1020 Wien, Am Tabor 5, Tel. 24 26 37, 
täglich von 8 bis 12 Uhr erteilt.

58. Zl. 2333/84 vom 5. April 1984

Weitere Ausschreibung der Evangelischen Pfarrge
meinde A. B. Völkermarkt

Die Pfarrstelle wird durch den Oberkirchenrat 
besetzt und ist in die Schwierigkeitsklasse 3 b ein
gestuft.

Völkermarkt liegt in unmittelbarer Nähe der Lan
deshauptstadt Klagenfurt (20 Autominuten). Alle 
Pflichtschulen und die meisten höheren Schulen sind 
am Ort. Pflichtausmaß des Religionsunterrichtes: 9 
Wochenstunden.

Bewerbungen sind bis zum 30. Mai 1984 an den 
Evangelischen Oberkirchenrat, 1180 Wien, Severin- 
Schreiber-Gasse 3, zu richten.

Nähere Auskünfte erteilen: Kurator Karl Stephan, 
9113 Ruden, Eis 52, Telefon 04234/51 53, sowie der 
Administrator, Pfarrer Norbert Emig, Evangelisches 
Pfarramt A. B., 9400 Wolfsberg, Priel 41, Telefon 
04352/22 18.

59. Zl. 2463/84 vom 11. April 1984

Neuerliche Ausschreibung der Stelle eines Studenten
pfarrers für die Steiermark mit Sitz in Graz

Hiermit wird die vom Evangelischen Oberkirchen
rat auf Vorschlag des Arbeitskreises der Studenten
gemeinde der Steiermark mit Zustimmung des Super- 

intendentialausschusses zu besetzende Stelle eines 
Studentenpfarrers für die vier Hochschulen in der 
Steiermark mit Sitz in Graz ausgeschrieben. Rechte 
(inklusive Wohnungsfrage) und Aufgaben des Studen
tenpfarrers ergeben sich aus der Ordnung des Studen
tenpfarramtes (ABl. Nr. 3/68).

Mit der Studentenpfarrstelle ist keine Verpflichtung 
zur Erteilung des Religionsunterrichtes verbunden. 
Sie ist daher auch nicht in eine Schwierigkeitsklasse 
eingeteilt.

Zur schriftlichen oder mündlichen Auskunft ist die 
Evangelische Superintendentur A. B. Steiermark gerne 
bereit (Tel. 0316/31 4 47).

Bewerbungen werden bis 31. Mai 1984 an die 
Evangelische Superintendentur A. B. Steiermark, 8010 
Graz, Mozartgasse 9, erbeten.

60. Zl. 2519/84 vom 12. April 1984

Aufruf zur Muttertagskollekte 1984

Die Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A. u. 
H. B. in Österreich bittet Sie, liebe Gemeinde, wieder 
um Ihre Kollekte. Unsere Arbeit geschieht für Frauen, 
die in Ihrer Gemeinde leben und mitarbeiten. Die 
Evangelische Frauenarbeit lädt Frauen zu Freizeiten 
ein, die ihre Lebenssituation aufgreifen, wie Witwen-, 
Landfrauen- und Familienfreizeiten, diakonische Sing
woche oder Freizeiten für Berufstätige. Dabei dürfen 
die leitenden Mitarbeiterinnen erfahren, daß die 
Frauen dankbar dafür sind, ihre Lebenssituation im 
Kreise von Frauen, die sich in gleicher Lage befinden, 
aufarbeiten zu können.

Eine weitere Aufgabe sieht die Frauenarbeit darin, 
Mitarbeiterinnen in ihrer Arbeit zu unterstützen und 
zu begleiten. Viermal jährlich erhalten die Mitarbei
terinnen die Arbeitshilfe und Informationsschrift die 
„Handreichung“. Dreimal im Jahr lädt die Frauen
arbeit zu gesamtösterreichischen Fortbildungstagen 
und einmal zu einem Studientag ein. Parallel dazu 
finden diözesane Leiterinnentreffen statt.

Wenn die Evangelische Frauenarbeit um Ihre Gabe 
bittet, dann bittet sie konkret um Ihre Mithilfe, da
mit sie die Arbeit mit den Frauen und für die Frauen 
finanzieren kann.

Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ sagen alle Frauen, 
die teilnehmen und die mitarbeiten.

Inge Schintlmeister, e. h.

61. Zl. 2520/84 vom 12. April 1984

Kollektenaufruf zum Tag der Konfirmation 1984
Das Evangelische Jugendwerk erbittet für seine 

umfangreichen Tätigkeiten auch heuer die Kollekte 
der Konfirmandengottesdienste.

Evangelische Jugendarbeit hat zum Ziel, jungen 
Menschen Möglichkeiten zur sinnvollen Freizeitge
staltung und Lebensbewältigung aufzuzeigen. Als 
Werk der Evangelischen Kirche versuchen wir — an 
der Person Jesu orientiert — zu einem Leben in der 
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Freizeit des Glaubens zu ermutigen. Dabei gehören 
die Verkündigung und das Leben in einer christlichen 
Gemeinschaft zusammen.

Wir hoffen damit einen Beitrag zu der Gestaltung 
einer menschlicheren Zukunft zu leisten.

Da diese Arbeit den Menschen in seiner Ganzheit 
betreffen soll, bieten wir — je nach Fähigkeiten 
unserer Mitarbeiter — verschiedene Aktivitäten an, 
zu denen wir herzlich einladen.

Ein besonderer Schwerpunkt unserer diesjährigen 
Aktivitäten sind die evangelischen Jugendtage im 
Oktober in Wien. Anlaß dazu ist das 50jährige Be
stehen des Evangelischen Jugendwerkes in Österreich, 
das mit den vier Gründerorganisationen Kreuzfahrer, 
CVJM, CVJF und EC nicht nur gemeinsames Erleben 
sein soll, sondern für uns alle befruchtende Impulse 
für die zukünftige Arbeit sein soll.

Als Leitthema soll uns der Galater-Brief 5/1 dienen: 
„Zur Freiheit hat uns Christus befreit“.

Die Basis für dieses gemeinsame Miteinander und 
Ziel ist die Verkündigung „Jesus in unserer evangeli
schen Jugendarbeit“.

Das Evangelische Jugendwerk dankt im Namen der 
über 1700 Mitarbeiter und der vielen Mitglieder, 
allen gebefreudigen Gemeindegliedern, die durch ihr 
Opfer Verantwortung tragen für die Arbeit der Ju
gend in unserer Kirche.

Mit freundlichen Grüßen
Evangelisches Jugendwerk in Österreich 

Günter Guggenberger

62. Zl. 2632/84 vom 17. April 1984

Kollektenaufruf für den Sonntag Kantate, 20. Mai 
1984

Liebe Schwestern und Brüder in den Gemeinden!
Seit es christliche Gemeinde gab, wurde in ihr ge

sungen und musiziert. Die Musik war Ausdruck der 
Freude, des Trostes und der Gemeinsamkeit. Die 
Reformation wußte darum und öffnete dem Singen 
in jeder Form weit ihre Türen.

Wir stehen heute in Gefahr, alles aus Konserven
büchsen zu konsumieren, auch die Musik.

Unsere Gottesdienste sind weithin noch der einzige 
Ort, wo lebendiges Singen gepflegt wird. Singen nicht 
als Hobby, sondern als Ausdruck der Freude, des 
Dankes und der persönlichen Hingabe an Gott.

Der heutige Sonntag will uns daran erinnern.
Wir vom Referat und Verband für Evangelische 

Kirchenmusik bitten Sie daher an diesem Sonntag 
Kantate: Helfen Sie mit, daß unser Singen nicht 
verstummt!

Sei es durch aktives Mitmachen in unseren Chören 
oder durch die heutige Kollekte, die dazu bestimmt 
ist, die Weiterbildung unserer Organisten und Chor
leiter zu intensivieren.

Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Gabe!
Im Namen der Diözesankirchenwarte 

der Referent für Kirchenmusik 
Dr. Julius Hanak

63. Zu Zl. 1291/84 vom 21. Feber 1984 (ABl. Nr. 
51/84)

Kollektenergebnisse 1983 — Nachtrag

Zu den Kollektenergebnissen 1983 (siehe ABl. Nr. 
51/84) werden die folgenden Nachträge bekanntge
geben:
Burgenländische Superintendentur A. B.
Stadt Schlaining

Martin-Luther-Bund S 576,—
Oberösterreichische Superintendentur A.B.
Bad Ischl

Äußere Mission II S 2449,20
Salzburger-Tiroler Superintendentur A. B.
Salzburg

Diakonisches Werk direkt S 4761,70
Steiermärkische Superintendentur A.B.
Graz-Liebenau (Erlöserkirche)

Martin-Luther-Bund
Theologenheim

Graz, linkes Murufer-Nord
Äußere Mission I
Evangelischer Bund
Oberschützen
Baukollekte
Jugendarbeit
Presseverband
Zwischenkirchliche Hilfe
Bibelarbeit
Diakonisches Werk
Martin-Luther-Bund
Theologenheim

Stainach-Irdning
Oberschützen
Bibelarbeit

Wiener Superintendentur A. B.
Preßbaum

Martin-Luther-Bund
Theologenheim

S 250,—
S 1500,—

S 561,—
S 938,—
S 685,—
S 1591,—
S 1036,—
S 460,—
S 716,—
S 570,—
S 2033,—
S 2000,—
S 910,—

S 112,—
S 160,—

S 550,—
S 406,—

64. Zl. 2482/84 vom 12. April 1984

Kirchenbeitragseingänge Jänner bis März 1984 mit
Vergleichsziffern aus 1983

1984 1983
Superintendenz Schi lling

Wien . . . . 10,172.649,80 9,604.400,30
Niederösterreich . 2,882.579,19 1,614.231,63
Burgenland . . 1,690.919,14 1,340.211,73
Steiermark . . 3,270.111,70 2,719.361,56
Kärnten . . 2,706.713,64 2,609.470,24
Oberösterreich . . 2,813.403,22 2,597.239,82
Salzburg-Tirol . . 1,887.931,90 1,641.834,62

25,424.308,89 22,126.749,90

Steigerung 1984: 14,90%
Steigerung 1983: Keine; Rückgang 13,22%
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Kirchliche Mitteilungen

Der Herr über Leben und Tod hat am 11. Feber 
1984 seinen Diener am Wort, den Religionslehrer in 
Ruhe Walter Wehrenfennig, im 86. Lebens
jahr zu sich gerufen.

Walter Wehrenfennig, am 3. Jänner 1898 in Inns
bruck geboren, stammte aus den altösterreichischen 
Pfarrersgeschlechtern Wehrenfennig väterlichseits und 
Koch mütterlichseits. Nach Abschluß des Theologie
studiums in Erlangen und Wien arbeitete er in der 
Jugendbetreuung des „Rauhen Hauses“ Hamburg und 
in Windsbach/Franken. Nach der Amtsprüfung war 
er kurze Zeit Vikar in Neukematen und wurde 1926 
Religionslehrer an der Hauptschule in Bad Goisern, 
wo er bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1960 
segensreich wirkte; viele evangelische Bad Goiserer 
haben durch ihn Festigung in ihrem Glauben erfahren. 
Bei der Begräbnisfeier in Bad Goisern predigte Super
intendent Herwig Karzel über Psalm 103 und dankte 
Gott, der den Verewigten zum Segen für viele gesetzt 
hat, während Senior i. R. Hans Neumayer als lang
jähriger Weggefährte das Lebenswerk von Religions
lehrer Walter Wehrenfennig würdigte, der über vier 
Jahrzehnte seiner Kirche als treuer Lehrer gedient 
hatte. Die Einsegnung am Grabe hielt der Ortspfarrer 
Dietmar Wurm. Die große Trauergemeinde tröstet 

sich mit der Verheißung des Herrn der Kirche: „Sei 
getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des 
Lebens geben“ (Offenbarung 2, 10). (ZL 2439/84 vom 
10. April 1984.)

Der Herr Bundespräsident hat dem Pfarrer und 
Synodalen Mag. Joachim Rathke mit Entschlie
ßung vom 7. März 1984, GZ. 201.946, das Silberne 
Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Öster
reich verliehen. (Zl. 2217/84 vom 2. April 1984.)

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H.B. hat 
in seiner Sitzung am 3. April 1984 das „Liederheft 
für Jugend und Gemeinde“ als Lehrbehelf zugelassen. 
(Zl. 1816/84 vom 15. März 1984.)

Herr Pfarrer Heribert Binder, Wiener Neustadt, 
hat am 10. April 1984 sein Kolloquium gemäß § 60 
Abs. 3 der Ordnung des geistlichen Amtes aus Öster
reichischer Kirchengeschichte, Kirchenkunde und Kir
chenrecht mit Erfolg abgelegt. (Zl. 2440/84 vom 
11. April 1984.)

Lehrvikar Mag. Friedrich Neubacher wurde 
mit Wirkung vom l.Mai 1984 Lehrpfarrer Mag. 
Wolfgang De-Negro, Hallein, zur Dienstleistung in die 
Evangelische Pfarrgemeinde A. B. Hallein bis auf wei
teres zugeteilt. (Zl. 996/84 vom 8. Feber 1984.)

Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwendungszweck versehen 
— Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vorlegen — Behandlung mehrerer Angelegen
heiten in einem Geschäftsstück ist unzulässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskonto
nummer) anführen — Fristen beachten (Kollekten-Ablieferung, Vorlage der Rechnungsabschlüsse, 

Seelenstandsbericht usw.)

Wir ersuchen alle Glaubensgenossen, ihnen bekanntwerdende Zu- und Wegzüge, Geburten, Trauungen und 
Todesfälle evangelischer Glaubensgenossen dem Pfarramt mitzuteilen.
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Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. B. in Wien

65. Zl. 2608/84 vom 16. April 1984

Bekanntgabe der Ausschreibung der Planstelle eines 
Offiziers des Militärseelsorgedienstes beim Militär
kommando Kärnten in Klagenfurt

über Ansuchen der Evangelischen Militärsuper- 
intendentur beim Bundesministerium für Landesver
teidigung beabsichtigt der Evangelische Oberkirchen
rat A. u. H.B. unter Bedachtnahme auf § 17 des 
Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 182 vom 6. Juli 1961, über 
die äußeren Rechtsverhältnisse der Evangelischen 
(Protestantengesetz 1961) einen geistlichen Amtsträger 
für diesen Dienst freizustellen und zu ermächtigen.

Als Anstellungserfordernisse gelten die im Beamten- 
dienstrechtsgesetz 1979 (BDG 79), Anlage 1 Ziffer 14, 
für Offiziere des Militärseelsorgedienstes genannten 
Voraussetzungen.

Der Bewerber muß die österreichische Staatsbürger
schaft besitzen und darf gemäß Artikel 12 des Staats
vertrages vom 15. Mai 1955 vor dem 13. März 1938 
nicht deutscher Staatsbürger gewesen sein. Er soll zum 
Zeitpunkt der Anstellung das 40. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, das Bundeskanzleramt kann 
jedoch gemäß § 4 Abs. 4 des BDG 79 eine Ausnahme 
gewähren.

Der ab 1. September 1984 zu besetzende Arbeits
platz ist ein Dienstposten der Verwendungsgruppe H 1 
der Dienstklasse VI/VII.

Vom Bewerber wird Interesse an Unterricht, 
Gottesdienst und Seelsorge an den Berufssoldaten und 
deren Familien sowie an den wehrpflichtigen Ge

meindegliedern während ihrer Präsenzdienstzeit er
wartet.

Interessenten können nähere Auskünfte, vor allem 
über das Aufgabengebiet des Militärseelsorgers, sowie 
die Bewerbungen an die Evangelische Militärsuper- 
intendentur, Albrecht-Kaserne, 1024 Wien, Engerth- 
straße 226, Telefon 24 36 61/63 36 DW, richten.

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H.B. ent
scheidet über die Freistellung und spricht die Ermäch
tigung zum Dienst aus.

66. Zu Zl. 1291/84 vom 21. Feber 1984 
(ABl. Nr. 51/84)

Kollektenergebnisse 1983 — Nachtrag
Zu den Kollektenergebnissen 1983 (siehe ABl. Nr. 

51/84) werden die folgenden Nachträge bekanntge
geben.

Oberösterreichische Superintendentur A.B.
Schärding am Inn 

Frauenarbeit 
Jugendwerk 
Äußere Mission I

Wiener Superintendentur A. B.
Stockerau

Bibelarbeit
Theologenheim

S 100,—
S 160,—
S 100,—

S 390,—
S 368,—
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Wien-Favoriten-Thomaskirche
Äußere Mission II S 720,—
Presseverband S 830,50
Bibelarbeit S 1311,40

67. Zl. 3180/84 vom 18. Mai 1984

Ausschreibung der Stelle eines hauptamtlichen Stu
dentenpfarrers an den Hochschulen in Wien

Die Stelle eines hauptamtlichen Studentenpfarrers 
an den Hochschulen in Wien wird hiermit gemäß der 
„Ordnung eines hauptamtlichen Studentenpfarrers an 
den Hochschulen in Wien“ (ABl. Nr. 95 vom 26. Juli 
1974) ausgeschrieben. Die Aufgaben des Studenten
pfarrers sind dieser Ordnung zu entnehmen. Eine 
Dienstwohnung im Ausmaß von 133 m2 wird bei
gestellt.

Bewerbungen sind spätestens bis 25. Juni 1984 an 
die Evangelische Superintendentur A. B. Wien, 1050 
Wien, Hamburgerstraße 3, zu richten.

Auskünfte erteilen: Superintendent Werner Horn, 
Telefon 0222/56 37 99, und Studentenpfarrer Herwig 
Imendörffer, Telefon 0222/42 34 81.

68. Zl. 2647/84 vom 18. April 1984

Zweite Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A. B. Enns

Die Pfarrgemeinde ist in die Schwierigkeitsklasse 3a 
eingestuft und wird durch Wahl besetzt. Der Dienst
antritt ist mit 1. September 1984 vorgesehen.

Bewerbungen sind bis 30. Juni 1984 an das Pres
byterium der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Enns, 
4470 Enns, Scheuchenstuelstraße 4 a, zu richten.

Nähere Auskünfte erteilt: Administrator Pfarrer 
Mag. Klaus Schacht, 4020 Linz, Salzburger Straße 231, 
Telefon 0732/81 4 61.

69. Zl. 2784/84 vom 30. April 1984

Zweite Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A. B. Radenthein

Die Pfarrgemeinde zählt 1779 Gemeindeglieder und 
ist in die Schwierigkeitsklasse 4 eingestuft. Die Pfarr
stelle wird durch Wahl besetzt. Gottesdienste sind an 
allen Sonn- und Feiertagen in der St. Johanneskirche 
in Radenthein zu halten. Religionsunterricht ist an 
den Hauptschulen in Radenthein, den Volksschulen in 
Radenthein, Döbriach und Kaning und der Sonder
schule in Radenthein zu halten. Es stehen Religions
lehrerinnen zur Verfügung.

Bewerbungen sind bis 10. Juli 1984 beim Presby
terium der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B., 9545 
Radenthein, 10.-Oktober-Straße 2, einzureichen.

Nähere Auskünfte erteilen: Der Administrator, Se
nior Ernst Guttner, Evangelisches Pfarramt, 9544 

Feld am See, Telefon 04246/23 40, oder der Kurator- 
Emmerich Winkler, 9545 Radenthein, Schattseite 62, 
Telefon 04246/24 34.

70. Zl. 2815/84 vom 2. Mai 1984

Weitere Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A.B. Ferndorf

Die Pfarrgemeinde ist in die Schwierigkeitsklasse 4 
eingereiht und wird durch den Evangelischen Ober
kirchenrat besetzt.

Letzte ausführliche Ausschreibung im Amtsblatt 
Dezember 1983, Seite 172, Nr. 148.

Bewerbungen sind bis 30. Juni 1984 an den Evan
gelischen Oberkirchenrat A.B., 1180 Wien, Severin- 
Schreiber-Gasse 3, zu richten.

71. Zl. 2857/84 vom 4. Mai 1984

Errichtung einer befristeten Pfarrstelle für den Bereich 
Wohnpark Alt-Erlaa

Der Evangelische Oberkirchenrat A.B. hat in seiner 
Sitzung am 7. Mai 1984 in der Evangelischen Pfarr
gemeinde A.B. Wien-Hetzendorf gemäß § 70 Abs. 1 
Z. 1 Kirchenverfassung in der derzeit geltenden Fas
sung eine befristete Pfarrstelle für den Bereich Wohn
park Alt-Erlaa errichtet. Die Ausschreibung der be
fristeten Pfarrstelle erfolgt zu einem späteren Zeit
punkt im Amtsblatt.

72. Zl. 2814/84 vom 2. Mai 1984

Weitere Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A.B. Spittal an der Drau

Die Pfarrgemeinde ist in die Schwierigkeitsklasse 
1 b (fünf Wochenstunden) eingestuft und wird durch 
den Evangelischen Oberkirchenrat A.B. besetzt.

Die Pfarrgemeinde hat neben der ausgeschriebenen 
Pfarrstelle auch die eines Pfarrers im Schuldienst.

Auskünfte erteilen gerne der Kurator Johann Mül
ler, 9800 Spittal, Oberamlach 1 („Oberrauter“), Tele
fon 04762/35 393, oder das Presbyterium in 9800 
Spittal, 10.-Oktober-Straße 8, Telefon 04762/22 60.

Letzte ausführliche Ausschreibung im Amtsblatt 
Feber 1984, Seite 18, Nr. 32.

Bewerbungen sind bis 30. Juni 1984 an den Evan
gelischen Oberkirchenrat A.B., 1180 Wien, Severin- 
Schreiber-Gasse 3, zu richten.

73. Zl. 3110/84 vom 16. Mai 1984

Kollektenaufruf für Sonntag, 24. Juni 1984 (1. Sonn
tag nach Trinitatis) — Evangelischer Presseverband 
in Österreich (Pflichtkollekte)

Am 1. Sonntag nach Trinitatis bittet Sie der Evan
gelische Presseverband um Ihre Kollekte. Als kirch
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lieber Verein versuchen wir, den Auftrag unseres 
Herrn Jesus Christus, das Evangelium allen Menschen 
zu verkünden, zu erfüllen. Durch gegenseitige Infor
mation wollen wir mit dazu beitragen, Kontakte zu 
knüpfen oder zu vertiefen, damit die Gemeinschaft 
wachsen kann.

Kirchenzeitung, Schriften und Bücher wollen aber 
auch der Öffentlichkeit ein Bild unserer evangelischen 
Kirche vermitteln. Für diese vielfältigen Aufgaben 
bitten wir um Ihre Mithilfe, weil wir sie nur ge
meinsam erfüllen können. Wir bitten Sie um Ihre 
Verbundenheit mit uns, um Ihre Begleitung und um 
Ihr Gebet. Ganz besonders möchten wir Ihnen an 
diesem Sonntag aber auch danken für die Hilfe und 
Gaben, die wir von Ihnen bisher erhalten haben. Es 
ist für uns eine Verpflichtung, uns weiterhin mit 
unserer ganzen Kraft einzusetzen, zum Lob und zur 
Ehre Gottes.

In der Verbundenheit des Dienstes und des Glau
bens danken wir Ihnen für die diesjährige Gabe.

74. Zl. 140/193/84 vom 8. Mai 1984

Seelenstandsbericht 1983 — Berichtigung

Der Seelenstandsbericht 1983, verlautbart im Amts
blatt 3. Stück/1984, Nr. 50, wird wie folgt berichtigt:

Statt 1092 Gemeindeglieder A. B. 1057 Gemeinde
glieder A.B. in der Evangelischen Pfarrgemeinde 
Eisenstadt und Tochtergemeinde Neufeld/Leitha.

Der Evangelische Arbeitskreis für Weltmission 
dankt für Ihr Mitdenken, Ihre Fürbitte und Ihr Opfer 
im vergangenen Jahr. Er bittet auch in diesem Jahr 
und jetzt in diesem Gottesdienst darum. Weltmission 
ist Verantwortung unserer ganzen Kirche, jeder 
Diözese und jeder Pfarrgemeinde!

76. Zl. 3045/84 vom 14. Mai 1984

Kirchenbeitragseingänge Jänner bis April 1984 mit
Vergleichsziffern aus 1983

Superintendenz 
Wien . . . 
Niederösterreich 
Burgenland . 
Steiermark . 
Kärnten . 
Oberösterreich . 
Salzburg-Tirol .

38,408.189,51 34,304.427,04
Steigerung 1984: 11,96%
Steigerung 1983: Keine; Rückgang 11,08%

1984
Schilling

12,721.166,52
4,630.551,62
2,385.409,67
5,704.434,45
3,798.975,22
5,880.053,69
3,287.598,34

1983

11,786.230,82 
3,422.507,35 
2,222.565,78 
5,408.743,85 
3,540.758,64 
4,865.949,90 
3,057.670,70

Kirchliche Mitteilungen

75. Zl. 3148/84 vom 17. Mai 1984

Kollektenaufruf für Pfingsten, 10. Juni 1984
„Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker.“ 

Der Auftrag unseres Herrn ist nicht nur den soge
nannten großen Kirchen gegeben, sondern er gilt ge
nauso unserer Kirche in Österreich. Diese Erkenntnis 
breitet sich unter uns aus und nötigt zu handeln!

Zu keiner Zeit sind so viele evangelische Öster
reicher in Übersee tätig geworden wie jetzt. Sie sind 
durchwegs von unserer Kirche ausgesandt, zum Teil 
über Vermittlung der Basler Mission oder der Bruder
gemeinde in Bad Boll. Namen wie Oberlerchner, Burg
staller oder Kisza sind uns bekannt.

Die Spannungen in Sudan sind so verschärft, daß 
Schwester Frieda Burgstaller nicht länger im Süden 
des Landes bleiben konnte. Die Kirche in diesem Land 
ist in großer Bedrängnis.

Der Landrover für Nanyemen muß in der Woche 
nach Ostern im Kamerun angekommen sein. Bericht 
darüber haben wir bis jetzt (16. Mai) nicht empfangen. 
Wir erwarten in der zweiten Juli-Hälfte, vor Anfang 
der Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes 
in Budapest, als Gäste unserer Kirche Brüder und 
Schwestern aus Asien, Afrika und Latein-Amerika.

Außerdem wird in Vorbereitung auf die Synode im 
September in Wels eine Enquete über Weltmission 
veranstaltet.

Der Herr über Leben und Tod hat seinen Diener 
am Wort unseren Bruder Oberkirchenrat und Pfarrer 
in Ruhe

Professor Jakob WOLFER

am 6. Mai 1984 im 74. Lebensjahr nach langem und 
schwerem Leiden zu sich in seinen Frieden gerufen.

Jakob Johann Wolfer, am 17. Jänner 1911 in 
Drohobycz in Galizien als Nachfahre österreichischer 
Kolonisten geboren, studierte nach der Reifeprüfung 
am Gymnasium Stanislau an den Universitäten Posen, 
Greifswald und Wien Theologie und legte an der 
Wiener Fakultät 1934 das Kandidatenexamen erfolg
reich ab. Nach dem vorgeschriebenen Lehrvikariat in 
seiner Heimatkirche bestand er die Pfarramtsprüfung, 
wurde zum geistlichen Amt ordiniert und in der Pfarr
gemeinde Hartfeld in Galizien zum Pfarrer bestellt. 
Im Jahre 1938 übersiedelte Pfarrer Jakob Wolfer mit 
seiner Ehefrau Hilde, geborene Schwarz, nach Wien 
und wurde im österreichischen Kirchendienst zunächst 
in der Predigtstation von Wiener Neustadt, Felixdorf, 
eingesetzt, später in der damals größten Pfarrge
meinde der Landeskirche in Wien-Währing. Von 
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September 1940 an leistete Pfarrer Wolfer bis zu 
seiner schweren Verwundung Kriegsdienst als Sanitäts
soldat in Rußland.

Nach seiner Entlassung aus dem Wehrdienst im 
Jahre 1944 und seiner Genesung betreute Pfarrer 
Wolfer vorübergehend vakante Pfarrstellen in Vorarl
berg, bis er 1946 nach Wien-Währing zurückkehren 
konnte, wo er sich mit vollem Einsatz seiner Kräfte 
dem Aufbau der Gemeinde widmete: Wiederaufbau 
der zerstörten Lutherkirche, Wiedereröffnung der 
Lutherschule sowie die Verselbständigung der bisher 
zu Währing gehörenden Pfarrgemeinden Ottakring 
und Döbling fielen in seine Amtszeit. Bis zu seinem 
Übertritt in den Ruhestand am l.März 1980, aber 
auch noch darüber hinaus war er mit hingebungs
voller Treue und bewundernswerter Tatkraft im Ein
satz. über seine Beanspruchung in der Pfarrgemeinde 
hinaus übernahm Jakob Wolfer zahlreiche überge
meindliche Funktionen in der Wiener Diözese und 
in der Landeskirche; er war viele Jahre Mitglied der 
Prüfungskommission für Pfarrhelfer, Mitglied der 
Prüfungskommission für Religionslehrer in Wien und 
seit 1962 Mitglied der Synode A. B. und der General
synode. Als langjähriger Obmann des Evangelischen 
Bundes in Österreich hat er manche wegweisende 
Schrift veröffentlicht. 1965 wurde Jakob Wolfer von 
der Wiener Superintendentialversammlung zum Senior 
und Superintendentenstellvertreter und 1972 von der 
Synode A. B. zum außerordentlichen geistlichen Ober
kirchenrat gewählt.

Die Stadt Wien hat Jakob Wolfer mit dem Sil
bernen Ehrenzeichen in Anerkennung seines Aufbau
werkes ausgezeichnet und der Bundespräsident hat 
ihm den Titel „Professor“ und das Große Silberne 
Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Öster
reich verliehen.

Die Pfarrgemeinde Wien-Währing, die Diözese 
Wien und die Landeskirche verlieren in dem Ent
schlafenen einen Menschen, der sein Leben ganz für 
seine Kirche und ihren Auftrag gelebt hat und dessen 
mutiges Wort in entscheidenden Stunden und dessen 
Treue zum Bekenntnis unvergessen bleiben. Wir 
danken Gott für den Segen, den er auf das Wirken 
Jakob Wolfers gelegt hat und suchen mit allen mit 
uns Trauernden Trost im Worte Gottes: „Gott 
hat Christus auferweckt und wird auch uns auferwek- 
ken durch seine Kraft“ (1. Korinther 6, 14). (Zl. 2879/ 
84 vom 7. Mai 1984.)

Der Herr über Leben und Tod hat unseren Bruder

Pfarrer i. R. Dipl.-Ing. Christian SCHÖNAUER

am 21. April 1984 im 81. Lebensjahr in Wien zu sich 
gerufen.

Christian Schönauer wurde am 23. Juni 1903 in 
Gießhübl, Niederösterreich, geboren und absolvierte 

nach der Matura 1923 zunächst das Studium eines 
Bauingenieurs an der Technischen Hochschule Wien. 
Nach dreijähriger Berufstätigkeit als Ingenieur ent
schloß er sich für das Studium der Theologie, das er 
1937 erfolgreich abschließen konnte. Seit 1. Feber 
1937 stand er als geistliche Hilfskraft, dann als Vikar 
und nach Ablegung der Pfarramtsprüfung als Pfarrer 
im kirchlichen Dienst in der Pfarrgemeinde Wien- 
Gumpendorf. Von 1950 bis 1956 und von 1959 bis 
zu seiner Pensionierung zum 1. Oktober 1975 war er 
als Krankenhausseelsorger eingesetzt. Dieser Aufgabe 
widmete er alle seine Kräfte mit besonderer Liebe 
und Hingabe.

Die Kirchenleitung dankt Gott für alles, was er 
durch den Dienst des heimgerufenen Amtsbruders an 
Segen gewirkt hat. Jeremia 31, 3: „Ich habe dich je 
und je geliebt; darum habe ich dich zu mir gezogen 
aus lauter Güte.“ (Zl. 2771/84 vom 30. April 1984.)

Der Gemeinderat von Völkermarkt hat den Pfarrer 
i. R. Prof. Ernst Hildebrandt zum Ehrenbürger 
ernannt.

Prof. Hildebrandt steht vor dem 50. Jahrestag seiner 
Ordination sowie vor seiner am 26. Mai 1984 um 
11 Uhr feierlich zu begehenden Goldenen Hochzeit. 
(Zl. 2970/84 vom 10. Mai 1984.)

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H.B. hat 
Herrn Pfarrer Mag. theol. Max Honegger, Gröb- 
ming zum Disziplinaranwalt und Herrn Pfarrer Hubert 
Lintner, Trofaiach, zum stellvertretenden Diszipli
naranwalt der Superintendentialgemeinde Steiermark 
gemäß § 29 Disziplinarordnung berufen. (Zl. 2812/84 
vom 2. Mai 1984.)

Frau Hedwig May, geborene Heinzelmann, die 
Witwe unseres Altbischofs D. Gerhard May, ist am 
13. Mai 1984 im 82. Lebensjahr in Wien heimge
gangen. Die Beerdigung fand am Montag, dem 21. 
Mai 1984, auf dem Baumgartner Friedhof im Fami
liengrab statt.

Mit der trauernden Familie suchen wir Trost im 
Wort Gottes: „Christus spricht: Ich bin die Aufer
stehung und das Leben. Wer an mich glaubet, der 
wird leben, ob er gleich stürbe“ (Johannes 11, 25). 
(Zl. 3115/84 vom 16. Mai 1984.)

Die Ehefrau des Pfarrers im Ruhestand Alexander 
Gibiser ist am 19. April 1984 im Alter von 79 
Jahren nach langem, schwerem Leiden in Eltendorf 
verstorben; sie wurde am Ostermontag, dem 23. April 
1984 im Familiengrab bestattet. (Zl. 2816/84 vom 
2. Mai 1984.)

Pfarrer Mag. theol. Wilhelm Moshammer hat 
sein Amt als stellvertretendes Mitglied des Revisions
senates zur Verfügung gestellt. Ein Nachfolger kann 
erst durch die Synode gewählt werden. (Zl. 2740/84 
vom 26. April 1984.)

Vikar Hansurs Walder wurde gemäß §121 
Abs. 1 Z. 2 der Kirchenverfassung und § 19 der Ord
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nung des geistlichen Amtes zum Pfarrer der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A. B. Linz-Urfahr bestellt und 
in diesem Amt mit Wirkung vom l.Mai 1984 be
stätigt. (Zl. 3175/84 vom 18. Mai 1984.)

Lehrvikar Theresia Lücke1 wurde mit Wirkung 
vom l.Mai 1984 Lehrpfarrer DDr. Arthur Dietrich, 
Linz, zur Dienstleistung in der Evangelischen Pfarr
gemeinde A.B. Linz-Innere Stadt bis auf weiteres 
zugeteilt. (Zl. 2140/84 vom 29. März 1984.)

Lehrvikar Barbara Saile-Leeb wurde mit Wir
kung vom l.Mai 1984 Lehrpfarrer Dr. Klaus Heine, 
Mödling, zur Dienstleistung in der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Mödling bis auf weiteres zuge
teilt. (Zl. 2528/84 vom 12. April 1984.)

Lehrvikar Mag. Marold Hertlein wurde mit 
Wirkung vom l.Mai 1984 Lehrpfarrer Mag. Michael 
Meyer, Krems, zur Dienstleistung in der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. u. H.B. Krems bis auf weiteres zu
geteilt. (Zl. 2527/84 vom 12. April 1984.)

Lehrvikar Lutz Lehmann wurde mit Wirkung 
vom l.Mai 1984 Lehrpfarrer Senior Mag. Heinz 
Krobath, Klagenfurt, zur Dienstleistung in der Evan
gelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Klagenfurt-West 
bis auf weiteres zugeteilt. (Zl. 1533/84 vom 2. März 
1984.)

An Stelle des ausgeschiedenen Fachinspektors Hof
rat Prof. Mag. Herbert Schacht gehört mit Wirkung 
vom 1. September 1983 Fachinspektor Pfarrer Prof. 
Mag. Josef Pausz der Prüfungskommission gemäß 
§ 2 a der Ordnung für die Befähigungsprüfungen für 

Evangelische Religionslehrer an Pflichtschulen an. (ZL 
3054/84 vom 14. Mai 1984.)

Pfarrer Martin Leidig wurde gemäß §121 
Abs. 1 der Kirchenverfassung und § 19 der Ordnung 
des geistlichen Amtes zum Pfarrer der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Fresach bestellt und in diesem 
Amt mit Wirkung vom l.Juni 1984 bestätigt. (Zl. 
934/84 vom 6. Feber 1984.)

Der Evangelische Oberkirchenrat hat in seiner 
Sitzung am 7. Mai 1984 die Verlängerung der beson
deren Stelle für einen Krankenhauspfarrer in Wien 
(ABl. Nr. 27, Zl. 1476/81 vom 2. März 1981) für wei
tere drei Jahre beschlossen. (Zl. 2911/84 vom 8. Mai 
1984.)

Allen Interessenten, insbesondere den Synodalen und 
den sonstigen Teilnehmern an kirchlichen Sitzungen, 
wird bekanntgegeben, daß der Evangelische Oberkir
chenrat über verbilligte „Bahnkontokarten“ verfügt 
und solche über rechtzeitige Bestellung jenen Reisen
den, die Anspruch auf Fahrtkostenersatz gegenüber 
dem Evangelischen Oberkirchenrat haben, zur Ver
fügung stellen kamt. Die Bestellung erfolgt brieflich 
oder telefonisch unter Angabe der Fahrtstrecke (von 
..... über ..... bis .... ), der Personenzahl und der in 
Anspruch genommenen Klasse sowie des Reisedatums. 
Die Bahnkontokarte ist bis zu einer Strecke von 70 km 
nur für einen Tag gültig, für eine Strecke von mehr 
als 70 km für zwei Monate. Die Karte wird jeweils nur 
für eine Richtung ausgestellt; für die Rückfahrt muß 
eine weitere Karte ausgestellt werden. Es wird empfoh
len, von diesem Angebot Gebrauch zu machen. (Zl. 
2715/84 vom 25. April 1984.)

Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwendungszweck versehen 
— Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vorlegen — Behandlung mehrerer Angelegen
heiten in einem Geschäftsstück ist unzulässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskonto
nummer) anführen — Fristen beachten (Kollekten-Ablieferung, Vorlage der Rechnungsabschlüsse, 

Seelenstandsbericht usw.)

Wir ersuchen alle Glaubensgenossen, ihnen bekanntwerdende Zu- und Wegzüge, Geburten, Trauungen und 
Todesfälle evangelischer Glaubensgenossen dem Pfarramt mitzuteilen.
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Erlaß des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H. B. in Wien

77. Zl. 2801/84 vom 2. Mai 1984

Untersuchungsführer des Disziplinarsenates der Evan
gelischen Superintendentialgemeinde A. B. Wien, Nie
derösterreich und Burgenland

Nach Ablauf der Funktionsperiode des Landes
gerichts-Vizepräsidenten Hofrat Dr. Deibner wird 
Herr Landesgerichtsrat Dr. Josef Steiner als Unter
suchungsführer bestellt.

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. B. in Wien

78. Zl. 2003/84 vom 4. Juni 1984

Ausschreibung des Dienstpostens des Kirchenkanz
lers der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich

Der Dienstposten des Kirchenkanzlers der Evangeli
schen Kirche A.B. in Österreich wird mit 15. Jänner 
1985 zur Wiederbesetzung ausgeschrieben, da der 
bisherige Inhaber dieses Dienstpostens wegen Errei
chung der Altersgrenze zu diesem Zeitpunkt in den 
dauernden Ruhestand tritt. Der Kirchenkanzler wird 
von der Synode der Evangelischen Kirche A. B. in 
Österreich gewählt.

Er muß wahlberechtigtes Glied der Evangelischen 
Kirche A. B. in Österreich sein, das 35. Lebensjahr 
vollendet haben und die Befähigung zur Ausübung des 
Richteramtes oder des Rechtsanwaltsberufes besitzen, 
oder die politisch-praktische Prüfung des rechtskundi
gen Verwaltungsbeamten, oder die Notariatsprüfung 
abgelegt haben.

Das Amt des Kirchenkanzlers wird erledigt:
Durch freiwillige Amtsniederlegung, die dem Ober

kirchenrat A.B. und dem Synodalausschuß A.B. 
mindestens sechs Monate vor dem in Aussicht ge
nommenen Zeitpunkt anzuzeigen ist; der Kirchenkanz

ler ist in diesem Falle in den Ruhestand zu ver
setzen;

mit dem Ende des Kalenderjahres in dem er das 
70. Lebensjahr vollendet hat; wenn es im Interesse 
der Kirche liegt, kann der Synodalausschuß A.B. nach 
Anhören des Oberkirchenrates A. B. die Amtszeit des 
Kirchenkanzlers zweimal um je ein Jahr durch Be
scheid verlängern;

aus Gründen des § 131 Abs. 1 Z. 3, 6, 7 und 8;
durch einen mit Zweidrittelmehrheit zu fassenden 

Beschluß der Synode A. B. auf Abberufung; hiebei 
sind die Bestimmungen des § 183 Abs. 2 sinngemäß 
anzuwenden.

Die dienst- und besoldungsrechtliche Regelung hat 
durch einen Sondervertrag zu erfolgen, in welchem 
auch festzusetzen ist, daß das Dienstverhältnis seitens 
des Dienstgebers unkündbar abgeschlossen ist und der 
Kirchenkanzler Anspruch auf Ruhegehalt und Hinter
bliebenenversorgung hat.

Der Kirchenkanzler ist nach derzeit geltendem Recht 
Leiter der Kirchenkanzlei. Er ist ständiges Mitglied 
des Evangelischen Oberkirchenrates A. B. und des 
Evangelischen Oberkirchenrates A. und H.B. mit 
Stimmrecht sowie von Amts wegen Mitglied der 
Synode A. B. und der Generalsynode.
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Insbesondere obliegen ihm die Wahrnehmung der 
Rechtsangelegenheiten, die rechtlichen Angelegenhei
ten des Bauwesens und derzeit auch finanzielle und 
Wirtschaftsangelegenheiten der Kirche A.B. und der 
Landeskirche.

Die vorstehende Aufgabenbeschreibung ist gelten
des Recht, wobei eine Trennung der Aufgaben der 
rechtlichen Leitung einerseits und der Leitung der 
Wirtschafts- und Finanzverwaltung andererseits in 
Erwägung gezogen ist.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf sind bis 
spätestens 15. September 1984 beim Evangelischen 
Oberkirchenrat A.B. in Österreich, 1180 Wien, 
Severin-Schreiber-Gasse 3, einzureichen, der Inter
essenten für nähere Auskünfte zur Verfügung steht.

79. Zl. 3309/84 vom 25. Mai 1984

Zweite Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A. B. Eisenstadt

Die Pfarrgemeinde A. B. Eisenstadt-Neufeld ist in 
die Schwierigkeitsklasse 3 b eingestuft und wird durch 
Gemeindewahl besetzt.

Religionsunterricht ist im Ausmaß von zehn Wo
chenstunden an mittleren oder höheren Schulen in 
Eisenstadt zu erteilen, die Erteilung des sonstigen 
Unterrichtes ist geregelt.

Dem Pfarrer steht in dem 1935 zusammen mit der 
Kirche erbauten Pfarrhaus eine Wohnung, bestehend 
aus fünf Wohnräumen, Küche und den erforderlichen 
Nebenräumen zur Verfügung.

Nähere Auskünfte erteilen gerne der Administrator 
Senior Dr. Peter Altmann, 7071 Rust, Telefon 02685/ 
347, und Kurator Ludwig Kastner, 7000 Eisenstadt, 
Telefon 02682/31 32.

Letzte ausführliche Ausschreibung im Amtsblatt 
April/1982, Nr. 41.

Bewerbungen sind bis spätestens 31. Juli 1984 an 
das Presbyterium der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A.B., 7000 Eisenstadt, Rochusstraße 1, zu richten.

80. Zl. 3310/84 vom 25. Mai 1984

Erste Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Stadt Schlaining

Die Pfarrgemeinde A. B. Stadt Schlaining ist in die 
Schwierigkeitsklasse 3 b eingeteilt und wird durch 
Gemeindewahl besetzt.

Bewerbungen sind bis spätestens 31. Juli 1984 an 
das Evangelische Pfarramt A. B., 7461 Stadt Schlai
ning, zu richten.

Nähere Auskünfte erteilen: Herr Pfarrer Mag. Wolf
gang Johannsen, 7411 Markt Allhau, Telefon 03356/ 
223, und Herr Kurator Fl. Alfred Rohr, 7461 Stadt 
Schlaining, Obere Heide 13, Telefon 03355/21 1 93.

81. Zl. 3374/84 vom 30. Mai 1984

Winterkurseelsorge 1984/85

Kärnten :
Wiedweg/Bad Kleinkirchheim

vom 16. Dezember 1984 bis 13. Jänner 1985

Tirol:
Kitzbühel vom 17. Feber bis 17. März 1985
Seefeld

vom 31. Dezember 1984 bis 31. März 1985

Bewerbungen österreichischer Pfarrer sind bis 
3. September 1984 an den Evangelischen Oberkir
chenrat A.B., 1180 Wien, Severin-Schreiber-Gasse 3, 
zu richten.

82. Zl. 3682/84 vom 19. Juni 1984

Erste Ausschreibung der zweiten Anstaltspfarrstelle in 
Graz

Die Besetzung der zweiten Anstaltspfarrstelle erfolgt 
durch die Wahl des Ausschusses für Anstaltsseelsorge. 
Mit der Anstaltspfarrstelle ist keine Verpflichtung zur 
Erteilung des Religionsunterrichtes verbunden. Sie ist 
daher nicht in die Schwierigkeitsklasse eingeteilt.

Dem zweiten Anstaltspfarrer obliegt die seelsorger- 
liche Betreuung der evangelischen Patienten in vier 
kleinen Krankenhäusern am linken Murufer und in 
acht ebenfalls überschaubaren Krankenhäusern am 
rechten Murufer. Der Ausschuß für Anstaltsseelsorge 
in Graz erwartet vom Bewerber bzw. von der Bewer
berin die Durchführung von Amtshandlungen in den 
zwölf Anstalten, sofern der zuständige Gemeinde
pfarrer diese wegen anderweitiger Dienstverpflichtun
gen nicht übernehmen kann, weiter die Vertretung des 
ersten Anstaltspfarrers im Falle von Beurlaubung, Er
krankung oder sonstiger längerer Dienstverpflichtun
gen — dies gilt umgekehrt auch für den ersten An
staltspfarrer — sowie die Mitarbeit in der Pfarrge
meinde, der der zweite Anstaltspfarrer dienstlich zu
geteilt wird.

Graz bietet alle Schularten, ist Sitz dreier Hoch
schulen und weist ein breites kulturelles Angebot auf.

Dem Bewerber bzw. der Bewerberin wird eine 
Dienstwohnung in sehr guter Wohnlage im Ausmaß 
von 120 m2 zur Verfügung gestellt, deren Dienstwoh
nungswert vom Oberkirchenrat festgelegt wird.

Die Bewerbungen werden bis 31. Juli 1984 an den 
Vorsitzenden des Ausschusses für Anstaltsseelsorge, 
Prof. Dr. Karl Hagmüller, erbeten.

Für nähere Auskünfte stehen der Vorsitzende, Univ.- 
Prof. Dr. Karl Hagmüller, 8010 Graz, Bergmann
gasse 22, Telefon 33 4 69, sowie der Anstaltspfarrer 
Norbert Engele, 8010 Graz, Mozartgasse 9, Telefon 
33 2 35, gerne zur Verfügung.
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83. Zl. 3514/84 vom 8. Juni 1984

Kirchenbeitragseingänge Jänner bis Mai 1984 mit 
Vergleichsziffern aus 1983

1984 1983
Superintendenz Schilling

Wien . . . 
Niederösterreich 
Burgenland . 
Steiermark . 
Kärnten .
Oberösterreich . 
Salzburg-Tirol .

Steigerung 1984: 
Steigerung 1983: .

. 15,194.639,85 

. 5,817.180,30 

. 3,782.630,08 

. 8,096.624,32 

. 5,165.026,02 

. 9,590.080,97 

. 4,739.379,58
52,385.561,12

',25%
eine; Rückgang

13,886.365,22
4,595.198,75
3,462.635,42
7,212.760,70
4,502.077,68
7,046.098,78
3,972.198,60

44,677.335,15

11,274%

Kirchliche Mitteilungen

Der Herr über Leben und Tod hat seinen Diener am 
Wort, den

Pfarrer i. R. Dr. phil. Martin PUTSCHEK

nach langem, in Geduld getragenem Leiden, am 11. Ju
ni 1984 im 89. Lebensjahr heimgerufen.

Martin Putschek wurde am 11. Dezember 1895 in 
Bielitz geboren. Nach dem Studium in Wien und 
Leipzig begann er den kirchlichen Dienst 1920 als 
Personalvikar von Wiener Neustadt in Berndorf. 
Durch sein Wirken hat er die 1927 erfolgte Verselb
ständigung dieser Gemeinde entscheidend vorbereitet. 
Im Jahre 1923 ging Dr. Putschek als Religionslehrer 
nach Innsbruck und übernahm dort 1927 die zweite 
Pfarrstelle. Im zweiten Weltkrieg kam Pfarrer Dr. 
Putschek nach St. Ruprecht, zunächst als Pfarradmini
strator, seit 1. Feber 1947 als gewählter Pfarrer. In 
St. Ruprecht hat er dann bis zu seiner Versetzung in 
den dauernden Ruhestand zum 31. August 1968 ge
wirkt, hat Hausbesuche durchgeführt, ist Gemeinde
gliedern nachgegangen, hat die Jugend in Bibel und 
Katechismus vorbildlich eingeführt und im Kuratorium 

der Stiftung Treffen mitgewirkt. Als Mann von hoher 
Bildung hat er bis ins hohe Alter an dem Weg der 
Kirche in dieser Welt reges Interesse gezeigt. Jesus 
spricht: „Ich bin die Auferstehung und das Leben; 
wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich 
stürbe; und wer da lebet und glaubet an mich, der 
wird nimmermehr sterben.“ Johannes 11, 25—26. (Zl. 
3618/84 vom 14. Juni 1984.)

Der Herr Bundespräsident hat mit Entschließung 
vom 30. März 1984, Zl. 71342/6, dem außerordent
lichen Oberkirchenrat A.B. Pfarrer Mag. theol. Paul 
Jung den Berufstitel „Oberstudienrat“ verliehen. 
(Zl. 3409/84 vom l.Juni 1984.)

Der Herr Bundespräsident hat dem Pfarrer Mag. 
theol. Nils Helge Koblanck mit Entschließung 
vom 15. Feber 1984 den Berufstitel „Oberstudienrat“ 
verliehen. (Zl. 3458/84 vom 6. Juni 1984.)

Die Superintendentialversammlung der Diözese 
Wien hat am 24. Mai 1984 Herrn Pfarrer Mag. theol. 
Dieter Steininger zum Senior gewählt. Er folgt 
dem aus dem aktiven Dienst ausscheidenden Senior 
Pfarrer Mag. theol. Dankmar Sorge im Amte nach.

Weiters wurde von der Superintendentialversamm
lung Frau Pfarrer Mag. theol. Ilse Beyer als wei
teres Mitglied des Superintendentialausschusses ge
wählt. Sie tritt die Nachfolge von Pfarrer Heinz Becker 
an, der ebenfalls in den Ruhestand tritt. (Zl. 3353/84 
vom 29. Mai 1984.)

Herr Pfarrer Ulrich Haas wurde am 18. Septem
ber 1983 in der Evangelischen Kirche in Rechnitz von 
Herrn Superintendent Mag. Dr. Gustav Reingrabner, 
Eisenstadt, unter Assistenz von Herrn Pfarrer Mag. 
Johann Ulreich, Unterschützen, und Herrn Pfarrer 
Mag. Beowulf Moser, Großpetersdorf, ordiniert. (Zl. 
3581/84 vom 13. Juni 1984.)

Herr Pfarrer Hansurs Walder wurde am 20. 
Mai 1984 in der Gustav-Adolf-Kirche der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A.B. Linz-Urfahr von Herrn 
Superintendent Mag. Herwig Karzel, Linz, unter Assi
stenz von Herrn Pfarrer Mag. Friedrich Rößler, Linz- 
Urfahr, und Pfarrer Oberstudienrat DDr. Arthur 
Dietrich, Linz-Innere Stadt, ordiniert. (Zl. 3602/84 
vom 13. Juni 1984.)

Pfarrhelfer Hermann Lohninger, Gmünd, hat 
am 18. Juni 1984 die Fachprüfung für Pfarrhelfer be
standen. (Zl. 3634/84 vom 15. Juni 1984.)
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Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwendungszweck versehen 
— Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vorlegen — Behandlung mehrerer Angelegen
heiten in einem Geschäftsstück ist unzulässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskonto
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Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H.B. in Wien

84. Zl. 3872/84 vom 28. Juni 1984

Außerkraftsetzung des Punktes b) Z. 11 § 1 der Richt
linien der Krankenfürsorge der Evangelischen Kirche 
A. u. H.B. in Österreich; Verordnung des Evangeli
schen Oberkirchenrates A. u. H. B.

I.
In Ergänzung des Erlasses ABl. Nr. 97/83, womit 

Punkt c) Z. 11 §1 der Richtlinien der Krankenfür
sorge der Evangelischen Kirche A. u. H.B. in Öster
reich außer Kraft gesetzt wurde, setzt der Evangeli
sche Oberkirchenrat A. u. H.B. nunmehr über Emp
fehlung der Synodalausschüsse A. B. und H.B. mit 
Wirkung vom 1. August 1984 auch Punkt b) Z. 11 
§ 1 der Richtlinien der Krankenfürsorge der Evangeli
schen Kirche A. u. H. B. in Österreich bis auf weiteres 
außer Kraft. Für Patienten, die sich in sogenannten 

Sanatorien ohne Unterscheidung von Allgemein- und 
Sonderklasse befinden, werden nur jene Sätze ver
gütet, die der niedrigsten (allgemeinen) Klasse des 
nächsten öffentlichen Krankenhauses entsprechen. Pa
tienten, die sich im Zeitpunkt der Verlautbarung dieser 
Verordnung bereits in einer höheren als der allgemei
nen Klasse bzw. in einem Sanatorium befinden, sind 
berechtigt, diesen laufenden Krankenhausaufenthalt 
auch in der Klasse, in welcher sie untergebracht sind 
bzw. im Sanatorium unter Wahrung des Vergütungs
anspruches zu beenden.

Begründend wird hiezu bemerkt, daß die vor Jah
resfrist erfolgte Aussetzung des Punktes c) nicht ge
nügt hat, jeden Zweifel an der völligen und bedin
gungslosen Aussetzung der Sonderklasse zu beseiti
gen. Durch nunmehrige Aussetzung des Punktes b) 
Z. 11 § 1 der Richtlinien soll bis zu einer Neuregelung 
klargestellt werden, daß die Krankenfürsorge des 
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Evangelischen Oberkirchenrates in keinem Fall mehr 
leistet als die Kosten der allgemeinen Gebührenklasse.

II.
Diese Verordnung tritt mit sofortiger Wirkung in 

Kraft.

85. Zl. 2931/84 vom 9. Mai 1984

Verpflichtung zur Bekanntgabe einer anderen Pflicht
krankenversicherung

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H.B. hat 
gemäß § 205 Abs. 2 Z. 6 Kirchenverfassung nach
stehende Verordnung erlassen:

I.
Jeder in der Krankenfürsorge des Evangelischen 

Oberkirchenrates versicherte geistliche Amtsträger 
oder Mitversicherte, der gleichzeitig auch bei einer 
anderen Pflichtversicherung versichert ist, ist verpflich
tet, am Beginn seines Spitalsaufenthaltes die ihm zu
stehende andere Pflichtkrankenversicherung als Ko
stenträger bekanntzugeben.

Für alle bei der Krankenfürsorge des Evangeli
schen Oberkirchenrates versicherten oder mitversi
cherten Personen wird hiermit für jeden Krankheits
fall die Leistung der Krankenfürsorge mit höchstens 
S 60.000,— limitiert. Die Möglichkeiten der §§ 2 und 
3 der Richtlinien werden hievon nicht betroffen.

II.
Diese Verordnung tritt mit 1. August 1984 in Kraft.

86. Zl. 3995/84 vom 6. Juli 1984

Geschäftsordnung für die Generalsynode, Wieder
verlautbarung — Berichtigung

ABl. Nr. 126/82 vom 6. Dezember 1982 wird in 
§ 14 a berichtigt und hat zu lauten:

„§ 14 a: Für jedes Mitglied der in §§13 und 14 
genannten Ausschüsse ist ein Stellvertreter zu wählen. 
Dieser vertritt das gewählte Mitglied des jeweiligen 
Ausschusses im Fall seiner Verhinderung.“

Der im ursprünglichen Text folgende Satzteil „und 
wird nach dem Ausscheiden des gewählten Mitgliedes 
für dessen restliche Funktionsdauer selbst Mitglied 
des betreffenden Ausschusses“ wird ersatzlos gestri
chen.

87. Zl. 3901/84 vom 2. Juli 1984

Änderung des § 20 der Bauordnung
Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H.B. erläßt 

hiermit gemäß § 205 Abs. 2 Z. 13 Kirchenverfassung 
nachstehende Verfügung mit einstweiliger Geltung:

§ 20 der Bauordnung der Evangelischen Kirche 
A. B. in Österreich und der Evangelischen Kirche H.B. 

in Österreich in der Fassung der Wiederverlautbarung 
1983, ABl. Nr. 12/83, wird geändert und hat zu 
lauten:

„§ 20: Der Bauanwalt ist der Sachverständige des 
Oberkirchenrates A. B. und des Oberkirchenrates 
H.B. in allen Angelegenheiten des kirchlichen Bau
wesens. Er muß befugter Ziviltechniker (Architekt) 
mit dem Berufssitz möglichst in Wien sein. Er steht 
den Bauwerbern und den kirchlichen Stellen in allen 
Baufragen beratend zur Seite. Der Bauanwalt wird 
vom Oberkirchenrat A.B. im Einvernehmen mit dem 
Oberkirchenrat H.B. bestellt. Er steht in keinem 
Dienstverhältnis zur Kirche.“

Begründung:
§ 20 der Bauordnung sah bisher als zwingendes 

Recht den Berufssitz des Bauanwaltes in Wien vor. 
Sosehr auch derzeit noch der Berufssitz in Wien als 
wünschenswert erscheint, soll es sich hiebei in Zu
kunft doch um keine zwingende gesetzliche Bestim
mung, sondern nur um eine richtunggebende Emp
fehlung der Bauordnung handeln. Diesem Wunsch der 
kirchlichen Gremien soll durch Einfügung des Wortes 
„möglichst“ vor den Worten „Berufssitz in Wien“ 
entsprochen werden.

Diese Verfügung mit einstweiliger Geltung tritt mit 
ihrer Verlautbarung im Amtsblatt in Kraft und tritt 
außer Kraft, wenn sie nicht von der Generalsynode in 
deren nächster Session (November 1984) zum definiti
ven Kirchengesetz erhoben wird.

88. Zl. 3876/84 vom 2. Juli 1984

Nachtragshaushaltsplan der Landeskirche A. u. H. B. 
für das Jahr 1984

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H.B. ver
lautbart hiermit gemäß § 208 Abs. 2 Z. 3 der Ver
fassung der Evangelischen Kirche A. u. H. B. den nach 
Anhören des Finanzausschusses der Generalsynode von 
den Synodalausschüssen A.B. und H.B. gemäß § 171 
Abs. 2 Kirchenverfassung genehmigten

Nachtragshaushaltsplan der Landeskirche A. u. H. B.
Aufwand

S S
Religionsunterrichtsfonds 

Kirche A.B.
Kirche H.B.

47.500,—
2.500,— 50.000,—

Amt für Rundfunk und 
Fernsehen
Kirche A.B.
Kirche H.B.

114.000,—
6.000,— 120.000,—

Arbeitskreis für Weltmission
Kirche A.B. 22.500,—
Kirche H.B. 2.500,— 25.000,—

„50 Jahre EJW“ 
Kirche A.B. 
Kirche H. B.

18.000,—
2.000,— 20.000,—

215.000,—
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Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. B. in Wien

89. Zl. 3994/84 vom 6. Juli 1984

Geschäftsordnung für die Synode A. B., Wiederver
lautbarung — Berichtigung

ABl. Nr. 17/83 vom 6. Dezember 1982 wird in 
§ 14 a berichtigt und hat zu lauten:

„§ 14 a: Für jedes Mitglied der in §§13 und 14 
genannten Ausschüsse ist ein Stellvertreter zu wählen. 
Dieser vertritt das gewählte Mitglied des jeweiligen 
Ausschusses im Fall seiner Verhinderung.“

Der im ursprünglichen Text folgende Satzteil „und 
wird nach dem Ausscheiden des gewählten Mitgliedes 
für dessen restliche Funktionsdauer selbst Mitglied 
des betreffenden Ausschusses“ wird ersatzlos gestri
chen.

90. Zl. 3877/84 vom 2. Juli 1984

Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Kirche 
A. B. für das Jahr 1984

Der Evangelische Oberkirchenrat A.B. verlautbart 
hiermit gemäß § 208 Abs. 2 Z. 3 der Verfassung der 
Evangelischen Kirche A. u. H.B. den nach Anhören 
des Finanzausschusses A. B. vom Synodalausschuß 
A.B. gemäß § 171 Abs. 2 Kirchenverfassung geneh
migten

Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Kirche A. B.

Aufwand

7. Vollversammlung des Lutherischen
Weltbundes

Personalbetreuung; Essenszuschuß

S

60.000,—
20.000,—
80.000,—

91. Zl. 3354/84 vom 29. Mai 1984

Erste Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Wien-Hietzing (Pfarrstelle, die 
nicht mit der Amtsführung verbunden ist)

Hiermit wird die neuerrichtete Gemeindepfarrstelle 
im Bereich der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. 
Wien-Hietzing ausgeschrieben.

Das Ausmaß eines allfälligen Religionsunterrichtes 
wird im Einvernehmen mit dem Superintendenten und 
dem Fachinspektor festgelegt. Eine Mithilfe im Pre
digt- und Seelsorgedienst sowohl bei Abhaltung von 
Bibelstunden und im Konfirmandenunterricht wird 
erwartet.

Da derzeit keine Dienstwohnung vorhanden ist, 
wären Bewerber, die eine Wohnung in Wien besitzen, 
erwünscht. Eine Mietbeihilfe wird jedenfalls geleistet.

Bewerbungen sind bis zum 31. August 1984 beim 

Evangelischen Oberkirchenrat A. u. H. B., 1180 Wien, 
Severin-Schreiber-Gasse 3, einzureichen.

Zu näheren Auskünften steht Pfarrer Dr. Christoph 
Kirchbaumer, Evangelische Gemeinde A.B. Wien- 
Hietzing, 1140 Wien, Cumberlandstraße 48, Telefon 
82 11 03, gerne zur Verfügung.

92. Zl. 3804/84 vom 26. Juni 1984

Die neuerrichtete befristete Pfarrstelle in der Evan
gelischen Pfarrgemeinde A. B. Wien-Hetzendorf für 
den Bereich Wohnpark Alt-Erlaa wird hiermit ausge
schrieben

Vom künftigen Inhaber wird erwartet, die Evangeli
schen im Wohnpark Alt-Erlaa zu sammeln und in 
enger Zusammenarbeit mit dem Inhaber der Pfarrstelle 
Wien-Hetzendorf und den anderen Mitarbeitern Ge
meinde zu bauen. Aufgeschlossenheit für neue Wege 
der Gemeindearbeit und Kontaktfreude werden für die 
Arbeit mit der römisch-katholischen Sprengelgemeinde 
hilfreich sein.

Bewerbungen sind bis zum 15. September 1984 an 
den Evangelischen Oberkirchenrat A.B., 1180 Wien, 
Severin-Schreiber-Gasse 3, zu richten.

Für weitere Auskünfte stehen der Kurator der Ge
meinde, Univ.-Prof. Dr. Helmut Roßrucker, Telefon 
0222/67 34 072, und Pfarrer Mag. Ernst Hofhansl, 
Telefon 0222/42 73 70, gerne zur Verfügung.

93. Zl. 4001/84 vom 6. Juli 1984

Erste Ausschreibung der Stelle eines Anstaltsseelsor
gers der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Salzburg

Die Pfarrgemeinde erwartet sich eine Betreuung der 
evangelischen Patienten in den Anstalten im Bereich 
der evangelischen Gemeinde. Eine Dienstwohnung ist 
vorhanden.

Bewerbungen sind bis zum 15. September 1984 an 
das Presbyterium der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A. B. Salzburg, 5020 Salzburg, Schwarzstraße 25, zu 
richten.

Auskünfte erteilen Presbyterium und Pfarramt, 
Telefon 0622/74 4 45.

94. Zl. 4045/84 vom 10. Juli 1984

Zweite Ausschreibung der dritten Pfarrstelle der Evan
gelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Graz, linkes Mur
ufer

Die dritte Pfarrstelle — Erlöserkirche Graz-Lie- 
benau — ist in die Schwierigkeitsklasse 2 a einge
stuft und wird durch Gemeindewahl besetzt.

Bewerbungen werden bis 31. August 1984 an das 
Presbyterium der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. 
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H.B. Graz, linkes Murufer, 8010 Graz, Kaiser-Josef- 
Platz 9, erbeten.

Nähere Auskünfte erteilen: der Kurator der Pfarr
gemeinde, Dr. Herbert Koch, 8010 Graz, Kaiser- 
Josef-Platz 9, Telefon 0316/79 5 90, und der Ob
mann der Predigtstation Graz-Liebenau, OBR Dipl.- 
Ing. Gerhard Odörfer, 8041 Graz-Liebenau, Kasern- 
straße 89, Telefon 0316/42 0 11.

95. Zl. 3804/84 vom 26. Juni 1984

Weitere Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A.B. Wien-Hetzendorf

Die Pfarrstelle wird hiermit zur Besetzung durch 
den Evangelischen Oberkirchenrat A.B. ausgeschrie
ben. Zur weiteren Information dient die Ausschrei
bung im Amtsblatt 1981, Seite 68. Die Bewerbung 
wird bis zum 15. September 1984 an den Evangeli
schen Oberkirchenrat A.B., 1180 Wien, Severin- 
Schreiber-Gasse 3, erbeten.

96. Zl. 3975/84 vom 5. Juli 1984

Weitere Ausschreibung der Evangelischen Pfarrge
meinde A. B. Völkermarkt

Die Pfarrstelle wird durch den Oberkirchenrat be
setzt und ist in die Schwierigkeitsklasse 3 b einge
stuft.

Völkermarkt liegt in unmittelbarer Nähe der Lan
deshauptstadt Klagenfurt (20 Autominuten). Alle 
Pflichtschulen und die meisten höheren Schulen sind 
am Ort. Pflichtausmaß des Religionsunterrichtes: 9 
Wochenstunden.

Bewerbungen sind bis zum 31. August 1984 an den 
Evangelischen Oberkirchenrat, 1180 Wien, Severin- 
Schreiber-Gasse 3, zu richten.

Nähere Auskünfte erteilen: Kurator Karl Stephan, 
9113 Ruden, Eis 52, Telefon 04234/51 53, sowie der 
Administrator, Pfarrer Norbert Einig, Evangelisches 
Pfarramt A.B., 9400 Wolfsberg, Priel 41, Telefon 
04352/22 18.

97. Zl. 4044/84 vom 10. Juli 1984

Weitere Ausschreibung der zweiten, nicht mit der 
Amtsführung verbundenen Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Graz, linkes Murufer, 
Heilandskirche

Die nicht mit der Amtsführung verbundene Pfarr
stelle mit dem Dienstbereich Heilandskirche ist in die 
Schwierigkeitsklasse 2 a eingeteilt und wird durch den 
Evangelischen Oberkirchenrat A. B. besetzt. Die letzte 
ausführliche Ausschreibung erfolgte im Amtsblatt 
Jänner 1979, Nr. 10.

Nähere Auskünfte erteilt gerne Kurator Dr. Herbert 
Koch, p. A. Pfarramt Heilandskirche, 8010 Graz, 
Kaiser-Josef-Platz 9, Telefon 0316/79 5 90.

Bewerbungen sind bis 31. August 1984 an das Pres
byterium der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H.B. 
Graz, linkes Murufer, Heilandskirche, 8010 Graz, 
Kaiser-Josef-Platz 9, erbeten.

98. Zl. 4074/84 vom 12. Juli 1984

Weitere Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A.B. Ferndorf

Die Pfarrgemeinde ist in die Schwierigkeitsklasse 4 
eingereiht und wird durch den Evangelischen Ober
kirchenrat besetzt.

Letzte ausführliche Ausschreibung im Amtsblatt 
Dezember 1983, Seite 172, Nr. 148.

Bewerbungen sind bis 15. September 1984 an den 
Evangelischen Oberkirchenrat A.B., 1180 Wien, Se
verin-Schreiber-Gasse 3, zu richten.

99. Zl. 4075/84 vom 12. Juli 1984

Weitere Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A. B. Spittal an der Drau

Die Pfarrgemeinde ist in die Schwierigkeitsklasse 
1 b (fünf Wochenstunden) eingestuft und wird durch 
den Evangelischen Oberkirchenrat A.B. besetzt.

Die Pfarrgemeinde hat neben der ausgeschriebenen 
Pfarrstelle auch die eines Pfarrers im Schuldienst.

Auskünfte erteilen gerne der Kurator Johann Mül
ler, 9800 Spittal, Oberamlach („Oberrauter“), Telefon 
04762/35 3 93, oder das Presbyterium in 9800 Spittal, 
10.-Oktober-Straße 8, Telefon 04762/22 60.

Letzte ausführliche Ausschreibung im Amtsblatt 
Feber 1984, Seite 18, Nr. 32.

Bewerbungen sind bis 15. September 1984 an den 
Evangelischen Oberkirchenrat A.B., 1180 Wien, Se- 
verin-Schreiber-Gasse 3, zu richten.

100. Zl. 4188/84 vom 19. Juli 1984

Kurse des Predigerseminars
Für die Kurse des Predigerseminars sind folgende 

Termine vorgesehen: 
15. 10.—19. 10. 1984
7. 1.— 1. 2. 1985
3. 3.-29. 3.1985

22. 4.—15. 5. 1985
10. 6.— 5. 7. 1985

Einführungskurs 
Homiletischer Kurs 
Katechetischer Kurs 
Seelsorgekurs 
Kybernetischer Kurs

101. Zl. 4115/84 vom 16. Juli 1984

Kollektenaufruf für den 10. Sonntag nach Trinitatis

Am 10. Sonntag nach Trinitatis feiert die Kirche 
den „Israelsonntag“. Das ist eine Gelegenheit, der 
Gemeinde Jesu die unauflöslichen Zusammenhänge 
zwischen Judentum und Christentum bewußt zu ma-
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chen. Die Kollekte dieses Sonntags wird daher für ein 
Projekt erbeten, das in besonderer Weise diese Zu
sammenhänge deutlich werden läßt. In Jerusalem 
wurde am 8. Oktober 1983 das Caspari Center der 
Norwegischen Israelmission eröffnet.

Dieses christliche Center für biblische und jüdische 
Studien ist selbst Ausdruck dafür, daß Christen die 
jüdischen Wurzeln ihres Glaubens ernst nehmen und 
unerschütterlich daran festhalten, daß Gott sein Volk 
nicht verworfen hat, sondern seinen Plan mit ihm 
vollendet.

Das Caspari Center hat sich daher zum Ziel ge
setzt, die Liebe zum jüdischen Volk und den Bau des 
Leibes Christi in Israel zu stärken. Es versteht sich 
selbst als eine Gemeindeakademie, die den christlichen 
Gemeinden durch Kurse für Sabbatschullehrer, Mit
arbeiter, Älteste und Gemeinderatsmitglieder in ihrem 
Bedarf nach Ausbildung und geistlicher Zurüstung zum 
Dienst zu helfen.

Die Kollekte dieses Sonntags soll diese wichtige 
Arbeit in Israel unterstützen.

102. Zl. 4203/84 vom 23. Juli 1984

Kollektenaufruf für Zwischenkirchliche Hilfe — 12. 
Sonntag nach Trinitatis (9. September 1984) — 
Pflichtkollekte

Der Synodalausschuß hat die Pflichtkollekte des 
12. Sonntags nach Trinitatis für die diakonische Arbeit 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Ungarn be
stimmt. Die Kollekte soll, nach Rücksprache mit dem 
leitenden Bischof der Kirche in Ungarn, dem Behin
dertenheim Budapest/Hüwöswolgy gewidmet werden, 
und zwar für den Zubau zur Betreuung behinderter 
Kinder. Unsere Kirche wird um Mitfinanzierung dieses 
Projektes, das mit acht Millionen Forint veranschlagt 
ist, gebeten.

Unsere Gemeinden werden um Hilfe für dieses Pro
jekt ersucht.

103. Zl. 4096/84 vom 12. Juli 1984

Kirchenbeitragseingänge Jänner bis Juni 1984 mit Ver
gleichsziffern aus 1983

Superintendenz 
Wien . . . 
Niederösterreich 
Burgenland . 
Steiermark . 
Kärnten .
Oberösterreich . 
Salzburg-Tirol .

1984
Schilling

1983

21,927.458,79
6,673.612,94
5,174.255,83

10,393.068,04
6,490.979,80

12,271.059,79
5,812.800,52

19,670.171,49
6,264.290,66
4,715.927,42
9,295.292,48
5,511.789,10

11,037.790,91
5,006.627,98

68,743.235,71 61,501.890,04

Steigerung 1984: 11,77%
Steigerung 1983: Keine; Rückgang 5,39%

Kirchliche Mitteilungen

Der Herr über Leben und Tod hat seinen Diener 
am Wort, den Pfarrer im Ruhestand

Dr. Ludwig GLASER

zuletzt Pfarrer in Wien-Döbling, am 14. Juli 1984 im 
72. Lebensjahr heimgerufen.

Ludwig Glaser wurde am 2. Dezember 1912 in Linz 
an der Donau geboren, besuchte hier die Volksschule 
und das Realgymnasium, wo er 1932 die Reifeprüfung 
bestand. Er studierte an der Wiener Universität Philo
sophie und Germanistik und wurde 1938 zum Doktor 
der Philosophie promoviert. Durch die evangelische 
Jugendbewegung, besonders durch den Bund der 
„Kreuzfahrer“ beeinflußt, widmete sich Dr. Glaser 
dem Studium der evangelischen Theologie an der Wie
ner Fakultät und legte 1940 die Kandidatenprüfung 
erfolgreich ab. Er wurde im Oktober 1941 in Linz 
durch Superintendent Mensing-Braun ordiniert und 
nach der im Jänner 1942 bestandenen Pfarramtsprü
fung zunächst Personalvikar in Goisern und seit 1. Juni 
1944 Pfarrer in Eferding. Neben der ausgedehnten 
Tätigkeit als Gemeindepfarrer übernahm Dr. Glaser 
die Aufgaben eines Zweigvereinsobmannes des Gustav- 
Adolf-Vereines in Oberösterreich und wirkte mehrere 
Jahre als Vertreter seiner Superintendenz in Synode 
und Generalsynode.

Im Jahre 1963 wurde Dr. Ludwig Glaser nach Wien 
berufen, zunächst als Inhaber einer Pfarrstelle in 
Wien-Währing und nach Verselbständigung der Pfarr
gemeinde Wien-Döbling mit 1. Jänner 1965 als deren 
erster Pfarrer. Unter seiner Amtsführung konnte in 
der Börnergasse das Gemeindezentrum mit der „Wein
bergkirche“ errichtet werden.

Ein besonderer Schwerpunkt der vielfältigen Arbei
ten von Pfarrer Dr. Glaser war die Erteilung des Reli
gionsunterrichtes an Gymnasien in Döbling und in der 
Inneren Stadt. Der Bundespräsident hat durch Ver
leihung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste 
um die Republik Österreich alle Leistungen des Döb
linger Ortspfarrers für den Bereich staatlicher Öffent
lichkeit anerkannt. Die Kirchenleitung hat dem ver
dienten Pfarrer anläßlich seiner Versetzung in den 
dauernden Ruhestand zum 31. Dezember 1982 den 
gebührenden Dank und Anerkennung ausgesprochen. 
Sie trauert mit den Hinterbliebenen, der Witwe, den 
Töchtern und Enkelkindern und vielen Gemeinde
gliedern und sucht Trost in der Verheißung des Wortes 
Gottes: „Wer auf den Herrn hofft, den wird die Güte 
umfangen“ (Psalm 32, 10). (Zl. 4141/84 vom 17. Juli 
1984.)
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Pfarrer Heinz Becker, Wien-Hütteldorf, ist mit 
Wirkung vom l.Juli 1984 in den dauernden Ruhe
stand getreten.

Heinz Becker, am 17. Mai 1917 in Weimar gebo
ren, ist nach dem Ende des zweiten Weltkrieges nach 
Österreich gekommen und hat hier, als über Dreißig
jähriger und Familienvater, mit dem Studium der 
Theologie an der Wiener Fakultät erst beginnen kön
nen. 1950 legte er hier das Examen ab, wurde in das 
Dienstverhältnis der Kirche übernommen und als Vi
kar der Pfarrgemeinde A. B. Wien-Hietzing zugeteilt. 
Er bestand 1951 die Pfarramtsprüfung und wurde am 
24. Juni 1951 zum geistlichen Amt ordiniert.

Nach Verleihung der österreichischen Staatsbürger
schaft, ebenfalls 1951, konnte ihm die Aufgabe für 
den Ausbau der damaligen Predigtstation von Hiet
zing, Hütteldorf, zu einer selbständigen Pfarrgemeinde 
übertragen und mit Wirkung vom 1. April 1955 Vikar 
Heinz Becker zum ersten Pfarrer von Wien-Hüttel
dorf durch den Oberkirchenrat bestellt werden.

Neben der Erteilung des Religionsunterrichtes an 
Pflichtschulen und höheren Lehranstalten bereitete 
Pfarrer Becker die Errichtung eines Gemeindezentrums 
Hütteldorf und den Bau der Trinitatiskirche in Hüttel
dorf vor. Er mobilisierte ein ökumenisches Jugend
aufbaulager und löste alle mit dem Bau zusammen
hängenden schwierigen finanziellen Probleme. Im Zuge 
seiner seelsorgerlichen und religionspädagogischen Ar
beit, der sich Pfarrer Becker mit ganzem Herzen wid
mete, erlebte er die Schwierigkeiten der Verkündigung 
und Seelsorge gegenüber Schwerhörigen und Ertaubten 
und wendete sich diesen behinderten Glaubensgenos
sen mit besonderer Liebe zu. Er erlernte die Gebär
densprache der Taubstummen, um auch diesen Be
hinderten das Evangelium nahebringen zu können und 
übernahm den Religionsunterricht am Bundestaub
stummeninstitut für gehörlose Kinder in Wien. Pfarrer 
Heinz Becker erlernte die Blindenschrift und verfaßte 
Unterrichtsbehelfe für Blinde und übernahm auch den 
Religionsunterricht am Bundesblindenerziehungsinsti
tut Wien. Im Jahre 1960 konnten alle diese Arbeits
zweige für Behinderte im „Hephatazentrum Hüttel
dorf“ als kirchlicher Dienst an Hör- und Sehbehinder
ten zusammengefaßt werden.

In seinem über 30jährigen Wirken hat sich Heinz 
Becker als Gemeindepfarrer, als Religionspädagoge 
und Betreuer der Hör- und Sehbehinderten hervor
ragend bewährt. Sein umfassendes Wissen, seine spe
ziellen Fachkenntnisse sowie sein Fleiß haben ihm 
nicht nur in Österreich einen bleibenden guten Ruf 
gesichert. Als geistliches Mitglied des Wiener Super- 
intendentialausschusses hat Pfarrer Heinz Becker an 
Entscheidungsprozessen der Superintendenz mitge
wirkt. Uber Anregung des Oberkirchenrates hat der 
Bundespräsident dem verdienten Pfarrer am 3. Juli 
1980 das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um 
die Republik Österreich und die Wiener Landesregie
rung 1984 das Ehrenzeichen für Verdienste um das 
Land Wien verliehen.

Die Kirchenleitung wünscht Pfarrer Heinz Becker 
einen von Gott gesegneten Ruhestand. (Zl. 2427/84 
vom 6. Juli 1984.)

Senior Pfarrer Mag. theol. Dankmar Sorge, 
Wien-Leopoldstadt, ist mit Wirkung vom 1. Juli 1984 
in den dauernden Ruhestand getreten.

Dankmar Sorge wurde am 3. April 1918 in Biala 
(Westgalizien) geboren, legte nach Besuch der Volks
schule und des Gymnasiums in Bielitz im Mai 1936 die 
Reifeprüfung ab und begann in Warschau mit dem 
Studium der Theologie. Als Theologiestudent in Leip
zig wurde Dankmar Sorge zum Kriegsdienst eingezogen 
und 1944 nach einer schweren Verwundung daraus 
entlassen. Im Juli 1944 legte er das Fakultätsexamen 
in Wien ab, wandte sich dem Studium der Rechts
wissenschaft zu und finanzierte das Studium als Reli
gionslehrer. Nach Erlangung des juridischen Absolu- 
toriums trat Dankmar Sorge 1952 in den Kirchen
dienst, zunächst als Lehrpfarrer in Gloggnitz und als 
Vikar in Naßwald, wo er 1954, nach seiner Ordina
tion in Baden durch Superintendent D. Heinzelmann, 
zum Pfarrer gewählt wurde. Von 1958 bis 1970 war 
Dankmar Sorge Pfarrer in St. Pölten und seit 1970 
geschäftsführender Pfarrer in Wien-Leopoldstadt. Er 
wurde als geistliches Mitglied in den Wiener Super- 
intendentialausschuß berufen und 1977 von der Su- 
perintendentialversammlung zum Senior und Super
intendentenstellvertreter gewählt. Im folgenden Jahr 
erhielt Senior Dankmar Sorge das vom Bundespräsi
denten verliehene Goldene Ehrenzeichen für Ver
dienste um die Republik Österreich. Die Kirchenlei
tung spricht dem verdienten Seelsorger den gebühren
den Dank und Anerkennung aller der Kirche geleiste
ten Dienste aus und wünscht einen von Gott geseg
neten Ruhestand. (Zl. 3881/84 vom 9. Juli 1984.)

Die nachstehend angeführten Vikare sowie Herr 
Pfarrhelfer Hermann Lohninger wurden am l.Juli 
1984 in der Pauluskirche der Evangelischen Pfarr
gemeinde A.B. Wien-Landstraße von Herrn Bischof 
Mag. Dieter Knall ordiniert:

Mag. Heinz Liebeg unter Assistenz von Univ.- 
Ass. Mag. Dr. Siegfried Kreuzer und Frau Diplom
kaufmann Elfriede Siegert.

Mag. Julian Sartorius unter Assistenz von 
Sup. Mag. Werner Horn, Dr. Günter Kunert und 
Pfarrer i. R. Mag. Ing. Anton Steinbach.

Mag. Karl Schiefermair unter Assistenz von 
Univ.-Prof. DDr. Albert Stein und Pfarrer Mag. Ulrike 
Frank-Schlamberger.

Mag. Günter Merz unter Assistenz von Pfarrer 
Herwig Imendörffer und Frau Inge Schintlmeister.

Eckhard Fandrey unter Assistenz von Pfarrer 
Mag. Ernst Hofhansl und Rektor Pfarrer Mag. Werner 
Wehrenfennig.

Mag. Alice Pohl unter Assistenz von Senior Pfar
rer Mag. Dieter Steininger, Pfarrer Mag. Christine 
Hubka und Frau Kurator Johanna Wimmer.

Mag. Martin Vogel unter Assistenz von Pfarrer 
Mag. Christine Hubka und Sup. Mag. Werner Horn 
und Ing. Alfred Engelmann.
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Herbert Ramp1er unter Assistenz von Pfarrer 
Mag. Ernst Hofhansl und H. Pastor Gottfried Kirsch.

Pfarrhelfer Hermann Lohninger unter Assi
stenz von OKR Dr. Hans Fischer und OKR OStR 
Mag. Paul Jung.

(Zl. 4152/84 vom 17. Juli 1984.)

Das Examen pro ministerio zum Juni-Termin 1984 
haben nachstehend angeführte Kandidaten bestanden:

Vikar Eckhard Fandrey, Radenthein — be
standen.

Vikar Mag. Johann Holzkorn, Eisenstadt — 
sehr gut bestanden.

Vikar Mag. Manfred Koch, Stadt Schlaining — 
gut bestanden.

Vikar Mag. Heinz Liebeg, Judenburg — be
standen.

Vikar Mag. Günter Merz, Gmunden — gut be
standen.

Frau Vikar Mag. Alice Pohl, Wien — sehr gut 
bestanden.

Vikar Herbert Rampler, Wien —• sehr gut 
bestanden.

Vikar Mag. Julian Sartorius, Stockerau — 
bestanden.

Vikar Mag. Karl Schiefermair, Bruck an der 
Mur — gut bestanden.

Vikar Mag. Martin Vogel, Wien — sehr gut 
bestanden.

(Zl. 3743/84 vom 20. Juni 1984.)

Vikar Mag. Josef Hofstadler wurde gemäß 
§ 120 der Kirchenverfassung und § 19 der Ordnung 
des geistlichen Amtes zum Pfarrer der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A.B. Wien-Neubau/Fünfhaus bestellt 
und in diesem Amt mit Wirkung vom 1. August 1984 
bestätigt. (Zl. 3803/84 vom 26. Juni 1984.)

Vikar Hartmut Schienet wurde gemäß § 121 
der Kirchenverfassung und § 19 der Ordnung des 
geistlichen Amtes zum Pfarrer der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A.B. Wien-Hütteldorf bestellt und in 
diesem Amt mit Wirkung vom 1. Juli 1984 bestätigt. 
(Zl. 3829/84 vom 26. Juni 1984.)

Lehrvikar Mag. Dr. Franz Zangerl wurde mit 
Wirkung vom 1. September 1984 Lehrpfarrer Mag. 
Hans-Reinhard Dopplinger, Bad Ischl, zur Dienst
leistung in der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Bad 
Ischl bis auf weiteres zugeteilt. (Zl. 3920/84 vom 
2. Juli 1984.)

Pfarrhelfer Diakon Siegfried Lewin wurde mit 
Wirkung vom 1. September 1984 zur Dienstleistung 
der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Dornbach bis 
auf weiteres zugeteilt. (Zl. 3147/84 vom 17. Mai 
1984.)

Die Ehefrau des Pfarrers im Ruhestand Ernst Diet
rich, Frau Friederike Dietrich, geb. Weber, ist 
am 24. Juni 1984 im Alter von 76 Jahren in Waiern 
verstorben. Sie wurde am Mittwoch, dem 27. Juni 
1984, auf dem Friedhof in Fischertratten bestattet. 
(Zl. 3215/84 vom 26. Juni 1984.)
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104. Zl. 5229/84 vom 25. September 1984

Ordnung des geistlichen Amtes — Wiederverlaut
barung

I. Das geistliche Amt

1. Allgemeine Bestimmungen
§ 1: (1) Das geistliche Amt ist der Kirche von 

Gott gegeben als das Amt der Wortverkündigung und 
der Sakramentsverwaltung. Es wird im unmittelbaren 
Auftrag des Herrn der Kirche ausgeübt.

(2) Die Verantwortung dafür, daß das Evange
lium gepredigt wird, obliegt der ganzen Gemeinde. 
Die öffentliche Predigt und die Sakramentsverwaltung 
aber sind an die ordnungsgemäße Berufung gebunden.

(3) Das geistliche Amt wird durch die geordneten 
kirchlichen Organe übertragen. Es verleiht keinen 
unverlierbaren Charakter.

(4) In Notfällen kann und soll jedes getaufte 
Glied der Kirche einzelne Aufgaben des Amtes aus
üben. Solches Handeln bedarf um der Ordnung willen 
der nachträglichen kirchlichen Bestätigung.

§ 2: Wer ein geistliches Amt in der Evangelischen 
Kirche A.B. in Österreich oder in der Evangelischen 
Kirche H.B. in Österreich anstrebt, muß

1. Glied einer dieser Kirchen sein;
2. die vorgeschriebene Ausbildung abgeschlossen 

und die vorgesehenen Prüfungen bestanden haben;
3. zur Verwaltung des Amtes geistig und körper

lich geeignet sein.

A. Ordnung für akademisch gebildete 
Theologen

2. Die Vorbereitung auf das geistliche Amt

§ 3: (1) Wer sich dem Studium der evangelischen 
Theologie mit der Absicht widmet, in den Dienst der 
Evangelischen Kirche A.B. in Österreich oder der 
Evangelischen Kirche H. B. in Österreich zu treten, 
hat beim Oberkirchenrat A. u. H.B. um die Auf
nahme in die Theologenliste anzusuchen.

(2) Dem Ansuchen sind folgende Urkunden bei
zulegen:

1. die Geburtsurkunde und der Taufschein;
2. die Konfirmationsbescheinigung oder bei über

getretenen die Bescheinigung über die Aufnahme in 
die Evangelische Kirche A.B. in Österreich oder in 
die Evangelische Kirche H.B. in Österreich;

3. das Reifezeugnis einer höheren Lehranstalt;
4. ein Nachweis der Staatsbürgerschaft;
5. ein versiegeltes seelsorgerliches Gutachten des 

zuständigen Pfarramtes;
6. ein eigenhändig geschriebener Lebenslauf;
7. ein amtsärztliches Zeugnis.
(3) über die Aufnahme in die Theologenliste ent

scheidet der Oberkirchenrat A. u. H.B. und stellt bei 
Aufnahme eine Bestätigung aus.

(4) Die Aufnahme in die Theologenliste ist mit 
Bescheid abzulehnen, wenn sich der Ansuchende für 
das geistliche Amt nicht eignet.
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(5) Die in die Theologenliste Aufgenommenen 
sind zur Teilnahme an der Studienförderung der Kirche 
berechtigt. Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme in ein 
Dienstverhältnis zur Kirche besteht nicht.

(6) Auf die in die Theologenliste Aufgenommenen 
findet die Disziplinarordnung Anwendung.

(7) Zur Eheschließung bedürfen sie der Zustim
mung des Oberkirchenrates A. u. H.B.

§ 4: (1) Nach Abschluß des ordnungsgemäßen 
Studiums der evangelischen Theologie an einer Univer
sität oder an einer selbständigen evangelisch-theologi
schen Fakultät mit Hochschulrang hat sich der Stu
dierende der Kandidatenprüfung (examen pro candi- 
datura) vor der Prüfungskommission für evangelische 
Theologen A.B. und H.B. an der Evangelisch-theolo- 
gischen Fakultät der Universität Wien zu unterziehen. 
Ausnahmsweise kann der Oberkirchenrat A.B. oder 
der Oberkirchenrat H.B. die Ablegung des Examens 
pro candidatura an einer anderen evangelisch-theolo
gischen Fakultät zulassen.

(2) Bestimmungen über das theologische Hoch
schulstudium und über das Prüfungswesen werden 
durch das Hochschulrecht und durch die einschlägigen 
kirchlichen Rechtsvorschriften getroffen.

3. Die Kandidatenordnung
§ 5: (1) Wer die vom Oberkirchenrat A. u. H.B. 

als Kandidatenprüfung anerkannte Diplomprüfung er
folgreich abgelegt hat, kann über Ansuchen vom 
Oberkirchenrat Ä. u. H. B. in die Kandidatenliste auf
genommen werden.

(2) Dem Ansuchen sind folgende Urkunden bei
zulegen:

1. Das Zeugnis über das Examen pro candidatura;
2. ein versiegeltes Gutachten des zuständigen Pfarr

amtes über die kirchliche Tätigkeit während der 
Studienzeit;

3. ein eigenhändig geschriebener Lebenslauf;
4. ein polizeiliches Führungszeugnis und ein amts

ärztliches Zeugnis, deren Ausstellungsdatum nicht 
mehr als drei Monate zurückliegen darf;

5. eine Bescheinigung über die Ableistung einer 
diakonischen Arbeit in der Gesamtdauer von drei 
Monaten; aus wichtigen Gründen kann von der Vor
lage einer solchen Bescheinigung abgesehen werden;

6. eine eigenhändig geschriebene Verpflichtungs
erklärung mit folgendem Wortlaut:

„Ich verpflichte mich, das Wort Gottes lauter und 
rein gemäß dem Bekenntnis der Evangelischen Kir
che A. B. (H. B.) zu verkündigen und in der Sakra
mentsverwaltung und im Gottesdienst die liturgische 
Ordnung der Kirche zu wahren. Ich werde in der 
Ausübung meines Amtes die kirchlichen und staat
lichen Gesetze und sonstigen Vorschriften achten und 
befolgen, wie es das Wort Gottes gebietet.“

(3) Bewerben sich Kandidaten, die ihre Kandida
tenprüfung nicht im Inland abgelegt haben, um die 
Aufnahme in die Kandidatenliste, so haben sie auch 
noch die übrigen in § 3 genannten Urkunden dem 
Ansuchen beizulegen.

(4) Bei Aufnahme in die Kandidatenliste stellt der 
Evangelische Oberkirchenrat A. u. H.B. das Kandida
tenzeugnis aus.

Das Kandidatenzeugnis befähigt:
1. zur vorübergehenden Verwendung als Lehrvikar 

im Pfarramt;
2. zur aushilfsweisen Erteilung des Religionsunter

richtes an allen Schulen.

§6: (1) Auf die in die Kandidatenliste Aufge
nommenen findet die Disziplinarordnung Anwendung.

(2 ) Zur Eheschließung bedürfen sie der Zustim
mung des Oberkirchenrates A. B. oder des Oberkir
chenrates H.B. Die Zustimmung kann aus wichtigen 
Gründen nach Anhören des zuständigen Superinten
denten oder des Synodalausschusses H.B. verweigert 
werden.

§ 7: (1) Die praktische Ausbildung, deren Gang 
der Oberkirchenrat A. B. oder der Oberkirchenrat 
H.B. regelt, erfolgt während des ersten Jahres im 
Predigerseminar und im Lehrvikariat. In dieser Zeit 
sollen die Kandidaten in die Vielfalt der pfarramt
lichen Arbeit in Stadt- und Landgemeinden eingeführt 
werden.

(2) Der Oberkirchenrat A. B. oder der Oberkir
chenrat H.B. kann über Ansuchen des Kandidaten im 
Falle des Nachweises einer wissenschaftlichen theo
logischen Weiterarbeit von seiner Zuteilung zu einem 
Lehrpfarrer in einer Pfarrgemeinde für die Dauer des 
ersten Ausbildungsjahres absehen. An den Veranstal
tungen des Predigerseminars hat der Kandidat jedoch 
teilzunehmen.

Der Oberkirchenrat A.B. oder der Oberkirchenrat 
H. B. hat in diesem Falle über die Begründung eines 
provisorischen Dienstverhältnisses während dieses 
Jahres zu entscheiden.

(3) Die Kandidaten sind zunächst in den Unter
richt, in die Jugendarbeit und in die Kanzleiarbeit, 
insbesondere in die Führung der Kirchenbücher, ein
zuführen und können nach angemessener Zeit unter 
Verantwortung des Rektors des Predigerseminars oder 
des Lehrpfarrers zur aushilfsweisen Wortverkündi
gung und Sakramentsverwaltung, zum Friedhofsdienst 
und zur Seelsorge herangezogen werden.

§ 8: über den erfolgreichen Besuch des Prediger
seminars und die Vollendung des Lehrvikariats stellt 
der Oberkirchenrat A. u. H.B. ein Zeugnis aus. War 
der Erfolg nicht entsprechend, so kann der Ober
kirchenrat A.B. oder der Oberkirchenrat H.B. eine 
Wiederholung der Ausbildung im Predigerseminar 
oder des Lehrvikariats auf eine bestimmte Zeit an
ordnen. Ist der Erfolg neuerlich nicht entsprechend, 
so ordnet der Oberkirchenrat A.B. oder der Ober
kirchenrat H. B. mit Bescheid die Streichung aus der 
Kandidatenliste an.

§ 9: Der Oberkirchenrat A. u. H.B. kann für Kan
didaten, die ihre Ausbildung im Ausland erhalten 
haben und die Aufnahme in den Dienst der Evange
lischen Kirche A. B. in Österreich oder der Evan
gelischen Kirche H.B. in Österreich anstreben, die 
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Ausbildung im Predigerseminar und im Lehrvikariat 
auf eine von ihm festzusetzende Zeit anordnen.

§ 10: Der Oberkirchenrat A. B. oder der Oberkir
chenrat H. B. hat durch Verordnung festzusetzen, 
welcher Teil des Gehaltes der Kandidaten während 
ihres Aufenthaltes im Predigerseminar für Unter
kunft und Verpflegung einzubehalten und welcher 
Betrag allenfalls während des Lehrvikariats für Woh
nung und Verpflegung zu leisten ist.

§ 11: (1) Nach dem erfolgreichen Besuch des Pre
digerseminars und der Vollendung des Lehrvikariats 
werden die Kandidaten vom Oberkirchenrat A. B. 
oder vom Oberkirchenrat H.B. nach Anhören des 
Pfarrers und des Presbyteriums der in Betracht kom
menden Pfarrgemeinde und des zuständigen Super
intendenten einem Pfarramt zur aushilfsweisen Ver
wendung zugeteilt. Sie können vom Oberkirchenrat 
A.B oder vom Oberkirchenrat H.B. jederzeit ver
setzt werden.

(2) Die Kandidaten stehen in einem provisori
schen Dienstverhältnis zur Evangelischen Kirche A.B. 
in Österreich oder zur Evangelischen Kirche H. B. in 
Österreich. Ein Rechtsanspruch auf Definitivstellung 
besteht nicht.

(3) Das provisorische Dienstverhältnis kann vom 
Oberkirchenrat A.B. oder vom Oberkirchenrat H.B. 
oder vom Kandidaten durch schriftliche Kündigung 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem 
Monat jederzeit gelöst werden.

4. Die Amtsprüfung
§ 12: (1) Durch die Amtsprüfung (examen pro 

ministerio) wird die Befähigung zum Amt eines 
Pfarrers sowie die volle Lehrbefähigung für die Ertei
lung des evangelischen Religionsunterrichtes an Schu
len aller Art erworben. Diese Prüfung kann frühestens 
zwei Jahre nach der Kandidatenprüfung von einer vom 
Oberkirchenrat A. u. H.B. zu bestellenden Prüfungs
kommission abgelegt werden.

(2) Der Oberkirchenrat A. u. H. B. stellt nach 
erfolgreicher Ablegung der Amtsprüfung das Amts
fähigkeitszeugnis aus. Dieses Zeugnis verliert seine 
Gültigkeit, wenn der Kandidat innerhalb zweier Jahre 
keine amtliche Tätigkeit ausübt. In begründeten 
Fällen kann hievon der Oberkirchenrat A. u. H.B. 
Nachsicht erteilen.

(3) Ausländer, die in ihrer Heimatkirche bereits 
die Befähigung zur Anstellung im kirchlichen Dienst 
erlangt haben und in den Dienst der Evangelischen 
Kirche A.B. in Österreich oder der Evangelischen 
Kirche H.B. in Österreich treten wollen, haben sich 
einer Ergänzungsprüfung vor einer vom Oberkirchen
rat A. u. H.B. zu bestellenden Prüfungskommission 
zu unterziehen. Bei dieser Ergänzungsprüfung ist 
besonderes Gewicht auf die Kenntnisse des Kandi
daten im österreichischen Kirchenrecht und in öster
reichischer Kirchengeschichte zu legen. Sollte ein 
Zweifel darüber bestehen, ob die theologische Aus
bildung in der Heimatkirche der inländischen gleich

wertig ist, so kann sich die Ergänzungsprüfung auf 
alle Gegenstände der Amtsprüfung erstrecken, über 
den Umfang der Ergänzungsprüfung entscheidet der 
Oberkirchenrat A. u. H. B. mit Bescheid.

§ 13: (1) Gleichzeitig mit der Ausstellung des 
Amtsfähigkeitszeugnisses wird der Kandidat vom 
Oberkirchenrat A. u. H.B. in die Liste der zum 
Pfarramt und Lehramt Befähigten aufgenommen.

(2) In besonderen Fällen kann der Oberkirchenrat 
A. u. H.B. über Antrag des zuständigen Superinten
denten oder des Landessuperintendenten H.B. die 
Aushändigung des Amtsfähigkeitszeugnisses und die 
Eintragung in die Liste der zum Pfarramt und Lehr
amt Befähigten mit Bescheid um ein halbes oder ein 
ganzes Jahr aussetzen.

5. Die Ordination

§ 14: (1) Nach erfolgreicher Ablegung der Amts
prüfung werden die Kandidaten ordiniert. Mit der 
Ordination bezeugt die Kirche, daß der Ordinierte 
zum öffentlichen geistlichen Amt befähigt und be
stimmt ist. Diese Bezeugung ist ihrem Wesen nach 
widerruflich.

(2) Das Ansuchen um Zulassung zur Ordination 
ist vom Ordinanden beim zuständigen Pfarramt einzu
bringen, welches das Ansuchen mit eingehender Be
gutachtung im Dienstweg dem Oberkirchenrat A.B. 
oder dem Oberkirchenrat H. B. vorzulegen hat.

(3) Die Kandidaten A.B. werden in einem Ge
meindegottesdienst vom Bischof oder vom zuständigen 
Superintendenten oder von einem dazu bevollmäch
tigten Pfarrer unter Mitwirkung mindestens zweier 
Geistlicher ordiniert, Kandidaten H.B. in gleicher 
Weise vom Landessuperintendenten H.B. oder einem 
dazu bevollmächtigten Pfarrer.

(4) über die Ordination ist dem Ordinierten vom 
Oberkirchenrat A.B. oder vom Oberkirchenrat H.B. 
eine Urkunde auszustellen.

(5) Die Ordination ist die Voraussetzung für das 
Pfarramt.

B. Ordnung für 
seminaristisch gebildete Theologen

§ 15: (1) Inländer, die sich dem Studium am 
Lutherischen Missions- und Diasporaseminar in 
Neuendettelsau * oder einer diesem gleichzuwertenden 
kirchlichen Lehranstalt widmen und die Absicht ha
ben, in den Dienst der Evangelischen Kirche A. B. in 
Österreich oder der Evangelischen Kirche H.B. in 
Österreich zu treten, haben beim Oberkirchenrat A. u. 
H.B. um Aufnahme in die Liste der seminaristisch 
gebildeten Theologen anzusuchen.

* Diese Anstalt besteht nicht mehr.

(2) Die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 bis 7 finden 
sinngemäß Anwendung.

§ 16: (1) In- und ausländische Absolventen der in 
§15 angeführten Lehranstalten können über ihr An
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suchen vom Oberkirchenrat A. u. H.B. unter sinn
gemäßer Anwendung der Bestimmungen der §§ 5 bis 
12 in die Kandidatenliste aufgenommen werden, so
fern sie ein Kolloquium vor der landeskirchlichen 
Prüfungskommission erfolgreich abgelegt haben.

(2) Nach Aufnahme in die Kandidatenliste können 
die in Abs. 1 genannten Absolventen in derselben 
Weise wie akademisch gebildete Theologen im Pre
digerseminar und im Lehrvikariat als Hilfskraft zu
geteilt werden.

(3) Auf die in Abs. 1 genannten Absolventen fin
den die Bestimmungen des § 11 Abs. 2 und 3 An
wendung.

§ 17: (1) Nach einer Verwendung von insgesamt 
zwei Jahren können die in § 16 Abs. 1 genannten 
Kandidaten zur Amtsprüfung (examen pro mini
sterio) zugelassen werden.

(2) Nach erfolgreicher Ablegung der Amtsprüfung 
werden sie ordiniert. Sie können nicht auf höhere 
kirchliche Stellen gewählt werden, über ihre Wähl
barkeit für Pfarrstellen, die mit der Verpflichtung 
zur Erteilung des Religionsunterrichtes an höheren 
Schulen verbunden ist, entscheidet der Oberkirchen
rat A. B. oder der Oberkirchenrat H. B., wobei er ins
besondere auf Bewerbungen akademisch gebildeter 
Theologen Bedacht zu nehmen hat. Diese Einschrän
kungen sind im Amtsfähigkeitszeugnis und in der Liste 
der zum Pfarramt und Lehramt Befähigten zu ver
merken.

C. Ordnung für Pfarrhelfer

§ 18: (1) Als Pfarrhelfer können vom Oberkir
chenrat A.B. oder H.B. nicht akademisch-theologisch 
Vorgebildete, die eine zum Pfarramtsdienst befähi
gende Fachausbildung von mindestens drei Jahren 
genossen haben, nach den Bestimmungen dieser Ord
nung in ein Dienstverhältnis zu der Evangelischen 
Kirche A.B. oder der Evangelischen Kirche H.B. über
nommen werden.

(2) Pfarrhelfer, die sich fünf Jahre in den pfarr
amtlichen Dienst eingearbeitet haben, davon minde
stens drei Jahre in Österreich, können vom Oberkir
chenrat A.B. oder H.B. zur Fachprüfung für Pfarr
helfer zugelassen werden. Sie haben vor der Zulassung 
den Nachweis über die bestandene zweite Religions
lehrerprüfung zu erbringen.

(3) Pfarrhelfer können nach bestandener Pfarrhel
ferprüfung beim Oberkirchenrat A.B. oder H.B. auf 
dem Dienstweg um Zulassung zur Ordination ansu
chen. Ordinierte Pfarrhelfer können vom Oberkirchen
rat A.B. oder H.B. zur Bewerbung um eine Pfarr
stelle aufgefordert werden.

(4) Solche nicht akademisch-theologisch vorgebil
dete Pfarrer können nicht auf höhere kirchliche Stel
len oder auf Pfarrstellen, die mit der Verpflichtung 
zur Erteilung des Religionsunterrichtes an mittleren 
und höheren Lehranstalten verbunden sind, bestellt 
werden.

(5) Den als Pfarrer bestellten Pfarrhelfern gebührt 
ein Gehalt in der Höhe von 90 Prozent des jeweiligen 
Grundgehaltes der Verwendungsgruppe A.

(6) Nach zehn Dienstjahren in der Kirche A. B. 
oder H.B. erhalten ordinierte Pfarrhelfer, die auf eine 
Pfarrstelle bestellt werden, das Gehalt der Verwen
dungsgruppe A.

(Siehe hiezu Durchführungsverordnung ABl. Nr. 
62/78.)

6. Die Übertragung eines geistlichen Amtes

a) Bestimmungen für Vikare

§ 19: (1) Ordinierte Kandidaten, die sich dem 
Dienst im Pfarramt zuwenden, führen die Amtsbe
zeichnung „Vikar“.

(2) Vikare werden vom Oberkirchenrat A.B. oder 
vom Oberkirchenrat H.B. mit Zustimmung des Pfar
rers und des Presbyteriums auf ständige oder nicht 
ständige Vikarstellen zugeteilt. In der Kirche A. B. 
ist der zuständige Superintendent zu hören.

(3) Der Oberkirchenrat A.B. kann im Amtsblatt 
ausgeschriebene Pfarrstellen bezeichnen, die vordring
lich zu besetzen sind. Ordinierte Vikare und Vikarin
nen können sich nur um solche vordringlich bezeich
nete Pfarrstellen bewerben. Tun sie das nicht, werden 
sie durch den Oberkirchenrat A.B. nach ihrer Zu
stimmung auf eine Pfarrstelle bestellt. (Diese Regelung 
galt nur bis 31. Dezember 1983.)

(4) Das Dienstverhältnis der Vikare zur Evangeli
schen Kirche A.B. in Österreich oder zur Evangeli
schen Kirche H. B. in Österreich ist zunächst provi
sorisch und wird nach drei anrechenbaren Dienst
jahren sowie bei Bewährung, die vom Oberkirchenrat 
A. B. oder vom Oberkirchenrat H.B. festzustellen ist, 
definitiv.

(5) Das provisorische Dienstverhältnis kann vom 
Oberkirchenrat A. B. oder vom Oberkirchenrat H.B. 
oder vom Vikar durch schriftliche Kündigung, unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten, 
jederzeit gelöst werden.

(6) Vikare, die auf eine ständige Vikarstelle zuge
teilt werden, werden in einem Gemeindegottesdienst 
durch den zuständigen Pfarrer feierlich in ihren 
Dienst eingeführt, an ihr Ordinationsgelübde erinnert 
und zu treuer Amtsführung verpflichtet.

b) Bestimmungen für 
Pfarrer im Schuldienst

§ 20: (1) Für Pfarrer im Schuldienst können auf 
Antrag einer oder mehrerer Pfarrgemeinden Stellen 
vom Oberkirchenrat A. B. oder vom Oberkirchenrat 
H. B. systemisiert werden. Um solche Stellen, die vom 
Oberkirchenrat A. u. H. B. auszuschreiben sind, kön
nen sich Pfarrer oder ordinierte Kandidaten oder Kan
didatinnen bewerben. Die Bewerbungsschreiben sind 
beim Oberkirchenrat A. u. H.B. einzureichen.
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(2) Pfarrer im Schuldienst scheiden mit der Über
nahme in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis 
zu einer Gebietskörperschaft aus dem Dienstverhältnis 
zur Kirche aus. Sie üben ihr Amt im Auftrag der Kir
che aus und behalten ihre geistlichen Rechte und 
Pflichten.

c) Bestimmungen für Pfarrer

§21: (1) Die ordnungsgemäße Übertragung eines 
Pfarramtes erfolgt entweder durch eine Pfarrgemeinde 
im Wege der Wahl (§ 120 Kirchenverfassung) oder der 
Berufung (§121 Abs. 5 Kirchenverfassung) oder durch 
den Oberkirchenrat A. B. im Wege der Bestellung 
(§121 Abs. 1 Z. 2 und 3 Kirchenverfassung) oder 
durch den Oberkirchenrat H. B. im Wege der Bestel
lung (§121 Abs. 6 und Abs. 7 Kirchenverfassung).

(2) Die Übertragung eines Pfarramtes, das seel- 
sorgerliche Aufgaben zu erfüllen hat, die über den 
Sprengel einer Pfarrgemeinde hinausgehen, sowie die 
Übertragung eines Pfarramtes für besondere Aufgaben 
der Superintendentialgemeinde oder der Gesamt- oder 
Landeskirchengemeinde, regelt die für einen solchen 
Fall zu errichtende Ordnung (§115 Abs. 5 Kirchen
verfassung) .

(3) Der Oberkirchenrat A. B. oder der Oberkir
chenrat H. B. hat zu prüfen, ob bei der Übertragung 
des Amtes durch eine Pfarrgemeinde die Bestimmun
gen der Kirchenverfassung gewahrt wurden und, falls 
dies zutrifft, die Bestätigung auszusprechen. Diese 
begründet auf jeden Fall ein definitives Dienstver
hältnis.

(4) Pfarrer werden in einem Gemeindegottesdienst 
durch den zuständigen Superintendenten oder den 
Landessuperintendenten H.B. feierlich in ihr Amt 
eingeführt, an ihr Ordinationsgelübde erinnert und 
zu treuer Amtsführung verpflichtet.

§ 22: (1) Auf Kandidatinnen der Theologie fin
den die Bestimmungen der Kandidatenordnung An
wendung.

(2) Nach erfolgreicher Ablegung der Amtsprüfung 
werden die Kandidatinnen und die Kandidaten 
ordiniert. Mit dieser Ordination bezeugt die Kirche, 
daß die Ordinierten zur Ausübung aller Rechte des 
geistlichen Amtes befähigt sind.

(3) Weibliche geistliche Amtsträger sind männ
lichen geistlichen Amtsträgern dienstrechtlich gleich
gestellt.

(4) Ordinierte weibliche geistliche Amtsträger und 
ordinierte weibliche geistliche Amtsträger im Schul
dienst, die sich im definitiven Dienstverhältnis zur 
Kirche A.B. oder zur Kirche H.B. befinden und sich 
verehelichen, erhalten bei Ausscheiden aus ihrem 
Dienstverhältnis eine Abfertigung. Diese beträgt bei 
einer für die Ruhegenußbemessung anrechenbaren 
Dienstzeit bis zu drei Jahren das Einfache des Monats
gehaltes und erhöht sich für jedes weitere begonnene 
Dienstjahr um den gleichen Betrag bis zum Zwölf - 
fachen im Zeitpunkt des Ausscheidens.

II. Rechte und Pflichten 
der geistlichen Amtsträger

1. Allgemeine Bestimmungen

§ 23: (1) Die geistlichen Amtsträger haben die 
Lehre der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testa
mentes in Übereinstimmung mit dem Bekenntnis ihrer 
Kirche zu verkündigen, die Sakramente stiftungsge
mäß zu verwalten, die liturgische Ordnung ihrer Kir
che zu wahren, die ihnen anvertraute Jugend im 
Evangelium zu unterweisen und allen Gliedern ihrer 
Gemeinde in Hirtentreue nachzugehen. Sie haben dar
auf zu achten, daß der durch die Verkündigung ge
weckte Glaube in der Liebe tätig werde und daß 
das Werk der Liebe Bezeugung und Verwirklichung 
des Glaubens sei.

(2) In ihrem persönlichen Leben haben die geist
lichen Amtsträger alles zu vermeiden, was der Ge
meinde zu berechtigtem Anstoß werden könnte.

(3) Es ist Pflicht der geistlichen Amtsträger, die 
ihnen dargebotenen Mittel zu ihrer wissenschaftlichen 
und praktischen Fortbildung gewissenhaft zu benüt
zen, an den von der Kirche für diese Fortbildung 
vorgesehenen Veranstaltungen teilzunehmen, über 
Aufforderung zu persönlichen Aussprachen über ihre 
Amtstätigkeit beim Bischof, Landessuperintendenten 
H.B. oder Superintendenten zu erscheinen und sich 
bei Visitationen über ihre Amtsführung auszuweisen.

(4) Im Interesse eines ungestörten Vertrauens der 
Gemeindeglieder zu ihrem Seelsorger hat der Pfarrer 
während seiner aktiven Verwendung im kirchlichen 
Dienst jedes öffentliche Auftreten als Anhänger einer 
politischen Partei oder einer Organisation mit partei
politischer Zielsetzung zu unterlassen. Will ein geist
licher Amtsträger sich als Kandidat einer politischen 
Partei aufstellen lassen, so hat er vorher um seine 
Beurlaubung anzusuchen. Im Falle der Übernahme 
eines nicht ehrenamtlichen Mandates tritt für die 
Dauer der Ausübung des Mandates Ruhen der Bezüge 
ein. Mit der Übernahme des Mandates wird die vom 
Amtsträger bisher innegehabte Stelle frei.

§ 24: (1) Pfarrer im Schuldienst, die im Dienst
verhältnis zur Kirche stehen, sind unter Rücksicht
nahme auf ihre Hauptaufgabe im Schuldienst auch zur 
Mitarbeit an anderen kirchlichen Aufgaben verpflich
tet. Der Amtsauftrag hat den Umfang des Schuldien
stes und den Arbeitsbereich der anderen kirchlichen 
Aufgaben festzulegen.

(2) Pfarrer im Schuldienst, die in ein öffentlich- 
rechtliches Dienstverhältnis zu einer Gebietskörper
schaft übernommen wurden, arbeiten nach freier Ver
einbarung an anderen kirchlichen Aufgaben mit. Diese 
Vereinbarung bedarf der Genehmigung durch den zu
ständigen Superintendentialausschuß oder den Synodal
ausschuß H. B.

§ 24 a: Teilzeitliche Dienstverhältnisse geistlicher 
Amtsträger können mit Zustimmung des zuständigen 
Superintendentialausschusses A.B. beziehungsweise 
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des Synodalausschusses H.B. mit Pfarrgemeinden 
oder Superintendentialgemeinden A.B. sowie mit 
einer Gebietskörperschaft, falls es sich um einen 
Schuldienst handelt, geschlossen werden.

§ 25: (1) Das Recht der öffentlichen Wortverkün
digung und Sakramentsverwaltung in einer Gemeinde 
ist an die ordnungsgemäße Bestellung gebunden und 
erlischt mit dem Ausscheiden aus dem Amt. Vikare 
und Vikarinnen üben die öffentliche Wortverkündi
gung und Sakramentsverwaltung im Auftrag des Pfar
rers aus.

(2) Alle geistlichen Amtsträger haben zur öffent
lichen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwal
tung und zur Vornahme von Amtshandlungen außer
halb der eigenen Gemeinde die Ermächtigung des zu
ständigen Pfarrers in jedem einzelnen Falle einzu
holen.

§ 26: (1) Geistliche Amtsträger haben sich jeder 
außerberuflichen Tätigkeit, die gegen die Würde des 
Amtes verstößt oder Versäumnisse und Störungen in 
der Ausübung des Dienstes mit sich bringt, zu ent
halten.

(2) Die Übernahme jeder nichtkirchlichen neben
beruflichen Tätigkeit, gleichviel ob sie ehrenamtlich 
oder gegen Entlohnung oder Gewinnbeteiligung er
folgt, ist an die Zustimmung des zuständigen Super
intendenten oder des Landessuperintendenten H.B. 
gebunden. Superintendenten bedürfen zur Übernahme 
einer solchen Tätigkeit der Zustimmung des Ober
kirchenrates A.B., Mitglieder des Oberkirchenrates 
A.B. oder des Oberkirchenrates H.B. der Zustim
mung des Synodalausschusses A.B. oder H.B. Die 
Zustimmung kann, wenn es notwendig scheint, mit 
Bescheid widerrufen werden.

(3) Falls die Führung eines kirchlichen Neben
amtes zur Vernachlässigung der Amtspflichten führt, 
muß das Nebenamt auf Anordnung der übergeordne
ten kirchlichen Stellen niedergelegt werden.

§ 27: (1) Geistliche Amtsträger im Dienstverhält
nis zur Kirche A.B. oder zur Kirche H.B. sind ver
pflichtet, am Sitz ihres Amtes und in der für sie 
bestimmten Dienstwohnung ihren Wohnsitz zu neh
men.

(2) über Ausnahmen entscheidet nach Anhören 
des Presbyteriums der zuständige Superintendential- 
ausschuß A.B. beziehungsweise der Synodalausschuß 
H.B. mit Zustimmung des Oberkirchenrates A.B. 
oder des Oberkirchenrates H.B.

§ 28: Geistliche Amtsträger, die ohne Zustimmung 
und schuldhaft von ihrer Dienststelle fernbleiben, 
verlieren unbeschadet disziplinärer Ahndung für die 
Dauer ihres Fernbleibens den Anspruch auf Gehalt. 
Dies ist vom Oberkirchenrat A.B. oder vom Ober
kirchenrat H.B. mit Bescheid festzustellen.

§ 29: (1) Alle geistlichen Amtsträger haben über 
Angelegenheiten, die ihnen in Ausübung ihres Amtes 
bekannt wurden und deren Geheimhaltung ihrer Art 
nach erforderlich ist oder die von einer hiezu be

rufenen Stelle ausdrücklich als vertraulich erklärt 
wurden, Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt auch 
dann, wenn das Amt nicht mehr ausgeübt wird.

(2) Von der Verpflichtung zur Amtsverschwiegen
heit kann der Bischof oder der Landessuperintendent 
H.B. entbinden. Die Unverbrüchlichkeit des Beicht
geheimnisses bleibt jedoch stets gewahrt.

§ 30: Der geistliche Amtsträger hat vor seiner Ver
ehelichung die Zustimmung des Oberkirchenrates A. B. 
oder des Oberkirchenrates H.B. einzuholen. Diese 
kann aus schwerwiegenden Gründen nach Anhören des 
zuständigen Superintendenten oder des Landessuper
intendenten H. B. mit Bescheid verweigert werden.

§ 31: (1) Alle geistlichen Amtsträger haben An
spruch auf den Schutz der Kirche bei ihren amtlichen 
Verrichtungen und in ihrer amtlichen Stellung.

(2) Geistliche Amtsträger, die im Dienstverhältnis 
zur Evangelischen Kirche A.B. in Österreich oder 
zur Evangelischen Kirche H.B. in Österreich stehen, 
haben Anspruch auf

1. Gehalt oder Wartestandsbezug oder Ruhegehalt;
2. jährlichen Erholungsurlaub;
3. Fürsorge in Krankheitsfällen für sich, ihre Ehe

gattin und ihre minderjährigen Kinder;
4. Hinterbliebenenversorgung.

2. Der Urlaub
§ 32: (1) Geistliche Amtsträger bedürfen, wenn 

sie für mehr als drei Tage von ihrem Dienst fern
bleiben wollen, der Erteilung eines Urlaubs.

(2) Der Urlaub wird von der übergeordneten 
kirchlichen Stelle erteilt. Im Urlaubsgesuch sind die 
Urlaubsanschrift und der Name des Vertreters anzu
geben.

(3) Sofern die Vertretung geistlicher Amtsträger 
nicht durch die Kirchenverfassung bestimmt ist, haben 
sie für die Vertretung während ihres Urlaubs selbst 
Veranlassung zu treffen. Ist ihnen dies nicht möglich, 
hat der zuständige Superintendent oder Landessuper
intendent H.B. die Vertretung zu regeln.

(4) Ein Fernbleiben vom Amte aus dringenden 
amtlichen oder persönlichen Gründen bis zu drei 
Tagen ist ohne Erteilung eines Urlaubs zulässig. Pfar
rer haben in diesem Fall ihr Fernbleiben vorher dem 
Presbyterium oder der kirchlichen Stelle, der sie zu
geteilt sind, schriftlich anzuzeigen. Sie tragen während 
des Fernbleibens die Verantwortung für die ordnungs
gemäße Führung ihrer Amtsgeschäfte. Vikare und 
Vikarinnen bedürfen für ein Fernbleiben bis zu drei 
Tagen der Zustimmung des Pfarrers.

§33: (1) Das Ausmaß des jährlich zustehenden 
Erholungsurlaubs beträgt für die geistlichen Amts
träger, die im Dienstverhältnis zur Evangelischen Kir
che A.B. in Österreich oder zur Evangelischen Kirche 
H.B. in Österreich stehen,

bis zum vollendeten 40. Lebensjahr 4 Wochen,
bis zum vollendeten 50. Lebensjahr 5 Wochen,
nach dem vollendeten 50. Lebensjahr 6 Wochen.
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(2) Ein darüber hinausgehender Erholungsurlaub 
kann in dringenden Fällen vom Oberkirchenrat A.B. 
oder vom Oberkirchenrat H.B. bewilligt werden.

(3) Der Urlaubsanspruch erwächst nach einer amt
lichen Verwendung von mindestens sechs Monaten 
und erlischt mit dem Ende des Kalenderjahres.

§34: (1) Eine durch Krankheit verursachte 
Dienstunfähigkeit ist der übergeordneten kirchlichen 
Stelle anzuzeigen.

(2) Dem Ansuchen um Krankenurlaub ist ein 
ärztliches Zeugnis beizulegen.

(3) Die gesetzlichen Bestimmungen des Mutter
schutzes gelten auch für geistliche Amtsträgerinnen.

§ 35: (1) Zu Studienzwecken, zur Arbeit in einer 
kirchlichen Zwecken dienenden Körperschaft oder zu 
einem sonstigen vom Oberkirchenrat A.B. oder vom 
Oberkirchenrat H.B. gebilligten Dienst kann ein geist
licher Amtsträger bis zur Höchstdauer von drei Jahren 
unter Fortdauer des Dienstverhältnisses zur Evange
lischen Kirche A.B. in Österreich oder zur Evange
lischen Kirche H.B. in Österreich mit Einstellung 
des Gehaltes durch Bescheid des Oberkirchenrates 
A. B. oder des Oberkirchenrates H. B. beurlaubt wer
den.

(2) In besonderen Fällen kann der Synodalaus
schuß A.B. oder der Synodalausschuß H.B. die Wei
terzahlung des ganzen Gehaltes oder eines Teiles des
selben oder die Erbringung sonstiger finanzieller 
Leistungen während dieses Urlaubs bewilligen.

3. Der Ruhestand
§36: (1) Nach Vollendung des 65. Lebensjahres 

hat der geistliche Amtsträger das Recht, ohne Angabe 
von Gründen in den Ruhestand zu treten.

(2) Mit Ablauf des 30. Juni, der dem Kalenderjahr 
folgt, in dem der geistliche Amtsträger das 70. Le
bensjahr vollendet, wird er in den Ruhestand versetzt.

(3) Wenn es im Interesse der Kirche liegt, kann 
der Oberkirchenrat A. B. oder der Oberkirchenrat 
H.B. mit Zustimmung oder über Antrag des Presby
teriums und nach Anhören des zuständigen Super
intendenten die Amtszeit geistlicher Amtsträger in 
der Kirche A.B. zweimal, in der Kirche H.B. fünf
mal um je ein Jahr durch Bescheid verlängern.

§ 37: (1) Eine Versetzung in den Ruhestand vor 
Vollendung des 65. Lebensjahres hat nur zu erfolgen:

1. über eigenen Antrag auf Grund eines amtsärzt
lichen Zeugnisses, das die dauernde Dienstunfähig
keit nachweist;

2. von Amts wegen, wenn der geistliche Amtsträger 
infolge eines körperlichen Gebrechens oder mangels 
der zur Ausübung seines Amtes erforderlichen geisti
gen oder körperlichen Kräfte dauernd dienstunfähig 
ist;

3. auf Grund eines rechtskräftigen Disziplinarer- 
kenntnisses, das auf Versetzung in den dauernden 
Ruhestand lautet;

4. nach einer fünfjährigen Wartestandszeit.

(2) Die Versetzung in den Ruhestand kann aufge
hoben werden, wenn die für sie maßgebend gewesenen 
Gründe weggefallen sind.

§ 38: (1) Wenn der geistliche Amtsträger aus 
Gründen des § 37 Abs. 1 Z. 2 von Amts wegen in 
den Ruhestand versetzt werden soll, so hat der Ober
kirchenrat A.B. oder der Oberkirchenrat H.B. zu
nächst die Äußerung des Presbyteriums und des zu
ständigen Superintendenten einzuholen und hierauf 
dem geistlichen Amtsträger, gegebenenfalls seinem 
gesetzlichen Vertreter, die beabsichtigte Versetzung 
in den Ruhestand unter Angabe der hiefür maßge
benden Gründe mit dem Bemerken mitzuteilen, daß 
es ihm freisteht, Einwendungen dagegen binnen einer 
Frist von vier Wochen zu erheben.

(2) Stellt der in den Ruhestand zu Versetzende 
seine Dienstunfähigkeit in Abrede, so ist dessen amts
ärztliche Untersuchung zu veranlassen.। Werden stich- 
hältige Einwendungen nicht rechtzeitig erhoben oder 
ist die Dienstunfähigkeit durch die amtsärztliche 
Untersuchung erwiesen oder entzieht sich der betref 
fende geistliche Amtsträger vorsätzlich dieser Unter
suchung, so erfolgt die Versetzung in den Ruhestand.

§39: Der Oberkirchenrat A.B. oder der Oberkir
chenrat H.B. kann einen geistlichen Amtsträger in 
den zeitlichen Ruhestand versetzen, wenn sich dieser 
mindestens ein Jahr im Krankenstand befindet und 
auf Grund eines amtsärztlichen Zeugnisses anzu
nehmen ist, daß er gesundheitlich nicht in der Lage 
sein wird, sein Amt innerhalb eines halben Jahres 
ordnungsgemäß auszuüben.

§ 40: Die Versetzung in den Ruhestand erfolgt 
durch den Oberkirchenrat A. B. oder den Oberkir
chenrat H. B., der darüber eine Urkunde ausstellt, 
in der der Zeitpunkt des Eintrittes in den Ruhestand 
und die Höhe der Ruhestandsbezüge anzugeben sind.

§ 41: (1) Die geistlichen Amtsträger des Ruhe
standes sind berechtigt, ihre bisherige Amtsbezeich
nung mit dem Zusatz „im Ruhestand“ („i. R.“) zu 
führen.

(2) Auf sie findet die Disziplinarordnung Anwen
dung.

4. Der Wartestand
§ 42: (1) Die Versetzung in den Wartestand er

folgt,
1. wenn eine Pfarrstelle oder eine gemäß § 20- 

Abs. 1 systemisierte Stelle eines Pfarrers im Schul
dienst aufgelassen wird und der Inhaber dieser Stelle 
keine andere amtliche Verwendung findet;

2. wenn ein Pfarrer nach § 128 Kirchenverfassung 
zur Bewerbung um eine freie Pfarrstelle verpflichtet 
wurde und diesen Auftrag nicht befolgt;

3. wenn ein geistlicher Amtsträger seine Amtsstelle 
nach § 46 verliert, bis zum Zeitpunkt seiner Wieder
verwendung;

4. im Falle des § 185 Abs. 7 Kirchenverfassung.
(2) Die Versetzung in den Wartestand erfolgt 

durch den Oberkirchenrat A. B. oder durch den Ober
kirchenrat H.B. mit Bescheid.
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§ 43: (1) Dem geistlichen Amtsträger im Warte
stand gebührt für die auf die Versetzung in den Warte
stand folgenden drei Monate das volle Gehalt. Er ver
liert jedoch den Anspruch auf die Dienstwohnung.

(2) Der geistliche Amtsträger im Wartestand 
bleibt im Dienstverhältnis zur Evangelischen Kirche 
A.B. in Österreich oder zur Evangelischen Kirche 
H. B. in Österreich. Er kann vom Oberkirchenrat 
A.B. oder vom Oberkirchenrat H.B. jederzeit einer 
Gemeinde zur Aushilfe in der Pfarramtsarbeit zuge
teilt werden, ohne daß damit eine Erhöhung seines 
Wartestandsbezuges verbunden wäre. Verweigert er 
eine solche Arbeit, so geht er unbeschadet eines etwa 
einzuleitenden Disziplinarverfahrens seiner Bezüge 
verlustig.

(3) Die Wartestandszeit ist im Falle des § 42 
Abs. 1 Z. 1 vom Oberkirchenrat A.B. oder vom 
Oberkirchenrat H.B. in die Dienstzeit einzurechnen; 
in den Fällen des § 42 Abs. 1 Z. 2 und 3 ist sie nicht 
einzurechnen.

(4) Der geistliche Amtsträger im Wartestand ist 
nach Ablauf einer Wartestandszeit von fünf Jahren 
vom Oberkirchenrat A. B. oder vom Oberkirchenrat 
H. B. mit Bescheid in den Ruhestand zu versetzen.

5. Die freiwillige Amtsniederlegung

§ 44: (1) Die freiwillige Amtsniederlegung bedarf 
zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung des Ober
kirchenrates A.B. oder des Oberkirchenrates H. B., 
um die im Wege des zuständigen Superintendenten 
anzusuchen ist. Die Genehmigung darf nicht ver
weigert werden, wenn der geistliche Amtsträger in 
seinen Amtsgeschäften keinen Rückstand hinterläßt.

(2) Erfolgt die freiwillige Amtsniederlegung in der 
Absicht, aus dem Dienst der Evangelischen Kirche 
A. B. in Österreich oder der Evangelischen Kirche 
H.B. in Österreich auszuscheiden, so ist der geistliche 
Amtsträger vom Oberkirchenrat A. u. H. B. aus der 
Kandidatenliste zu streichen, wovon über sein Ansu
chen abgesehen werden kann, wenn er

1. einen freien kirchlichen Dienst übernimmt;
2. in den Dienst einer evangelischen Kirche außer

halb Österreichs übertritt;
3. in eine evangelisch-theologische Fakultät beru

fen wird.
(3 ) Wird von der Streichung aus der Kandidaten

liste abgesehen, so behält der aus dem Amt Geschie
dene das Recht der Wortverkündigung und Sakra
mentsverwaltung sowie das Recht, einzelne Amtshand
lungen vorzunehmen und das Amtskleid zu tragen.

6. Der Verlust des geistlichen Amtes 
oder der Amtsstelle

§ 45: (1) Der Verlust des geistlichen Amtes tritt 
ein:

1. durch Austritt aus der Evangelischen Kirche 
A.B. in Österreich oder der Evangelischen Kirche 
H.B. in Österreich;

2. durch ein rechtskräftiges, auf Verlust des geist
lichen Amtes lautendes Disziplinarerkenntnis.

(2) In den Fällen des Abs. 1 hat der Oberkirchen
rat A. u. H.B. die Streichung aus der Kandidaten
liste von Amts wegen vorzunehmen.

(3) Mit dem Verlust des geistlichen Amtes erlischt 
der Anspruch auf Gehalt, Ruhegehalt oder Warte
standsbezug, Witwen- und Waisenversorgung und die 
Mitgliedschaft zur Krankenfürsorge sowie das Recht 
zur gottesdienstlichen Wortverkündigung, zur Ver
waltung der Sakramente und zur Vornahme von 
Amtshandlungen, weiters das Recht, die Amtsbezeich
nung zu führen oder das Amtskleid zu tragen.

(4) Der Oberkirchenrat A. B. oder der Oberkir
chenrat H. B. kann in besonders berücksichtigungs
würdigen Fällen unter von ihm festzusetzenden Be
dingungen Gnadenbezug, Hinterbliebenenversorgung 
und Krankenfürsorge gewähren.

(5) Der Verlust der in Abs. 3 angeführten An
sprüche und Rechte tritt unbeschadet eines etwa ein
zuleitenden Disziplinarverfahrens auch dann ein, wenn 
sich ein geistlicher Amtsträger ohne erforderliche 
Bewilligung länger als einen Monat schuldhaft von 
seinem Amte ferngehalten hat. Einer Aufforderung 
zur Rückkehr bedarf es nicht.

(6) Der Verlust des geistlichen Amtes ist im Amts
blatt für die Evangelische Kirche A. u. H. B. in Öster
reich vom Oberkirchenrat A. u. H.B. zu verlautbaren.

§ 46: Der Verlust der Amtsstelle tritt auf Grund 
eines rechtskräftigen, auf Verlust der Amtsstelle lau
tenden Disziplinarerkenntnisses ein.

§ 47: (1) Sollte sich ein verheirateter geistlicher 
Amtsträger vor die Möglichkeit der Scheidung seiner 
Ehe gestellt sehen, so hat er diesen Umstand möglichst 
frühzeitig, jedenfalls aber vor Einleitung des gericht
lichen Verfahrens, dem Bischof schriftlich und münd
lich anzuzeigen.

(2) Der Bischof hat sich, wenn er von der beab
sichtigten Ehescheidung Kenntnis erlangt, mit dem 
zuständigen Superintendenten und einer Vertrauens
person des geistlichen Amtsträgers und allenfalls auch 
mit einer Vertrauensperson der Ehegattin zu beraten. 
Wenn eine Versöhnung möglich und anstrebenswert 
erscheint, so hat er dies dem geistlichen Amtsträger 
mündlich und schriftlich bekanntzugeben.

(3) Wird die Ehe eines geistlichen Amtsträgers 
geschieden, so ist in jedem Falle ein Disziplinarver
fahren einzuleiten.

(4) Der geistliche Amtsträger ist, auch wenn das 
Disziplinarverfahren eingestellt wird oder mit einem 
Freispruch endet, auf eine andere Pfarrstelle zu ver
setzen, es sei denn, daß eine Beeinträchtigung seines 
Ansehens in seinem bisherigen Amt nicht zu erwarten 
ist und das zuständige Presbyterium seiner Belassung 
zustimmt.

(5) In der Kirche H.B. stehen die dem Bischof 
nach Abs. 1 und 2 zukommenden Befugnisse und 
Pflichten dem Landessuperintendenten H.B. zu.
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III. Die Gehaltsordnung

1. Allgemeine Bestimmungen
§ 48: Die Gehaltsordnung regelt die Besoldung 

aller geistlichen Amtsträger, die im Dienstverhältnis 
zur Evangelischen Kirche A.B. in Österreich oder zur 
Evangelischen Kirche H. B. in Österreich stehen, ihren 
Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung.

§ 49: Änderungen der Höhe der Gehaltsstufen 
und der übrigen Bezüge können vom Evangelischen 
Oberkirchenrat A. u. H. B. im Einvernehmen mit dem 
Finanzausschuß der Generalsynode und den Synodal
ausschüssen A.B. und H.B. durch Verordnung durch
geführt werden. Sie sind im Amtsblatt zu verlaut
baren.

2. Die Dienstzeitbemessung
§ 50: Als Anfangszeitpunkt der Dienstzeitberech

nung für die geistlichen Amtsträger gilt der dem 
bestandenen Examen pro ministerio folgende Monats
erste.

§ 51: (1) Für die Vorrückung in höhere Bezüge 
und für die Bemessung des Ruhegehalts sind anzu
rechnen:

1. die im Österreichischen Bundesheer gesetzlich 
abgeleistete Präsenzdienstzeit;

2. die Dienstzeit als staatlich angestellter Religions
lehrer in Österreich, sofern sie nach der Ablegung 
der Amtsprüfung zurückgelegt wurde.

(2 ) Außerdem können vom Oberkirchenrat A.B. 
und vom Oberkirchenrat H.B. als Vordienstzeiten 
zur Gänze oder zum Teil angerechnet werden:

1. die Dienstzeit in einer evangelischen Kirche 
außerhalb Österreichs;

2. die Dienstzeit in einer anderen christlichen 
Kirche;

3. die im Lehramt an einer Theologischen Lehr
anstalt verbrachte Zeit;

4. die in einem freien kirchlichen Dienst verbrachte 
Zeit;

5. die ohne akademische Vorbildung im Seelsorge
dienst einer evangelischen Kirche verbrachte Dienst
zeit;

6. alle übrigen Beschäftigungszeiten zur Hälfte.
(3) Die Zeit eines Kriegsdienstes oder einer 

Kriegsgefangenschaft ist insoweit anzurechnen, als 
durch sie nachweislich der Antritt eines Amtes oder 
die ordnungsgemäße Ordination verzögert wurde.

(4) Vordienstzeiten sind weder für die Vorrückung 
in höhere Bezüge noch für die Bemessung des Ruhe
gehalts anrechenbar, wenn für sie eine Abfertigung 
bezahlt wurde oder wenn aus ihnen ein Anspruch 
auf ein Ruhegehalt erwachsen ist.

3. Das Gehalt
§ 52: Das Gehalt des geistlichen Amtsträgers be

steht aus dem Grundgehalt (§ 53), der Haushalts
zulage (§55), der Kinderzulage (§55 Abs. 2), der 

Kindererziehungsbeihilfe (§ 56), der Funktionsgebühr 
(§ 58), der Dienstalterszulage (§ 59) und der Dienst
wohnung (§61) oder der an Stelle einer solchen 
gewährten Entschädigung.

§53: (1) Das Grundgehalt wird durch Verwen
dungsgruppe und Gehaltsstufe bestimmt.

(2) In die Verwendungsgruppe A sind die akade
misch vorgebildeten Pfarrer sowie die in § 18 Abs. 6 
genannten Pfarrer eingereiht; in die Verwendungs
gruppe B sind die Pfarrhelfer eingereiht. Vikare und 
Vikarinnen (mit Ausnahme der Lehrvikare und Lehr
vikarinnen) erhalten 90 Prozent des Ansatzes der Ver
wendungsgruppe A oder B.

(3) Die Gehaltsstufe richtet sich nach den an
rechenbaren Dienstjahren. Nach je zwei vollen Dienst
jahren wird die nächste Gehaltsstufe erreicht.

(4) Das Grundgehalt für Lehrvikare der Verwen
dungsgruppen A und B wird sowohl für das erste 
Jahr als auch für das zweite Jahr eines Dienstes bis 
zur Ablegung der Amtsprüfung besonders festgelegt. 
Die Gehälter sind im Amtsblatt für die Evangelische 
Kirche A. u. H.B. in Österreich zu verlautbaren.

(5) Außer den monatlichen Bezügen gebührt dem 
geistlichen Amtsträger für jedes Kalendervierteljahr 
eine Sonderzahlung in der Höhe von 50 Prozent des 
Monatsbezuges, der ihm für den Monat der Auszah
lung zusteht. Steht der geistliche Amtsträger während 
des Kalendervierteljahres, für das ihm die Sonder
zahlung gebührt, nicht ununterbrochen im Genuß des 
vollen Monatsbezuges, so gebührt ihm aus der Sonder
zahlung nur der entsprechende Teil. Die für das erste 
Kalendervierteljahr gebührende Sonderzahlung ist am 
1. März, die für das zweite Kalendervierteljahr ge
bührende Sonderzahlung am l.Juni, die für das 
dritte Kalendervierteljahr gebührende Sonderzahlung 
am 1. September, die für das vierte Kalenderviertel
jahr gebührende Sonderzahlung am 1. Dezember aus
zuzahlen.

(6) Den Pfarrhelfern und Kandidaten gebührt 
eine Bildungszulage, deren Höhe vom Oberkirchenrat 
A. u. H. B. im Einvernehmen mit den Synodalaus
schüssen A.B. und H.B. und nach Anhören des 
Finanzausschusses der Generalsynode durch Verord
nung festzusetzen ist. Die Bildungszulage wird je zur 
Hälfte beim Antritt der praktischen Ausbildung und 
nach erfolgreicher Ablegung der Pfarrhelfer- oder 
Amtsprüfung ausbezahlt.

4. Die Vergütung für die Erteilung des 
Religionsunterrichtes und für Mehrstundenleistungen

§ 53 a: (1) Geistliche Amtsträger, die auf Grund 
ihres Dienstverhältnisses zur Evangelischen Kirche 
A. B. in Österreich oder zur Evangelischen Kirche 
H.B. in Österreich für die Evangelische Kirche A.B. 
in Österreich oder für die Evangelische Kirche FL B. 
in Österreich und in deren Auftrag Religionsunter
richt erteilen und hiefür von den Schulerhaltern, ins
besondere von den Gebietskörperschaften, Vergütun
gen erhalten, haben diese an die Evangelische Kirche 
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A.B. in Österreich oder an die Evangelische Kirche 
H. B. in Österreich abzuführen.

(2) Ebenso sind auch Abfertigungen, welche die 
geistlichen Amtsträger bei Auflösung ihres Dienst
verhältnisses zu den Schulerhaltern, insbesondere zu 
den Gebietskörperschaften, sowie Nachzahlungen bei 
Anrechnung von Vordienstzeiten seitens der Schul
erhalter, insbesondere der Gebietskörperschaften, er
halten, an die Evangelische Kirche A. B. in Österreich 
oder an die Evangelische Kirche H.B. in Österreich 
abzuführen.

(3) Der Oberkirchenrat A. u. H.B. kann im Ein
vernehmen mit den Synodalausschüssen A.B. und 
H.B. und nach Anhören des Finanzausschusses der 
Generalsynode durch Verordnung festsetzen, auf 
welche Weise die Abfuhr nach Abs. 1 und Abs. 2' 
durchzuführen ist und in welchem Ausmaß von der 
Abfuhr der Geldleistungen nach Abs. 2 abgesehen 
werden kann.

(4) Dem Oberkirchenrat A. B. oder dem Ober
kirchenrat H. B. steht das Recht zu, die abzuführenden 
Geldleistungen nach Abs. 1 und Abs. 2 auch im Ab
zugswege hereinzubringen.

(5) Religionsunterrichtsstunden, die über das kirch
lich festgesetzte Ausmaß hinaus geleistet werden 
(Mehrstundenleistungen), sind besonders zu vergü
ten. Die Höhe dieser Mehrleistungsvergütungen wird 
jeweils durch den Oberkirchenrat A. u. II. B. im 
Einvernehmen mit den Synodalausschüssen A.B. und 
H.B. und nach Anhören des Finanzausschusses der 
Generalsynode durch Verordnung festgesetzt. Der 
Anspruch auf Mehrleistungsvergütungen erlischt, inso
weit der geistliche Amtsträger die rechtzeitige Meldung 
der Mehrstundenleistung an den Oberkirchenrat A. B. 
oder Oberkirchenrat H.B. unterläßt.

§ 54: (1) Geistliche Amtsträger haben einen mo
natlichen Pensionsbeitrag sowie einen Pensionsbei
trag von jeder Sonderzahlung zu entrichten. Der mo
natliche Pensionsbeitrag beträgt zehn Prozent des 
Grundgehaltes und der für die Bemessung des Ruhe
gehaltes anrechenbaren Zulagen, der Pensionsbeitrag 
von den Sonderzahlungen zehn Prozent des dem 
Grundgehalt und den anrechenbaren Zulagen entspre
chenden Teiles der Sonderzahlungen.

(2) Rechtmäßig entrichtete Pensionsbeiträge sind 
nicht zurückzuzahlen.

§ 55: (1) Geistliche Amtsträger haben Anspruch 
auf Familienzulagen (Kinder- und Haushaltszulage).

(2) Die Kinderzulage gebührt dem geistlichen 
Amtsträger für jedes eigene Kind, welches das 21. Le
bensjahr noch nicht vollendet hat und als unversorgt 
anzusehen ist.

(3) Den ehelichen Kindern stehen gleich:
1. an Kindes Statt angenommene Kinder;
2. Stiefkinder, die in den Haushalt aufgenommen 

sind, sofern der geistliche Amtsträger nachweislich für 
deren Unterhalt sorgt.

(4) Für ein älteres, anderweitig nicht versorgtes 
Kind ist die Kinderzulage auf Antrag zuzuerkennen:

1. wenn das Kind infolge körperlicher oder geisti
ger Gebrechen oder infolge schwerer Krankheit 
dauernd außerstande ist, sich selbst seinen Unterhalt 
zu verschaffen;

2. längstens bis zur Vollendung des 27. Lebens
jahres, wenn es wegen Studien oder erweiterter fach
licher Ausbildung die Selbsterhaltungsfähigkeit noch 
nicht erlangt hat.

(5) Die Kinderzulage ist im Amtsblatt für die 
Evangelische Kirche A. u. H.B. in Österreich zu ver
lautbaren.

(6) Die Haushaltszulage für verheiratete geistliche 
Amtsträger, die keine Kinderzulage erhalten, und deren 
Ehegattinnen Einkünfte aus Land- und Forstwirt
schaft, Gewerbebetrieben, selbständiger oder nicht 
selbständiger Arbeit beziehen, wird vom Oberkirchen
rat A. u. H.B. mit Zustimmung der Synodalaus
schüsse A.B. und H.B. und nach Anhören des 
Finanzausschusses der Generalsynode festgesetzt. Sie 
ist im Amtsblatt für die Evangelische Kirche A. u. 
H.B. in Österreich zu verlautbaren.

(7) Dem geistlichen Amtsträger gebührt jedoch ab
weichend von den Abs. 2 und 3 insoweit keine Kin
derzulage, als sein Ehegatte Anspruch auf eine Kinder
zulage oder eine ähnliche Leistung aus einem Dienst
verhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft 
hat. Hiebei geht der früher entstandene Anspruch dem 
später entstandenen vor; bei gleichzeitigem Entstehen 
der Ansprüche geht der Anspruch des älteren Ehegatten 
vor.

(8) Verheirateten geistlichen Amtsträgern weib
lichen Geschlechts gebühren Familienzulagen nur, 
wenn sie als Familienerhalter anzusehen sind.

(9) Im übrigen sind jene Bestimmungen des Ge
haltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, in der jeweils gel
tenden Fassung, die die Haushaltszulagen regeln, sinn
gemäß anzuwenden.

§ 56: (1) Für Kinder, deren Ausbildung an einer 
Lehranstalt außerhalb des Wohnsitzes des geistlichen 
Amtsträgers erfolgen muß, weil am Wohnort keine 
geeignete Lehranstalt vorhanden ist, erhält der geist
liche Amtsträger über Antrag eine Kindererziehungs
beihilfe.

(2) Die Kindererziehungsbeihilfe wird nur neben 
einer Kinderzulage gewährt. Die Beträge für Kinder, 
die eine außerhalb des Wohnortes der Eltern gelegene 
Lehranstalt nur durch tägliche Fahrt vom Elterhaus 
erreichen können, sowie für Kinder, die zum Besuch 
einer Lehranstalt auswärts untergebracht werden 
müssen, werden vom Oberkirchenrat A. u. H. B. mit 
Zustimmung der Synodalausschüsse A.B. und H.B. 
und nach Anhören des Finanzausschusses der General
synode durch Verordnung festgesetzt. Sie sind im 
Amtsblatt für die Evangelische Kirche A. u. H.B. in 
Österreich zu verlautbaren.

§57: (1) Ein Kind ist im Sinne des §55 als 
versorgt anzusehen, wenn es:

1. weiblichen Geschlechts ist und in den Ehestand 
tritt;
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2. einen Stiftsplatz oder einen Freiplatz in einer 
Erziehungs-, Bildungs- oder Versorgungsanstalt erhält, 
solange die Anstalt alle Bedürfnisse der untergebrach
ten Person bestreitet;

3. in einem landwirtschaftlichen, gewerblichen oder 
freiberuflichen Betrieb eines Aszendenten gegen Geld 
oder Naturalbezüge beruflich tätig ist;

4. Bezüge in Geld oder Naturalien aus nichtselb
ständiger Arbeit zufolge eines Ausbildungsverhältnis
ses, einer Praxis oder aus einer Stiftung (Stipendium) 
— ausgenommen Schul- und Studienstipendien sowie 
Bezüge aus vorübergehender Arbeit während der 
Ferien — erhält oder Versorgungsgenüsse, Renten, 
Arbeitslosengeld (Notstandshilfe) oder andere Ein
künfte im Sinne des Einkommensteuerrechtes bezieht;

5. von einer anderen Person als derjenigen, welche 
die Kinderzulage beansprucht, auf Grund einer ge
setzlichen Verpflichtung alimentiert wird.

(2) Eine Versorgung im Sinne des Abs. 1 Z. 4 
und 5 ist jedoch nur dann anzunehmen, wenn der 
Geld- und Naturalbezug den Wert einer vom Ober
kirchenrat A. u. H.B. mit Zustimmung der Synodal
ausschüsse A. B. und H. B. und nach Anhören des 
Finanzausschusses der Generalsynode festzusetzenden 
und im Amtsblatt für die Evangelische Kirche A. u. 
H.B. in Österreich zu verlautbarenden Flöhe nicht 
übersteigt, wobei jedoch Überstundenzahlungen, Aus
hilfen, Urlaubsgeld, Weihnachtsremunerationen sowie 
ähnliche Sonderzahlungen nicht in Anschlag zu brin
gen sind. Der Bezug einer Lehrlingsentschädigung gilt 
ohne Rücksicht auf die Höhe der Entschädigung nicht 
als Versorgung.

(3) Bei Bezügen, die in Naturalien bestehen, ist 
der Wert der Wohnung mit 15 Prozent, der Wert 
der vollständigen ganzmonatigen Verköstigung mit 
60 Prozent, der Wert der vollständigen ganzmonati
gen Verköstigung nebst Wohnung, Kleidung und 
Wäsche mit 95 Prozent und die Bestreitung sämt
licher Bedürfnisse durch die Beistellung von Sach
werten mit 100 Prozent des Beitrages in jener Höhe 
zu veranschlagen, die der Oberkirchenrat A. u. H.B. 
mit Zustimmung der Synodalausschüsse A. B. und 
H.B. und nach Anhören des Finanzausschusses der 
Generalsynode festzusetzen und im Amtsblatt für die 
Evangelische Kirche A. u. H.B. in Österreich zu ver
lautbaren hat.

§ 58: (1) Der Bischof, der Landessuperintendent 
H. B., die Superintendenten A. B., der ordentliche 
und der außerordentliche geistliche Oberkirchenrat 
sowie die Senioren und Pfarramtsverweser haben 
Anspruch auf eine Funktionsgebühr zusätzlich zum 
Grundgehalt.

(2) Die Höhe der Funktionsgebühr wird vom 
Oberkirchenrat A. u. H.B. im Einvernehmen mit den 
Synodalausschüssen A.B. und H.B. und nach Anhören 
des Finanzausschusses der Generalsynode durch Ver
ordnung festgesetzt.

§ 59: (1) Dem geistlichen Amtsträger, der vier 
Jahre in der höchsten Gehaltsstufe verbracht hat, ge
bührt eine für die Bemessung des Ruhegehalts an

rechenbare Dienstalterszulage. Hat der geistliche 
Amtsträger im Zeitpunkt der Versetzung oder des 
Übertritts in den dauernden Ruhestand mindestens 
zwei Jahre in der höchsten Gehaltsstufe verbracht, 
so gebührt ihm die Dienstalterszulage mit diesem 
Zeitpunkt.

(2) Die Dienstalterszulage der Verwendungs
gruppe A sowie der Verwendungsgruppe B sind vom 
Oberkirchenrat A. u. H.B. mit Zustimmung der 
Synodalausschüsse A. B. und H.B. und nach Anhören 
des Finanzausschusses der Generalsynode festzusetzen 
und im Amtsblatt für die Evangelische Kirche A. u. 
H.B. in Österreich zu verlautbaren.

(3) Die Dienstalterszulage ist auch bei jenen 
geistlichen Amtsträgern für die Bemessung des Ruhe
gehalts anzurechnen, die sich am 1. April 1962 im 
Ruhestand befanden. Dies gilt auch für die Witwen 
geistlicher Amtsträger, wenn dem verstorbenen Ehe
gatten im Zeitpunkt seines Todes die Dienstalters
zulage gebührt hätte.

§ 60: (1) Ausländer können entweder in ein pro
visorisches oder in ein definitives Dienstverhältnis 
übernommen werden. Beim provisorischen Dienstver
hältnis steht dem Oberkirchenrat A. B. oder dem 
Oberkirchenrat H.B. und den Ausländern jederzeit 
das Recht der schriftlichen Kündigung zum Ende des 
Kalendermonats zu. Die Kündigungsfrist beträgt drei 
Monate.

(2) Falls Ausländer, welche provisorisch oder defi
nitiv übernommen werden, die Ergänzungsprüfung 
aus österreichischer Kirchengeschichte und aus öster
reichischem Kirchenrecht nicht binnen einem Jahr ab
legen und die Gottesdienst- und Unterrichtssprache 
nicht ausreichend beherrschen, wird ihr Gehalt bis zum 
Eintritt dieser Voraussetzungen um 20 Prozent ge
kürzt.

(3) Ausländer, die definitiv übernommen werden, 
werden erst nach Ablegung der Ergänzungsprüfung 
in ihr Amt eingeführt.

§61: (1) Geistliche Amtsträger haben gegenüber 
ihrer Gemeinde Anspruch auf Beistellung einer 
Dienstwohnung in einem kircheneigenen oder man
gels eines solchen in einem anderen Gebäude. Für 
diese Dienstwohnung haben sie eine Vergütung zu 
leisten, die nach vom Oberkirchenrat A. u. H. B. fest
zusetzenden Pauschalsätzen zu bemessen und im Ab
zugsweg einzubehalten ist. Das Gehalt erhöht sich 
um den Pauschalsatz.

(2) Zur Instandhaltung der Dienstwohnung und 
zur Bezahlung der mit dieser verbundenen Betriebs
kosten ist die Gemeinde verpflichtet. Die Behebung 
von Schäden, die aus eigenem Verschulden entstanden 
sind, obliegt dem geistlichen Amtsträger.

(3) Die gänzliche oder teilweise Untervermietung 
einer Dienstwohnung ist nicht statthaft.

5. Die Übersiedlungskosten und die Reisegebühren

§ 62: (1) Ein Pfarrer hat im Falle eines Amts
wechsels gegenüber der Gemeinde, in der er sein 
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Amt neu antritt, Anspruch auf Ersatz der Übersied
lungskosten für seine Wohnungseinrichtung und der 
Fahrtauslagen für sich und die mit ihm im gemein
samen Haushalt lebende Ehegattin und die nicht 
selbsterhaltungsfähigen Kinder.

(2) Ordinierte Vikare und Vikarinnen haben im 
Falle einer Versetzung in gleicher Weise Anspruch 
auf Ersatz der Übersiedlungskosten und Fahrtauslagen. 
Diese Kosten werden zu gleichen Teilen vom Ober
kirchenrat A.B. oder vom Oberkirchenrat H.B. und 
von der Gemeinde, in der das Amt angetreten wird, 
getragen.

(3) Lehrvikare und Predigtamtskandidaten erhal
ten unter den gleichen Voraussetzungen die entspre
chenden Ersatzbeträge vom Oberkirchenrat A.B. oder 
vom Oberkirchenrat H. B.

§ 63: (1) Für Dienstreisen hat der geistliche 
Amtsträger gegenüber seiner Gemeinde folgende An
sprüche:

1. wenn und soweit für die Reise ein öffentliches 
Verkehrsmittel zur Verfügung steht, die durch dessen 
Benützung entstandenen Fahrtauslagen, wobei für 
Bahnfahrten der Preis der zweiten Klasse zugrunde 
zu legen ist;

2. soweit ein öffentliches Verkehrsmittel nicht 
zur Verfügung steht, auf ein Kilometergeld, welches 
den jeweiligen staatlichen Sätzen entspricht, sofern 
der zurücklegende Weg in einer Richtung länger als 
drei Kilometer ist;

3. wenn eine Hauptmahlzeit außer Haus einge
nommen werden muß, auf ein Zehrgeld;

4. wenn eine Übernachtung außerhalb des Wohn
ortes notwendig ist, auf ein Nächtigungsgeld.

(2) Wenn ortsüblicherweise ein Fahrzeug zur Ver
fügung gestellt wird, so entfällt die Vergütung nach 
Abs. 1 Z. 1 und 2.

(3) Die Fahrtauslagen, Weggelder und Zehrgelder, 
die aus der Erteilung des Religionsunterrichtes ent
stehen, werden nur dann vergütet, wenn sie nicht aus 
öffentlichen Mitteln ersetzt werden.

(4) Die Höhe der Zehr- und Nächtigungsgelder 
wird von den Superintendentialausschüssen oder vom 
Synodalausschuß H.B. festgesetzt.

(5) Solange eine Pfarrstelle unbesetzt ist, gelten 
diese Bestimmungen sinngemäß für die zur aushilfs
weisen Vertretung herangezogenen geistlichen Amts
träger. In diesem Falle trägt der Oberkirchenrat A.B. 
oder der Oberkirchenrat H.B. die notwendigen 
Kosten.

6. Die sonstigen Bezüge

§ 64: Die Nutznießung am Pfarrgarten kommt dem 
im Amte stehenden Pfarrer zu. Sind in einer Pfarr
gemeinde mehrere Pfarrer, tätig, so wird die Nutz
nießung durch die Amtsaufträge geregelt.

§ 65: (1) Wenn ein verheirateter Pfarrer oder 
Pfarrhelfer in Ausübung seines Amtes seinen ordent
lichen Wohnsitz für mehr als einen Monat verlassen 

muß, ohne daß eine Übersiedlung der Familie möglich 
ist, gebührt ihm für die Zeit der Trennung von seiner 
Familie seitens jener Pfarrgemeinde, in der er, ge
trennt von seiner Familie, sein Amt zu führen hat, 
eine tägliche Trennungszulage, deren Höhe der Ober
kirchenrat A.B. oder der Oberkirchenrat FI. B. mit 
Zustimmung des Synodalausschusses A.B. oder H.B. 
durch Verordnung festsetzt.

(2) Der Anspruch auf Trennungszulage erlischt, 
wenn eine Übersiedlung des Pfarrers oder Pfarrhelfers 
samt seiner Familie möglich und aus Amtsrücksichten 
wünschenswert ist.

§ 66: Auf sonstige finanzielle Leistungen, wie Be
zahlung der Beleuchtung und Beheizung der Dienst
wohnung, hat der geistliche Amtsträger keinen An
spruch. Stolgebühren und freiwillige Gaben bei Amts
handlungen, auch bei Amtshandlungen an Anders
gläubigen und Konfessionslosen, Erträgnisse der Pfarr
äcker und ähnliches gehören der Pfarrgemeinde.

7. Die Auszahlung der Bezüge
§67: (1) Das Gehalt gemäß §52 ist monatlich 

im vorhinein, die Beträge gemäß §§ 62, 63 und 65 
sind nach Vorlage der Belege monatlich im nachhinein 
auszuzahlen.

(2) Bei einer Neu- oder Wiedereinstellung er
wächst der Anspruch auf Bezüge mit dem Ersten des 
dem Amtsantritt folgenden Monates, wenn der Amts
antritt an einem Monatsersten erfolgt, mit diesem 
Tage.

(3) Im Falle des Todes sind die Bezüge mit dem 
Letzten des Sterbemonates, bei sonstiger Auflösung 
des Dienstverhältnisses mit dem Letzten jenes Mo
nates einzustellen, in dem der geistliche Amtsträger 
tatsächlich aus dem Dienstverhältnis ausgeschieden ist.

8. Die Bezugsänderungen

§ 68: (1) Die Vorrückung in eine höhere Gehalts
stufe wird an dem auf die Vollendung des zweijäh
rigen Zeitraumes folgenden Monatsersten wirksam.

(2) Personenstandsänderungen, die eine Änderung 
des Gehaltes zur Folge haben (Geburt oder Tod eines 
Kindes, Ausscheiden eines Kindes aus der elterlichen 
Versorgung, die Vollendung des 21. oder 27. Lebens
jahres eines Kindes, Eintritt oder Wegfall der für 
Gewährung der Familienzulage oder der Kinderer
ziehungsbeihilfe festgesetzten Voraussetzungen usw.), 
sind vom Gehaltsempfänger dem Oberkirchenrat A.B. 
oder dem Oberkirchenrat H.B. binnen einem Monat 
anzuzeigen. Diese Bezugsänderungen werden mit dem 
Ersten desjenigen Monates wirksam, in welchem die 
bezugsändernde Tatsache eingetreten ist. Die Ein
stellung dieser Bezüge erfolgt mit dem der bezugs
ändernden Tatsache folgenden Monatsersten. Allfällige 
Übergenüsse, welche durch eine verspätete Anzeige 
entstanden sind, hat der Oberkirchenrat A. B. oder der 
Oberkirchenrat H.B. im Abzugswege einzubringen.

(3) Alle anderen Bezugsänderungen treten mit dem 
Ersten des der Verfügung folgenden Monates in Kraft.
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9. Die vorläufige Aufschiebung 
der Vorrückung in höhere Bezüge

§ 69: Die vorläufige Aufschiebung der Vorrückung 
in höhere Bezüge wird durch die Disziplinarordnung 
geregelt.

10. Das Erlöschen und Ruhen des Gehaltes
§ 70: Der Anspruch auf das Gehalt erlischt:
1. mit dem Tode;
2. mit dem Verlust des geistlichen Amtes (§ 45);
3. mit der Versetzung in den Wartestand oder in 

den Ruhestand (§§ 36, 37, 39, 42);
4. bei Kandidaten und provisorischen Vikaren, Re

ligionslehrern und Pfarrhelfern mit dem Ablauf der 
Kündigungsfrist (§ 11 Abs. 3, § 16 Abs. 3, § 19 
Abs. 4).

§ 71: Der Anspruch auf das Gehalt ruht:
1. solange der geistliche Amtsträger eine nicht

kirchliche nebenberufliche Tätigkeit ausübt, sofern 
der Oberkirchenrat A.B. oder der Oberkirchenrat 
H.B. im Einzelfall nicht eine andere Regelung mit 
Bescheid trifft;

2. während der Dauer eines Urlaubs gemäß § 35 
Abs. 1, sofern nicht eine Regelung nach § 35 Abs. 2 
mit Bescheid getroffen wird.

IV. Der Wartestandsbezug

§ 72: (1) Der Wartestandsbezug beträgt 80 Pro
zent des Grundgehaltes.

(2) Die Kinderzulage und die Kindererziehungs
beihilfe werden, solange die Voraussetzungen für die 
Gewährung dieser Zulagen gegeben sind, im vollen 
Ausmaß ausgezahlt.

(3) Die Funktionsgebühr wird mit dem Zeitpunkt 
der Versetzung in den Wartestand eingestellt.

V. Das Ruhegehalt

1. Die Anspruchsberechtigung

§73: (1) Nach Vollendung einer anrechenbaren 
Dienstzeit von zehn Jahren haben die geistlichen 
Amtsträger im Falle der Versetzung in den Ruhestand 
(§§ 36, 37, 38 und 39) Anspruch auf Ruhegehalt.

(2) Vor Vollendung von zehn anrechenbaren 
Dienstjahren haben die geistlichen Amtsträger nur 
dann Anspruch auf Ruhegehalt, wenn sie wegen einer 
in Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit zugezogenen 
Krankheit dauernd dienstunfähig geworden sind. Das 
Ruhegehalt ist in diesem Falle so zu bemessen, als 
ob sie zehn anrechenbare Dienstjahre zurückgelegt 
hätten.

(3) Geistliche Amtsträger, die vor Vollendung von 
zehn anrechenbaren Dienstjahren unfreiwillig aus dem 
Dienst scheiden, ohne daß ein Anspruch nach Abs. 2 
oder nach § 94 besteht, erhalten, wenn das Ausschei

den nicht auf Grund der Bestimmungen des § 45 er
folgt, eine Abfertigung. Vor Ablauf von zwei Dienst
jahren gebührt eine Abfertigung im Ausmaß eines Mo
natsgehaltes. Die Abfertigung erhöht sich nach Vollen
dung von zwei Dienstjahren auf zwei Monatsgehälter 
und bei Vollendung von je zwei weiteren anrechen
baren Dienstjahren um je ein Monatsgehalt bis zum 
Höchstbetrage von fünf Monatsgehältern.

(4) Geistliche Amtsträger, die freiwillig ihr Amt 
niederlegen mit der Absicht, aus dem Kirchendienst 
auszuscheiden, haben weder auf eine Abfertigung noch 
auf Ruhegehalt Anspruch. Eine Ausnahme bilden nur 
die geistlichen Amtsträger, die ihr Amt freiwillig nie
dergelegt haben, um einen freien kirchlichen Dienst 
zu übernehmen und denen das Verbleiben in der 
Kandidatenliste bewilligt wurde (§ 44 Abs. 3). Ihnen 
bleibt der Anspruch auf Ruhegehalt und Hinterblie
benenversorgung gewahrt, wenn sie oder ihr Dienst
geber oder beide gemeinsam einen monatlichen Pen
sionsbeitrag von zehn Prozent des jeweiligen Brutto
höchstgehaltes eines Pfarrers (Verwendungsgruppe A) 
ohne Familien-, Kinderzulage und Kindererziehungs- 
beihilfe leisten, wobei die errechneten Beträge auf den 
nächsthöheren durch fünf teilbaren Betrag aufzurunden 
sind. Der Anspruch erlischt mit der Nichtzahlung des 
Pensionsbeitrages durch mindestens sechs Monate, 
wenn einer schriftlichen Mahnung des Oberkirchen
rates A. u. H.B. durch eingeschriebenen Brief nicht 
innerhalb von 30 Tagen Folge geleistet wird und 
wenn der Oberkirchenrat A. u. H.B. das Erlöschen 
der Ansprüche mit Bescheid ausgesprochen hat. Bei 
Erlöschen des Anspruches sind die geleisteten Beiträge 
unverzinst zurückzuzahlen. Die Bestimmungen der 
§§36 und 37 finden sinngemäße Anwendung.

2. Die Höhe des Ruhegehaltes

§ 74: Das Ruhegehalt beträgt bei zehn anrechen
baren Dienstjahren 52 Prozent der ruhegehaltsfähigen 
Bezüge und erhöht sich mit der Zurücklegung je eines 
weiteren Dienstjahres um je zwei Prozent, jedoch höch
stens bis auf 80 Prozent.

§ 75: (1) Für die Bemessung des Ruhegehaltes 
anrechenbare Dienstbezüge sind das Grundgehalt und 
die Funktionsgebühren der auf Lebenszeit gewählten 
und im Zeitpunkt des Ausscheidens im Amt befind
lichen Amtsträger.

(2) Die dem ordentlichen geistlichen Oberkirchen
rat A. B. zustehende Funktionsgebühr ist im Falle der 
freiwilligen Amtsniederlegung nach § 185 Abs. 5 Kir
chenverfassung im Verhältnis zu seiner Dienstzeit und 
berechnet zum Zeitpunkt der Erreichung des 65. Le
bensjahres für die Bemessung des Ruhegehaltes anzu
rechnen. Wird dieser geistliche Amtsträger nach Ab
lauf seiner Amtszeit nicht wiedergewählt, so ist die 
Funktionsgebühr für die Bemessung des Ruhegehal
tes voll anzurechnen (§185 Abs. 7 Kirchenverfas- 
sung). Im Falle der Abberufung des ordentlichen 
geistlichen Oberkirchenrates A. B. (§ 185 Abs. 6 Kir
chenverfassung), findet eine Anrechnung der Funk
tionsgebühr auf die Bemessung des Ruhegehaltes nicht 
statt.
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(3) Die Funktionsgebühren sind bei den auf sechs 
Jahre gewählten geistlichen Amtsträgern der Kirche 
A. B. anzurechnen, wenn sie die in Betracht kommen
den Funktionen mindestens zweimal durch je sechs 
Jahre oder ohne Rücksicht auf die Dauer im Zeitpunkt 
der Versetzung in den Ruhestand ausgeübt haben. 
Die Funktionsgebühr eines Pfarramtsverwesers ist 
nicht ruhegehaltsfähig. Den geistlichen Amtsträgern 
der Kirche H. B., die das Amt des Landessuperinten
denten H. B. wann immer bekleidet haben, wird die 
Funktionsgebühr in die Bemessung des Ruhegehaltes 
eingerechnet.

(4) Die Familienzulage, die Kinderzulage und die 
Kindererziehungsbeihilfe werden, solange die Voraus
setzungen für die Gewährung dieser Zulagen gegeben 
sind, in vollem Ausmaß ausgezahlt.

(5) Der Anspruch auf eine Dienstwohnung ist 
sechs Monate nach dem auf den Tod des geistlichen 
Amtsträgers oder drei Monate nach dem seiner Ver
setzung in den Ruhestand folgenden Monatsersten er
loschen. Dem in den Ruhestand tretenden geistlichen 
Amtsträger oder seiner Witwe ist zur Beschaffung 
einer Ersatzwohnung an Stelle der Dienstwohnung aus 
dem Versorgungs- und Unterstützungsfonds der 
Evangelischen Kirche A. u. H. B. in Österreich 
(Abschnitt IX) eine entsprechende geldliche Beihilfe 
zu gewähren.

VI. Die Hinterbliebenenversorgung

1. Die Anspruchsberechtigung

§ 76: (1) Witwen geistlicher Amtsträger haben 
Anspruch auf einen Witwenbezug, sofern die Ehe vor 
der Versetzung des geistlichen Amtsträgers in den Ru
hestand geschlossen wurde, unter der Bedingung, daß 
die Ehe mindestens zwei Jahre vor dem Tode des 
geistlichen Amtsträgers geschlossen wurde und, falls 
die Eheschließung nach dem 50. Lebensjahr des geist
lichen Amtsträgers erfolgte, der Altersunterschied zwi
schen den Ehegatten nicht mehr als 20 Jahre beträgt. 
Ohne Rücksicht auf die Dauer der Ehe wird der Wit
wenbezug dann gewährt, wenn aus dieser Ehe ein 
Kind geboren wurde, das im Zeitpunkt des Todes des 
geistlichen Amtsträgers am Leben gewesen ist, und 
endlich, wenn die Witwe zur Zeit des Todes des Ehe
gatten schwanger war und das nachträglich geborene 
Kind als ehelich zu gelten hat.

(2) Minderjährige und unversorgte eheliche Dop
pelwaisen nach geistlichen Amtsträgern haben An
spruch auf einen Waisenbezug. Dieser Waisenbezug 
ist Doppelwaisen, die wegen Studiums oder fachlicher 
Ausbildung die Selbsterhaltungsfähigkeit noch nicht 
erlangt haben, bis zur Vollendung der Ausbildung, 
längstens jedoch bis zur Vollendung des 27. Lebens
jahres zu gewähren.

(3) Der jährliche Waisenbezug für minderjährige 
und unversorgte Waisen einer verwitweten Vikarin, 
wenn sie keinerlei sonstiges Einkommen beziehen, 
das ihre Versorgung und Erziehung gewährleistet, 
kann vom Oberkirchenrat A.B. oder vom Oberkir

chenrat H.B. nach freiem Ermessen festgesetzt 
werden.

2. Die Höhe des Witwen- und Waisenbezuges
§ 77: (1) Der Witwenbezug beträgt 60 Prozent 

jenes Betrages, der dem verstorbenen Ehegatten im 
Zeitpunkt seines Todes als Ruhegehalt gebührt hätte.

(2) Besondere Härtefälle können vom Oberkirchen
rat mit Zustimmung der Finanz- und Synodalaus
schüsse berücksichtigt werden.

(3) Die Kinderzulage und die Kindererziehungs- 
beihilfen werden, solange die Voraussetzungen für ihre 
Gewährung gegeben sind, in vollem Ausmaß ausge
zahlt. Sollte eine Witwe die nötigen Aufwendungen 
für die Erziehung der aus der Ehe mit dem verstor
benen geistlichen Amtsträger stammenden Kinder 
nicht bestreiten können, so hat der Oberkirchenrat 
A.B. oder der Oberkirchenrat H. B. im Einvernehmen 
mit dem Synodalausschuß A.B. oder dem Synodal
ausschuß H.B. für die Dauer der besonderen Bedürf
tigkeit eine weitere Zuwendung bis zur Höhe eines 
Waisenbezuges zu gewähren.

(4) Der jährliche Waisenbezug einer Doppelwaise 
ist vom Oberkirchenrat A. B. oder vom Oberkirchen
rat H. B. mit Bescheid festzusetzen.

3. Das Sterbegeld

§ 78: (1) Die Witwe oder nach ihr die ehelichen 
Kinder eines geistlichen Amtsträgers erhalten, sofern 
sie mit ihm im gemeinsamen Haushalt gelebt haben, 
ein Sterbegeld in der dreifachen Höhe der dem Ver
storbenen zuletzt gebührenden Bezüge, abzüglich der 
Kinderzulagen und der Kindererziehungsbeihilfen.

(2) Der Witwe und den ehelichen Kindern unter 
18 Jahren bleibt das Wohnrecht in der bisherigen 
Dienstwohnung auf die Dauer von sechs Monaten ge
wahrt. Das Wohnrecht kann vom Presbyterium mit 
einer Geldsumme abgelöst werden, deren Höhe vom 
Superintendentialausschuß oder vom Synodalausschuß 
H.B. zu genehmigen ist.

(3) Die ehelichen Waisen der Witwe eines verstor
benen geistlichen Amtsträgers erhalten beim Tode 
der Witwe im Falle der Mittellosigkeit ein Sterbe
geld in der Höhe ihres letzten Monatsbezuges.

§ 79: (1) Sind Hinterbliebene im Sinne des § 78 
nicht vorhanden, so kann der Oberkirchenrat A.B. 
oder der Oberkirchenrat H.B. über Ansuchen Ver
wandter in aufsteigender Linie, Geschwister, Stief
kinder oder an Kindes Statt angenommener Kinder, 
die vom verstorbenen geistlichen Amtsträger ganz 
oder teilweise erhalten wurden, eine Beihilfe bis 
zur Höhe des nach § 78 gebührenden Sterbegeldes 
bewilligen, sofern diese Personen durch den Tod des 
geistlichen Amtsträgers in eine bedrängte Lage ge
raten sind oder wenn der Nachlaß nicht ausreicht, 
um die Kosten der letzten Krankheit und der Be
stattung zu decken.

(2) Zu den Personen, denen über Ansuchen eine 
Beihilfe nach Abs. 1 gewährt werden kann, gehören 
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im Falle des Todes einer verheirateten Vikarin auch 
deren Kinder.

(3) In allen Fällen kann die Beihilfe ganz oder zum 
Teil den Personen gewährt werden, die nachweislich 
die Begräbniskosten aus eigenen Mitteln bestritten 
oder den Verstorbenen in seiner letzten Krankheit 
vor dem Tode gepflegt haben.

§80: (1) Der Oberkirchenrat A.B. oder der 
Oberkirchenrat H.B. hat mit Bescheid die Personen 
festzustellen, denen das Sterbegeld gebührt oder bei 
mehreren Anspruchsberechtigten die Verteilung unter 
diesen festzusetzen. Gegen diesen Bescheid ist ein 
Rechtsmittel nicht zulässig.

(2) Das Sterbegeld ist in einer Summe flüssig 
zu machen.

4. Die Gnadenbezüge
§81: (1) Der Oberkirchenrat A.B. oder der 

Oberkirchenrat H.B. kann mit Zustimmung des 
Synodalausschusses A.B. oder des Synodalausschusses 
H.B. Witwen geistlicher Amtsträger, denen kein An
spruch auf Witwenbezug gemäß § 76 zusteht, bei 
besonderer Bedürftigkeit eine Gnadengabe im Rah
men der Bestimmungen des § 77 Abs. 1 bewilligen.

(2) War die Ehe eines verstorbenen geistlichen 
Amtsträgers aus dessen Alleinverschulden geschieden, 
so kann der Oberkirchenrat A.B. oder der Oberkir
chenrat H. B., wenn der geistliche Amtsträger keine 
zweite Ehe eingegangen ist, aus der ein Anspruch 
auf Versorgungsgenuß besteht, der geschiedenen Ehe
gattin einen Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des 
Witwenbezuges nach § 77 bewilligen.

§ 82: Der Oberkirchenrat A.B. oder der Oberkir
chenrat H.B. kann mit Zustimmung des Synodalaus
schusses A.B. oder H.B. Gnadenbezüge über den 
Rahmen der Bestimmungen des § 81 hinaus und bis 
zur Höhe des vollen Ruhegehaltes und der vollen 
Hinterbliebenenversorgung bewilligen.

5. Die Auszahlung des Ruhegehaltes und der 
Hinterbliebenenbezüge sowie der Gnadenbezüge

§ 83: (1) Ruhegehälter, Witwen- und Waisenbe
züge sowie Gnadenbezüge sind monatlich im vorhinein 
auszuzahlen.

(2) Der Anspruch auf Ruhegehalt erwächst mit 
dem Ersten des auf den Übertritt oder die Versetzung 
in den Ruhestand folgenden Monats.

(3) Der Anspruch auf Witwen- und Waisenbezüge 
erwächst mit dem Ersten des auf den Todestag des 
geistlichen Amtsträgers oder seiner Witwe folgenden 
Monats.

(4) Die Zahlung der Gnadenbezüge erfolgt auf 
den Ersten des der Bewilligung folgenden Monats.

6. Das Erlöschen des Ruhegehaltes und der 
Hinterbliebenenbezüge sowie der Gnadenbezüge
§ 84: (1) Der Anspruch auf Ruhegehalt erlischt:
1. mit dem Tode;

2. mit dem Austritt aus der Evangelischen Kirche 
A.B. in Österreich oder der Evangelischen Kirche 
H.B. in Österreich;

3. durch rechtskräftiges auf bleibende Entziehung 
des Ruhegehaltes mit Entziehung des Amtscharakters 
lautendes Disziplinarerkenntnis;

4. mit der Rückversetzung eines im Ruhestand be
findlichen geistlichen Amtsträgers in ein kirchliches 
Amt.

(2 ) Der Anspruch auf Witwenbezug erlischt außer 
aus den in Abs. 1 Z. 1 und 2 angeführten Gründen 
mit der Wiederverehelichung.

(3 ) Der Anspruch auf Waisenbezug erlischt außer 
aus den in Abs. 1 Z. 1 und 2 angeführten Gründen:

1. mit der Vollendung des 18. Lebensjahres;
2. mit einer früheren sonstigen Versorgung;
3. mit der Verehelichung der weiblichen Waise.
(4 ) Der Oberkirchenrat A.B. oder der Oberkir

chenrat H.B. kann mit Bescheid den Weiterbestand 
des Anspruchs einer ledigen Waise auf Waisenbezug 
auch nach Vollendung des 18. Lebensjahres bewilligen;

1. wenn sie in einer Schul- oder Berufsausbildung 
steht, bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres;

2. wenn sie infolge körperlicher oder geistiger 
Gebrechen oder infolge schwerer Krankheit dauernd 
außerstande ist, sich selbst ihren Unterhalt zu ver
schaffen.

(5 ) Gnadenbezüge erlöschen außer aus den in 
Abs. 1 Z. 1 und 2 angeführten Gründen, wenn die 
Voraussetzungen zur Bewilligung wegfallen oder 
diese erschlichen wurden.

VII. Die Krankenfürsorge

1. Allgemeine Bestimmungen

§ 85: (1) Die Fürsorge in Krankheitsfällen geist
licher Amtsträger und ihrer Angehörigen wird durch 
die „Krankenfürsorge der Evangelischen Kirche A. u. 
H. B. in Österreich“ geleistet.

(2) Die Krankenfürsorge ist eine kirchliche Ein
richtung. Sie wird vom Oberkirchenrat A. u. H. B. 
verwaltet.

(3) Die Gebarung des Krankenfürsorgefonds ist 
gesondert auszuweisen, wobei die Vorschriften über 
den Rechnungsabschluß der Evangelischen Kirche 
A. u. H.B. in Österreich sinngemäß anzuwenden 
sind.

§ 86: Die von der Krankenfürsorge der Evangeli
schen Kirche A. u. H.B. in Österreich zu erbringen
den Leistungen werden durch die vom Oberkirchen
rat A. u. H. B. mit Zustimmung der Synodalaus
schüsse A.B. und H.B. nach Anhören des Finanz
ausschusses der Generalsynode durch Verordnung zu 
erlassenden Richtknien geregelt.

§ 87: Der Oberkirchenrat A. u. H.B. hat in An
gelegenheiten der Krankenfürsorge durch Bescheid zu 
erkennen, gegen den das Rechtsmittel der Berufung 



92

an die Synodalausschüsse A. B. und H. B. zulässig ist, 
welches binnen vier Wochen beim Oberkirchenrat 
A. u. H. B. einzubringen ist.

2. Der Geltungsbereich der Krankenfürsorge
§ 88: (1) Ordentliche Mitglieder der Krankenfür

sorge sind alle geistlichen Amtsträger der Evangeli
schen Kirche A. B. in Österreich und der Evangeli
schen Kirche H. B. in Österreich, gleichgültig, ob sie 
sich im Amt, im Wartestand oder im Ruhestand 
befinden, weiters die Witwen und die Waisen. Zu 
den Anspruchsberechtigten gehören auch deren Fa
milienangehörige .

(2) Als außerordentliche Mitglieder können vom 
Oberkirchenrat A. u. H.B. über ihr Ansuchen durch 
Bescheid jene geistlichen Amtsträger zugelassen wer
den, die bei Verbleiben in der Kandidatenliste einen 
freien kirchlichen Dienst übernommen haben.

§89: (1) Familienangehörige sind die Ehegattin 
und die ehelichen Kinder.

(2) Der Anspruch der Ehegattin auf Krankenfür
sorge besteht nicht, wenn ihre Ehe geschieden wurde.

(3) Den ehelichen Kindern stehen gleich:
1. an Kindes Statt angenommene Kinder;
2. Stiefkinder, die in den Haushalt aufgenommen 

sind, sofern der geistliche Amtsträger nachweislich 
für deren Unterhalt sorgt.

(4) Der Anspruch der Kinder erlischt mit der 
Vollendung des 18. Lebensjahres oder mit dem Zeit
punkt einer sonstigen früheren Versorgung.

(5) Der Oberkirchenrat A.B. oder der Oberkir
chenrat H.B. kann mit Bescheid den Weiterbestand 
des Anspruchs auf Krankenfürsorge der Kinder auch 
nach Vollendung des 18. Lebensjahres bewilligen:

1. wenn sie nicht anderweitig versorgt sind;
2. wenn sie in einer Schul- oder Berufsausbildung 

stehen, bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres;
3. wenn sie infolge körperlicher oder geistiger Ge

brechen oder infolge schwerer Krankheit dauernd 
außerstande sind, sich selbst ihren Unterhalt zu ver
schaffen.

§ 90: Den Mitgliedern der Krankenfürsorge der 
Evangelischen Kirche A. u. H.B. in Österreich ist ihr 
Recht auf freie Arztwahl gewährleistet.

§ 91: Beim Tode eines Mitgliedes der Kranken
fürsorge oder seiner Familienangehörigen ist ein 
Bestattungskostenbeitrag zu leisten. Die näheren Be
stimmungen werden durch die Richtlinien (§ 86) 
erlassen.

3. Die Aufbringung und Verwaltung der Mittel
§ 92: Die Mittel der Krankenfürsorge der Evan

gelischen Kirche A. u. H. B. in Österreich werden 
durch Beiträge der Mitglieder aufgebracht.

§ 93: (1) Als Beitrag haben die Mitglieder der 
Krankenfürsorge vier Prozent ihrer Bruttobezüge zu 
leisten. Die Beiträge der ordentlichen Mitglieder wer

den vom Oberkirchenrat A.B. oder vom Oberkirchen
rat H.B. im Abzugswege einbehalten.

(2) Der Oberkirchenrat A. u. H. B. kann mit Zu
stimmung der Synodalausschüsse A.B. und H.B. nach 
Anhören des Finanzausschusses der Generalsynode 
durch Verordnung die Höhe des Beitrages zur Kran
kenfürsorge abändern.

VIII. Die Unfallfürsorge

§ 94: (1) Wird ein geistlicher Amtsträger infolge 
eines in Ausübung seiner amtlichen Tätigkeit erlitte
nen, mit ihr in unmittelbarem Zusammenhang ste
henden und ohne sein vorsätzliches Verschulden ein
getretenen Unfalles (Dienstunfall) dienstunfähig, so 
werden ihm zu seiner anrechenbaren Dienstzeit zehn 
Jahre für die Bemessung des Ruhegehalts unter den 
nachstehenden Voraussetzungen zugerechnet:

1. es muß durch eine von Amts wegen eingeleitete 
amtsärztliche Untersuchung nachgewiesen sein, daß 
die Dienstunfähigkeit ausschließlich auf den Unfall 
zurückzuführen ist;

2. die Dienstunfähigkeit muß innerhalb eines Jah
res nach dem Unfall eingetreten sein;

3. der Anspruch auf die begünstigte Ruhegehalts
bemessung muß innerhalb eines Jahres nach Eintritt 
der Dienstunfähigkeit beim Oberkirchenrat A. B. oder 
beim Oberkirchenrat H.B. geltend gemacht werden.

(2) Unter besonders berücksichtigungswürdigen 
Umständen kann das Ruhegehalt vom Oberkirchenrat 
A. B. oder vom Oberkirchenrat H. B. mit Zustimmung 
des Synodalausschusses A.B. oder des Synodalaus
schusses H. B. auch in einem höheren Ausmaß bis 
zum vollen Betrag des für die Ruhegehaltsbemessung 
anrechenbaren Gehalts gewährt werden.

(3) Das nach Abs. 1 zustehende Ruhegehalt ist 
geistlichen Amtsträgern, die nach den gesetzlichen 
Bestimmungen über die Unfallversicherung Anspruch 
auf eine dieses Ruhegehalt übersteigende Vollrente 
oder höhere Rente hätten, wenn sie nicht auf Grund 
gesetzlicher Bestimmungen von der Unfallversicherung 
ausgenommen wären, auf das Ausmaß dieser Rente 
zu erhöhen.

§ 95: (1) Ist ein geistlicher Amtsträger infolge 
eines in § 94 Abs. 1 bezeichneten Dienstunfalles oder 
infolge einer in unmittelbarer Ausübung seiner amt
lichen Tätigkeit zugezogenen Krankheit gestorben, 
so erhalten die Hinterbliebenen, wenn der Verstor
bene Anspruch auf ein Ruhegehalt noch nicht erwor
ben hatte, den Versorgungsgenuß im Sinne des § 77, 
sofern die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 zutreffen.

(2) Unter den gleichen Voraussetzungen kann, so
fern der geistliche Amtsträger im Zeitpunkt seines 
Todes bereits einen Anspruch auf ein Ruhegehalt 
hatte, der Oberkirchenrat A. B. oder der Oberkirchen
rat H.B. mit Zustimmung des Synodalausschusses 
A.B. oder des Synodalausschusses H.B. in besonders 
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berücksichtigungswürdigen Fällen höhere Versorgungs
genüsse gewähren, welche für die Witwe bis zu 80 
Prozent der Ruhegehaltsbemessungsgrundlage betra
gen können.

(3) Versorgungsgenüsse im Sinne der Abs. 1 und 
2 können nur dann gewährt werden, wenn der geist
liche Amtsträger innerhalb eines Jahres nach dem 
Unfall oder nach der Ausübung der amtlichen Tätig
keit, bei welcher er sich die Krankheit, die den Tod 
zur Folge hatte, zugezogen hat, gestorben ist, der 
Tod erwiesenermaßen auf die Krankheit oder den 
Unfall zurückzuführen ist und ein Antrag nach Abs. 1 
oder ein Ansuchen nach Abs. 2 innerhalb eines Jahres 
nach dem Tode des geistlichen Amtsträgers gestellt 
worden ist.

IX. Versorgungs
und Unterstützungsfonds

§ 96: (1) Beim Evangelischen Oberkirchenrat A. 
u. H.B. wird ein „Versorgungs- und Unterstützungs
fonds der Evangelischen Kirche A. u. H.B. in Öster
reich“ eingerichtet. Dieser Fonds hat zur Behebung 
oder Minderung sozialer Notstände bei geistlichen 
Amtsträgern und deren Witwen und Waisen zu die
nen. Zu seinem Aufgabenkreis gehört nebst Ge
währung von Zuschüssen zu den Ruhestandsbezügen, 
Witwen- und Waisenbezügen sowie von Gnaden
bezügen auch die Bereitstellung geldlicher Beihilfen, 
die zur Beschaffung von Ersatzwohnungen im Sinne 
des §75 Abs. 5 erforderlich sind.

(2) Die näheren Bestimmungen werden vom 
Oberkirchenrat A. u. H.B. im Einvernehmen mit den 
Synodalausschüssen A. B. und H.B. nach Anhören 
des Finanzausschusses der Generalsynode durch Ver
ordnung erlassen.

105. Zl. 4977/84 vom 14. September 1984

Höhe der Bezüge der geistlichen Amtsträger A. u. H. B. 
— Verordnung des Evangelischen Oberkirchenrates 
A. u. H.B.

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H.B. erläßt 
im Einvernehmen mit dem Finanzausschuß der Ge
neralsynode und den Synodalausschüssen A. B. und 
H.B. gemäß § 49 der Ordnung des geistlichen Amtes 
nachstehende

Verordnung:

I.
Das Grundgehalt für geistliche Amtsträger und 

ordinierte Vikare und Pfarrhelfer der Evangelischen 
Kirche A.B. und der Evangelischen Kirche H.B. be
trägt ab 1. Oktober 1984

bis zum 65. Lebensjahr
Gehaltsstufe A 

Pfarrer
A —10% 
Ord. Vikare

B
Pfarrhelfer

1..................... 14.202,— 12.782,— 11.487,—
2..................... 14.753,— 13.278,— 11.683,—
3..................... 15.303,— 13.773,— 11.878,—
4..................... 15.926,— 14.334,— 12.073,—
5..................... 16.735,— 15.062,— 12.268,—
6..................... 18.018,— 16.217,— 13.047,—
7..................... 19.300,— 17.371,— 13.831,—
8..................... 20.581,— 18.523,— 14.612,—
9..................... 21.863,— 19.677,— 15.396,—

10..................... 23.145,— 20.831,— 16.180,—
11..................... 24.426,— 21.984,— 16.962,—
12..................... 25.708,— 23.137,— 17.896,—
13..................... 26.990,— 24.291,— 18.832,—
14..................... 28.273,— 25.446,— 19.768,—
15..................... 29.553,— 26.597,— 20.706,—
16..................... 31.257,— 28.132,— 21.643 —
17..................... 33.114,— 29.803,— 22.576,—
18..................... 34.415 — 30.973,—
Dienstalterszulage
nach 2 Jahren . 836,— 753,—
nach 4 Jahren . 2.788,— 2.509,— 2.268,—
Lehrvikar, l.Jahr 10.534 —
Predigtamtskandidat . . . 

Funktionsgebühren

11.075,—

Bischof 23.145,—
Superintendenten und Oberkirchenräte . 6.947,—
Senioren .

ab dem 65. Lebensjahr

1.929,—

Gehaltsstufe A
Pfarrer

A —10% 
Ord. Vikare

B 
Pfarrhelfer

1..................... 13.992,— 12.593,— 11.317,—
2..................... 14.535,— 13.082,— 11.510,—
3 . . ■. . . 15.077,— 13.569,— 11.702,—
4..................... 15.691,— 14.122,— 11.895,—
5..................... 16.488,— 14.839,— 12.087 —
6..................... 17.752,— 15.977,— 12.854,—
7..................... 19.015 — 17.114,— 13.627,—
8..................... 20.277,— 18.249,— 14.396,—
9..................... 21.540 — 19.386,— 15.168,—

10..................... 22.803,— 20.523 — 15.941,—
11..................... 24.065,— 21.659,— 16.711,—
12..................... 25.328 — 22.795,— 17.632,—
13..................... 26.591,— 23.932,— 18.554,—
14..................... 27.855,— 25.070,— 19.476,—
15..................... 29.116,— 26.204,— 20.400,—
16..................... 30.795,— 27.716,— 21.323,—
17..................... 32.625,— 29.363,— 22.242,—
18 . . . . . 33.906,— 30.515,—

Dienstalterszulage
nach 2 Jahren . 824,— 742,—
nach 4 Jahren . 2.746,50 2.472,— 2.234,—

Funktionsgebühren
Bischof..................................................... 22.803,—
Superintendenten und Oberkirchenräte . 6.844,—
Senioren..................................................... 1.900,—
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II.

Diese Verordnung tritt mit 1. Oktober 1984 in 
Kraft.

106. Zl. 4976/84 vom 14. September 1984

Kilometergeld für Kraftfahrzeuge

Aus gegebenem Anlaß wird unter Hinweis auf 
ABl. Nr. 104/74 in Erinnerung gebracht, daß für Per
sonenkraftwagen jedweden Hubraumes derzeit ein Ki
lometergeld von S 3,40 vergütet wird.

Diese Sätze werden auch weiterhin ohne gesonderte 
Verordnung jene Erhöhung erfahren, welche im staat
lichen Bereich gezahlt werden. Eine darüber hinaus
gehende Vergütung für Fahrzeuge mit größerem Hub
raum wird jedoch nicht geleistet.

Besonders wird darauf hingewiesen, daß von den 
Kilometergeldansätzen ein Betrag von S 0,40 pro Kilo
meter in Abzug zu bringen ist, wenn der Kraftwagen 
in gemeindeeigenen oder kircheneigenen Garagen un
tergebracht wird oder wenn für Garagierungskosten 
seitens der Gemeinde Beiträge geleistet werden.

107. Zl. 4641/84 vom 31. August 1984

Geschäftsordnung der Generalsynode ABl. Nr. 126/82 
— Druckfehlerberichtigung

Die Geschäftsordnung der Generalsynode in der Fas
sung ihrer Wiederverlautbarung ABl. Nr. 126/82 wird 
in ihrem § 13 Abs. 4 berichtigt, daß die dort angege

bene Bezeichnung § 196 Abs. 2 Z. 21 richtig zu lauten 
habe: 196 Abs. 2 Z. 11“.

108. Zl. 4759/84 vom 6. September 1984

Dipl.-Ing. Friedrich Rollwagen — Auslaufen des 
Werkvertrages

Im Einvernehmen zwischen dem Evangelischen 
Oberkirchenrat A. u. H.B. und dem kirchlichen Bau
anwalt läuft der Werkvertrag, auf Grund dessen Bau
rat h. c. Dipl.-Ing. Friedrich Rollwagen seit mehr als 
30 Jahren in der Evangelischen Kirche die Agenden 
des Bauanwaltes ausgeübt hat, mit 31. Dezember 1984 
aus.

Baurat h. c. Dipl.-Ing. Rollwagen, unter anderem 
Mitschöpfer der kirchlichen Bauordnung, scheidet mit 
dem Dank und der Anerkennung der Kirchenleitung.

Bauansuchen sind bis zum 31. Dezember 1984 noch 
an ihn zu richten.

109. Zl. 4760/84 vom 6. September 1984

Arch. Dipl.-Ing. Friedrich Kuchler — Bauanwalt der 
Evangelischen Kirche A. B. u. H. B.

Der Evangelische Oberkirchenrat hat nach Anhören 
der Synodalausschüsse A. B. u. H. B. Herrn Architekt 
Dipl.-Ing. Friedrich Kuchler, Unter den Linden 4 c, 
2000 Stockerau, zum Bauanwalt der Evangelischen 
Kirche A.B. und der Evangelischen Kirche H.B. in 
Österreich mit Wirkung vom 1. Jänner 1985 bestellt.

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. B. in Wien

110. Zl. 5041/84 vom 17. September 1984

Zweite Ausschreibung der weiteren Pfarrstelle der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Judenburg mit dem 
Sitz in Murau

Die weitere Pfarrstelle der Evangelischen Pfarr
gemeinde A.B. Judenburg mit dem Sitz in Murau wird 
hiermit erneut ausgeschrieben. Die Pfarrstelle ist in 
die Schwierigkeitsklasse 1 b eingestuft und wird durch 
Wahl besetzt. Die Errichtung einer eigenen Tochter
gemeinde Murau — umfassend die Gebiete der Be
zirkshauptmannschaften Murau und Tamsweg — mit 
eigener Verwaltung ist in die Wege geleitet.

Bewerbungen sind bis 30. Oktober 1984 an das 
Presbyterium der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. 
Judenburg, Oberweggasse 7, 8750 Judenburg, zu rich
ten.

Auskünfte erteilt der Obmann der Predigtstation 
Murau, Herr Paul Schwander, Telefon 03532/24 96.

111. Zl. 4391/84 vom 9. August 1984

Kirchenbeitragseingänge Jänner bis Juli 1984 mit Ver
gleichsziffern aus 1983

Superintendenz 
Wien . . . 
Niederösterreich 
Burgenland . . 
Steiermark . 
Kärnten .
Oberösterreich . 
Salzburg-Tirol .

1984
Schilling

1983

. 26,413.480,04 

. 7,138.956,96 

. 6,549.904,27 

. 11,868.017,03 

. 7,844.324,26 

. 14,004.156,57 

. 6,718.118,02

23,780.694,98
6,631.885,10
6,004.523,33

10,742.437,76
7,445.752,59

12,901.456,08
6,180.153,76

80,536.957,15 73,686.903,60

Steigerung 1984: 9,29%
Steigerung 1983: Keine; Rückgang 2,93%
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112. Zl. 4920/84 vom 12. September 1984

Kirchenbeitragseingänge Jänner bis August 1984 mit 
Vergleichsziffern aus 1983

1984 1983
Superintendenz Schilling 

Wien . . . 
Niederösterreich 
Burgenland . 
Steiermark . 
Kärnten . 
Oberösterreich . 
Salzburg-Tirol .

. 28,549.626,16

. 7,832.563,51

. 7,676.902,61

. 13,247.689,99

. 9,247.452,87

. 15,287.893,67

. 7,442.304,57
89,284.433,38

25,817.283,08
7,226.279,32
7,166.255,33

11,564.844,25
8,541.849,71

14,097.928,65
6,830.122,52

81,244.562,86

Steigerung 1984: 9,895%
Steigerung 1983: Keine; Rückgang 1,446%

113. Zl. 3540/84 vom 15. Juni 1984

Kollektenaufruf für die Erntedankfestkollekte 1984

Das Diakonische Werk für Österreich bittet Sie auch 
heuer wieder um die Erntedankfest-Kollekte. Auf Be
schluß des Diakonischen Rates soll sie diesmal dazu 
dienen, die weitere Arbeit unseres „Komitees zur 
Betreuung serbisch-orthodoxer Gastarbeiter in Öster
reich“ zu ermöglichen.

Ab dem Beginn der sechziger Jahre hat Österreich 
Gastarbeiter in unser Land geholt. Sie kamen und 
haben uns bei unserem Wirtschaftsaufschwung gehol
fen. Als die Wirtschaftsblüte zu Ende ging, wurde 
auch die Mehrzahl der Gastarbeiter entlassen und 
mußte in ihre Heimatländer zurückgehen. Heute haben 
wir noch etwa 135.000 Gastarbeiter in Österreich. Sie 
werden nach wie vor von unserer Wirtschaft benötigt. 
Viele von ihnen haben bereits in Österreich eine neue 
Heimat gefunden. Sie haben hier eine Familie ge
gründet, ihre Kinder wurden hier geboren.

Bekanntlich stammt die Mehrheit der Gastarbeiter 
aus Jugoslawien, viele von ihnen gehören der serbisch
orthodoxen Kirche an. Da diese Kirche in Österreich 
als solche gesetzlich nicht anerkannt ist, wurde das 
Diakonische Werk vom Evangelischen Oberkirchenrat 
mit der Aufgabe betraut, sich um die serbisch-ortho
doxen Gastarbeiter zu kümmern. Ein „Komitee zur 
Betreuung serbisch-orthodoxer Gastarbeiter“ wurde 
gegründet, das zur Zeit in Österreich vier serbisch
orthodoxe Priester (in Wien, Linz, Salzburg, Vorarl
berg) beschäftigt, die sich ihrer Landsleute annehmen, 
indem sie Gottesdienste, Religionsunterricht, Taufen, 
Trauungen halten, die Gastarbeiter seelsorgerlich und 
in Sozialfragen beraten und den Gastarbeiterzentren 
vorstehen.

Die Aufbringung der nötigen finanziellen Mittel 
wird immer schwieriger. Etwa 60 Prozent der auf- 
laufenden Kosten tragen die Gastarbeiter selbst. Da
zu kommen noch Zuschüsse der römisch-katholischen 

Kirche, des Weltkirchenrates und des Diakonischen 
Werkes.

Die diesjährige Erntedankfest-Kollekte soll mithel
fen, in ökumenischer Verbundenheit die wichtige Ar
beit unter unseren serbisch-orthodoxen Schwestern und 
Brüdern in den nächsten Jahren fortsetzen zu können.

Wir erbitten dafür Ihr Opfer.

114. Zl. 4393/84 vom 9. August 1984

Kollektenaufruf Bibelsonntag 1984 (14. Oktober 1984)

Die österreichische Bibelgesellschaft richtet am heu
tigen Bibelsonntag an alle evangelischen Christen 
unseres Landes die herzliche und dringende Bitte um 
Hilfe für den weltweiten Dienst der Bibelverbreitung. 
Die Schwierigkeiten, die sich einer noch höheren Ver
breitung der Bibel in den Weg stellen, nehmen zu. 
Hatten wir bisher vor allem zu wenige Übersetzungen, 
um Gottes Wort den Menschen in ihrer Muttersprache 
zu bringen und standen oft Transportprobleme im 
Vordergrund, so sind es heute vor allem die wirt
schaftlichen Schwierigkeiten vieler Länder, die die 
Einfuhr von Bibeln erschweren.

Kirchen und Missionen wenden sich an die Bibel
gesellschaften mit dem Ruf nach mehr Bibeln. Aber 
die Bibelgesellschaften können nur in dem Maße 
helfen, als ihnen Geldmittel für die Verbreitung der 
Bibel anvertraut werden. Die österreichische Bibelge
sellschaft hat drei Bibelprojekte ausgewählt, für deren 
Durchführung sie an die Opferbereitschaft der Evan
gelischen in Österreich appelliert.

1. In Nigerien wird die Übersetzung des Alten Te
stamentes in Igbo, der Sprache der drittgrößten Volks
gruppe, abgeschlossen.

2. In Indonesien führen die Kirchen ein Programm 
durch, das zum Ziel hat, jeder christlichen Familie den 
Kauf einer eigenen Bibel zu ermöglichen.

3. Die Bevölkerung in Haiti zählt zu den ärmsten 
auf der Welt. Im Durchschnitt muß Dreiviertel eines 
Wochenlohnes aufgewendet werden, um eine bereits 
verbilligte Bibel zu erstehen.

Diese drei Projekte erfordern insgesamt 800.000 
Schilling. Wir danken Ihnen für Ihr Opfer, durch 
das Menschen in diesen Ländern Gottes Wort erhalten 
können.

115. Zl. 4870/84 vom 11. September 1984

Kollektenaufruf für das Reformationsfest 1984 am 
Mittwoch, dem 31. Oktober 1984

Diese Kollekte ist für die Errichtung des Gemeinde
zentrums Innsbruck-Technikerstraße bestimmt.

Damit soll im Westen der Tiroler Landeshauptstadt 
ein Stützpunkt für evangelisches Leben entstehen, in 
einer Gegend, die weit von den bestehenden beiden 
Kirchen entfernt ist und bisher kirchlich schlecht ver
sorgt werden konnte. Gemeindesaal, Jugend- und 
Gemeinderäume, je eine Wohnung für einen Pfarrer 
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und einen Mitarbeiter werden dafür sorgen, daß in 
dem Neubaugebiet die vielen Evangelischen, die dort 
schon wohnen oder in den nächsten Jahren zuziehen 
werden, Raum für Gottesdienste, Kreise, Seelsorge, 
Gemeindeveranstaltungen und Jugendarbeit bekom
men.

Die Glaubensbrüder und -Schwestern in Innsbruck 
danken Ihnen im voraus herzlich für Ihren Beistand 
bei dieser wichtigen Aufgabe in dem zu 95 Prozent 
katholischen Bundesland Tirol.

Erlaß des
Evangelischen Oberkirchenrates H.B. in Wien

116. Zl. 5191/84 vom 24. September 1984

Einberufung der 11. Synode H.B. zu ihrer 3. Session

Der Evangelische Oberkirchenrat H.B. beruft hier
mit über Beschluß des Synodalausschusses H.B. die 
11. Synode der Evangelischen Kirche H.B. in Öster
reich zu ihrer 3. Session ein. Der Eröffnungsgottes
dienst dieser Session findet am 18. November 1984, 
mit dem Beginn um 19.30 Uhr, in der Reformierten 
Stadtkirche, 1010 Wien, Dorotheergasse 16, statt. Die 
Tagung der Synode beginnt am 19. November 1984 
um 9 Uhr im Gemeindesaal der Evangelischen Pfarr
gemeinde H. B. Wien-Innere Stadt, 1010 Wien, Do
rotheergasse 16.

Kirchliche Mitteilungen

Der Herr Bundespräsident hat mit Entschließung 
vom 16. Juni 1984 (Zl. 70.207/3) dem ehemals mit 
der Fachinspektion für den Evangelischen Religions
unterricht an Pflichtschulen im Bereiche des Stadtschul
rates von Wien betrauten Religionshauptlehrer i. R., 
Prof. Dr. Paul Chrystoph, den Berufstitel „Re
gierungsrat“ verliehen. (Zl. 4240/84 vom 25. Juli 
1984.)

Der Herr Bundespräsident hat dem Pfarrer und 
Senior Helmut Roser, Gmunden, mit Entschlie
ßung vom 20. Juni 1984 (Zl. 203.822) das Goldene 
Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Öster
reich verliehen. (Zl. 4257/84 vom 26. Juli 1984.)

Der Bundesminister für Unterricht und Kunst 
hat dem mit Ablauf des Monats August 1984 in den 
Ruhestand getretenen Fachinspektor für den evan
gelischen Religionsunterricht im Bereich des Landes
schulrates für Kärnten, Hofrat Professor Pfarrer Mag. 
Walter Fröhlich, Klagenfurt, mit Schreiben vom 
23. August 1984, Z. 158.885/4 — 18 B/84, für des
sen während seiner Lehr- und Erziehungstätigkeit im 
österreichischen Schulwesen geleisteten Dienst den 
Dank und die Anerkennung ausgesprochen. (Zl. 
5025/84 vom 17. September 1984.)

Pfarrer Manfred Golda wurde gemäß §115 
Abs. 3 zum hauptamtlichen Studentenpfarrer an den 
Hochschulen Wiens bestellt und in diesem Amt mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1984 bestätigt. (Zl. 3991/84 
vom 5. Juli 1984.)

Pfarrer Mag. Erwin Neumann wurde gemäß 
§ 121 Abs. 1 der Kirchenverfassung und § 19 der 
Ordnung des geistlichen Amtes zum Pfarrer der Evan
gelischen Pfarrgemeinde A. B. Pinkafeld bestellt und 
in diesem Amt mit Wirkung vom 1. September 1984 
bestätigt. (Zl. 2051/84 vom 26. März 1984.)

Frau Pfarrer Mag. Heidi Sartorius wurde ge
mäß § 121 der Kirchenverfassung und § 19 der Ord
nung des geistlichen Amtes zum Pfarrer der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A.B. Stockerau bestellt und in 
diesem Amt mit Wirkung vom 1. August 1984 be
stätigt. (Zl. 4411/84 vom 13. August 1984.)

Lehrvikar Mag. Dagmar Leitner wurde mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1984 Lehrpfarrer Senior 
Mag. Hans Grössing, Wien-Donaustadt, zur Dienst
leistung in der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Wien-Donaustadt bis auf weiteres zugeteilt. (Zl. 2334/ 
84 vom 5. April 1984.)

Lehrvikar Mag. Reinhard Dopplinger wurde 
mit Wirkung vom 1. Oktober 1984 Lehrpfarrer Mag. 
Helmuth Eiwen, Neunkirchen, zur Dienstleistung in 
der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. Neun
kirchen bis auf weiteres zugeteilt. (Zl. 3953/84 vom 
4. Juli 1984.)

Lehrvikar Géza Molnár wurde mit Wirkung 
vom 1. September 1984 Lehrpfarrer Senior Helmut 
Roser, Gmunden, zur Dienstleistung in der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A.B. Gmunden bis auf weiteres 
zugeteilt. (Zl. 3955/84 vom 4. Juli 1984.)

Lehrvikar Mag. Barbara Schaefer wurde mit 
Wirkung vom 1. Oktober 1984 Lehrpfarrer Univ.-Do
zent Pfarrer Mag. Dr. Johannes Dantine, Wien-Gum- 
pendorf, zur Dienstleistung in der Evangelischen Pfarr
gemeinde A. B. Wien-Gumpendorf bis auf weiteres 
zugeteilt. (Zl. 4145/84 vom 17. Juli 1984.)

Lehrvikar Mag. Gerhard Harkam wurde mit 
Wirkung vom 1. September 1984 Lehrpfarrer Mag. 
Herwig Sturm, Klagenfurt-Ost, zur Dienstleistung in 
der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Pörtschach 
bis auf weiteres zugeteilt. (Zl. 4194/84 vom 20. Juli 
1984.)

Lehrvikar Mag. Klaus Niederwimmer wurde 
mit Wirkung vom 1. September 1984 Lehrpfarrer 
Senior Jacobus Bik, Wallern, zur Dienstleistung in der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Wallern an der 
Trattnach bis auf weiteres zugeteilt. (Zl. 4282/84 
vom 30. Juli 1984.)

Lehrvikar Mag. Martin Müller wurde mit Wir
kung vom 1. September 1984 Lehrpfarrer Senior Ro
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bert Cepek, Gallneukirchen, zur Dienstleistung in der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Gallneukirchen 
bis auf weiteres zugeteilt. (Zl. 4448/84 vom 14. Au
gust 1984.)

Lehrvikar Mag. Helmar Pollit wurde mit Wir
kung vom 1. September 1984 Lehrpfarrer Mag. Klaus 
Lehner, Wien-Döbling, zur Dienstleistung in der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Wien-Döbling bis 
auf weiteres zugeteilt. (Zl. 4521/84 vom 21. August 
1984.)

Vikar Mag. Johann Holzkorn wurde am 
22. Juli 1984 in der Evangelischen Kirche in Mörbisch 
von Superintendent Mag. Dr. Gustav Reingrabner, 
Eisenstadt, unter Assistenz von Senior Pfarrer Dr. Pe
ter Altmann, Rust, und Pfarrer Mag. Friedrich Treu, 
Mörbisch, ordiniert. (Zl. 4234/84 vom 24. Juli 1984.)

Vikar Mag. Manfred Koch wurde am 29. Juli 
1984 in der Evangelischen Kirche in Markt Allhau 
von Superintendent Mag. Dr. Gustav Reingrabner, 
Eisenstadt, unter Assistenz von Pfarrer Mag. Wolf
gang Johannsen, Markt Allhau, und Rektor Pfarrer 
Alfred Gühring, Wien, ordiniert. (Zl. 4312/84 vom 
2. August 1984.)

Vikar Mag. Günter Merz wurde gemäß § 120 
der Kirchenverfassung und § 19 der Ordnung des 

geistlichen Amtes zum Pfarrer der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Enns bestellt und in diesem Amt 
mit Wirkung vom 1. Oktober 1984 bestätigt. (Zl. 
4769/84 vom 7. September 1984.)

Zur Freiheit 
hat uns Christus befreit 

(Gal. 5,1)

50 JAHRE 
EVANGELISCHES JUGENDWERK

Wir feiern am
26.—28. Oktober 1984 das

FEST DER EVANGELISCHEN JUGEND 
in der Wiener Wirtschaftsuniversität.

Wir laden alle
FREUNDE UND MITARBEITER 

herzlich dazu ein.

Ehemalige Mitarbeiter treffen sich zum 
MITARBEITERKREIS mit Willi Kimmel 

am Samstag, 27. Oktober, 15 Uhr, in der Aula.

Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwendungszweck versehen 
— Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vorlegen — Behandlung mehrerer Angelegen
heiten in einem Geschäftsstück ist unzulässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskonto
nummer) anführen — Fristen beachten (Kollekten-Ablieferung, Vorlage der Rechnungsabschlüsse, 

Seelenstandsbericht usw.)

Wir ersuchen alle Glaubensgenossen, ihnen bekanntwerdende Zu- und Wegzüge, Geburten, Trauungen und 
Todesfälle evangelischer Glaubensgenossen dem Pfarramt mitzuteilen.
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117. Zl. 5159/84 vom 21. September 1984

Superintendentur A. B. Oberösterreich: Neufestset
zung von Schwierigkeitsklassen

Der Superintendentialausschuß der Diözese Ober
österreich hat am 17. September 1984 folgende 
Schwierigkeitsklassen neu festgelegt:

Schwierigkeitsklasse la:
4 Pflichtstunden
Pfarrgemeinde A.B. Traun

Schwierigkeitsk1asse 2a:
6 Pflichtstunden
Pfarrgemeinde A.B. Bad Goisern

Schwierigkeitsk1asse 2b:
7 Pflichtstunden
Pfarrgemeinden A. B. Gmunden, Kirchdorf an der 

Krems, Linz-Urfahr

Schwierigkeitsklasse 3a:
8 Pflichtstunden
Pfarrgemeinden A. B. Linz-Süd, Linz-Südwest, 

Steyr, Thening, Wels

Schwierigkeitsklasse 3b:
9 Pflichtstunden
Pfarrgemeinden A.B. Braunau am Inn, Enns, Gall- 

neukirchen, Ried im Innkreis, Schärding, Wallern

In die Schwierigkeitsklasse 4 (10 
Pflichtstunden) fallen sämtliche anderen 18 Pfarr
gemeinden.

118. Zl. 5427/84 vom 4. Oktober 1984

Errichtung einer Stelle für einen Pfarrer im Schul
dienst in der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. 
Admont

Der Evangelische Oberkirchenrat A. B. hat die Er
richtung der Stelle für einen Pfarrer im Schuldienst in 
der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Admont ge
mäß § 70 Abs. 1 Z. 1 und Abs. 3 bzw. § 174 Abs. 2 
der Verfassung der Evangelischen Kirche A. u. H.B. 
in Österreich, im wiederverlautbarten Wortlaut ABl. 
Nr. 1/83, genehmigt.

Die Ausschreibung der Stelle erfolgt im Amtsblatt 
der Evangelischen Kirche A. u. H.B. in Österreich.

119. Zl. 5484/84 vom 8. Oktober 1984

Erste Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Graz, linkes Murufer-Nord 
(Matthäusgemeinde)

Die genannte Pfarrstelle wird hiermit zur Besetzung 
ausgeschrieben. Sie ist in die Schwierigkeitsklasse 2 a 
eingestuft und wird durch Wahl besetzt.

Bewerbungen sind bis 30. November 1984 an das 
Presbyterium der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. 
Graz, linkes Murufer-Nord (Matthäusgemeinde), Gra
benstraße 59, 8010 Graz, Telefon 0316/63 5 92, zu 
richten.
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120. Zl. 5516/84 vom 9. Oktober 1984

Zweite Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A. B. Bad Aussee

Die Pfarrgemeinde Bad Aussee ist in die Schwierig
keitsklasse 4 eingestuft und wird durch den Evangeli
schen Oberkirchenrat A. B. Wien besetzt.

Eine Gemeindebeschreibung findet sich im Amts
blatt Juni/1981.

Bewerbungen sind bis 30. November 1984 an den 
Evangelischen Oberkirchenrat A.B., Severin-Schrei
ber-Gasse 3, 1180 Wien, zu richten.

121. Zu Zl. 4870/84 vom 11. September 1984

Kollektenaufruf für das Reformationsfest 1984 am 
Mittwoch, dem 31. Oktober 1984

Bitte beachten Sie, daß die Kollekten des Reforma
tionsfestes direkt an die Gustav-Adolf-Zweigvereine 
zu überweisen sind.

122. Zl. 5745/84 vom 16. Oktober 1984

Kollektenaufruf für die Arbeit des Martin-Luther- 
Bundes für den 11. November 1984

Allen Pfarrern, Presbytern und Gemeindegliedern 
unserer Kirche, die uns die Kollekte vom 6. Novem
ber 1983 für unsere Arbeit zur Verfügung gestellt 
haben, dankt der Bundesvorstand des Martin-Luther- 
Bundes auch auf diesem Wege ganz herzlich. Mit 
einem Gesamtbetrag von S 158.232,08 haben Sie ganz 
entscheidend mitgeholfen, die unserem Diasporawerk 
im Jahre 1983 gestellten Aufgaben zu erfüllen.

Auch im Jahre 1984 bedarf der Martin-Luther-Bund, 
soll er den ihm gegebenen Auftrag wirksam erfüllen, 
Ihrer Mithilfe. Die Kollekte am Sonntag, dem 11. No
vember 1984, wurde vom Synodalausschuß A. B. als 
Pflichtkollekte für die Arbeit unseres Diasporawerkes 
bestimmt.

Das Unterstützungsprogramm des Martin-Luther- 
Bundes sieht auch im laufenden Jahr als Schwerpunkt 
die begleitende Betreuung der künftigen Mitarbeiter 

zur geistlichen Versorgung der Gemeinden vor. Theolo
giestudenten und Frauenschülerinnen erhalten Stipen
dien zur Anschaffung von notwendiger Fachliteratur; 
ins Amt gehenden Vikaren und Lektoren stellen wir 
Talare und Agenden zur Verfügung, kirchliche Werke 
und Arbeitszweige unterstützen wir bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben, das Predigerseminar und Pastoral
kolleg unserer Kirche wird bei der Durchführung des 
Aus- und Fortbildungsauftrages laufend von uns ge
fördert. Daneben helfen wir einzelnen Gemeinden bei 
der Beschaffung von Inneneinrichtungsgegenständen 
für kirchliche Räume oder bei notwendigen Renovie
rungsaufgaben. über die Grenzen unseres Landes hin
weg versuchen wir den lutherischen Kirchen in Südost
europa in bescheidenem Umfang Hilfen weiterzu
geben.

Der Ertrag der Kollekte 1984 soll mithelfen, daß 
wir die eingegangenen Verpflichtungen bis zum Jahres
ende erfüllen und unser Unterstützungsprogramm zu 
einem guten Ende bringen können. Darum bitten wir 
Sie ganz herzlich: Stehen Sie die Kollekte am 11. No
vember 1984 dem Martin-Luther-Bund für seine Ar
beit zur Verfügung und überweisen Sie dieselbe auf 
das Konto des Evangelischen Oberkirchenrates in 
Wien.

123. Zl. 5586/84 vom 11. Oktober 1984

Kirchenbeitragseingänge Jänner bis September 1984 
mit Vergleichsziffern aus 1983

1984 1983
Superintendenz Schilling

Wien . . . . 30,411.011,66 28,992.150,90
Niederösterreich . 8,153.988,65 7,726.860,53
Burgenland . . 8,794.773,40 7,766.104,51
Steiermark . . 13,954.548,58 12,261.103,08
Kärnten . . . . 10,201.684,84 9,440.384,16
Oberösterreich . . 16,306.751,31 15,144.196,13
Salzburg-Tirol . . 8,066.731,55 7,399.410,65

95,889.489,99 88,730.209,96
Steigerung 1983: Keine; Rückgang 0,36%
Steigerung 1984: 8,068%

124. Zl. 5702/84 vom 15. Oktober 1984

Predigttexte für das Kirchenjahr 1984/85
Die in den Gliedkirchen der Evangelisch-lutherischen 

Kirche in Deutschland für das Kirchenjahr 1984/85 
vorgesehenen Predigttexte werden auch für den Ge
brauch in der Evangelischen Kirche A.B. in Öster
reich empfohlen und hiermit verlautbart.

Die Texte für die Altarlesung bzw. Altarlesungen, 
Datum

2. Dezember 1. Sonntag im Advent
8. Dezember Bußtag
9. Dezember 2. Sonntag im Advent 

d. h. Epistel und (oder) Evangelium, sind dem Heft 
„Sonn- und Festtagskalender für das Kirchenjahr 
1984/85“ zu entnehmen, welches allen aktiven geist
lichen Amtsträgern zugegangen ist.

(v = violett, w = weiß, r = rot, g = grün, 
sch = schwarz.)

Es wird darauf hingewiesen, daß die jetzt geltenden 
Wochensprüche ebenfalls im angeführten Sonn- und 
Festtagskalender, Seite 29 ff., zu finden sind.

Farbe Predigttext

v Matth. 21,1—9
v Lukas 13, (1—5) 6—9
v Lukas 21, 25—33
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Datum Farbe Predigttext

16. Dezember 3. Sonntag im Advent V Matthäus 11, 2—6 (7—10)
23. Dezember 4. Sonntag im Advent V Lukas 1, (39—45) 46—55 (56)
24. Dezember Heiliger Abend w Lukas 2,1—14 (15—20)

Christnacht Matthäus 1, (1—17) (18—21)
(22—25)

25. Dezember 1. Christtag w Lukas 2, (1—14) 15—20
26. Dezember 2. Christtag w Matthäus 10, 16—22
31. Dezember Altjahrsabend w Lukas 12, 35—40

1. Jänner Neujahrstag w Lukas 4, 16—21
6. Jänner Epiphanias w Matthäus 2, 1—12

13. Jänner 1. Sonntag nach Epiphanias g Matthäus 3, 13—17
20. Jänner 2. Sonntag nach Epiphanias g Johannes 2, 1—11
27. Jänner Letzter Sonntag nach Epiphanias w Matthäus 17, 1—9

3. Feber Septuagesimae g Matthäus 20, 1—16 a
10. Feber Sexagesimae g Lukas 8, 4—8 (9—15)
17. Feber Estomihi g Markus 8, 31—38
24. Feber Invokavit V Matthäus 4, 1—11

3. März Reminiscere V Markus 12, 1—12
10. März Oculi V Lukas 9, 57—62
17. März Laetare V Johannes 12, 20—26
24. März Judica V Markus 10, 35—45
31. März Palmsonntag V Johannes 12, 12—19

4. April Gründonnerstag w Johannes 13, 1—15 (34—35)
5. April Karfreitag sch oder v Johannes 19, 16—30
7. April Ostersonntag w Markus 16, 1—8
8. April Ostermontag w Lukas 24, 13—35

14. April Quasimodogeniti w Johannes 20, 19—29
21. April Misericordias Domini w Johannes 10, 11—16 (27—30)
28. April Jubilate w Johannes 15, 1—8

5. Mai Cantate w Matthäus 11, 25—30
12. Mai Rogate w Johannes 16, 23 b—28 (29—32) 33
16. Mai Christi Himmelfahrt w Lukas 24, (44—49) 50—53
19. Mai Exaudi w Johannes 15, 26 bis 16,4
26. Mai Pfingstsonntag r Johannes 14, 23—27
27. Mai Pfingstmontag r Matthäus 16, 13—19

2. Juni Trinitatis w Johannes 3, 1—8 (9—15)
9. Juni 1. Sonntag nach Trinitatis g Lukas 16, 19—31

16. Juni 2. Sonntag nach Trinitatis g Lukas 14, (15) 16—24
23. Juni 3. Sonntag nach Trinitatis g Lukas 15, 1—7 (8—10)
30. Juni 4. Sonntag nach Trinitatis g Lukas 6, 36—42

7. Juli 5. Sonntag nach Trinitatis g Lukas 5, 1—11
14. Juli 6. Sonntag nach Trinitatis g Matthäus 28, 16—20
21. Juli 7. Sonntag nach Trinitatis g Johannes 6, 1—15
28. Juli 8. Sonntag nach Trinitatis g Matthäus 5, 13—16

4. August 9. Sonntag nach Trinitatis g Matthäus 25, 14—30
11. August 10. Sonntag nach Trinitatis g oder v Lukas 19, 41—48
18. August 11. Sonntag nach Trinitatis g Lukas 18, 9—14
25. August 12. Sonntag nach Trinitatis g Markus 7, 31—37

1. September 13. Sonntag nach Trinitatis g Lukas 10, 25—37
8. September 14. Sonntag nach Trinitatis g Lukas 17, 11—19

15. September 15. Sonntag nach Trinitatis g Matthäus 6, 25—34
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22. September 16. Sonntag nach Trinitatis g Johannes 11,1 (2) 3, 
17—27 (41—45)

29. September 17. Sonntag nach Trinitatis g Matthäus 15, 21—28
6. Oktober Erntedankfest g Markus 12, 28—34

13. Oktober 19. Sonntag nach Trinitatis g Markus 2, 1—12
20. Oktober 20. Sonntag nach Trinitatis g Markus 10, 2—9 (10—16)
27. Oktober 21. Sonntag nach Trinitatis g Matthäus 5, 38—48
31. Oktober Reformationsfest r Matthäus 5, 2—10 (11—12)

3. November 22. Sonntag nach Trinitatis g Matthäus 18, 31—35
10. November Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres g Lukas 17, 20—24 (25—30)
17. November Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres g Matthäus 25, 31—46
24. November Ewigkeitssonntag g Matthäus 25,1—13

125. Zl. 5318/84 vom 1. Oktober 1984 Wiedweg
* Bad Kleinkirchheim August

Kurseelsorge 1985

Burgenland
Unterschützen 

Bad Tatzmannsdorf

Kärnten
* Agoritschach-Arnoldstein 

Arriach
* Dornbach

Gmünd im Liesertal/ 
Fischertratten

* Feld am See und Afritz
Hermagor
* Pressegger See 
Klagenfurt

Maria Wörth
Lienz (Osttirol) 

Matrei in Osttirol
* Pörtschach und Velden

* Krumpendorf-Moosburg
Radenthein

Döbriach
St. Ruprecht bei Villach 

Sattendorf
Spittal an der Drau
* Obervellach, Mallnitz
Treßdorf

Kötschach-Mauthen
* Tschöran 

Ossiach
Unterhaus
* Millstatt

Juli und August

Juli und August
Juli oder August

Juli und August
Juli und August

Juli und August

Juli bis September
Juli und August
Juli und August 

Juni bis September 
Juni bis September

Juli und August

Juli und August

Niederösterreich
Baden Juli und August
Bad Vöslau Juli und August
Mitterbach am Erlaufsee

und Umgebung Juli oder August

Oberösterreich
Attersee-Weyregg Juli und August
* Mondsee und Unterach Juli und August
Bad Goisern Juli oder August
* Bad Hall und Kremsmünster August
Bad Ischl und Strobl 15. Juli bis 15. August

St. Gilgen Juli und August
St. Wolfgang Juni bis September

Enns
Grein an der Donau Juli oder August

Gmunden Juli und August
Scharnstein Juli

Lenzing-Kammer-Rosenau
Seewalchen-Attersee Juli oder August

Wallern
Gallspach Juli und August

Salzburg
Badgastein und Böckstein 15. April bis 10. Oktober 
* Bad Hofgastein August und September

* Hailein und Golling August
Bischofshofen u. Werfenweng Juli und August 
Wagrain, St. Johann i. Pongau Juli und August

* Salzburg und Umgebung Juli und August

Juli und August

Juli und August

Juli und August

Juni bis August
Villach

Egg am Faaker See Tuli oder Aueust
Zell am See und Kaprun 
* Lofer

Juli und August 
Juni bis August

Völkermarkt
Klopeiner See Juni bis September

Weißbriach Juli oder August
* Techendorf Juni bis September

(Juli und August mit
Betreuung von Greifenburg)

Mittersill 15.
Saalfelden und Saalbach

Steiermark
Admont und Liezen 
Bad Aussee-Mitterndorf

Juni bis 15. September 
Juli oder August

Juli und August 
Juli und August
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Feldbach
Bad Gleichenberg

Judenburg
Murau und Tamsweg 

Ramsau

Juli oder August

Juli und August
August

Tirol
Innsbruck

Fulpmes u. Neustift 15. Juni bis 15. September 
Igls und Mutters Juli und August
Innsbruck-Umgebung Juli und August
Seefeld und Telfs 15. Juni bis 15. September 
Steinach am Brenner Juli und August

Jenbach und Umgebung
Mayrhofen im Zillertal und Fügen

Kitzbühel und Umgebung

Juli
10. Juni bis

30. September
15. Juni bis

15. September
* Kufstein und Walchsee 

Wildschönau
Juli und August 
Juli und August

* Wörgl und Umgebung Juli und August
Reutte und Ehrwald Juli und August

Imst Juli und August
Landeck und St. Anton Juli oder August
Sölden (Längenfeld) Juli und August

Vorarlberg
Dornbirn Juli und August
Bregenz Juli und August
Feldkirch Juli und August
Bludenz Juli und August

Lech am Arlberg Juli und August
Schruns im Montafon
Mitbetreuung von Gaschurn

Juni bis September

im Montafon Juli und August

Bewerbungen österreichischer evangelischer Pfarrer 
sind bis 15. Dezember 1984 an den Evangelischen 
Oberkirchenrat A.B., Severin-Schreiber-Gasse 3, 1180 
Wien, zu richten.

Österreichische Pfarrer können Besetzungswünsche 
für deutsche Amtsbrüder in ihren Gemeinden dem 
Oberkirchenrat nennen. Verbindliche Zusagen für 
einen Kurseelsorgedienst dürfen nur gegeben wer
den, wenn vorher das Einvernehmen mit dem Kirchen
amt der EKD hergestellt wurde.

Bei den mit * versehenen Ortsnamen stellt die 
Pfarrgemeinde eine Wohnung bzw. ein Zimmer (teil
weise mit Kochgelegenheit) kostenlos oder gegen ein 
angemessenes Entgelt zur Verfügung.

Kirchliche Mitteilungen

Das Bundesministerium für Unterricht und Kunst 
hat mit Zahl 21.001/8-30C/84 vom 1. Oktober 1984 
mitgeteilt, daß gemäß § 13 Abs. 1 des Schulzeitge
setzes Schüler, die der Evangelischen Kirche A.B. 
oder H.B. angehören, am 31. Oktober ex lege vom 

Schulbesuch befreit sind. (Zl. 5081/84 vom 19. Sep
tember 1984.)

Der Herr Bundespräsident hat dem Kurator der 
Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Ramsau am Dach
stein, Matthias Knaus vulgo Blasbichler, mit Ent
schließung vom 19. September 1984, Zl. 204.801, das 
Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik 
Österreich verliehen. (Zl. 5758/84 vom 17. Oktober 
1984.)

Die nächste Sitzung des Bauausschusses der Evan
gelischen Kirche A.B. findet am Mittwoch, dem 5. 
Dezember 1984, um 13 Uhr im Amtsgebäude des 
Evangelischen Oberkirchenrates statt.

Dringende Ansuchen an den Oberkirchenrat sind 
bis 15. Dezember schriftlich einzubringen. Später ein
langende Bauansuchen können in dieser Sitzung nicht 
mehr behandelt werden. (Zl. 5206/84 vom 24. Sep
tember 1984.)

Der Nominierungsausschuß der Evangelischen Kir
che A. u. H.B. ist am 22. Oktober 1984 zu seiner 
Sitzung zusammengetreten und hat mit Bedauern die 
Amtsniederlegung des bisherigen Obmannes, Senats
präsident Dr. Armin Scheiderbauer, zur Kenntnis ge
nommen. Als neuer Obmann des Nominierungsaus
schusses wurde Superintendent Santer, als dessen 
Stellvertreter Senior Guttner gewählt. (Zl. 5896/ 
1984 vom 23. Oktober 1984.)

Pfarrer Günter Battenberg wurde gemäß 
§120 der Kirchenverfassung und § 19 der Ordnung 
des geistlichen Amtes zum Pfarrer der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. u. H. B. Melk-Scheibbs bestellt und 
in diesem Amt mit Wirkung vom 1. September 1984 
bestätigt. (Zl. 3343/84 vom 29. Mai 1984.)

Lehrvikar Mag. Lydia Burchhardt wurde mit 
Wirkung vom 1. November 1984 Lehrpfarrer Mag. 
Senior Dieter Steininger, Wien-Landstraße, zur Dienst
leistung in der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. 
Wien-Landstraße bis auf weiteres zugeteilt. (Zl. 
5505/84 vom 5. Oktober 1984.)

Lehrvikar Mag. Wilfried Schey wurde mit Wir
kung vom 1. November 1984 Lehrpfarrer Mag. Ernst 
Lerchner, Knittelfeld, zur Dienstleistung in der Evan
gelischen Pfarrgemeinde A. B. Knittelfeld (Predigt
station Zeltweg) bis auf weiteres zugeteilt. (Zl. 
5472/84 vom 5. Oktober 1984.)

Lehrvikar Mag. Christa Schrauf wurde mit 
Wirkung vom 1. November 1984 Lehrpfarrer Mag. 
Johann Ulreich, Unterschützen, zur Dienstleistung in 
der Evangelischen Gemeinde A.B. Bad Tatzmanns
dorf bis auf weiteres zugeteilt. (Zl. 4680/84 vom 
3. September 1984.)

Vikar Mag. Michael Matiasek wurde gemäß 
§121 der Kirchenverfassung und § 19 der Ordnung 
des geistlichen Amtes zum Pfarrer der Evangelischen
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Pfarrgemeinde A. B. Völkermarkt bestellt und in die
sem Amt mit Wirkung vom 1. September 1984 be
stätigt. (Zl. 5464/84 vom 5. Oktober 1984.)

Vikar Eckhard Fandrey wurde gemäß § 120 
der Kirchenverfassung und §19 der Ordnung des 
geistlichen Amtes zum Pfarrer der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A.B. Radenthein bestellt und in diesem 
Amt mit Wirkung vom 1. Oktober 1984 bestätigt. 
(Zl. 5165/84 vom 24. September 1984.)

Vikar Mag. Karl Schiefermair wurde ge
mäß § 121 der Kirchenverfassung und § 19 der Ord
nung des geistlichen Amtes zum Pfarrer im Schuldienst 
in der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Mödling 
bestellt und in diesem Amt mit Wirkung vom 1. Sep
tember 1984 bestätigt. (Zl. 5147/84 vom 21. Septem
ber 1984.)

Vikar Mag. Joachim Heinz, Bad Aussee, und 
Vikar Georg Zimmermann, Murau, haben am 
11. September 1984 ihr Kolloquium gemäß §60 
Abs. 3 der Ordnung des geistlichen Amtes aus öster
reichischer Kirchengeschichte, Kirchenkunde und Kir
chenrecht mit Erfolg abgelegt. (Zl. 2922/84 vom 9. 
Mai 1984 und Zl. 4884/84 vom 12. September 1984.)

Lehrvikar Mag. Gabriele Wenninger wurde 
mit Wirkung vom 1. November 1984 Lehrpfarrer 
OStR. Mag. Walter Jüttner, Salzburg, zur Dienst
leistung in der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. 
Salzburg (Christuskirche) bis auf weiteres zugeteilt. 
(Zl. 4053/84 vom 11. Juli 1984.)

Vikar Mag. Manfred Koch wurde gemäß § 120 
der Verfassung der Evangelischen Kirche A. u. H. B. 
und § 19 Abs. 3 der Ordnung des geistlichen Amtes 
zum Pfarrer der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. 
Stadt Schlaining bestellt und in diesem Amt mit Wir
kung vom 1. November 1984 bestätigt. (Zl. 5786/84 
vom 17. Oktober 1984.)

Vikar Mag. Johann Holzkorn wurde gemäß 
§120 der Kirchenverfassung und § 19 der Ordnung 
des geistlichen Amtes zum Pfarrer der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A.B. Eisenstadt bestellt und in diesem 
Amt mit Wirkung vom 1. November 1984 bestätigt. 
(Zl. 5797/84 vom 18. Oktober 1984.)

Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwendungszweck versehen 
— Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vorlegen — Behandlung mehrerer Angelegen
heiten in einem Geschäftsstück ist unzulässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskonto
nummer) anführen —- Fristen beachten (Kollekten-Ablieferung, Vorlage der Rechnungsabschlüsse, 

Seelenstandsbericht usw.)

Wir ersuchen alle Glaubensgenossen, ihnen bekanntwerdende Zu- und Wegzüge, Geburten, Trauungen und 
Todesfälle evangelischer Glaubensgenossen dem Pfarramt mitzuteilen.

Medieninhaber, Herausgeber, Redaktion: Evangelische Kirche A. u. H.B. in Österreich, Kirchenleitung Evangelischer Oberkir
chenrat A. u. H. B., Severin-Schreiber-Gasse 3, 1180 Wien. — Hersteller: Buchdruckerei Fleck, Ing. Isolde Vetrovsky, Holland
straße 8, 1020 Wien. — Verlags- und Herstellungsort Wien.
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126. Zl. 6103/84 vom 8. November 1984

Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Landes
kirche A. u. H. B. für das Jahr 1984

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. FL B. ver
lautbart hiemit gemäß § 208 Abs. 2 Z. 3 KV den von 
den Synodalausschüssen A. B. und H.B. genehmigten 
Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Kirche A. u. 
H. B. für das Jahr 1984.

Aufwand

S S

Amt für Hörfunk und Fernsehen
von der Kirche A.B. 47.500,—
von der Kirche H. B. 2.500,— 50.000,—

Evangelisches Pressepfarramt
von der Kirche A. B. 68.250,—
von der Kirche H. B. 1.750,— 70.000,—

127. Zl. 6100/84 vom 8. November 1984

Haushaltsplan der Evangelischen Kirche A. u. H.B. 
für das Jahr 1985

Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H.B. ver
lautbart hiermit gemäß § 208 Abs. 2 Z. 3 der Ver
fassung der Evangelischen Kirche A. u. H. B. in Öster
reich, in der Fassung der letzten Änderung ABl. Nr. 
31/78, den gemäß § 171 Abs. 2 dieser Verfassung von 
den Synodalausschüssen A.B. und H.B. genehmigten

Haushaltsplan der Evangelischen Kirche A. u. H.B. 
für das Jahr 1985

Ertrag
S

1. Bundeszuschuß............................. 24,054.703,—
2. Gemeinsame Dienste: S

Amt für Hörfunk
und Fernsehen
von der Kirche A. B. 1,002.250,—
von der Kirche H. B. 52.750,— 1,055.000,—
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Evangelische 
Arbeitsgemeinschaft 
für Weltmission

Evangelische Militär-
seelsorge
von der Kirche A. B.
von der Kirche H.B.

47.500,—
2.500,— 50.000,—

Religionsunterrichtsfonds
von der Kirche A. B. 47.500,—
von der Kirche H.B. 2.500,— 50.000,—

Evangelische Frauenschule
von der Kirche A. B. 341.250,—
von der Kirche H. B. 8.750,— 350.000,—

Heimbeitragszuschüsse 
an Theologiestudenten 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H.B.

239.400,—
12.600,— 252.000,—

Dienst an 
Sinnesgeschädigten 
von der Kirche A.B. 
von der Kirche H.B.

9.500,— 
500,— 10.000,—

Evangelische Frauenarbeit
von der Kirche A. B. 541.500,—
von der Kirche H. B. 28.500,— 570.000,—

3. Gemeinsame Werke:
Evangelisches
Jugendwerk
von der Kirche A. B.
von der Kirche H.B.

1,194.771,30
62.792,70 1,257.564,—

Wohnungsmiete
Jugendpfarrer

von der Kirche A.B.
von der Kirche H.B.

57.000,—
3.000,— 60.000,—

Diakonisches Werk 
von der Kirche A.B. 
von der Kirche H.B.

528.000,—
27.789,— 555.789,—

4. Vereine, Fonds und 
Arbeitszweige: 
Evangelische 
Studentengemeinde
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H.B.

38.000,—
2.000,— 40.000,—

Gustav-Entz-Stiftung 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H.B.

142.500,—
7.500,— 150.000,—

Diakonischer Einsatz 
von der Kirche A.B. 
von der Kirche H.B.

275.500 —
14.500,— 290.000,—

Tage der Diakonie 
von der Kirche A.B. 
von der Kirche H.B.

33.250,—
1.750,— 35.000,—

Ton- und Bildstelle 
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H.B.

23.750,—
1.250,— 25.000,—

Arbeitsgemeinschaft der 
Erhalter evangelischer 
Kindergärten

von der Kirche A.B.
von der Kirche H.B.

12.350,— 
650,— 13.000,—

Evangelischer 
Presseverband

von der Kirche A.B. 
von der Kirche H.B.

178.200,—
1.800,— 180.000,—

Theologiestudenten
austausch

von der Kirche A.B.
von der Kirche H.B.

19.000,—
1.000,— 20.000,—

Österreichischer
Missionsrat
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H.B.

4.750,— 
250,— 5.000,—

Ökumenischer Rat 
der Kirchen
von der Kirche A. B.
von der Kirche H.B.

23.830,—
1.254,— 25.084,—

Campingmission 
von der Kirche A.B. 
von der Kirche H.B.

28.500,—
1.500,— 30.000,—

Evangelisches Presseamt 
von der Kirche A.B. 
von der Kirche H.B.

536.250,—
13.750,— 550.000,—

Evangelisches Presseamt 
Wohnung und anteilige 
Telefonkosten 
Pressepfarrer
von der Kirche A. B. 
von der Kirche H.B.

102.375,—
2.625,— 105.000,—

von der Kirche A.B. 237.500,—
von der Kirche H. B. 12.500,— 250.000,—■

Aufwand
29,983.140 —

Bundeszuschuß S S
an die Kirche A. B. 22,851.968,-
an die Kirche H. B. 1,202.735,--24,054.703,—
Gemeinsame Dienste:
Amt für Hörfunk und Fernsehen . . 1,055.000,—
Evangelische Militärseelsorge . . 50.000,—
Religionsunterrichtsfonds . 50.000,—
Evangelische Frauenschule . 350.000,—
Heimbeitragszuschüsse 
für Theologiestudenten . 252.000,—
Dienst an Sinnesgeschädigten . . 10.000,—
Evangelische Frauenarbeit . . . . 570.000,—
Gemeinsame Werke:
Evangelisches Jugendwerk . 1,257.564,—
Wohnungsmiete Jugendpfarrer . 60.000,—
Diakonisches Werk..................... . 555.789,—
Fonds, Vereine und Arbeitszweige
Evangelische Studentengemeinde . 40.000,—
Gustav-Entz-Stiftung .... 150.000,—
Diakonischer Einsatz .... . 290.000,—
Tage der Diakonie..................... 35.000,—
Ton- und Bildstelle..................... 25.000,—
Arbeitsgemeinschaft der Erhalter 
evangelischer Kindergärten 13.000,—
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Evangelischer Presseverband . 
Theologiestudentenaustausch . 
österreichischer Missionsrat . . 
ökumenischer Rat der Kirchen . .
Campingmission...........................
Evangelisches Presseamt . . . .
Evangelisches Presseamt Wohnung 

u. anteilige Telefonspesen Pressepfarrer
Evangelische Arbeitsgemeinschaft für 
Weltmission.....................................

180.000 —
20.000,—
5.000,—

25.084,—
30.000,—

550.000,—

105.000,—

250.000,—
29,983.140,—

128. Zl. 6071/84 vom 8. November 1984

Versorgungs- und Unterstützungsfonds der Evangeli
schen Kirche A. u. H. B. in Österreich — Erhöhung 
der Wohnungsbeschaffungsbeihilfe

Das Kuratorium des Versorgungs- und Unterstüt
zungsfonds der Evangelischen Kirche A. u. H.B. in 
Österreich hat in Übereinstimmung mit der Empfeh
lung der Synodalausschüsse A.B. und H.B. vom 7.No
vember 1984 beschlossen, mit Wirkung vom 1. Jänner 
1985 die Wohnungsbeschaffungsbeihilfe von Schilling 
360.000,— auf S 400.000,— zu erhöhen.

129. Zl. 6198/84 vom 13. November 1984

Zusammensetzung der landeskirchlichen Prüfungskom
mission (ABl. Nr. 20 vom 2. 2. 1984) — Berichtigung

Gemäß § 213 KV in der derzeit gültigen Fassung 
(ABl. 1/83) wird die Zusammensetzung der landes
kirchlichen Prüfungskommission bei den Superinten
denturen für die Befähigungsprüfung zur Erteilung 
des evangelischen Religionsunterrichtes an Volksschu

len gemäß § 2 Abs. 2a und 2b, Ordnung der Befähi
gungsprüfungen für evangelische Religionslehrer an 
Pflichtschulen, verlautbart.

Bei der Superintendentur A. B. Wien wird richtig
gestellt:
Weitere Mitglieder:

Statt Senior Pfarrer Mag. Alfred Jahn Fachinspektor 
OStR Mag. Heinrich Matiasek.

130. Zl. 6077/84 vom 8. November 1984

An der Evangelisch-theologischen Fakultät Wien ist 
die Planstelle eines Ordentlichen Universitätsprofes
sors für Kirchenrecht am Institut für Kirchenrecht 
(Nachfolge o. Univ.-Prof. Dr. Dr. Stein) wiederzube
setzen. Aufgabe des Inhabers des Dienstpostens ist es, 
insbesondere die Wissenschaftsbereiche Evangelisches 
Kirchenrecht mit besonderer Berücksichtigung der 
österreichischen Situation, kirchliche Rechts- und Ver
fassungsgeschichte und österreichisches Staatskirchen
recht in Forschung und Lehre zu vertreten. Erwartet 
wird für die Bewerbung eine juristische oder theolo
gische Habilitation aus dem Fach Kirchenrecht bzw. 
eine gleichzuhaltende wissenschaftliche Eignung. Ge
mäß § 15 Abs. 2 BG über äußere Rechtsverhältnisse 
der Evangelischen Kirche vom 6. Juli 1961 (BGBl. Nr. 
182) können nur solche Bewerber berücksichtigt wer
den, die der Evangelischen Kirche angehören.

Bewerbungen (unter Beifügung von Lebenslauf, 
Schriftenverzeichnis, Angabe über Mitarbeit in in- 
und ausländischen wissenschaftlichen Gremien und ein 
Verzeichnis der gehaltenen Lehrveranstaltungen) sind 
bis zum 10. Jänner 1985 an den Dekan der Evange
lisch-theologischen Fakultät der Universität Wien, 
Rooseveltplatz 10, 1090 Wien, zu richten.

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. B. in Wien

131. Zl. 6104/84 vom 8. November 1984

Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen Kirche A. B. 
für das Jahr 1984

Der Evangelische Oberkirchenrat A.B. verlautbart 
hiemit gemäß § 208 Abs.2 Z. 3 der Verfassung der 
Evangelischen Kirche A. u. H.B. den nach Anhören 
des Finanzausschusses A. B., vom Synodalausschuß 
A.B. gemäß § 171 Abs. 2 der Verfassung der Evan
gelischen Kirche A. u. H.B. in Österreich jeweils in 
der Fassung der letzten Änderung genehmigten Nach
tragshaushaltsplan der Evangelischen Kirche A.B.

Aufwand

Aktive und Ruhestandsgeistliche 
Kirchenkanzlei-Pensionen . . . .
Bildungszulage Lehrvikare
Gehaltsrefundierungen Jugendwarte 
Gehaltsrefundierungen Sonstige .
Amt für Hörfunk und Fernsehen . 
Predigerseminar Gehälter . . . .

S
5,402.400 —

80.000,—
30.000,—

203.000 —
461.000,—
47.500,—
35.000,—

Predigerseminar Kaufpreisrate .
Presseamt...........................................
Amt für Evangelisation und Gemeinde

aufbau ...........................................
Sonstige Druckwerke...........................
Sonstige wirksame Ausgaben — Zusatz

programm Computer.................

38.000,—
68.250,—

28.000 —
100.000,—

40.000,—

132. Zl. 6101/84 vom 8. November 1984

Haushaltsplan der Evangelischen Kirche A.B. für das 
Jahr 1985

Der Evangelische Oberkirchenrat A.B. verlautbart 
hiemit gemäß § 208 Abs. 2 Z. 3 der Verfassung der 
Evangelischen Kirche A. u. H. B. in Österreich, in der 
Fassung der letzten Änderung ABl. Nr. 31/78 den 
gemäß §171 Abs. 2 dieser Verfassung vom Synodal
ausschuß A.B. genehmigten

Haushaltsplan der Evangelischen Kirche A. B. 
für das Jahr 1985
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Ertrag
S

Kirchliche Druckwerke:

Kirchenbeiträge.................  144,000.000,—
Zuweisung aus dem Verrechnungs

konto Religionsunterricht . . . 20,500.000,—
Gehaltsrückerstattungen .... 1,776.040,—
Pensionsbeiträge................. 7,975.000,—
Erträgnisse aus kirchlichen Liegen

schaften .......................................... 30.000,—
Erträgnisse aus kirchlichen Druck

werken:
a) Amtsblatt..... 150.000,—
b) Amt und Gemeinde .... 45.000,—
c) Sonstige Druckwerke . . . 75.000,—
d) Sonstige Drucksorten . . . 25.000,—

Zinsenerträgnisse................................ 300.000,—
Kostenersatz H.B................................ 85.000,—
Bundeszuschuß..................................... 22,851.968,—
Sonstige Erträge................................ 50.000,—
Gebarungsabgang................................ 2,013.868,30

199,876.876,30

Aufwendungen
S

Kirchenbeitragsanteile und Einhebe
gebühren ................................. 46,080.000,—

Personalaufwand:
a) Aktive Geistliche. 79.750.000,—
b) Pensionen.... 46,830.000,—
c) Dienstwohnungszinse . . . 85.000,—
d) Kirchenkanzlei-Gehälter . . . 6,900.000,—
e) Kirchenkanzlei-Pensionen . . 2,800.000,—
f) Zuweisung 1,5% der pensions

beitragspflichtigen Pfarrergehäl
ter an den Pensionssicherungs
fonds ..................................... 1,196.250,—

g) OKR-Zahlung 0,50% des ge
samtgemeindlichen KB-Aufkom
mens an den Pensionssicherungs
fonds ............................... 720.000,—

h) Versicherungszahlung z. DAZ- 
Abfertigung.................... 1.000,—

Kosten der Kirchenkanzlei:
a) Beheizung Amtsgebäude und

Frauenschule. 300.000,—
b) Stromkosten. 120.000,—
c) Post- und Fernsprechgebühren . 280.000,—
d) Bürobedarf.... 240.000,—
e) Neuanschaffungen .... 100.000,—
f) Geldverkehrskosten .... 50.000,—
g) Grundsteuer. 22.000,—
h) Betriebskosten ..................... 60.000,—
i) Versicherungskosten .... 65.000,—

Reisekosten:
a) Oberkirchenrat. 250.000,—
b) Fremde.......... 100.000,—

Kirchliche Liegenschaften:
Verschiedene................................ 30.000,—

a) Amtsblatt.... 150.000,—
b) Amt und Gemeinde .... 130.000,—
c) Sonstige Druckwerke .... 100.000,—
d) Sonstige Drucksorten . . . 100.000,—
e) Bücher und Zeitschriften . . 60.000,—

Synode bzw. Generalsynode . . . 200.000,—
Sitzungen im Auftrag der Synode . . 300.000,—
Prüfungs- und Beratungskosten . . 160.000,—
Baubetreuung...................................... 100.000,—

Sonstige wirksame Ausgaben:
a) Allgemeine Repräsentation . . 40.000,—
b) Personalbetreuung .... 50.000,—
c) Mitgliedsbeiträge Vereine . . 30.000,—
d) Zuweisung Instandhaltungs

fonds ..................................... 100.000,—
e) Zuweisung Abfertigungsfonds . 100.000,—
f) Zuweisung Dispositionsfonds

Bischof............... 80.000,—
g) Sonstiger Aufwand .... 80.000,—
h) Diakonische Tage. 33.250,—

Amt für Hörfunk und Fernsehen . . 1,002.250,—
Religionsunterrichtsfonds .... 47.500,—
Unterricht an Pädagogischen Akade

mien ................................................ 55.000,—
Pastoralkolleg............... 40.000,—
Lektorenausbildung..... 70.000,—
Pfarrerrüstzeit ................................ 110.000,—
Evangelisches Presseamt .... 536.250,—
Evangelisches Presseamt — Wohnung

und anteilige Telefonkosten Presse
pfarrer ........................................... 102.375,—

Krankenhausseelsorge..................... 16.200,—
Amt für Evangelisation und Gemein

deaufbau ..................................... 740.000,—
Evangelisches Predigerseminar:

Gehälter ..................................... 675.000,—
Betrieb........................................... 470.000,—
Kaufpreis..................................... 526.100,—

Aufwendungen auf Grund übernom
mener Verpflichtungen:

Mitgliedsbeiträge (Pflichtmitglied
schaften):
a) Lutherischer Weltbund . . . 55.000,—
b) Ökumenischer Rat der Kirchen 23.830,—
c) Ökumenischer Rat der Kirchen

in Österreich. 2.400,—
d) Konferenz europäischer Kirchen 7.500,—
e) Ausschuß für ausländische Ar

beitnehmer ................................ 13.000,—
Gehaltsrefundierungen Jugendwarte . 1,063.000,—
Gehaltsrefundierungen Sonstige . . 1,046.000,—
Vertretungs- und Übersiedlungskosten 500.000,—
Kurseelsorge............. 100.000,—
Bildungszulage für Lehrvikare . . 70.000,—
Evangelisches Jugendwerk .... 1,194.771,30
Wohnungsmiete Jugendpfarrer . . 57.000,—
Zuschuß für Heimbeiträge für Theo

logiestudenten . . ,. 239.400,—
Diakonisches Werk.. 528.000,—
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Ton- und Bildstelle.......................... 23.750,—
Diakonischer Einsatz..................... 275.500,—•
Zuschüsse und Subventionen:
Evangelische Frauenarbeit .... 541.500,—
Evangelische Frauenarbeit Kärnten . 342.000,—
Evangelische Frauenschule .... 341.250,—
Gustav-Entz-Stiftung.......................... 142.500,—
Evangelisches Schulwerk Oberschützen 50.000,—
Evangelische Militärseelsorge . . . 47.500,—-
Dienst an Sinnesgeschädigten . . . 9.500,—
Theologiestudentenaustausch . . . 19.000,—
Gesellschaft für die Geschichte des

Protestantismus in Österreich . . 15.00T—
Fortbildung der Seminaristen . . . 30.000,—
Evangelische Akademien in Kärnten . 15.000,—
Arbeitsgemeinschaft der Erhalter

evangelischer Kindergärten . . . 12.350,—
österreichischer Missionsrat . . . 4.750,—
Evangelischer Presseverband . . . 178.200,—
Evangelische Studentengemeinde . . 38.000,—
Campingmission................................ 28.500,—
Deutschfeistritz................................ 292.000,—
Evangelischer Arbeitskreis für Welt

mission .......................................... 237.500,—
Sonstige Zuschüsse.......................... 150.000,—

199,876.876,30

133. Zl. 6112/84 vom 9. November 1984

Erläuterungen zum Haushaltsplan 1985
I.

Allgemeines
Der Haushaltsplan 1985 wurde zwar als ein solcher 

mit Verbindlichkeit für das ganze Jahr 1985 beschlos
sen, ist jedoch nur für das erste Vierteljahr verbindlich 
als ein vorläufiger Haushaltsplan von den Finanzaus
schüssen empfohlen und von den Synodalausschüssen 
bewilligt worden, da im Zeitpunkt des Entwurfs bzw. 
im Zeitpunkt der Beschlußfassung über den Haushalts
plan noch zu viele Unklarheiten über die nächstzu
künftige finanzielle Entwicklung in der Kirche gegeben 
waren, um einen verläßlichen Haushaltsplan für das 
Jahr 1985 zu entwerfen.

Der Oberkirchenrat wurde daher beauftragt, den 
vorläufigen Haushaltsplan zwar im Amtsblatt zu ver
öffentlichen, jedoch ausdrücklich darauf hinzuweisen, 
daß die Ansätze dieses Haushaltsplanes im ersten Vier
teljahr 1985 nur zu höchstens einem Viertel in An
spruch genommen werden dürfen.

Im März 1985 wird sodann auf Grund bis dahin 
vorliegender neuer Zahlen ein deutlicherer Einblick 
in die Entwicklung des Jahres 1985 zu gewinnen 
sein. Erst dann wird ein neuer Haushaltsplan vom 
Oberkirchenrat erarbeitet und von den Finanz- und 
Synodalausschüssen empfohlen bzw. endgültig be
schlossen werden können.

Diese Maßnahmen waren nötig, weil die finanzielle 
Entwicklung der letzten Jahre gerade zur Zeit der 
Budgetierung jeweils im Oktober oder November im
mer unklare Zahlen geliefert hat. So wurde z. B. für 
das Jahr 1982 ein Gebarungsabgang von mehr als 

S 1,800.000,— budgetiert; es ergab sich jedoch in 
diesem Jahr ein Gebarungserfolg von mehr als 
S 1,400.000,—. Obzwar der für das Jahr 1983 mit 
4 Millionen Schilling eingeschätzte Gebarungsabgang 
letztlich nur 2.6 Millionen Schilling betrug, war dieser 
scheinbare Erfolg nur dadurch möglich, daß besondere 
Anstrengungen den Kirchenbeitrag um 7 Millionen 
Schilling höher anwachsen ließen, als die vorgesehen 
war. Der für 1984 budgetierte Gebarungsabgang be
trägt 4,2 Millionen Schilling. Da der Rechnungsab
schluß 1984 im gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht 
vorliegt, kann nicht gesagt werden, ob der budgetierte 
Gebarungsabgang 1984 ebenso wie in den vergange
nen Jahren günstiger verläuft als die Einschätzungen 
oder ob gerade im Jahre 1984 der Gebarungserfolg so 
negativ sein sollte, wie er im Haushaltsplan ABl. Nr. 
143/83 eingeschätzt wurde.

Es war aus diesen Gründen nicht möglich, im ge
genwärtigen Zeitpunkt einen Haushaltsplan 1985 mit 
einiger Verläßlichkeit zu entwerfen. Grundlage des 
Haushaltsplanes 1985 wird vielmehr der Rechnungs
abschluß 1984 sein müssen, der jedoch nicht vor Feber 
1985 wird vorliegen können. Bis dahin muß mit dem 
vorliegenden vorläufigen Haushaltsplan das Auslan
gen gefunden werden.

II.
Ertrag

Mit Ausnahme der Kirchenbeitragseingänge sind die 
Ertragsposten, soweit es sich um höhere Beträge han
delt, relativ fix einzuschätzen. Nur kleinere Ertrags
posten, wie Erträgnisse aus kirchlichen Liegenschaften, 
Einnahmen aus Druckwerken und Zinserträgnisse, sind 
variabel und nicht mit gleicher Verläßlichkeit einzu
schätzen.

III.
Aufwendungen

Wenn man nun bei diesen Erträgnissen die Auf
wendungen proportional gleich eingesetzt hätte wie 
in den Vorjahren, so hätte dies zu einem Gebarungs
abgang von 4,6 Millionen Schilling geführt. Es war 
daher erforderlich, im vorliegenden vorläufigen Haus
haltsplan radikal Einsparungen vorzunehmen, um auf 
diese Weise den Gebarungsabgang auf knapp über 
2 Millionen Schilling herunterzudrücken. Da es sich 
nur um einen vorläufigen Haushaltsplan handelt, 
braucht nicht auf die einzelnen Posten eingegangen zu 
werden, sondern es genügt, darauf hinzuweisen, wo 
Einsparungen im vorläufigen Haushaltsplan vorge
nommen wurden: Es sind dies die Kirchenbeitragsan
teile und -Einhebegebühren, die Kirchenkanzleigehäl
ter, die Zahlungen an den Pensionssicherungsfonds, 
Post- und Fernsprechgebühren und Bürobedarf, Auf
wendungen für kirchliche Liegenschaften, Bücher und 
Zeitschriften, Sitzungen der Synode, Sitzungen im Auf
trag der Synode, allgemeine Repräsentation, Personal
betreuung, Religionsunterrichtsfonds, Lektorenausbil
dung, Presseamt, Amt für Evangelisation und Ge
meindeaufbau, Gehaltsrefundierungen an Jugendwarte 
und sonstige Gehaltsrefundierungen, Vertretungs- und 
Übersiedlungskosten, Bildungszulagen, Kosten der 
Frauenschule, Militärseelsorge, Evangelische Studenten
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gemeinde, Pressepfarramt und sonstige kleinere Be
träge.

IV.
Gebarungserfolg

Man hofft, auf diese Weise den ursprünglich auf 
4,6 Millionen Schilling geschätzten Gebarungsabgang 
auf knapp über 2 Milhonen Schilling reduzieren zu 
können. Da es sich aber um einen nur vorläufigen 
Haushaltsplan handelt, hofft man, darüber hinaus 
möglicherweise schon im März 1985 günstigere Pro
gnosen erstellen zu können und dann allenfalls auch 
einen leichter handhabbaren Haushaltsplan zu erar
beiten. Dieser Haushaltsplan signalisiert eine extreme 
Sparsituation.

134. Zl. 6102/84 vom 8. November 1984

Festsetzung des Hundertsatzes von Kirchenbeitragsauf
kommen

I.
Der Evangelische Oberkirchenrat A.B. setzt hiemit 

nach Anhören des Finanzausschusses der Synode A. B. 
und mit Zustimmung des Synodalausschusses A.B. 
den Hundertsatz, welchen die Pfarrgemeinden von 
dem von ihnen eingehobenen Kirchenbeitrag einbe
halten dürfen, bei einem jährlichen Kirchenbeitrags
aufkommen bis zu S 560.000,—■ mit 23,5%, bei einem 
jährlichen Kirchenbeitragsaufkommen von mehr als 
S 560.000,— mit 28,5% der im Jahr eingehobenen 
Kirchenbeiträge fest.

Gleichzeitig wird die im § 17 der Kirchenbeitrags
ordnung genannte Prämie auf Null gesetzt und der 
von den Gemeinden einzubehaltende Hundertsatz von 
den Kirchenbeiträgen zuzüglich der Kirchenbeitrags
anteile mit höchstens 32% der jährlichen Gesamtauf
bringung beschränkt. Außerdem sind 0,5% des Kir
chenbeitragsaufkommens an den Pensionsfonds abzu
führen.

II.
Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1985 in Kraft.

135. Zl. 5921/84 vom 25. Oktober 1984

Zweite Ausschreibung der Pfarrstelle der Evangeli
schen Pfarrgemeinde A. B. Salzburg-Nördlicher Flach
gau

Die Pfarrstelle der neuerrichteten Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. B. Salzburg-Nördlicher Flachgau mit 
dem Sitz in Elixhausen-Sachsenheim wird hiermit er
neut zur Besetzung ausgeschrieben und durch Wahl 
besetzt.

Bewerbungen sind bis 31. Dezember 1984 zu rich
ten an:

Presbyterium der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A. B. Salzburg-Nördlicher Flachgau, 5161 Elixhausen- 
Sachsenheim.

Ausführliche Ausschreibung im Amtsblatt vom Juli 
1983, Seite 140, Nr. 100.

Weitere Auskünfte erteilt der Kurator der Pfarr
gemeinde Richard Engler, Tel. (0662) 58 92 53.

136. Zl. 6048/84 vom 6. November 1984

Kollektenaufruf für den 2. Sonntag im Advent (9. De
zember 1984) — Pflichtkollekte für das Theologen
heim

Sehr herzlich bitten wir wieder um die Kollekte, 
die am 2. Adventsonntag von unseren Gottesdienst
besuchern erbeten wird. Diese Kollekte ist seit vielen 
Jahren dem Evangelischen Theologenheim und Päda
gogenheim in Wien gewidmet. Unser Heim bietet in 
50 Einzelzimmern und fünf Doppelzimmern für Ehe
paare Platz für insgesamt 60 Studenten und derzeit 
vier kleine Kinder.

Österreichische Theologiestudenten erhalten bei gu
tem Studienfortgang und sozialer Bedürftigkeit einen 
Zuschuß zu den monatlichen Kosten des Heimpreises 
aus dem Haushalt der Kirche A. u. H.B. Auch der 
volle Heimpreis kann die tatsächlich durch den Betrieb 
des Heimes entstehenden Kosten nicht ganz decken. 
Darum muß jedes Jahr der entstehende Betriebsabgang 
von der Kirche gezahlt werden. Dazu dient auch die 
Kollekte dieses Sonntages.

Wir bitten in der Hoffnung, daß sich auch in der 
Höhe der Kollekte die Verbindung unserer Gemein
den zu ihren künftigen Pfarrern und Lehrern zeigt. 
Mit herzlichem Dank für alle bisherigen Bemühungen 
grüßen die Studenten aus dem Theologen- und Päda
gogenheim in Wien.

137. Zl. 5988/84 vom 5. November 1984

Kollektenaufruf für Alkoholikerseelsorge für 1. Jänner 
1985

Das Blaue Kreuz in Österreich (Mitglied des Dia
konischen Werkes in Österreich) will Alkoholgefähr
deten und Alkoholabhängigen vom Evangelium her, 
unter Zuhilfenahme aller heutigen wissenschaftlichen 
Einsichten, den Weg zur Freiheit von aller Gebunden
heit finden helfen. Es will auch deren Angehörigen .in 
demselben Geist Hilfe anbieten. Durch Aufklärung in 
Wort und Schrift sucht es dem Alkoholmißbrauch vor
zubeugen.

Dies alles geschieht durch Besinnungswochen für 
Alkoholiker und deren Angehörige, durch Seminare 
zur Ausbildung freiwilliger Suchtkrankenhelfer, durch 
Bildung und Betreuung abstinenter Gruppen, die dem 
Gefährdeten und Entwöhnten auf der Basis des Evan
geliums den für ihn notwendigen geschützten Raum 
bieten und durch das Angebot entsprechender Fach
literatur, Tonbandverzeichnisse u. ä.

Heuer konnten die ersten fünf Absolventen des 
fünfteiligen Seminars zur Ausbildung freiwilliger 
Suchtkrankenhelfer ihr Abschlußkolloquium in Wol
kersdorf bestehen. Unser Fernziel: In jeder Gemeinde 
ein Ausgebildeter zum freiwilligen Suchtkrankenhelfer1

Leider haben wir immer noch nicht den dringend 
benötigten weiteren Reisesekretär. Um den aber be
zahlen zu können, müßten sich unsere Einnahmen 
noch um einiges steigern. Bitte, helfen Sie uns dabei 
durch ein williges Opfer und durch Ihre Gebete!
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138. Zl. 6054/84 vom 7. November 1984

Kollektenplan für das Kirchenjahr 1984/85
Der Evangelische Oberkirchenrat A. u. H. B. emp

fiehlt mit Zustimmung der Synodalausschüsse A. B. 
und H.B. gemäß § 205 Abs. 2 Z. 9 Kirchenverfassung 
in der derzeit geltenden Fassung folgende Kollekten 
für Zwecke der Landeskirche:

9. 12. 1984 2. Sonntag im Advent
1. 1. 1985 Neujahr
6. 1. 1985 Epiphanias

10. 2. 1985 Sexagesimä
17. 3. 1985 Lätare

7. 4. 1985 Ostersonntag
5. 5. 1985 Kantate

12. 5. 1985 Rogate (Muttertag)
19. 5. 1985 Exaudi (Tag der Konfirmation)
26. 5. 1985 Pfingstsonntag

9. 6.1985 1. Sonntag nach Trinitatis
11. 8.1985 10. Sonntag nach Trinitatis
25. 8. 1985 12. Sonntag nach Trinitatis
29. 9. 1985 17. Sonntag nach Trinitatis (Michaelis)

6. 10. 1985 Erntedankfest
31. 10. 1985 Reformationsfest
10. 11. 1985 Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr

Theologenheim
Alkoholikerseelsorge
Äußere Mission
Evangelischer Bund in Österreich
Schulwerk Oberschützen
Baukollekte (Evangelische Pfarrgemeinde
Kirchenmusik
Frauenarbeit
Evangelisches Jugendwerk in Österreich
Äußere Mission
Presseverband
Dienst Israel
Zwischenkirchliche Hilfe
Bibelarbeit
Diakonisches Werk
Gustav-Adolf-Verein
Martin-Luther-Bund

Althofen)

Für den Bereich der Kirche A. B. gelten folgende Kollekten als Pflichtkollekten:

9.12.1984
17. 3.1985
7. 4.1985

19. 5.1985
26. 5. 1985

9. 6. 1985
25. 8. 1985
29. 9.1985
6.10.1985

31. 10. 1985
10.11.1985

2. Sonntag im Advent
Lätare
Ostersonntag
Exaudi (Tag der Konfirmation)
Pfingstsonntag

1. Sonntag nach Trinitatis
12. Sonntag nach Trinitatis
17. Sonntag nach Trinitatis
Erntedankfest
Reformationsfest
Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr

Theologenheim
Schulwerk Oberschützen
Baukollekte (Evangelische Pfarrgemeinde Althofen)
Evangelisches Jugendwerk in Österreich
Äußere Mission (Weltmission)
Presseverband
Zwischenkirchliche Hilfe
Bibelarbeit
Diakonisches Werk
Gustav-Adolf-Verein
Martin-Luther-Bund

139. Zl. 6109/84 vom 9. November 1984

Kirchenbeitragseingänge Jänner bis Oktober 1984 mit
Vergleichsziffern aus 1983

1984 1983
Superintendenz Schilling

Wien . . . . 33,508.809,20 32,814.945,85

Niederösterreich . 8,547.954,96 8,110.952,11

Burgenland . . 9,555.040,01 8,409.804,65

Steiermark . . 15,083.784,51 13,100.136,52

Kärnten . . 11,383.906,83 10,411,784,89

Oberösterreich . . 17,272.348,57 16,440.155,88

Salzburg-Tirol . . 8,655.525,18 8,140.135,52

104,007.369,26 97,427.915,42

Erlaß des
Evangelischen Oberkirchenrates H.B. in Wien

140. Zl. 6183/84 vom 12. November 1984

Neufestsetzung der Schwierigkeitsklassen für die Pfarr
stellen der Pfarrgemeinden der Evangelischen Kirche 
H.B. in Österreich

Gemäß § 2 der Durchführungsverordnung vom 
19. März 1968, ABl. Nr. 25/68, hat der Synodalaus
schuß FL B. für die Pfarrstellen der Pfarrgemeinden 
in der Evangelischen Kirche H.B. in Österreich fol
gende Schwierigkeitsklassen neu festgesetzt.

Diese Festlegung erfolgte in der Sitzung vom 7. No
vember 1984 unter Berücksichtigung der seit der letz
ten Veröffentlichung (Zl. 6444/77 vom 7. Oktober 
1977) eingetretenen Änderungen in der Seelenzahl der 
Gemeinden.

Steigerung 1984: 6,753%

Steigerung 1983: 2,30%

Wien-Innere Stadt
Wien-Süd . .
Wien-West . .

. 2b

. 2 b

. 2b

Pflichtstunden
Pflichtstunden
Pflichtstunden

7
7
7
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P.b.b. Erscheinungsort Wien / Verlagspostamt 1180 Wien

Oberwart ..........................2b 7 Pflichtstunden
Linz . . ..........................3b 9 Pflichtstunden
Bludenz . ..........................3b 9 Pflichtstunden
Feldkirch ..........................2b 7 Pflichtstunden
Dornbirn ..........................2b 7 Pflichtstunden
Bregenz . ..........................2 a 6 Pflichtstunden

Kirchliche Mitteilungen

Der Herr Bundespräsident hat mit Entschließung 
vom 3. September 1984, Zl. 204.607, dem Altkurator 
und Lektor der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. 

Tirol-West, Herrn Dkfm. Heinrich Reichl, das 
Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik 
Österreich verliehen. (Zl. 5887/84 vom 23. Oktober 
1984.)

Herr Pfarrhelfer Gerhard Hoffleit wurde ge
mäß § 121 der Kirchenverfassung und §19 der Ord
nung des geistlichen Amtes zum Pfarrer der Evange
lischen Pfarrgemeinde A.B. Wien-Donaustadt, Pfarr
stelle, die nicht mit der Amtsführung verbunden ist, 
bestellt und in diesem Amt mit Wirkung vom 1. No
vember 1984 bestätigt. (Zl. 5997/84 vom 5. Novem
ber 1984.)

Frau Mag. theol. Gisela Ebner wurde zur Zl. 
69/84 des Oberkirchenrates H. B. in die Kandidaten
liste aufgenommen und mit Wirkung vom 1. Oktober 
1984 als Lehrvikarin der Gemeinde H. B. Wien-West 
und dem Lehrpfarrer Mag. Balazs Nemeth zugeteilt. 
(Zl. 5821/84 vom 19. Oktober 1984.)

Die neue Anschrift des Evangelischen Diakoniewer
kes Waiern lautet:

Evangelisches Diakoniewerk Waiern 
Martin-Luther-Straße 15
9560 Feldkirchen, Kärnten 
Tel. (04276) 22 01-0

(Zl. 6266/84 vom 14. November 1984.)

Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwendungszweck versehen 
— Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vorlegen — Behandlung mehrerer Angelegen
heiten in einem Geschäftsstück ist unzulässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskonto
nummer) anführen — Fristen beachten (Kollekten-Ablieferung, Vorlage der Rechnungsabschlüsse, 

Seelenstandsbericht usw.)

Wir ersuchen alle Glaubensgenossen, ihnen bekanntwerdende Zu- und Wegzüge, Geburten, Trauungen und 
Todesfälle evangelischer Glaubensgenossen dem Pfarramt mitzuteilen.

Medieninhaber, Herausgeber, Redaktion: Evangelische Kirche A. u. H. B. in Österreich, Kirchenleitung Evangelischer Oberkir
chenrat A. u. H. B., Severin-Schreiber-Gasse 3, 1180 Wien. — Hersteller: Buchdruckerei Fleck, Ing. Isolde Vetrovsky, Holland
straße 8, 1020 Wien. — Verlags- und Herstellungsort Wien.
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Neustadt

169. Erste Ausschreibung der Stelle eines Pfarrers im 
Schuldienst in der Evangelischen Pfarrgemeinde 
A. B. Admont

170. Kollektenaufruf für Epiphanias 1985
171. Kirchenbeitragseingänge Jänner bis November 

1984 mit Vergleichsziffern aus 1983
Kirchliche Mitteilungen

Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. u. H.B. in Wien

141. Zl. 6431/84 vom 26. November 1984

Änderung der Kirchenverfassung

Die 9. Generalsynode hat in ihrer 4. Session gemäß 
§196 Abs. 2 beschlossen, die Kirchenverfassung wird 
geändert; es hat zu lauten:

I.
„§187: (1) Der Kirchenkanzler wird von der Syn

ode A. B. gewählt.
(2) Zum Kirchenkanzler kann nur ein wahlberech

tigtes Glied der Evangelischen Kirche A. B. in Öster
reich gewählt werden, welches das 35. Lebensjahr voll
endet hat und die Befähigung zur Ausübung des Rich
teramtes oder des Rechtsanwaltsberufes besitzt, oder 

die Prüfung für den höheren rechtskundigen Dienst 
oder die Notariatsprüfung abgelegt hat.

(3) Zwischen der Evangelischen Kirche A.B. in 
Österreich und dem Kirchenkanzler ist ein Vertrag 
abzuschließen, dessen wesentlicher Inhalt den Bewer
bern um das Amt des Kirchenkanzlers vor der Wahl 
durch den Vorsitzenden der Synode A.B. mitzuteilen 
ist. Dieser Vertrag hat die Aufgaben des Kirchenkanz
lers übersichtsartig zu bestimmen und außer den aus 
diesem Amt ableitbaren Ansprüchen folgende Be
stimmungen zu enthalten:

1. Das Vertragsverhältnis kann von beiden Seiten 
gekündigt werden. Die Kündigung seitens der Kirche 
bedarf eines vorangegangenen, mit zwei Drittel Mehr
heit zu fassenden Beschlusses des Synodalausschusses 
A.B.
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2, Das Vertragsverhältnis wird bei Vorliegen der 
Gründe des § 131 Abs. 1 Z. 6, 7, 8 und 9 aufgelöst.

(4) Der Vertrag ist vom Synodalausschuß A. B. 
nach Anhören des Finanzausschusses A.B. zu beschlie
ßen.“

II.
Diese Änderung der Kirchenverfassung tritt mit 

15. Jänner 1985 in Kraft.

142. Zl. 5539/84 vom 27. November 1984

Änderung der Kirchenverfassung

I.
Die 9. Generalsynode der Evangelischen Kirche 

A. u. H. B. hat in ihrer 4. Session gemäß § 196 Abs. 2 
Z. 2 Kirchenverfassung beschlossen, § 81 Z. 2 Kirchen
verfassung werde dahin geändert, daß die in dieser 
Gesetzesstelle bezeichnete Zahl 30 durch die Zahl 24 
ersetzt werde.

II.
Diese Änderung der Kirchenverfassung tritt mit 

7. Jänner 1985 in Kraft.

143. Zl. 6576/84 vom 5. Dezember 1984

Ordnung der Fachprüfung für Pfarrhelfer — Wieder
verlautbarung

Mit Zustimmung der Synodalausschüsse A. B. und 
H.B. vom 7.November 1984 wird die Ordnung der 
Fachprüfung für Pfarrhelfer (Amtsblatt Nr. 7/1951 
vom 21. Dezember 1950) in abgeänderter Form wie
derverlautbart:

§ 1: (1) Zur Fachprüfung für Pfarrhelfer kann zu
gelassen werden, wer an einer Diakonenschule, an 
einem theologischen Seminar oder an einer sonstigen 
kirchlichen Lehranstalt eine zum Kirchendienst be
fähigende Fachausbildung genossen und sich minde
stens fünf Jahre im Dienst als Pfarrhelfer bewährt hat.

Pfarrhelfer, die sich fünf Jahre in den pfarramtli- 
chen Dienst eingearbeitet haben, davon mindestens 
drei Jahre in Österreich, können vom Oberkirchen
rat A.B. oder H.B. zur Fachprüfung für Pfarrhelfer 
zugelassen werden. Sie haben vor der Zulassung den 
Nachweis über die bestandene zweite Religionslehrer
prüfung zu erbringen.

(2) über die Zulassung zur Prüfung entscheidet der 
Oberkirchenrat A. u. H. B., wobei er in jedem ein
zelnen Fall zu prüfen hat, ob der Ausbildungsgang der 
besuchten Lehranstalt eine genügende Vorbildung ge
währleistet.

§ 2: (1) Die Gesuche um Zulassung zur Prüfung 
sind im Wege über die Superintendentur beim Ober
kirchenrat A.B. oder H.B. einzureichen.

(2) Dem Gesuch sind anzuschließen, sofern die 

nachstehend angeführten Unterlagen nicht schon im 
Oberkirchenrat aufliegen:

a) die Geburtsurkunde und der Taufschein;
b) die Konfirmationsbescheinigung oder bei Einge

tretenen die Bescheinigung über die Aufnahme in die 
Evangelische Kirche A. B. oder H. B.;

c) ein eigenhändig geschriebener Lebenslauf;
d) die Zeugnisse über die schulische und kirchliche 

Ausbildung;
e) ein Zeugnis des Evangelischen Oberkirchenrates 

A. u. H.B. Landeskirchliche Prüfungskommission 
 über die bestandene 2. Religionsprüfung;

f) die Bescheinigung über die Tätigkeit als Pfarr
helfer;

g) ein polizeiliches Führungszeugnis;
h) ein amtsärztliches Zeugnis;
i) der Superintendent schließt ein seelsorgerliches 

Gutachten bei.

§ 3: Die Zeit der Prüfung setzt der Oberkirchen
rat A. u. H. B. jeweils fest.

§ 4: (1) Die Prüfungskommission besteht aus dem 
Bischof als Vorsitzenden, dem zuständigen Superinten
denten und drei vom Oberkirchenrat A. u. H.B. zu 
bestimmenden geistlichen Amtsträgern, die im prak
tischen Pfarramt stehen sollen. Bei der Prüfung von 
Kandidaten, die der Evangelischen Kirche H. B. ange
hören, führt der Landessuperintendent H. B. den Vor
sitz.

(2) Der Vorsitzende weist den einzelnen Mitglie
dern der Prüfungskommission die Prüfungsgegenstände 
zu.

§ 5: (1) Die Prüfungsgegenstände sind:
a) Bibelkunde;
b) Auslegung des Alten und Neuen Testamentes;
c) Glaubenslehre mit besonderer Berücksichtigung 

der Bekenntnisschriften;
d) Sittenlehre;
e) Seelsorge und Gemeindearbeit;
f) Kirchengeschichte mit besonderer Berücksichti

gung Österreichs;
g) österreichisches Kirchenrecht und österreichi

sche Kirchenkunde;
h) das Kirchenlied, seine Geschichte, Dichter und 

Weisen an Hand des österreichischen Gesangbuches;
i) Gottesdienstordnung, Gang der Amtshandlungen 

und Gebrauch der Agenden.
(2 ) Gefordert wird ein gutes Allgemeinwissen in 

jedem Prüfungsgegenstand. Darüber hinaus hat der 
Prüfungskandidat ein eingehenderes Einzelwissen auf
zuweisen über je eine Schrift des Alten und Neuen 
Testamentes und über eine Sonderfrage aus den Prü
fungsfächern c) bis f). Die Wahl der Spezialgebiete 
trifft der Prüfungskandidat nach einer Beratung durch 
den Vorsitzenden der Prüfungskommission selbst.

§ 6: (1) Die Prüfung besteht aus einem schrift
lichen und einem mündlichen Teil.

(2) An schriftlichen Arbeiten sind abzuliefern:
a) zwei Hausarbeiten aus Prüfungsgegenständen, 

die der Oberkirchenrat A. u. H.B. bestimmt;
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b) eine Predigt.
(3) Am Vormittag der mündlichen Prüfung ist fer

ner eine Klausurarbeit zu leisten aus einem Prüfungs
gegenstand, dem nicht bereits das Thema einer Haus
arbeit entnommen ist.

(4) Der Oberkirchenrat A. u. H.B. teilt die von 
der Prüfungskommission gestellten Themen und Texte 
dem Prüfungskandidaten mit und setzt die Abliefe
rungsfrist fest. Für die Ausarbeitung der schriftlichen 
Arbeiten nach Ziffer 2 stehen mindestens drei Monate 
zur Verfügung, für die Klausurarbeit vier Stunden.

(5) Die schriftlichen Arbeiten sind vom Fachprüfer 
als Referenten und einem Koreferenten eingehend 
schriftlich zu begutachten.

§ 7: (1) Der Prüfungskandidat hat einen vollstän
digen Gottesdienst mit seiner Prüfungspredigt in einer 
Kirche vor versammelter Gemeinde zu halten.

(2) Am Gottesdienst nimmt, wenn möglich, ein 
Mitglied der Prüfungskommission teil.

§ 8: Bei der mündlichen Prüfung stehen jedem 
Prüfer für jeden Gegenstand mindestens fünfzehn 
Minuten zur Verfügung. Für den Prüfungsgegenstand 
„Auslegung des Alten und Neuen Testamentes“ und 
für den Gegenstand, aus dem der Prüfungskandidat 
die Sonderfrage gewählt hat, stehen den Prüfern wei
tere fünfzehn Minuten zu.

§9: (1) Nach beendigter Prüfung faßt die Prü
fungskommission über das Ergebnis Beschluß. Jedes 
Mitglied der Prüfungskommission schlägt sowohl für 
die ihm zur Begutachtung überwiesene Haus- und 
Klausurarbeit, als auch für die Gegenstände, in denen 
es die Prüfung vorgenommen hat, die Note vor. Eben
so wird von den Mitgliedern der Kommission die Note 
für die Abhaltung des Gottesdienstes und der Unter
richtsstunden beantragt.

(2) über jeden Vorschlag beschließt die Prüfungs
kommission mit Stimmenmehrheit.

§ 10: (1) Die Noten lauten:
1 = sehr gut
2 = gut
3 = befriedigend
4 = genügend
5 = nicht genügend
( 2) Das Gesamtergebnis wird auf Grund aller Ein

zelnoten errechnet. Es lautet:
sehr gut bestanden
gut bestanden
bestanden
nicht bestanden

§ 11: Dem Prüfungskandidaten wird ein Zeugnis 
ausgestellt, das die Noten der einzelnen Leistungen 
der mündlichen und schriftlichen Prüfung enthält.

§ 12: (1) Wird die schriftliche und mündliche Prü
fung in höchstens drei Gegenständen nicht bestanden, 
so kann sie in diesen Gegenständen wiederholt werden. 
Den Zeitpunkt der Wiederholung bestimmt die Prü

fungskommission. Wird bei einer solchen Teilwieder- 
holung auch nur ein Gegenstand mit „nicht genügend“ 
benotet, so ist die ganze Prüfung zu wiederholen.

(2) Wird die schriftliche und mündliche Prüfung 
in mehr als drei Gegenständen nicht bestanden, so muß 
die ganze Prüfung wiederholt werden, doch kann die 
Wiederholung der schriftlichen Arbeiten, soweit sie 
genügend befunden wurden, erlassen werden. Zeit
punkt der Wiederholung, die frühestens nach einem 
halben Jahr erfolgen kann, bestimmt die Prüfungs
kommission.

(3) Eine Wiederholung der ganzen Prüfung ist nur 
einmal möglich.

§ 13: Das Zeugnis über die Fachprüfung für Pfarr
helfer befähigt:

a) zum kirchlichen Dienst mit dem Arbeitsumfang 
eines Vikars;

b) zur Anstellung als Religionslehrer mit voller 
Lehrbefähigung für Volksschulen;

c) zur aushilfsweisen Verwendung als Religions
lehrer an Hauptschulen.

144. Zl. 2183/84 vom 26. November 1984

Änderung der Kirchenverfassung

Die 9. Generalsynode der Evangelischen Kirche 
A. u. H. B. hat in ihrer 4. Session gemäß § 196 Abs. 2 
Z. 2 Kirchenverfassung beschlossen, die Kirchenver- 
fassung werde geändert; es habe zu lauten:

I.
131 (1) Z. 3: mit Ablauf des 30. Juni, der der 

Vollendung des 68. Lebensjahres folgt.“
183 (1) Z. 2: mit Ende des Kalenderjahres, in 

dem er sein 70. Lebensjahr vollendet hat.“

II.
Diese Änderung der Kirchenverfassung tritt mit 

30. Juni 1985 in Kraft.

145. Zl. 3721/84 vom 26. November 1984

Änderung der Ordnung des geistlichen Amtes

Die 9. Generalsynode der Evangelischen Kirche 
A. u. H. B. hat in ihrer 4. Session gemäß § 196 Abs. 2 
Z. 2 Kirchenverfassung beschlossen, die Ordnung des 
geistlichen Amtes werde geändert; es habe zu lauten:

I.
„§ 36: (2) Mit Ablauf des 30. Juni, der bei einem 

geistlichen Amtsträger der Kirche A. B. der Vollen
dung des 68. Lebensjahres, bei einem geistlichen Amts
träger der Kirche H.B. der Vollendung des 65. Lebens
jahres folgt, wird der geistliche Amtsträger in den 
Ruhestand versetzt.

(3) Der Oberkirchenrat A.B. oder der Oberkirchen
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rat H. B. kann die Amtszeit geistlicher Amtsträger mit 
deren Zustimmung in der Kirche A. B. nach Anhören 
des zuständigen Superintendenten zweimal, in der Kir
che H. B. fünfmal um je ein Jahr durch Bescheid ver
längern.

(4) Betrifft die Verlängerung den Inhaber einer 
Gemeindepfarrstelle, ist dazu ein Antrag des Pres
byteriums und in der Kirche A. B. die Anhörung des 
Superintendenten erforderlich.

(5) Betrifft die Verlängerung einen Superintenden
ten A. B., ist dazu ein Antrag des Superintendential- 
ausschusses, betrifft sie ein geistliches Mitglied des 
Oberkirchenrates A. B., ein Antrag des Synodalaus
schusses A. B. erforderlich.

II.

Die im gegenwärtigen Zeitpunkt hievon Betroffenen 
treten mit 30. Juni 1985 in den Ruhestand.“

III.

Diese Änderung tritt mit 30. Juni 1985 in Kraft.

146. Zl. 6429/84 vom 26. November 1984

Änderung der Kirchenverfassung

Die 9. Generalsynode der Evangelischen Kirche 
A. u. H. B. hat in ihrer 4. Session gemäß § 196 Abs. 2 
Z. 2 Kirchenverfassung beschlossen, die Kirchenver
fassung wird geändert; es habe zu lauten:

215: Religionslehrbücher und andere Unterrichts
mittel sind vom Oberkirchenrat A. u. H.B. nach An
hören der Synodalausschüsse A. B. und H. B. und der 
Superintendentenkonferenz, des Religionspädagogi
schen Ausschusses sowie von weiteren Sachverstän
digen zuzulassen.“

147. Zl. 6496/84 vom 28. November 1984

Bitte um Bekanntgabe der Disziplinarbehörden
Der Oberkirchenrat A. u. H.B. hat mit ABl. Nr. 

7/76 und später mit ABl. Nr. 40/76, 8 und 9/78, 
7/80, 10/80, 185/80, 105/80, 99/81, 93/82, 
85/82, 34/82, 36/82 die jeweiligen Veränderungen 
der Disziplinarbehörden der einzelnen Superintenden- 
tialgemeinden verlautbart. Durch nunmehr weitere 
Veränderungen erscheint es nötig, alle Disziplinarbe
hörden der Superintendentialgemeinden wieder zu 
verlautbaren bzw. wo Stellen vakant sind, diese wie
der zu besetzen.

Es wird daher gebeten, bis spätestens 31. Jänner 
1985 den derzeitigen Stand der Disziplinarbehörden 
bekanntzugeben und Vorschläge für die Erstellung 
von Mitgliedern zur Besetzung vakanter Stellen zu 
erstatten.

Evangelischer Oberkirchenrat A. u. H. B.

148. Zl. 6497/84 vom 28. November 1984

Neuwahl eines geistlichen Mitgliedes in den Revisions
senat

Die 9. Generalsynode hat in ihrer 4. Session als 
Nachfolger für den als Stellvertreter Senior Ekkehardt 
Leboutons ausgeschiedenen Pfarrer Wilhelm Mos- 
hammer als stellvertretendes geistliches Mitglied in den 
Revisionssenat der Evangelischen Kirche A. u. H.B. 
gewählt:

Superintendent i. R. Dr. Leopold Temmel
Hocheggerstraße 12, 4060 Leonding

149. Zl. 4433/84 vom 26. November 1984

Änderung der Kirchenverfassung
Die 9. Generalsynode der Evangelischen Kirche 

A. u. H. B. hat in ihrer 4. Session gemäß § 196 Abs. 2 
Z. 2 beschlossen:

I.
„§ 229 erhalte eine neue Ziffer 5. Diese habe zu 

lauten:
§ 229: 5. über Verfassungs- und Gesetzeswidrig

keiten in Fällen der Z. 1, 2 und 3 auch anläßlich eines 
anhängigen Verfahrens von Amts wegen.“

II.
Diese Änderung der Kirchenverfassung tritt mit 

7. Jänner 1985 in Kraft.

150. Zl. 7163/83 bzw. Zl. 5539/84
vom 27. November 1984

Änderung der Ordnung des geistlichen Amtes
Die 9. Generalsynode der Evangelischen Kirche 

A. u. H. B. hat in ihrer 4. Session gemäß § 196 Abs. 2 
Z. 2 beschlossen, die Ordnung des geistlichen Amtes 
werde geändert; es haben zu lauten:

I.
„§ 12: (2) Der Oberkirchenrat A. u. H. B. stellt 

nach erfolgter Ablegung der Amtsprüfung das Amts
fähigkeitszeugnis aus. Dieses Zeugnis verliert seine 
Gültigkeit, wenn der Kandidat innerhalb zweier Jahre 
keine amtliche Tätigkeit ausübt. In begründeten Fällen 
kann hievon der Oberkirchenrat A. u. H.B. Nachsicht 
erteilen. In diese Zeit ist der Wartestand eines weib
lichen Amtsträgers gemäß § 42 Abs. 2 nicht einzu
rechnen.“

§ 39 wird zu Abs. 1 und erhält einen neuen Abs. 2, 
welcher lautet:

„(2) Der Oberkirchenrat A.B. oder der Oberkir
chenrat H. B. kann einen weiblichen geistlichen Amts
träger in den zeitlichen Ruhestand versetzen, wenn 
dieser wegen mehrerer unmittelbar anschließender 
Karenzzeiten gemäß § 34 Abs. 3 länger als drei Jahre 
sein Amt nicht ausgeübt hat.“
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§ 42 (2) wird geändert und hat zu lauten:
„(2) Ein weiblicher geistlicher Amtsträger kann auf 

seinen Antrag bis zur Dauer von drei Jahren ohne 
Wartestandsbezüge in den Wartestand versetzt wer
den, wenn er mit einem unterhaltsberechtigten Kind 
unter sechs Jahren oder mit zwei unterhaltsberechtig
ten Kindern unter 10 Jahren in häuslicher Gemein
schaft lebt und diese Kinder auch tatsächlich betreut. 
Der Wartestand kann auf Antrag bis zu drei Jahren 
verlängert werden.“

Der bisherige Abs. 2 erhält die Bezeichnung Abs. 3.

§ 43 (2) hat zu lauten:
„(2) Der geistliche Amtsträger im Wartestand 

bleibt im Dienstverhältnis zur Evangelischen Kirche 
A. B. in Österreich oder zur Evangelischen Kirche 
H. B. in Österreich. Er kann vom Oberkirchenrat A.B. 
oder vom Oberkirchenrat H.B. jederzeit einer Ge
meinde zur Aushilfe in der Pfarramtsarbeit zugeteilt 
werden, ohne daß damit eine Erhöhung seines Warte
standbezuges verbunden wäre. Verweigert er eine sol
che Arbeit, so geht er unbeschadet eines etwa einzu
leitenden Disziplinarverfahrens seiner Bezüge verlustig. 
Dies gilt nicht für einen nach § 42 Abs. 2 in den 
Wartestand versetzten weiblichen geistlichen Amts
träger.“

In § 44 wird dem Absatz 2 eine neue Zahl 4 ein
gefügt, welche lautet:

„4. als weiblicher geistlicher Amtsträger nach Ab
lauf der Karenzzeit gemäß § 34 (3) aus dem Dienst
verhältnis durch freiwillige Amtsniederlegung aus
scheidet.“

In § 45 (4) wird das Wort „Gnadenbezug“ durch 
das Wort „außerordentliche Zuwendungen“ ersetzt.

§ 61 (1) hat zu lauten:
„(1) Geistliche Amtsträger haben gegenüber ihrer 

Gemeinde Anspruch auf Beistellung einer Dienst
wohnung in einem kircheneigenen oder mangels eines 
solchen in einem anderen Gebäude. Für diese Dienst
wohnung haben sie eine Vergütung zu leisten, die nach 
dem vom Oberkirchenrat A. u. H.B. festzusetzenden 
Pauschalsatz zu bemessen und im Abzugswege einzu
heben ist. Das Gehalt erhöht sich um den Pauschal
satz.

Dies gilt nicht für geistliche Amtsträger, die mit 
Rücksicht auf ihre Ehe mit einem anderen geistlichen 
Amtsträger gemäß § 27 (2) von der Pflicht befreit 
worden sind, in der für sie bestimmten Dienstwoh
nung ihren Wohnsitz zu nehmen.“

§ 72 erhält einen neuen Absatz 4, welcher lautet:
„(4) Ein weiblicher geistlicher Amtsträger, der nach 

§ 43 (2) in den Wartestand versetzt worden ist, er
hält keinen Wartestandsbezug.“

§ 75 erhält einen neuen Absatz 6, welcher lautet:
„(6) Für den Zeitraum, in dem einem weiblichen 

geistlichen Amtsträger Anspruch auf Karenzgeld nach 
§ 34 (3) zusteht, bleibt sein Anspruch auf die Dienst
wohnung bestehen. Die Bestimmung des §39 (2) 
bleibt hievon unberührt.“

In § 83 (Überschrift) sowie in § 83 (1) und (4) 
und in § 84 (Überschrift) und (5) wird das Wort 
„Gnadenbezüge“ durch die Worte „außerordentliche 
Zuwendungen“ ersetzt.

II.
Diese Änderung der Ordnung des geistlichen Amtes 

tritt mit 7. Jänner 1985 in Kraft.

151. Zl. 3575/84 vom 26. November 1984

Änderung der Ordnung des geistlichen Amtes

Die 9. Generalsynode der Evangelischen Kirche 
A. u. H. B. hat in ihrer 4. Session gemäß § 196 Abs. 2 
Z. 2 Kirchenverfassung beschlossen, die Ordnung des 
geistlichen Amtes werde geändert.

I.
a) In § 58 (1) sind die Worte „und Pfarramtsver

weser“ zu streichen.
b) In § 58 ist ein Absatz 2 einzufügen, welcher 

lautet:
„(2) Die Pfarramtsverweser haben Anspruch auf 

eine nicht ruhegenußfähige monatliche Administra
tionsgebühr für die Dauer ihrer Funktion im Sinne des 
§ 29 Z. 4 EStG.“

Der bisherige Abs. 2 erhält die Bezeichnung Abs. 3; 
die darin enthaltenen Worte „Die Höhe der Funk
tionsgebühr“ werden ersetzt durch die Worte „Die 
Höhe der Funktions- und Administrationsgebühren“.

II.
Diese Änderung der Ordnung des geistlichen Amtes 

tritt mit 7. Jänner 1985 in Kraft.

152. Zl. 2000/84 vom 26. November 1984

Änderung der Kirchenverfassung
Die 9. Generalsynode der Evangelischen Kirche 

A. u. H. B. hat in ihrer 4. Session gemäß § 196 Abs. 2 
Z. 2 Kirchenverfassung beschlossen, die Kirchenver- 
fassung werde geändert; es habe zu lauten:

I.
160 Abs. 1 Z. 6:

Die Nominierung dieser Vertreter erfolgt durch eine 
von den gemäß § 137 Abs. 1 Z. 7 bestellten Vertre
tern vorgenommenen Wahl.“

„§ 160 Abs. 1 Z. 7:
Ein Vertreter des Diakonischen Werkes für Öster

reich.“
196 Abs. 1 Z.3:

Fünf von den wichtigsten Arbeitszweigen der Lan
deskirche unbeschadet von deren rechtlicher Stellung 
entsandte Vertreter. Als solche Arbeitszweige gelten 
Jugendarbeit, Frauenarbeit, Diakonie und Äußere Mis
sion. Ein weiterer Arbeitszweig, der zur Entsendung 
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eines Vertreters in die Generalsynode berechtigt ist, 
ist vom Evangelischen Oberkirchenrat A. u. H. B. mit 
Zustimmung der Synodalausschüsse A. B. und H. B. 
jeweils für eine Synodalperiode zu ernennen. Dieser 
Arbeitszweig ist gleichzeitig mit der Verständigung 
über seine Benennung zur Wahl eines Vertreters in 
die Generalsynode und zur Bekanntgabe von dessen 
Namen zu beauftragen.“

II.
Diese Änderung der Kirchenverfassung tritt mit 

7. Jänner 1985 in Kraft.

153. Zl. 5545/84 vom 26. November 1984

Änderung der Ordnung des Jugendwerkes

I.
Die 9. Generalsynode der Evangelischen Kirche 

A. u. H. B. hat in ihrer 4. Session gemäß § 218 Abs. 5 
beschlossen, die §§ 6 Abs. 12, 11 Abs. 2 Z. 15 und 
12 Abs. 1 der Ordnung des Evangelischen Jugendwer
kes werden dahingehend geändert, daß die in den ge
nannten Gesetzesstellen bisher verwendeten Worte 
„hauptamtlicher Sekretär des Jugendpfarramtes“ durch 
das Wort „Bundessekretär“ ersetzt werden.

II.
Diese Verordnung tritt mit 7. Jänner 1985 in Kraft.

154. Zl. 6441/84 vom 27. November 1984

Aufbringung für die Weltmission
Auf Grund eines Beschlusses der Generalsynode 

werden die Pfarrgemeinden nachdrücklich gebeten, 
möglichst 1% der Einnahmen, die den Gemeinden 
verbleiben, zusätzlich für Aufgaben der Weltmission 
aufzubringen.

155. Zl. 6439/84 vom 26. November 1984

Verfügung mit einstweiliger Geltung — Erhebung zum 
definitiven Kirchengesetz

Die 9. Generalsynode der Evangelischen Kirche 
A. u. H.B. hat in ihrer 4. Session die Verfügung mit 
einstweiliger Geltung vom 5. Jänner 1984, Z. 223/84, 
womit § 15 Abs. 4 Ordnung des Evangelischen Jugend
werkes geändert wurde, gemäß § 205 Abs. 2 Z. 13 
genehmigt und somit zum definitiven Kirchengesetz 
erhoben.

156. Zl. 6440/84 vom 26. November 1984

Verfügung mit einstweiliger Geltung — Erhebung zum 
definitiven Kirchengesetz

Die 9. Generalsynode der Evangelischen Kirche 
A. u. H.B. hat in ihrer 4. Session die Verfügung mit 

einstweiliger Geltung vom 2. Juli 1984, Z. 3901/84, 
womit § 20 der Bauordnung geändert wurde, gemäß 
§ 205 Abs. 2 Z. 13 genehmigt und somit zum defini
tiven Kirchengesetz erhoben.

157. Zl. 6485/84 vom 28. November 1984

Nachwahlen in die Ausschüsse der Generalsynode
Die 9. Generalsynode der Evangelischen Kirche 

A. u. H.B. hat in ihrer 4. Session für Mitglieder der 
Arbeitsausschüsse der Generalsynode, die ihre Man
date zurückgelegt haben bzw. ausgeschieden sind, 
folgende Nachwahlen vorgenommen:

Theologischer Ausschuß
Als Nachfolger von Senatspräsident Dr. Armin 

Scheiderbauer:
Sup.-Kurator Dr. Roland Böbel
Als Stellvertreter für Senior Othmar Göhring:
Fachinspektor Ernst-Christian Gerhold
An Stelle von Pfarrer Otto Bünker als Stellver

treter für Superintendent Paul Pellar:
Pfarrer Gerhard Glawischnig

Rechts- und Verfassungsausschuß
Als Nachfolger für Präsident Dr. Armin Scheider

bauer:
Sup.-Kurator Dipl.-Ing. Wilhelm Meister
An Stelle von Dipl.-Ing. Wilhelm Meister als Stell

vertreter für Präsident Sagburg:
Kurator Johann Kaltenbrunner
Als Nachfolger von Senior Sorge als Stellvertreter 

für Dr. Günter Kunert:
Univ.-Doz. Dr. Johannes Dantine
Als Nachfolger von Direktor Schöbel als Stellver

treter für Dr. Schuster:
Kurator Dr. Karl Thom
Als Nachfolger für Kirchenkanzler Hofrat Mag. 

Gerald Eidenberger:
Dr. Peter Krömer
Als Nachfolger für Prof. DDr. Albert Stein:
Pfarrer Wolfgang Olschbaur
Als dessen Stellvertreter:
Sup.-Kurator Dr. Norman Uibeleisen

Gesangbuchausschuß
Als Nachfolger für Superintendent Mag. Dr. Gustav 

Reingrabner:
Fachinspektor Prof. Ernst-Christian Gerhold
Als Nachfolger für Prof. Otto Bünker:
Senior Mag. Rudolf Lissy

Sozialtherapeutischer Ausschuß
Als Nachfolger für Senior Dankmar Sorge:
Dr. Roland Böbel
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Als Nachfolger für Fachinspektor i. R. Paul Chry- 
stoph:

Senior Günther Jonischkeit
Als weiteres Mitglied:
Univ.-Doz. Dr. Johannes Dantine

Religionspädagogischer Ausschuß
Als Stellvertreter für Bischof Dieter Knall (an Stelle 

von Landskirchenkurator Dr. Herbert Stekel):
Fachinspektor Prof. Ernst-Christian Gerhold
An Stelle von Fachinspektor Paul Chrystoph:
Senior Alfred Jahn
Als dessen Stellvertreter:
Pfarrer Karl Wurm
Als Stellvertreter für Senior Herwig Ilkow:
Schulrat Karl Cihak

Ausbildungsausschuß
Als Nachfolger für Prof. Otto Bünker:
Superintendent Mag. Dr. Gustav Reingrabner
Als Nachfolger für Landeskirchenkurator Dr. Her

bert Stekel:
Fachinspektor Prof. Ernst-Christian Gerhold
Als Nachfolger für Univ.-Prof. DDr. Albert Stein:
Fachinspektor Mag. Erwin Liebert

Revisionssenat
An Stelle des ausgeschiedenen Pfarrers Wilhelm 

Moshammer:
Superintendent i. R. Leopold Temmel (als Stellver

treter für Senior Lebouton)

158. Zl. 6693/84 vom 10. Dezember 1984

Neuwahlen von Mitgliedern des Revisionssenates der 
Evangelischen Kirche A. u. H.B. in Österreich

Die 9. Generalsynode der Evangelischen Kirche 
A. u. H.B. in Österreich hat in ihrer 4. Session am 
Mittwoch, dem 21. November 1984, für deren Funk
tionsdauer auf Grund der §§196 Abs. 2 Z. 4 und 
227 Kirchenverfassung zu Mitgliedern bzw. stellver
tretenden Mitgliedern des Revisionssenates der Evan
gelischen Kirche A. u. H.B. in Österreich gewählt:

Pfarrer Mag. Ernst Hofhansl als Stellvertreter von 
Hofrat Mag. et. Dr. Paul Wesener.

Im Falle des Ausscheidens von Hofrat Dr. Paul 
Wesener wird als Stellvertreter für den aufrückenden 
Pfarrer Mag. theol. Ernst Hofhansl Superintendent 
i. R. Prof. Mag. Erich Wilhelm nachrücken.

An Stelle des für Senior Mag. theol. Ekkehart 
Lebouton nachgerückten und jetzt ausgeschiedenen 
Pfarrers Mag. theol. Wilhelm Moshammer wird Su
perintendent i. R. Dr. Leopold Temmel gewählt, als 
dessen Stellvertreter Senior i. R. Mag. theol. Dankmar 
Sorge.

159. Zl. 6694/84 vom 10. Dezember 1984

Wiederverlautbarung der Mitglieder des Revisions
senates der Evangelischen Kirche A. u. H.B.

Unter Bedachtnahme auf ABl. Nr. 43/80 sowie die 
vorstehende Änderung ABl. Nr. 158/84 wird die Zu
sammensetzung des Revisionssenates der Evangelischen 
Kirche A. u. H.B. wie folgt wiederverlautbart:

Vorsitzender:

Sen.-Präs, des OGH i. R. Dr. Robert Harlfinger
1030 Wien, Barichgasse 44

Stellvertreter:

Hofrat Dr. Karl Pickel
8010 Graz, Mannagettaweg 21

Beisitzer :

Hofrat Dr. Karl Pickel
8010 Graz, Mannagettaweg 21
Rechtsanwalt emerit. Dr. Karl Majer
1010 Wien, Rathausstraße 15
Superintendent i. R. Dr. Leopold Temmel
4060 Leonding, Hocheggerstraße 12
Hofrat i. R. Dr. Paul Wesener
8010 Graz, Kaiserfeldgasse 1 /III

Stellvertreter:

Präsident des JGH Dr. Udo Jesionek
1190 Wien, Blaasstraße 25/7
Min.-Rat Dr. Leo Feitzinger
1140 Wien, Weinzierlgasse 12/8
Senior Mag. Dankmar Sorge
1100 Wien, Sahulkastraße 3—5/Stiege 33/5
Pfarrer Mag. Ernst Hofhansl
1180 Wien, Blumengasse 4

Für den Fall des Aufrückens Pfarrers Mag. Ernst 
Hofhansl als ordentliches Mitglied des Revisionssena
tes ist Superintendent Prof. Erich Wilhelm Stellver
treter Pfarrer Mag. Ernst Hofhansls.

160. Zl. 6714/84 vom 11. Dezember 1984

Festsetzung des Hundertsatzes vom Kirchenbeitrags
aufkommen — Berichtigung

Im Amtsblatt ABl. Nr. 134/84 vom 8. November 
1984 wurden die Beträge, welche die Gemeinden ein
behalten dürfen, zufolge eines Druckfehlers unrichtig 
bezeichnet.

Es soll richtig lauten, daß bei einem jährlichen Kir
chenbeitragsaufkommen bis S 560.000,— 23% (un
richtig: 23,5%) und bei einem S 560.000,—■ über
steigenden Kirchenbeitragsaufkommen 28% (unrich
tig: 28,5%) einbehalten werden dürfen.
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161. Zl. 6555/84 vom 3. Dezember 1984

Seelenstandsberichte 1984
Alle Pfarrgemeinden werden gebeten, bis spätestens 

15. Feber 1985 dem zuständigen Oberkirchenrat A. B. 
oder H.B. ohne Einhaltung des Dienstweges den 
Seelenstandsbericht per 31. Dezember 1984 in der 
nachstehend angeführten Reihenfol- 
ge bekanntzugeben:

1. Glaubensgenossen A.B.
2. Glaubensgenossen H.B.
3. Eintritte
4. Austritte
5. Taufen
6. Konfirmanden
7. Kirchliche Trauungen
8. Kirchliche Beerdigungen

Es sind hierbei getrennt anzuführen: 
Zahl der Glaubensgenossen A.B. Muttergemeinde 
Zahl der Glaubensgenossen A.B. Tochtergemeinden 
Zahl der Glaubensgenossen H. B. Muttergemeinde 
Zahl der Glaubensgenossen H.B. Tochtergemeinden 

Eine Aufschlüsselung nach Männern, Frauen und 
Kindern ist nicht erforderlich.

Dem zuständigen Superintendenten A.B. ist geson
dert eine Durchschrift des Seelenstandsberichtes zu 
senden.

162. Zl. 6491/84 vom 28. November 1984

Lehrplan für das Wahlpflichtfach Evangelische Reli
gion im Schulversuch (Modell I—III)

Im Wahlpflichtfach Evangelische Religion sollen 
die Schüler Einblick in die Systematik der Theologie 
erhalten.

Dieses Globalziel erfordert eine Aufgliederung des 
Lernstoffes in den 1. Kernstoff, in 2. Erweiterungs
stoff, der im Sinne von Spezialgebieten jeweils von 
den Schülern selbständig erarbeitet werden soll, und in 
3. den Realisierungsbereich, wo der Schüler durch 
Lehrausgänge, Exkursionen und Besuchen von Vor
trägen die Überprüfung des Gelernten vornehmen 
soll.

1. Der Kernstoff
Die Schüler sollen sich Grundlagen und systemati

sche Überblicke der einzelnen Wissensgebiete aneig
nen. Die Arbeitsweise soll grundsätzlich fächerüber
greifend erfolgen.

1.1 Schwerpunkt 1
Die Schüler sollen Grundkenntnisse in der Reli

gionspsychologie und in der Psychologie der Religionen 
erarbeiten.

Im Sinne von Grobzielen sind folgende Themen
bereiche zu bearbeiten:

9 Religiöse Kindererziehung
9 Der Begriff der Sünde in Theologie und Psy

chologie
® Der Begriff der Gerechtmachung des Gottlosen 

in Hinblick auf die Begriffe Selbstbestimmung 
und Fremdbestimmung

9 Die vergleichende Verhaltensforschung
9 Der Dialog zwischen den Religionen

1.2 Schwerpunkt 2
Die Schüler sollen Grundkenntnisse der Religions

soziologie erarbeiten.
Im Sinne von Grobzielen sind folgende Themen

bereiche zu bearbeiten:
9 Der Begriff „Religion“
• Strukturen von Religionsgemeinschaften
9 „Politische“ Religionen
9 Die Weltreligionen in ihren gesellschaftlichen 

Auswirkungen

1.3 Schwerpunkt 3
Die Schüler sollen Grundkenntnisse der Religions- 

philosopie erarbeiten.
Im Sinne von Grobzielen sind folgende Themen

bereiche zu bearbeiten:
9 Strukturen philosophischen Denkens
9 Philosophische Schulen in ihren Auswirkungen 

auf die Theologie
• Grundbegriffe der Anthropologie
9 Das „Prinzip“ Hoffnung

2. Der Erweiterungsstoff
Die Schüler sollen sich weiterreichende Kenntnisse 

in selbständiger Arbeit erwerben. Die selbständige 
Arbeit soll Interessen-geleitet sein. In diesem Zu
sammenhang sind alle Arbeitsformen denkbar: von 
Referaten bis zu selbständig durchgeführten Projekten.

Im Sinne von Grobzielen sollen folgende Themen
bereiche angeboten werden:

9 Antike Kulturen und Religionen
9 Die Entstehung biblischer Schriften
9 Die Entstehung von Bekenntnisschriften der 

christlichen Kirchen
9 Religiöse Sondergemeinschaften (Sekten und 

Ketzer)
9 Seitenlinien der kirchlichen Reformbewegungen
9 Ein aktuelles kirchliches Thema

3. Der Realisierungsbereich
Die Schüler sollen den rein schulischen Lernbereich 

durch das Wahlpflichtfach überschreiten und in der 
Begegnung mit relevanten Personen und Institutionen 
Gelerntes überprüfen lernen.
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Erlässe des Evangelischen Oberkirchenrates A. B. in Wien

163. Zl. 6430/84 vom 26. November 1984

Zusammensetzung des Evangelischen Oberkirchen
rates A. B.

Auf Grund der in der 4. Session der 9. Synode der 
Evangelischen Kirche A.B. vorgenommenen Wahlen 
setzt sich der Evangelische Oberkirchenrat aus folgen
den Mitgliedern zusammen:

Bischof der Evangelischen Kirche A. B.
Mag. theol. Dieter Knall
1180 Wien, Severin-Schreiber-Gasse 3

Landeskirchenkurator
RA Dr. Günter Kunert
2000 Stockerau, Pampichlerstraße 1

Landeskirchenkurator-Stellvertreter
Univ.-Assistent Dr. Siegfried Tagesen
1110 Wien, Hasenleitengasse 78

Kirchenkanzler
bis 15. Jänner 1985
HR Mag. jur. Gerald Eidenberger
1180 Wien, Severin-Schreiber-Gasse 3
ab 15.Jänner 1985
RA Dr. Emmerich Fritz
1180 Wien, Severin-Schreiber-Gasse 3

ordentlicher geistlicher Oberkirchenrat
Dr. Hans Fischer
1180 Wien, Severin-Schreiber-Gasse 3

außerordentlicher geistlicher Oberkirchenrat
Mag. theol. OStR. Senior Paul Jung
3100 St. Pölten, Heßstraße 20

Stellvertretender Oberkirchenrat
Senior Mag. theol. Hans Grössing
1221 Wien, Erzherzog-Karl-Straße 145—147

164. Zl. 6432/84 vom 27. November 1984

Wahl des Kirchenkanzlers der Evangelischen Kirche 
A.B.

Die 9. Synode der Evangelischen Kirche A.B. hat in 
ihrer 4. Session am Mittwoch, dem 21. November 
1984, als Nachfolger des mit 15. Jänner 1985 aus dem 
Amt scheidenden Kirchenkanzlers Hofrat Mag. jur. 
Gerald Eidenberger mit Wirkung vom 15. Jänner 1985 
gewählt:

RA Dr. Emmerich Fritz
1010 Wien, Schulerstraße 1—3.

165. Zl. 6433/84 vom 26. November 1984

Wahl des 2. Vizepräsidenten der Synode A.B.

Die 9. Synode A.B. hat in ihrer 4. Session am 
Montag, dem 19. November 1984, nach Amtsrück
legung des bisher zweiten Vorsitzenden Senatspräsi
denten Dr. Armin Scheiderbauer zu ihrem zweiten 
Vorgesetzten gewählt:

OLGR Dr. Erwin Schuster
9300 St. Veit an der Glan (Bezirksgericht)

166. Zl. 6434/84 vom 27. November 1984

Wahl eines Landeskirchenkurators der Evangelischen 
Kirche A. B.

Die 9. Synode der Evangelischen Kirche A.B. hat in 
ihrer 4. Session am Mittwoch, dem 21. November 
1984 als Nachfolger des verstorbenen Landeskirchen
kurators OStR. Prof. Dr. Herbert Stekel gewählt:

RA Dr. Günter Kunert
2000 Stockerau, Pampichlerstraße 1.

167. Zl. 5471/84 vom 5. Oktober 1984

Evangelische Pfarrgemeinde A. B. Hallein — Errich
tung einer zweiten Pfarrstelle mit dem Sitz im Bereich 
der Tochtergemeinde Bischofshofen

Der Evangelische Oberkirchenrat A.B. hat mit Er
laß vom 15. März 1982, Zl. 1823/82, die Errichtung 
einer weiteren Pfarrstelle in der Evangelischen Pfarr
gemeinde A. B. Hallein, gemäß § 70 Abs. 1 Z. 1 und 
§ 174 Abs. 2 der Verfassung der Evangelischen Kirche 
A. u. H.B. in Österreich, in der derzeit geltenden 
Fassung, genehmigt. Die Besetzung erfolgt durch Wahl. 
Die Ausschreibung dieser Pfarrstelle wird im Amts
blatt der Evangelischen Kirche A. u. H.B. in Öster
reich erfolgen.

168. Zl. 6413/84 vom 23. November 1984

Erste Ausschreibung der zweiten, nicht mit der Amts
führung verbundenen Pfarrstelle der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. u. H. B. Wiener Neustadt

Die nicht mit der Amtsführung verbundene Pfarr
stelle mit dem Dienstbereich Wiener Neustadt-Nord 
ist in die Schwierigkeitsklasse 4 eingeteilt und wird 
durch Gemeindewahl besetzt.

Bewerbungen sind bis 31. Jänner 1985 an das Pres
byterium der Evangelischen Pfarrgemeinde A. u. H. B. 
Wiener Neustadt, 2700 Wiener Neustadt, Ferdinand- 
Porsche-Ring 4, zu senden.
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Nähere Auskünfte erteilen: Pfarrer Mag. Peter 
Mömken, 2700 Wiener Neustadt, Ferdinand-Porsche- 
Ring 4, Tel. 02622/22 3 88, und Gen. i. R. Alois 
Nitsch, 2700 Wiener Neustadt, Günser Straße 3, Tel. 
02622/86 61.

169. Zl. 6478/84 vom 28. November 1984

Erste Ausschreibung der Stelle eines Pfarrers im Schul
dienst in der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. Ad
mont

Die Bestellung erfolgt durch den Evangelischen 
Oberkirchenrat A. B. Wien. Die Aufgaben des Pfarrers 
im Schuldienst umfassen die Erteilung des Religions
unterrichtes an der AHS Admont, an den BHS in 
Liezen (HAK, HAS, BBAKi), an der landwirtschaft
lichen Frauenschule Grabnerhof und an den Haupt
schulen in Admont und Liezen. Als Dienstbeginn ist 
der Schulanfang des Schuljahres 1985/86 vorgesehen. 
Die Mitarbeit im Predigt- und Seelsorgedienst in der 
Pfarrgemeinde Admont wird im Übereinkommen von 
Superintendent und Presbyterium festgelegt.

Die Pfarrgemeinde stellt keine Dienstwohnung zur 
Verfügung, gewährt jedoch einen entsprechenden Miet
kostenzuschuß.

Bewerbungen sind bis 31. Jänner 1985 zu richten an 
den Evangelischen Oberkirchenrat A.B., 1180 Wien, 
Severin-Schreiber-Gasse 3. Auskünfte erteilen der Pfar
rer und das Presbyterium der Evangelischen Pfarr
gemeinde A. B. Admont in 8940 Liezen, Friedau 2, 
Tel. 03612/22 2 21 (ab 13 Uhr).

170. Zl. 6857/84 vom 18. Dezember 1984

Kollektenaufruf für Epiphanias 1985

Die Kollekte für den Epiphaniastag wird in diesem 
Jahr für ein Projekt bestimmt, für das der Evangeli
sche Arbeitskreis für Weltmission in Zusammenarbeit 
mit den Evangelisch-Lutherischen Kirchen in Bayern 
(Neuendettelsau) und in Tansania verantwortlich ist. 
Dabei sollen Bibeln in Tansania durch die Evangeli
sche Kirche beschafft werden und in der Folge an 
Grundschüler, Oberschüler, Gymnasiasten und Schü
ler berufsbildender Schulen ausgegeben werden.

Die Bitte und das Verlangen nach Bibeln ist von 
den Schülern selbst ausgegangen. Das Ziel ist: Jedem 
Schüler seine Bibel. Soweit dies möglich ist, sollen 
sich die Schüler an der Finanzierung ihrer Bibel selbst 
beteiligen. Der Unkostenbeitrag pro Bibel beträgt etwa 
S 70,—. Die Bibeln werden in Stuttgart in Suaheli, 
der afrikanischen Landessprache in Tansania, gedruckt. 
Die Kirchen in Deutschland und Österreich überneh
men Beschaffung und Transport der Bibeln, die Evan
gelisch-Lutherische Kirche in Tansania die Verteilung 
derselben.

Gott segne in den Gaben alle Beteiligten!

171. Zl. 6731/84 vom 11. Dezember 1984

Kirchenbeitragseingänge Jänner bis November 1984 
mit Vergleichsziffern aus 1983

1984 1983
Superintendenz Schilling

Wien .... 37,922.664,38 35,571.075,76 
Niederösterreich . 9,147.733,06 8,706.580,01
Burgenland . . . 10,518.654,11 9,313.818,65
Steiermark . . . 15,831.123,40 14,109.295,73 
Kärnten .... 12,528.679,29 11,261.005,71 
Oberösterreich . . 18,835.730,07 17,976.567,66 
Salzburg-Tirol . . 9,444.120,38 8,679.768,92

114,228.704,69 105,618.112,44

Steigerung 1984: 8,152%
Steigerung 1983: 3,12%

Kirchliche Mitteilungen

Von 418 Anfragen betreffend die Bereitschaft zum 
Abschluß einer Zusatzkrankenversicherung sind bisher 
erst 227 beantwortet worden; hievon wiederum 149 
positiv, 78 negativ.

Ein Versicherungsabschluß ist nur dann möglich, 
wenn 50% der Betriebsangehörigen der Versicherung 
beitreten. Um hierüber Klarheit zu schaffen, werden 
Sie neuerdings gebeten, bis spätestens 15. Jänner 1985 
die Frage Ihrer Bereitschaft zum Beitritt zur Kranken
zusatzversicherung mit einem Ja oder Nein zu beant
worten, sofern dies bisher noch nicht geschehen ist. 
(Zl. 6578/84 vom 5. Dezember 1984.)

Vikar Herbert Rampler wurde gemäß §120 
der Kirchenverfassung und § 19 der Ordnung des 
geistlichen Amtes zum Pfarrer der Evangelischen 
Pfarrgemeinde A. u. H. B. Graz, linkes Murufer, Hei
landskirche, Dienstbereich Seelsorgesprengel Liebenau 
mit Erlöserkirche bestellt und in diesem Amt mit Wir
kung vom 1. November 1984 bestätigt. (Zl. 6653/84 
vom 7. Dezember 1984.)

Ausschreibung der Stelle des Bundessekretärs des 
Evangelischen Jugendwerkes in Österreich

Die Stelle des Bundessekretärs des Evangelischen 
Jugendwerkes in Österreich ist ab 1. April 1985 neu 
zu besetzen. Sein Arbeitsgebiet umfaßt:

Die Führung aller Kanzleigeschäfte des Jugendpfarr
amtes in Wien; die schriftliche und organisatorische 
Vorbereitung aller auf Bundesebene stattfindenden 
Sitzungen, Lager und inhaltliche Mitarbeit bei Mit
arbeiterschulungen; die Verantwortung des beweg
lichen und unbeweglichen Vermögens, insbesondere 
des Freizeitheimes Burg Finstergrün und deren Ver



123

waltung; die Aufsicht über Druck und Expedit der 
Informationen für die evangelische Jugendarbeit; die 
Verwaltung sämtlicher finanzieller Mittel gemäß den 
jeweiligen Vorschriften und Bestimmungen; der Kon
takt zu den Diözesen und Jugendrat H.B.

Erwartet wird ein der Evangelischen Kirche A. B. 
oder H.B. Angehörender, mit Erfahrung in evangeli

scher Jugendarbeit, kaufmännischer Ausbildung und 
Managementbegabung.

Bewerbungen sind bis spätestens 15. Jänner 1985 
dem Jugendausschuß für Österreich des Evangelischen 
Jugendwerkes in Österreich, 1090 Wien, Liechten- 
steinstraße 20, schriftlich zu übermitteln.

(Zl. 6872/84 vom 19. Dezember 1984.)

Das Amtsblatt wolle genau gelesen werden — Erlagscheine mit Verwendungszweck versehen 
— Geschäftsstücke ausnahmslos im Dienstweg vorlegen — Behandlung mehrerer Angelegen
heiten in einem Geschäftsstück ist unzulässig — In Antworten Geschäftszahl (Beitragskonto
nummer) anführen — Fristen beachten (Kollekten-Ablieferung, Vorlage der Rechnungsabschlüsse, 

Seelenstandsbericht usw.)

Wir ersuchen alle Glaubensgenossen, ihnen bekanntwerdende Zu- und Wegzüge, Geburten, Trauungen und 
Todesfälle evangelischer Glaubensgenossen dem Pfarramt mitzuteilen.
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